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         «Wir wissen, dass wir es besser machen können. Die Vergangenheit zeigt uns wie. Die
            Zukunft liegt an uns.»
         

         Thomas Piketty

         Mit seinen voluminösen Bestsellern «Das Kapital im 21. Jahrhundert» und «Kapital und
            Ideologie» hat Thomas Piketty eine internationale Debatte über die Ursachen sozialer
            Ungleichheit in Gang gebracht. Sein neues Buch ist eine bewusst komprimierte Weltgeschichte
            der sozialen Konflikte und Konstellationen und zugleich eine Lektion in globaler Gerechtigkeit:
            das eine Ökonomie-Buch, das wirklich jeder gelesen haben sollte.
         

         «Thomas Piketty ist gerade dabei, der Karl Marx des 21. Jahrhunderts zu werden.»

         Waltraud Schelkle, Frankfurter Allgemeine Zeitung
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         Thomas Piketty lehrt an der École d’Économie de Paris und an der renommierten École
            des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) in Paris. Bei C.H.Beck sind von ihm erschienen «Das Kapital im 21. Jahrhundert»
            (42020), «Kapital und Ideologie» (2020), «Ökonomie der Ungleichheit» (32020), «Der Sozialismus der Zukunft» (2021) und zuletzt «Rassismus messen, Diskriminierung
            bekämpfen» (2022).
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      «Das ist interessant, was Sie schreiben, aber ginge es nicht auch kürzer, sodass ich
         Freunde und meine Familie an Ihren Forschungen teilhaben lassen könnte?»
      

      Dies kleine Buch ist auch eine Reaktion auf diese bei Begegnungen mit Leserinnen und
         Lesern oft vorgetragene Bitte. In den letzten zwanzig Jahren habe ich drei Bücher
         zur Geschichte der Ungleichheiten geschrieben, die es (jeweils!) auf um die tausend
         Seiten bringen: Les Hauts Revenus en France au XXe siècle (Grasset 2001), Das Kapital im 21. Jahrhundert (C.H.Beck 2013) und Kapital und Ideologie (C.H.Beck 2020). Diese Arbeiten stützen sich ihrerseits auf ein groß angelegtes internationales
         Forschungsprogramm, aus dessen historischen und vergleichenden Untersuchungen neben
         einer ganzen Reihe von Gemeinschaftsarbeiten auch die World Inequality Database (WID.world) hervorgegangen ist.[1] Der Umfang dieser Forschungsergebnisse ist dazu angetan, den gutwilligsten Bürger
         zu entmutigen. Es war Zeit für ein Resümee, das ich hiermit vorlege.
      

      Dennoch belässt es dieser kleine Band nicht bei einer Zusammenfassung der wichtigsten
         Lehren, die sich aus jenen Arbeiten ziehen lassen. Indem ich die Debatten der letzten
         Jahre zu den einschlägigen Fragen aufgreife, werfe ich einen neuen Blick auf die Geschichte
         der Gleichheit, der sich aus einer Überzeugung ergibt, die sich im Zuge meiner Forschungen
         gefestigt hat: Der Weg zur Gleichheit tut sich in einem Kampf auf, der lange zurückreicht
         und auch im 21. Jahrhundert weitergehen wird, immer vorausgesetzt, dass wir ihn alle
         aufnehmen und uns von den Spaltungen zwischen Identitäten, aber auch zwischen Disziplinen
         freimachen, die uns oft genug nicht vorwärtskommen lassen. Ökonomische Fragen sind
         zu wichtig, um sie einer kleinen Kaste von Spezialisten und Führungspersonal zu überlassen.
         Dass die Bürger sich dieses Wissen zurückerobern, ist ein wichtiger Schritt auf dem
         Weg zur Änderung der Machtverhältnisse. Natürlich hoffe ich, den einen oder anderen
         Leser dafür zu gewinnen, sich eines Tages in die umfänglicheren (und dennoch, um das
         gleich zu betonen, sehr zugänglichen!) Werke zu vertiefen. In der Zwischenzeit aber
         lässt sich dieser kurze Text auch unabhängig von den andern lesen. Allen Leserinnen,
         Studierenden und Bürgern, von deren Fragen diese Arbeit zehrt, sei dafür gedankt,
         dass sie mich zu diesem Vorgehen ermutigt haben. Ihnen ist mein Buch gewidmet.
      

      
         Fußnoten

         1 Siehe T. Atkinson, T. Piketty, Top Incomes over the 20th Century, Oxford: Oxford University Press 2007; T. Atkinson, T. Piketty, Top Incomes: A Global Perspective, Oxford: Oxford University Press 2010; F. Alvaredo, L. Chancel, E. Saez, T. Piketty,
                  G. Zucman, Rapport sur les inégalités mondiales 2018, Paris: Seuil 2018; A. Gethin, C. Martinez-Toledano, T. Piketty, Clivages politiques et inégalités sociales. Une étude de 50 démocraties, 1948–2020, Paris: EHESS/Gallimard/Seuil 2021. Zahlreiche Texte und Materialien, die auf diese Untersuchungen
                  zurückgehen, sind verfügbar auf wid.world, wpid.world und piketty.pse.ens.fr.
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      Dieses Buch bietet eine vergleichende Geschichte der Ungleichheit zwischen gesellschaftlichen
         Klassen in menschlichen Gesellschaften – oder vielmehr eine Geschichte der Gleichheit,
         gibt es doch eine langfristige historische Tendenz zu mehr sozialer, ökonomischer
         und politischer Gleichheit.
      

      Gewiss haben wir es mit keiner friedvollen, geschweige denn linear fortschreitenden
         Geschichte zu tun. Revolten und Revolutionen, soziale Kämpfe und Krisen aller Art
         spielen in der Geschichte der Gleichheit eine Schlüsselrolle. Und diese Geschichte
         ist auch durchsetzt von vielfältigen Phasen des Rückschritts und der identitären Abschottung.
      

      Gleichwohl gibt es eine historische Bewegung hin zur Gleichheit, zumindest seit dem
         Ende des 18. Jahrhunderts. So ungerecht sie scheinen mag, die Welt der beginnenden
         2020er Jahre ist egalitärer als die von 1950 oder 1900, die ihrerseits in zahlreichen
         Hinsichten egalitärer war als die Welt von 1850 oder 1780.
      

      Wie die Entwicklungen im Einzelnen aussehen, variiert je nach historischer Epoche
         und je nachdem, ob man sich für eine Ungerechtigkeit interessiert, die den Rechtsstatus,
         das Eigentum an den Produktionsmitteln, das Einkommens- oder Ausbildungsniveau, das
         Geschlecht, die nationale oder ethnische Herkunft betrifft – alles Dimensionen, die
         uns hier beschäftigen werden. Aber ganz gleich, welches Kriterium man anlegt – auf
         lange Sicht ist der Befund derselbe. Zwischen 1780 und 2020 sind in den meisten Regionen
         und Gesellschaften der Erde, ja in gewisser Weise weltweit Entwicklungen zu verzeichnen,
         die zu mehr Status-, Eigentums-, Einkommens-, Geschlechter- und «Rassen»-Gleichheit
         geführt haben. In mancher Hinsicht hat sich dieser lange Weg zur Gleichheit auch in
         der Phase zwischen 1980 und 2020 fortgesetzt, die freilich, wenn man sie aus globaler
         und mehrdimensionaler Perspektive betrachtet, komplexer und widersprüchlicher erscheint,
         als man zuweilen denkt.
      

      Sosehr die langfristige Tendenz zur Gleichheit sich seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert
         behauptet, sie bleibt doch von begrenzter Tragweite. Auf allen genannten Ebenen (Rechtsstatus,
         Eigentum, Macht, Einkommen, Geschlecht, Herkunft) bestehen die Ungleichheiten in erheblichem
         und ungerechtfertigtem Maße fort, zumal sie auf individueller Ebene oft gehäuft auftreten.
      

      Eine Tendenz zur Gleichheit zu behaupten, kommt keineswegs dem Aufruf gleich, darüber
         in Jubel auszubrechen. Im Gegenteil: Eher geht es um den Aufruf, auf der Basis solider
         historischer Kenntnisse den Kampf fortzusetzen. Wenn wir uns vergegenwärtigen, wie
         es zu dieser Bewegung hin zu mehr Gleichheit tatsächlich gekommen ist, wenn wir besser
         verstehen, welche Kämpfe und Mobilisierungen, welche institutionellen Errungenschaften,
         welche Rechts-, Sozial-, Steuer-, Bildungs- und Wahlsysteme nachhaltig für Gleichheit
         gesorgt haben, dann lassen sich daraus wertvolle Lehren für die Zukunft ziehen. Leider
         wird dieser kollektive Lernprozess, in dem wir uns vor Augen führen können, was gerechte
         Institutionen sind, oft genug durch Geschichtsvergessenheit, aber auch dadurch behindert,
         dass sich die einzelnen Wissensgebiete gegeneinander abschotten. Um auf dem Weg zur
         Gleichheit voranzukommen, ist es entscheidend, sich auf die Geschichte zu besinnen
         und nationale Grenzen ebenso wie Fächergrenzen zu überwinden. Dieses Buch, das ein
         optimistisches Buch ist und durchaus die Bürger mobilisieren will, versucht als zugleich
         historische und sozialwissenschaftliche Arbeit, einen Schritt in diese Richtung zu
         tun.
      

      
         Eine neue Wirtschafts und Sozialgeschichte
         

      

      Dass diese Kurze Geschichte der Gleichheit sich heute schreiben lässt, ist vor allem den zahlreichen internationalen Arbeiten
         zu danken, die in den letzten Jahrzehnten die wirtschafts- und sozialgeschichtliche
         Forschung zutiefst verändert haben.
      

      Ich werde mich namentlich auf die vielfältigen Untersuchungen stützen, die eine wahrhaft
         globale Perspektive auf die Geschichte des Kapitalismus und der Industriellen Revolution
         allererst eröffnet haben. So etwa das Werk, das Ken Pomeranz 2000 zur «Großen Kluft»
         zwischen Europa und China im 18. und 19. Jahrhundert veröffentlicht hat,[1] wahrscheinlich das wichtigste und einflussreichste Buch zur Geschichte der Weltwirtschaft
         seit Fernand Braudels Die Geschichte der Zivilisation. 15.–18. Jahrhundert von 1979 und Immanuel Wallersteins Arbeiten über die «Weltsysteme».[2] Die Entwicklung des westlichen Industriekapitalismus ist nach Pomeranz unauflöslich
         an die internationalen Systeme der Arbeitsteilung, an die hemmungslose Ausbeutung
         natürlicher Ressourcen und die von den europäischen Mächten über den Rest der Planeten
         ausgeübte Militär- und Kolonialherrschaft gebunden. Diese Schlussfolgerung ist von
         jüngeren Arbeiten, ob es sich nun um die Untersuchungen von Prasannan Parthasarathi
         oder von Sven Beckert handelt oder um Arbeiten im Umkreis der «neuen Geschichte des
         Kapitalismus», eindrucksvoll bestätigt worden.[3]

      Die Geschichte der Kolonialreiche und der Sklaverei wie die Global and Connected History haben in den letzten zwanzig bis dreißig Jahren insgesamt enorme Fortschritte gemacht
         und ich werde mich intensiv auf diese Arbeiten stützen. Ich denke insbesondere an
         die Forschungen von Frederick Cooper, Catherine Hall, Or Rosenboim, Emmanuelle Saada,
         Pierre Singaravélou, Sanjay Subrahmanyam, Alessandro Stanziani und zahlreicher anderer,
         die in meiner Darstellung zu Wort kommen werden.[4] Meine Arbeit ist auch inspiriert vom Wiederaufleben der Forschungen zur Sozialgeschichte
         und zur Geschichte sozialer Kämpfe.[5]

      Ebenso wenig hätte diese Kurze Geschichte der Gleichheit sich ohne die Fortschritte der Geschichte der Reichtumsverteilung zwischen sozialen
         Klassen schreiben lassen. Diese historische Disziplin hat ihrerseits eine lange Geschichte.
         Alle Gesellschaften haben Erkenntnisse und Untersuchungen über das tatsächliche, angenommene
         oder erstrebenswerte Wohlstandsgefälle zwischen Reichen und Armen hervorgebracht,
         angefangen mit Platons Politeia oder seinen Nomoi (die Kluft, rät Platon dort, sollte nicht größer als eins zu vier sein). Im 18. Jahrhundert
         erklärt Jean-Jacques Rousseau, die Erfindung und maßlose Anhäufung von Privateigentum
         stehe am Ursprung der Ungleichheit und der Zwietracht unter den Menschen. Erst mit
         der Industriellen Revolution freilich werden wirkliche Untersuchungen zu Löhnen und
         Lebensumständen von Arbeitern angestellt und neue Quellen der Einkommens-, Eigentums-
         und Gewinnermittlung erschlossen. Im 19. Jahrhundert versucht Karl Marx, das Beste
         aus den britischen Finanzdaten und Nachlassverzeichnissen seiner Zeit zu machen, auch
         wenn die Mittel und Quellen, die ihm zu Gebote stehen, sehr dürftig sind.[6]

      Systematischere Gestalt nehmen die Forschungen zu diesen Fragen im Laufe des 20. Jahrhunderts
         an. Die Forscher beginnen, in großem Stil Daten über Preise und Löhne, Grundrenten
         und Gewinne, Erbschaften und Grundstücke zu sammeln. 1933 veröffentlicht Ernest Labrousse
         seine Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au 18e siècle, eine monumentale Studie über den Rückgang der landwirtschaftlichen Löhne gegenüber
         Getreidepreisen und Grundrente in den Jahrzehnten vor der Französischen Revolution,
         im Kontext starken Bevölkerungsdrucks. Man wird dies kaum als einzige Ursache der
         Revolution begreifen wollen, aber klar ist, dass es die wachsende Unbeliebtheit der
         Aristokratie und des bestehenden politischen Regimes verstärkte.[7] In ihrer dem Mouvement du profit au XIXe siècle gewidmeten Arbeit von 1965 verdeutlichen Jean Bouvier und seine Mitautoren von den
         ersten Zeilen an, welchem Forschungsprogramm sie sich verschrieben haben: «Solange
         die Einkommen unterschiedlicher Klassen der heutigen Gesellschaft von der wissenschaftlichen
         Forschung nicht erfasst werden, wird sich eine tragfähige Wirtschafts- und Sozialgeschichte
         nicht in Angriff nehmen lassen.»[8]

      Häufig mit der von 1930 bis 1980 besonders einflussreichen Annales-Schule assoziiert,
         widmet sich diese neue Wirtschafts- und Sozialgeschichte auch der Untersuchung von
         Eigentumssystemen. 1931 veröffentlicht Marc Bloch seine klassische Studie zum Charakter
         mittelalterlicher und moderner Agrarsysteme.[9] Adeline Daumard legt 1973 die Befunde einer breit angelegten Auswertung französischer
         Nachlassarchive des 19. Jahrhunderts vor.[10] Die Bewegung stagniert seit den 1980er Jahren ein wenig, aber sie hat bleibende Spuren
         in der sozialwissenschaftlichen Forschungspraxis hinterlassen. So haben im Laufe des
         vergangenen Jahrhunderts eine ganze Reihe von Historikern, Soziologen und Ökonomen,
         von Christian Baudelot und Emmanuel Le Roy Ladurie bis zu Gilles Postel-Vinay, zahlreiche
         historische Untersuchungen zu Löhnen und Preisen, zu Einkommen und Vermögen, zum Zehnten
         und zum Grundbesitz veröffentlicht.[11]

      Gleichzeitig haben US-amerikanische und britische Wissenschaftler dazu beigetragen, die Fundamente einer
         Geschichte der Wohlstandsverteilung zu legen. 1953 verknüpft Simon Kuznets die ersten
         Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (die er mit anderen im Gefolge des Traumas
         der Wirtschaftskrise der 1930er Jahre ins Leben gerufen hatte) mit Daten aus der Bundeseinkommensteuer
         (die 1930 nach langen politischen und verfassungsrechtlichen Auseinandersetzungen
         eingeführt worden war), um die Entwicklung des Anteils hoher Einkommen am Nationaleinkommen
         zu berechnen.[12] Kuznets’ Untersuchung berücksichtigt nur ein einziges Land (die Vereinigten Staaten)
         während eines relativen kurzen Zeitraums (1913–1948), aber es handelt sich um die
         erste Untersuchung ihrer Art und sie erregt großes Aufsehen. Robert Lampman wird 1972
         entsprechend mit Daten aus der Bundeserbschaftsteuer verfahren.[13] 1978 vertieft Tony Atkinson diese Analyse am Beispiel britischer Erbschaftsdaten.[14] Historisch noch weiter zurück geht Alice Hanson Jones, die 1977 die Ergebnisse ihrer
         breit angelegten Untersuchung der US-amerikanischen Nachlassverzeichnisse der Kolonialzeit vorlegt.[15]

      Auf der Grundlage dieser früheren Arbeiten ist zu Beginn der 2000er Jahre ein neues
         historisches Forschungsprogramm zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen entstanden,
         an dem teilzunehmen ich das Glück hatte, mit der maßgeblichen Unterstützung sehr vieler
         Kollegen wie Tony Atkinson, Facundo Alvarez, Lucas Chancel, Emmanuel Saez und Gabriel
         Zucman.[16] Verglichen mit den früheren Arbeiten hat dieser neue Anlauf von avancierteren technischen
         Mitteln profitiert. Zwischen 1930 und 1980 führten Labrousse, Daumard oder Kuznets
         ihre Forschungen praktisch ausschließlich von Hand auf Karteikarten durch. Jede Datenerhebung
         und jede Ergebnistabelle erforderten einen erheblichen technischen Aufwand, sodass
         dem Forscher mitunter wenig Zeit und Energie für die Arbeit der historischen Auslegung,
         der Mobilisierung anderer Quellen und der kritischen begrifflichen Arbeit blieb. Fraglos
         hat dies dazu beigetragen, eine Geschichtswissenschaft zu schwächen, die zuweilen
         als zu seriell galt (also zu sehr auf die Erstellung zeitlich und räumlich vergleichbarer
         historischer Reihen konzentriert, die eine notwendige, aber keinesfalls zureichende
         Bedingung sozialwissenschaftlichen Fortschritts sind). Die während dieser ersten Forschungsphase
         erhobenen Daten haben zudem wenig Spuren hinterlassen, was ihrer möglichen Wiederverwendung
         und einem echten Kumulationsprozess nicht förderlich war.
      

      Umgekehrt haben die Fortschritte der Digitalisierung es möglich gemacht, die Analyse
         auf größere Zeiträume und eine größere Zahl von Ländern auszudehnen. Aus diesem Forschungsprogramm
         hervorgegangen, vereint die World Inequality Database (WID.world) 2021 die Anstrengungen von fast 100 Forschern, die sich auf über 80 Länder
         beziehen.[17] Die über Einkommens- und Vermögensverteilung zusammengetragenen Daten erstrecken
         sich in bestimmten Fällen vom 18. und 19. Jahrhundert bis in die ersten Jahrzehnte
         des 21. Jahrhunderts. Durch diesen erweiterten Zeit- und Vergleichshorizont ließen
         sich die Vergleiche vervielfältigen und bedeutende Fortschritte in der sozialwissenschaftlichen,
         ökonomischen und politischen Interpretation der beobachteten Entwicklungen erzielen.
         Diese kollektive Arbeit war es, die mich dazu ermuntert hat, 2013 und 2019 zwei Bücher
         zu veröffentlichen, die eine erste deutende Synthese der historischen Entwicklung
         der Wohlstandsverteilung bieten und öffentliche Debatten über diese Fragen angeregt
         haben.[18] Im Anschluss an die in den 1960er Jahren von den Politikwissenschaftlern Seymour
         Lipset und Stein Rokkan angestoßenen Arbeiten habe ich gemeinsam mit Amory Gethin
         und Clara Martinez-Toledano den Strukturwandel sozialer Ungleichheiten und politischer
         Spaltungen untersucht.[19] Trotz der Fortschritte, die diese verschiedenen Untersuchungen gezeitigt haben, muss
         aber unterstrichen werden, dass noch viel zu tun bleibt, um Quellen und Kenntnisse
         miteinander zu verknüpfen und so die an den freigelegten Veränderungen beteiligten
         Vorstellungen und Institutionen, Mobilisierungen und sozialen Kämpfe, Strategien und
         Akteure angemessen analysieren zu können.
      

      Wenn es also, allgemeiner gesprochen, heute möglich ist, diese Kurze Geschichte der Gleichheit zu schreiben, dann dank sehr vieler sozialwissenschaftlicher Arbeiten, die sich der
         unterschiedlichsten Methoden bedienen und unsere Erkenntnisse in diesen Fragen vorangebracht
         haben. So hat in den letzten Jahren insbesondere eine neue Generation interdisziplinär
         arbeitender Forscher mit Forschungen an der Grenze zwischen Geschichte, Ökonomie,
         Soziologie, Recht, Anthropologie und Politikwissenschaften das Nachdenken über die
         sozialgeschichtlichen Dynamiken der Gleichheit und Ungleichheit erneuert. Ich denke
         an die Arbeiten von Nicolas Barreyre, Tithi Bhattacharya, Erik Bengtsson, Asma Benhenda,
         Marlène Benquet, Céline Bessière, Rafe Blaufarb, Julia Cagé, Denis Cogneau, Nicolas
         Delalande, Isabelle Ferreras, Nancy Fraser, Sibylle Gollac, Yajna Govind, David Graeber,
         Julien Grenet, Stéphanie Hennette, Camille Herlin-Giret, Élise Huillery, Stephanie
         Kelton, Alexandra Killewald, Claire Lemercier, Noam Maggor, Dominique Méda, Éric Monnet,
         Ewan McGaughey, Pap Ndiaye, Martin O’Neill, Hélène Périvier, Fabian Pfeffer, Katharina
         Pistor, Patrick Simon, Alexis Spire, Pavlina Tcherneva, Samuel Weeks, Madeline Woker,
         Shoshana Zuboff und so vielen anderen, die ich hier nicht alle erwähnen kann und die
         im Verlauf des Textes auftauchen werden.[20]

      
         Das Aufbegehren gegen Ungerechtigkeit und die Suche nach gerechten Institutionen
         

      

      Was sind die wichtigsten Schlussfolgerungen, die sich aus dieser neuen Wirtschafts-
         und Sozialgeschichte ziehen lassen? Die nächstliegende lautet zweifellos: Ungleichheit
         ist zunächst und vor allem eine soziale, historische und politische Konstruktion.
         Es gibt, anders gesagt, auf ein und demselben wirtschaftlichen oder technischen Entwicklungsstand
         stets mehr als eine Weise der Organisation eines Eigentums- oder Grenzregimes, einer
         sozialen und politischen Ordnung, eines Steuer- oder Bildungssystems. Die zugrundeliegenden
         Entscheidungen sind politischer Natur. Sie sind abhängig von Kräfteverhältnissen zwischen
         verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und herrschenden Weltanschauungen, und sie
         führen zu Ungleichheitsniveaus und -strukturen, die je nach Gesellschaft und Epoche
         extrem unterschiedlich sind. Alle Wohlstandsbildung in der Geschichte ist Resultat
         kollektiver Prozesse: Sie hängt von der internationalen Arbeitsteilung, der Nutzung
         natürlicher Ressourcen des Planeten und der Akkumulation von Kenntnissen seit den
         Anfängen der Menschheit ab. Menschliche Gesellschaften erfinden unablässig Regeln
         und Institutionen, um sich zu organisieren, um Reichtum und Macht zu verteilen. Aber
         stets treffen sie dabei politische und reversible Entscheidungen.
      

      Die zweite Lehre lautet, dass es seit dem Ende des 18. Jahrhunderts eine langfristige
         Tendenz zu mehr Gleichheit gibt. Dieser lange Weg zur Gleichheit ist die Konsequenz
         des Aufbegehrens gegen Ungerechtigkeiten und sozialer Kämpfe, die es möglich gemacht
         haben, Kräfteverhältnisse zu verändern und Institutionen zu stürzen, über die die
         von sozialer Ungleichheit profitierenden herrschenden Klassen ihre schützende Hand
         halten, um sie durch neue, emanzipatorische, für die Mehrheit gerechtere soziale,
         ökonomische, politische Regeln zu ersetzen. Bei grundlegenden Veränderungen in der
         Geschichte der Ungleichheitsregime spielen soziale Konflikte und fundamentale politische
         Krisen eine tragende Rolle. Es sind die Bauernaufstände von 1788/89 und die Ereignisse
         der Französischen Revolution, die zur Abschaffung der Adelsprivilegien führen. Und
         nicht das Geflüster hinter vorgehaltener Hand in Pariser Salons, sondern der Sklavenaufstand
         von Saint-Domingue von 1791 läutet das Ende des atlantischen Sklavenhandels ein. Im
         20. Jahrhundert haben soziale und gewerkschaftliche Mobilisierungen eine maßgebliche
         Rolle bei der Schaffung neuer Kräfteverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit und beim
         Abbau von Ungleichheiten gespielt. Die beiden Weltkriege können ihrerseits als Konsequenz
         sozialer Spannungen und Widersprüche gelten, wie sie mit der unerträglichen Ungleichheit
         einhergingen, die vor 1914 auf nationaler wie internationaler Ebene herrschte. In
         den Vereinigten Staaten war ein mörderischer Bürgerkrieg nötig, um 1865 dem Sklavenhaltersystem
         ein Ende zu setzen. Und ein Jahrhundert später, 1965, wird es nur durch eine sehr
         starke afroamerikanische Mobilisierung gelingen, das System der legalen «Rassen»-Diskriminierung
         abzuschaffen (ohne darum schon den illegalen, aber bis heute ganz realen Diskriminierungen
         Einhalt zu gebieten). Die Beispiele sind Legion: In den 1950er und 1960er Jahren spielen
         die Unabhängigkeitskriege eine Schlüsselrolle bei der Überwindung des europäischen
         Kolonialismus; erst jahrzehntelange Unruhen und Mobilisierungen führen 1994 zum Ende
         der südafrikanischen Apartheid, und so weiter.
      

      Neben Revolutionen, Kriegen und Aufständen sind häufig Wirtschafts- und Finanzkrisen
         die Schlüsselmomente, in denen sich soziale Konflikte herauskristallisieren und Kräfteverhältnisse
         neu definiert werden. Die Krise der 1930er Jahre trägt maßgeblich zur anhaltenden
         Delegitimierung des Wirtschaftsliberalismus und zur Rechtfertigung neuer Formen staatlicher
         Intervention bei. In jüngerer Vergangenheit haben die Finanzkrise von 2008 und die
         Krise der weltweiten Pandemie schon begonnen, eine Reihe von Gewissheiten zu erschüttern,
         die gerade noch unantastbar schienen, etwa über die annehmbare Höhe von Staatsschulden
         und die Funktion von Zentralbanken. Eine lokalere, aber symptomatische Rolle hat der
         Aufstand der «Gelbwesten» gespielt, der 2018 in Frankreich die Regierung zwang, ihre
         besonders inegalitären Pläne zur Erhöhung der Benzinsteuer aufzugeben. Und zu Beginn
         der 2020er Jahre haben Bewegungen wie Black Lives Matter, #MeToo und Fridays for Future
         ihre eindrucksvolle, grenz- und generationsübergreifende Mobilisierungskraft im Kampf
         gegen «Rassen»-, Geschlechter- und Klimaungleichheiten unter Beweis gestellt. In Anbetracht
         der sozialen und ökologischen Widersprüche des gegenwärtigen Wirtschaftssystems werden
         Aufstände, Konflikte und Krisen wohl auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielen,
         unter Bedingungen, die sich nicht exakt vorhersagen lassen. Das Ende der Geschichte
         ist nicht in Sicht. Der Weg zur Gleichheit ist noch lang, vor allem in einer Welt,
         in der die Ärmsten (und namentlich die Ärmsten der ärmsten Länder) mehr und mehr unter
         Klima- und Umweltschäden werden leiden müssen, die sie der Lebensweise der Reichsten
         verdanken.
      

      Aber Kämpfe und Kräfteverschiebungen, auch das lehrt die Geschichte, reichen nicht
         aus. Sie sind eine notwendige Bedingung der Entmachtung inegalitärer Institutionen
         und herrschender Mächte, aber sie bieten leider keine Gewähr dafür, dass die neuen
         Institutionen und Mächte, die an ihre Stelle treten, auch wirklich so egalitär und
         emanzipatorisch sind wie erhofft.
      

      Der Grund ist einfach. So leicht es ist, den inegalitären oder repressiven Charakter
         bestehender Institutionen und Regierungen anzuprangern, so schwierig ist es, sich
         auf alternative Institutionen zu verständigen, die wirklich mehr soziale, wirtschaftliche
         und politische Gleichheit schaffen und zugleich individuelle Rechte und das Recht
         jeder und jedes Einzelnen auf Andersartigkeit respektieren. Die Aufgabe ist nicht
         unmöglich, im Gegenteil, aber sie erfordert Bereitschaft zur Abwägung, zur Auseinandersetzung
         mit anderen Standpunkten, zur Dezentralisierung, zum Kompromiss, zum Wagnis. Sie erfordert
         die Einsicht, dass man aus historischen Verläufen und der Erfahrung anderer lernen
         kann. Und vor allem erfordert sie die Einsicht, dass nicht im Voraus feststeht und
         darum debattiert werden muss, wie die gerechten Institutionen denn eigentlich aussehen
         sollen. Wie wir sehen werden, hat sich der Weg zur Gleichheit seit dem 18. Jahrhundert
         auf die Entwicklung einer Reihe institutioneller Errungenschaften gestützt, die als
         solche untersucht werden müssen: Gleichheit vor dem Recht; allgemeines Wahlrecht und
         parlamentarische Demokratie; kostenlose und obligatorische Schuldbildung; allgemeine
         Krankenversicherung; progressive Einkommen-, Erbschaft- und Vermögensteuer; Mitbestimmung
         und Gewerkschaftsrecht; Pressefreiheit; internationales Recht; und so weiter.
      

      Keine dieser Einrichtung hat eine ein für alle Mal anerkannte Form angenommen, jede
         kommt eher einem zerbrechlichen, ungesicherten, vorläufigen, sich ständig neu bestimmenden
         Kompromiss gleich, der aus spezifischen sozialen Konflikten und Mobilisierungen, aus
         genommenen oder verpassten Abzweigungen, aus besonderen historischen Momenten hervorgegangen
         ist. Und jede krankt an vielfältigen Unzulänglichkeiten, jede muss stets wieder infrage
         gestellt, ergänzt und durch andere ersetzt werden. Formale Rechtsgleichheit, wie wir
         sie derzeit fast überall haben, schließt massive Diskriminierung aufgrund von Herkunft
         oder Geschlecht nicht aus; die repräsentative Demokratie ist nur eine unter den unvollkommenen
         Formen politischer Teilhabe; die Ungleichheit des Zugangs zu Bildung und Gesundheitsversorgung
         bleibt immens; progressive Steuer und Umverteilung sind auf nationaler wie internationaler
         Ebene von Grund auf zu überdenken; die Machtverteilung in Unternehmen steckt noch
         in den Kinderschuhen; dass die Medien fast ausnahmslos ein paar Oligarchen gehören,
         kann schwerlich als vollkommenste Form der Pressefreiheit gelten; das internationale
         Rechtssystem, das auf unkontrolliertem Kapitalverkehr ohne soziale oder klimatische
         Zielvorgaben beruht, kommt meist einem Neokolonialismus zugunsten der Reichsten gleich;
         und so weiter.
      

      Um bestehende Institutionen zu erschüttern und neu zu definieren, wird es auch künftig
         Krisen und Kräfteverschiebungen, aber zugleich kollektive Lern-, Aneignungs- und Mobilisierungsprozesse
         durch neue politischer Programme und institutionelle Ansätze brauchen, die durch unterschiedliche
         Dispositive der Gewinnung und Verbreitung von Erkenntnissen und Erfahrungen auf den
         Weg gebracht werden müssen: Parteien und Gewerkschaften, Schulen und Bücher, Bewegungen
         und Begegnungen, Zeitungen und Medien. Natürlich spielen innerhalb dieses Ganzen die
         Sozialwissenschaften eine Rolle, die freilich nicht überschätzt werden sollte: Es
         sind die sozialen Aneignungsprozesse, die am wichtigsten sind, und sie werden auch
         und vor allem durch kollektive Organisationen möglich, deren Formen ihrerseits neu
         zu erfinden sind.
      

      
         Die Kräfteverhältnisse sind nicht alles 
         

      

      Es sind daher zwei komplementäre Klippen, die es zu umschiffen gilt: Die Rolle der
         Kämpfe und Kräfteverhältnisse in der Geschichte der Gleichheit darf einerseits nicht
         vernachlässigt, andererseits nicht verabsolutiert werden, um darüber die Bedeutung
         der institutionellen und politischen Perspektiven wie der Ideen und Ideologien, die
         solche Perspektiven eröffnen, zu unterschätzen. Der Widerstand der Eliten ist ein
         unausweichliches Faktum, in der heutigen Epoche (mit ihren transnational operierenden
         Milliardären, die reicher als ganze Staaten sind) mindestens so sehr wie zu Zeiten
         der Französischen Revolution. Er lässt sich nur durch kollektive Mobilisierungen und
         in Krisen- und Spannungsmomenten überwinden. Die Vorstellung aber, es gäbe einen spontanen
         Konsens über gerechte und emanzipatorische Institutionen, den es nur noch in die Tat
         umzusetzen gälte, um den Widerstand der Eliten zu brechen, ist eine gefährliche Illusion.
         Fragen wie die Organisation des Sozialstaats, die Neugestaltung der progressiven Steuer
         und der internationalen Verträge, die postkolonialen Entschädigungen oder der Kampf
         gegen Diskriminierungen sind so komplex und technisch anspruchsvoll, dass sie sich
         nicht bewältigen lassen, ohne bei der Geschichte Rat zu suchen, an der Verbreitung
         des Wissens zu arbeiten und die Standpunkte gegeneinander abzuwägen. So wichtig er
         sein mag, der Klassenstandpunkt reicht nicht aus, um eine Theorie der gerechten Gesellschaft,
         des Eigentums und der Grenzen, der Steuer, der Bildung, des Lohns, der Demokratie
         zu bilden. Angesichts ein und derselben sozialen Erfahrung wird es stets eine Art
         ideologischen Spielraum geben, zum einen, weil die Klasse selbst vielfältig und mehrdimensional
         ist (Status, Eigentum, Einkommen, Abschluss, Geschlecht, Herkunft, etc.), und zum
         anderen, weil die Komplexität der aufgeworfenen Fragen die Vorstellung verbietet,
         rein materielle Gegensätze ließen einen und nur einen Schluss darüber zu, wie gerechte
         Institutionen auszusehen haben.
      

      Nichts könnte diese beiden Klippen besser veranschaulichen als die Erfahrung des Sowjetkommunismus
         (1917–1991), ein Großereignis, das sich über das 20. Jahrhundert erstreckt und es
         in gewisser Weise definiert. Einerseits waren es durchaus Kräfteverschiebungen und
         erbitterte soziale Kämpfe, die es den bolschewistischen Revolutionären erlaubt hatten,
         das zaristische Regime durch den ersten «Arbeiterstaat» der Geschichte zu ersetzen,
         einen Staat, der zunächst beachtliche Fortschritte im Bildungs- und Gesundheitssystem
         wie im Industriesektor verzeichnen konnte und zudem erheblichen Anteil am Sieg über
         den Nationalsozialismus hatte. Auch ist keineswegs ausgemacht, dass ohne den Druck
         der UdSSR und der kommunistischen Internationale die besitzenden Klassen des Westens die Sozialversicherung
         und die progressive Steuer, die Dekolonisierung und die Bürgerrechte einfach hingenommen
         hätten. Auf der anderen Seite sind es die Verherrlichung der Kräfteverhältnisse und
         die unter den Bolschewiki herrschende Gewissheit, im Besitz der einen und einzigen
         Wahrheit über die gerechten Institutionen zu sein, die zu dem allseits bekannten totalitären
         Desaster geführt haben. Die von ihnen geschaffenen institutionellen Grundstrukturen
         (Einparteiensystem, bürokratische Zentralisierung, Hegemonie des Staatseigentums,
         Ablehnung von Genossenschaftseigentum, Wahlen, Gewerkschaften etc.) wollten emanzipatorischer
         sein als die bürgerlichen oder sozialdemokratischen. Und doch führten sie zu Repressionen
         und Inhaftierungen in einem Ausmaß, das nicht allein dieses Regime jeder Glaubwürdigkeit
         beraubt und zu seinem Sturz geführt, sondern auch seinen Teil zum Aufkommen einer
         neuen Form des Hyperkapitalismus beigetragen hat. Am Ende ist Russland, das Land,
         das im 20. Jahrhundert alles Privateigentum abgeschafft hatte, zu Beginn des 21. Jahrhunderts
         Welthauptsitz der Oligarchen, der Finanzverschleierung und der Steuerflucht geworden.
         Aus all diesen Gründen sollten wir uns diese unterschiedlichen institutionellen Strukturen
         genau ansehen, wie wir denn auch einen Blick auf die vom chinesischen Kommunismus
         eingeführten Institutionen werfen müssen, die sich als nachhaltiger (aber darum nicht
         weniger repressiv) erweisen könnten.
      

      Ich werde versuchen, beide Klippen zu umschiffen: Die Kräfteverhältnisse dürfen weder
         vernachlässigt noch überbewertet werden. Soziale Kämpfe spielen eine Schlüsselrolle
         in der Geschichte der Gleichheit, aber die Frage der gerechten Institutionen und der
         egalitären Debatten, in denen sie nur geklärt werden kann, muss ebenso ernst genommen
         werden. Es ist nicht immer ganz leicht, eine Balance zwischen diesen beiden Aspekten
         zu finden: Legt man zu großen Nachdruck auf die Kräfteverhältnisse und sozialen Kämpfe,
         gerät man in den Verdacht, dem Manichäismus zu verfallen und die Frage der Ideen und
         Inhalte zu vernachlässigen. Konzentriert man sich dagegen auf die ideologischen und
         programmatischen Schwächen der Koalition für Gleichheit, gerät man in den Verdacht,
         sie zu schwächen und den kurzsichtigen Egoismus der herrschenden Klassen (der freilich
         oft offensichtlich ist) zu unterschätzen. Ich werde mein Bestes tun, in keine der
         beiden Fallen zu tappen, aber ich bin nicht sicher, ob mir dies stets gelingen wird
         und bitte Leserinnen und Leser im Voraus um Nachsicht. Vor allem hoffe ich, dass die
         in diesem Buch versammelten historischen und vergleichenden Befunde ihnen dabei behilflich
         sein werden, Klarheit über ihre eigene Vision einer gerechten Gesellschaft und der
         sie tragenden Institutionen zu gewinnen.
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         KAPITEL 1

         DER LANGE WEG ZUR GLEICHHEIT: ERSTE ANMERKUNGEN
         

      

      Kommen wir gleich zum Kern der Sache. Es gibt menschlichen Fortschritt und der Weg
         zur Gleichheit ist ein Kampf, der gewonnen werden kann. Aber er ist auch ein Kampf
         mit ungewissem Ausgang, ein anfälliger sozialer und politischer Prozess, der nie abgeschlossen
         und gesichert ist. Ich werde zunächst die im Hinblick auf Bildung und Gesundheit erzielten
         Fortschritte in Erinnerung rufen, bevor ich der hochpolitischen Frage der Wahl sozio-ökonomischer
         Indikatoren nachgehe. Im nächsten Kapitel werden wir dann erste Elemente und Größenordnungen
         einer allmählichen Dekonzentration von Macht, Eigentum und Einkommen untersuchen.
      

      
         Menschlicher Fortschritt: Bildung und Gesundheit für alle
         

      

      Es gibt menschlichen Fortschritt. Um sich davon zu überzeugen, reicht ein Blick auf
         die Entwicklung von Gesundheit und Bildung in der Welt seit 1820 (siehe Grafik 1).
         Die verfügbaren Daten sind lückenhaft, aber an der Tendenz gibt es keinen Zweifel.
         Die Lebenserwartung bei Geburt ist zwischen 1820 und 2020 von etwa 26 auf 72 Jahre
         im weltweiten Durchschnitt gestiegen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts fielen der Kindersterblichkeit
         etwa 20 % der Neugeborenen während ihres ersten Lebensjahres zum Opfer, heute sind
         es weniger als 1 %. Konzentriert man sich auf die Personen, die das erste Lebensjahr
         vollendet haben, steigt zwischen 1820 und 2020 die Lebenserwartung von etwa 32 auf
         73 Jahre. Vor zwei Jahrhunderten noch konnte nur eine kleine Minderheit hoffen, 50
         oder 60 Jahre alt zu werden, heute ist dieses Privileg die Norm.[image: ]

      Die Menschheit erfreut sich heute besserer Gesundheit und hat auch besseren Zugang
         zu Bildung und Kultur als je zuvor. Informationen aus zahlreichen Studien und Erhebungen
         belegen, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts kaum 10 % der über 15 Jahre alten Weltbevölkerung
         alphabetisiert waren. Heute sind es mehr als 85 %. Auch diese Diagnose ließe sich
         durch trennschärfere Indikatoren bestätigen. So ist die durchschnittliche Zahl der
         absolvierten Schuljahre von kaum einem Jahr vor zwei Jahrhunderten auf mehr als acht
         Jahre in der heutigen Welt und auf mehr als zwölf Jahre in den am weitesten entwickelten
         Ländern gestiegen. 1820 gingen weniger als 10 % der Weltbevölkerung in die Grundschule,
         2020 besucht mehr als die Hälfte der jungen Generationen der reichen Länder die Universität:
         Was einst Klassenprivileg war, steht mehr und mehr der Mehrheit offen.
      

      Natürlich haben sich mit diesem großen Sprung nach vorn auch die Ungleichheiten selbst
         nur verlagert. Beim Zugang zu elementarer Bildung und Gesundheitsversorgung gibt es
         weiterhin ein starkes Nord-Süd-Gefälle, und fast überall bleibt dieses Gefälle auf
         den oberen Etagen des Bildungs- und Gesundheitssystems erheblich, etwa bei der Hochschulbildung.
         Darin liegt, wie wir noch sehen werden, eine der großen künftigen Herausforderungen.
         Halten wir fürs Erste nur fest, dass dies die Regel ist: Der lange Weg zur Gleichheit
         verläuft über Etappenziele. In dem Maße, in dem der Zugang zu bestimmten Grundrechten
         und Grundgütern (wie Alphabetisierung oder medizinische Grundversorgung) mehr und
         mehr der gesamten Bevölkerung offensteht, entstehen auf höheren Niveaus neue Ungleichheiten,
         die neue Antworten erfordern. Die Suche nach der idealen Demokratie ist nichts anderes
         als der Weg zur politischen Gleichheit in all ihren Formen (soziale, ökonomische etc.),
         und dieser Weg ist ein laufender, nie abgeschlossener Prozess.
      

      Die wesentlichen Fortschritte bei Lebenserwartung und Alphabetisierung sind, um auch
         das vorauszuschicken, im 20. Jahrhundert erzielt worden, in einer Phase also, die
         nach harten politischen Auseinandersetzungen einen starken Ausbau des Sozialstaats
         und der progressiven Steuer erlebt hat. Wir kommen ausführlich darauf zurück. Im 19. Jahrhundert
         waren die Sozialbudgets kümmerlich, die Steuer regressiv und die Fortschritte im Hinblick
         auf diese Indikatoren extrem langsam, ja unerheblich. Menschlicher Fortschritt ist
         nie eine «natürliche» Evolution, er ist stets an spezifische historische Prozesse
         und soziale Kämpfe gebunden.
      

      
         Weltbevölkerung und Durchschnittseinkommen: Grenzen des Wachstums
         

      

      Um sich die Tragweite dieser historischen Veränderungen bewusst zu machen, muss man
         sich vergegenwärtigen, dass sowohl die Weltbevölkerung als auch das Durchschnittseinkommen
         seit dem 18. Jahrhundert um mehr als das Zehnfache gewachsen sind. Erstere ist zwischen
         1700 und 2010 von etwa 600 Millionen Menschen auf 7,5 Milliarden gestiegen, während
         Letzteres, soweit man dies anhand der lückenhaften historischen Lohndaten beurteilen
         kann, von einer durchschnittlichen Kaufkraft von unter 100 Euro pro Monat (in Euro
         von 2020 ausgedrückt) und Erdbewohner im 19. Jahrhundert auf eine Kaufkraft von 1000 Euro
         pro Monat und Erdbewohner im 21. Jahrhundert gestiegen ist (siehe Grafik 2). Auffällig
         ist, dass es zu einem wirklich bedeutsamen historischen Anstieg des Durchschnittseinkommens
         erst Ende des 19. Jahrhunderts und vor allem im 20. Jahrhundert gekommen ist. Den
         verfügbaren Quellen nach scheint der Anstieg der Kaufkraft im 18. und auch über weite
         Teile des 19. Jahrhunderts unerheblich, ja mitunter negativ gewesen zu sein (das lassen
         die von Labrousse untersuchten landwirtschaftlichen Löhne im vorrevolutionären Frankreich
         erkennen). Was die Weltbevölkerung anbelangt, ist das Wachstum im Laufe der letzten
         drei Jahrhunderte stetiger, beschleunigt sich aber ebenfalls im 20. Jahrhundert.
      

      Kann man angesichts dieser beiden Verzehnfachungen von menschlichem Fortschritt sprechen?
         Tatsächlich ist die Interpretation dieser Veränderungen schwieriger als im Falle von
         Gesundheit und Bildung. Im spektakulären Wachstum der Weltbevölkerung sprechen sich
         gewiss reale Verbesserungen der individuellen Lebensbedingungen aus, die insbesondere
         den Fortschritten der Landwirtschaft und der Ernährung zu danken sind, durch die sich
         der Kreislauf von Überbevölkerung und Hungersnöten durchbrechen ließ. Es entspringt
         auch dem Sinken der Kindersterblichkeit und der Tatsache, die wahrlich eine Errungenschaft
         ist, dass eine wachsende Zahl von Eltern ihre Kinder aufwachsen sehen konnte.[image: ]

      Leider weist auf kollektiver Ebene alles darauf hin, dass die Erde ein solches exponentielles
         Bevölkerungswachstum auf Dauer nicht verkraftet. Sollte die demografische Entwicklung
         der letzten drei Jahrhunderte sich in Zukunft wiederholen, so werden wir im Jahr 2300
         mehr als 70 Milliarden Menschen und im Jahr 3000 mehr als 7000 Milliarden Menschen
         sein, was weder denkbar noch wünschenswert ist. Und diese Verzehnfachung entspricht
         einem Bevölkerungswachstum von kaum 0,8 % jährlich, allerdings über einen Zeitraum
         von mehr als 300 Jahren. Das verdeutlicht, dass die bloße Idee eines über Jahrtausende
         und Jahrmillionen fortgesetzten und eindimensionalen Wachstums völlig abstrus ist
         und unter keinen Umständen ein sinnvolles Ziel menschlichen Fortschritts sein kann.
         Derzeit sieht es in Anbetracht des Geburtenrückgangs danach aus, dass das Bevölkerungswachstum
         im Laufe des 21. Jahrhunderts stark zurückgehen und die Weltbevölkerung sich bis zum
         Ende des Jahrhunderts bei etwa 11 Milliarden Menschen einpendeln könnte, zumindest
         dann, wenn man der zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehr ungesicherten mittleren Bevölkerungsprognose
         der UN Glauben schenkt.
      

      
         Die Wahl sozio-ökonomischer Indikatoren: eine politische Frage
         

      

      Der spektakuläre Anstieg des Mindestlohns wirft andere Deutungsprobleme auf, die aber
         zum Teil in dieselbe Richtung weisen. Absolut betrachtet kann der starke Anstieg des
         Durchschnittseinkommens zweifellos als positive Entwicklung gelten, die übrigens untrennbar
         ist von der besseren Nahrungsversorgung und Lebenserwartung (die einander verstärken).
         Mehrere Punkte müssen allerdings geklärt werden. Dabei ist die Wahl der sozio-ökonomischen
         Indikatoren wie stets eine eminent politische Frage: Kein Indikator darf als unantastbar
         gelten und welcher Art die gewählten Indikatoren sind, muss selbst Gegenstand öffentlicher
         Debatten und demokratischer Auseinandersetzungen sein.
      

      Bei Indikatoren wie dem Einkommen ist es zunächst entscheidend, von Durchschnittswerten
         und Aggregaten wegzukommen und sich der wirkliche Wohlstandsverteilung zwischen sozialen
         Klassen zuzuwenden, innerhalb einzelner Länder wie auf globaler Ebene. So liegt zwar
         das weltweite Durchschnittseinkommen zu Beginn der 2020er Jahre bei 1000 Euro pro
         Monat und Erdbewohner, aber es beschränkt sich auf 100–200 Euro in den ärmeren Ländern,
         während es in den reichsten Ländern bei über 3000–4000 Euro liegt. Und auch innerhalb
         der Länder, ob reich oder arm, bleiben die Ungleichheiten beträchtlich. Wir werden
         auf diese Fragen noch eingehend zu sprechen kommen. So wird sich zum Beispiel zeigen,
         dass sich die Ungleichheit zwischen Ländern seit dem Kolonialzeitalter zwar verringert
         hat, aber extrem hoch bleibt, was teilweise auf die nach wie vor stark hierarchisierte
         und inegalitäre Organisation des Weltwirtschaftssystems zurückgeht.[1]

      Entsprechend muss auch die Vorstellung einer Verzehnfachung der Kaufkraft seit dem
         18. Jahrhundert (und tatsächlich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts) relativiert werden.
         Die Größenordnung ist ehrfurchtgebietend und belegt eindrucksvoll einen massiven quantitativen
         Zuwachs, der auch ganz unbestreitbar ist, aber in Wahrheit hat die genaue Zahl wenig
         zu sagen. Einkommensvergleiche anzustellen mag sinnvoll sein, um Ungleichheiten innerhalb
         einer bestimmten Gesellschaft (sofern verschiedene soziale Gruppen durch monetären
         Austausch interagieren) oder zwischen Ländern zu einem bestimmten Zeitpunkt einzuschätzen
         (sofern auch Gesellschaften, wie sie es seit dem 18. Jahrhundert auf globaler Ebene
         immer häufiger tun, solche Kontakte untereinander pflegen) oder um sich die Kaufkraftentwicklung
         binnen einiger Jahre oder Jahrzehnte anzuschauen. Betrachtet man dagegen so gewaltige
         Zeiträume wie den hier erwähnten, hat dieses Vorgehen wenig Sinn.
      

      Um sich einen so radikalen Wandel der Lebensweisen vor Augen zu führen, ist es mit
         einem eindimensionalen Indikator nicht getan. Es bedarf vielmehr eines mehrdimensionalen
         Ansatzes, um die Entwicklung des Zugangs zu konkreten Gütern wie Bildung, Gesundheit,
         Ernährung, Kleidung, Wohnraum, Transport, Kultur etc. zu messen. Je nachdem, auf welche
         Art von Gütern man den Akzent legt (technisch gesprochen also je nach Zusammensetzung
         des Warenkorbs, den man der Berechnung des Preisindexes zugrunde legt), hätte man
         im vorliegenden Fall ebenso gut auf eine Erhöhung der Kaufkraft zwischen 1860 und
         2020 um das Zwei- oder Dreifache oder das Fünfzehn- oder Zwanzigfache (statt um das
         Zehnfache) schließen können.[2]

      
         Für eine Mehrheit von Sozial- und Umweltindikatoren
         

      

      Im Übrigen ist es entscheidend, die Tatsache zu berücksichtigen, dass der allgemeine
         Bevölkerungs-, Produktions- und Einkommenszuwachs seit dem 18. Jahrhundert nur um
         den Preis einer Überausbeutung natürlicher Ressourcen möglich war. Man wird sich also
         die Frage nach der Fortsetzbarkeit eines solchen Prozesses und den institutionellen
         Vorkehrungen stellen müssen, die es zu seiner radikalen Neuausrichtung braucht. Auch
         dazu ist es nötig, eine ganze Reihe von Indikatoren aufzubieten, die es den gesellschaftlichen
         Akteuren erlauben, eine mehrdimensionale und ausgewogene Vorstellung von wirtschaftlichem,
         sozialem und umweltgerechtem Fortschritt zu gewinnen. So ist es, um zunächst von den
         makroökonomischen Indikatoren zu sprechen, sehr viel ratsamer, mit dem Begriff des
         «Nationaleinkommens» als mit dem des «Bruttoinlandsprodukts» (BIP) zu arbeiten. Zwischen beiden gibt es zwei wesentliche Unterschiede: Das Nationaleinkommen
         (auf das ich mich in diesem Buch häufig beziehen werde) entspricht dem Bruttoinlandsprodukt
         (der Summe der in einem Land während eines Jahres produzierten Güter und Dienstleistungen)
         abzüglich der Kapitalentwertung (das heißt der Abnutzung von in der Produktion genutzten
         Arbeitsmitteln, Maschinen, Gebäuden und prinzipiell auch des Naturkapitals) und abzüglich
         oder zuzüglich der Nettokapital- und Nettoarbeitseinkommen aus dem Ausland (ein Betrag,
         der je nach Land positiv oder negativ ausfallen kann, der sich im Weltmaßstab aber
         per definitionem ausgleicht).[3]

      Nehmen wir ein Beispiel. Ein Land, das Öl im Wert von 100 Milliarden Euro aus dem
         heimischen Boden fördert, erwirtschaftet ein zusätzliches BIP im Wert von 100 Milliarden Euro. Das entsprechende Nationaleinkommen dagegen beläuft
         sich auf null, da sich der Naturkapitalstock um die gleiche Summe verringert hat.
         Beschließt man darüber hinaus, wie man es immer tun sollte, aber leider nicht immer
         tut, die sozialen Kosten der durch Verbrennung jenes Öls anfallenden CO2-Emissionen (von denen man inzwischen weiß, dass sie zur Erderwärmung und somit dazu
         beitragen, das Leben auf Erden zur Hölle zu machen) mit einem entsprechenden negativen
         Wert zu beziffern, dann kommt man auf ein deutlich negatives Nationaleinkommen.[4] Das verdeutlicht, wie sehr es auf den gewählten Indikator ankommt: Ein und derselbe
         wirtschaftliche Vorgang kann zu einem positiven BIP, aber einem negativen Nationaleinkommen führen, und das wiederum kann die kollektive
         Bewertung einer bestimmten Investitionsentscheidung auf der Ebene eines Landes wie
         eines Unternehmens radikal verändern.
      

      Sosehr man also eher auf das Nationaleinkommen (nach Berücksichtigung des Naturkapitalverzehrs
         und der entsprechenden sozialen Kosten) und seine Ungleichverteilung statt auf das
         BIP und die Durchschnittswerte schauen sollte, sowenig ist es damit getan. Denn ganz
         gleich, mit welchem monetären Gegenwert man die sozialen Kosten von Kohlenstoffemissionen
         oder anderen «Externalitäten» beziffert (so der Oberbegriff, unter dem Ökonomen unerwünschte
         Auswirkungen von Wirtschaftstätigkeiten wie Erderwärmung, Luftverschmutzung oder Verkehrsstaus
         fassen) – eine solche eindimensional monetäre Buchführung kann weder die verursachten
         Schäden noch die Einsätze, die auf dem Spiel stehen, angemessen berücksichtigen. In
         bestimmten Fällen kann sie sogar die Illusion nähren, durch Geld lasse sich alles
         ausgleichen, sofern man nur den korrekten «relativen Preis» zur Bezifferung des Werts
         der Umwelt findet, was eine falsche und gefährliche Vorstellung ist.[5] Um aus dieser intellektuellen und politischen Sackgasse herauszukommen, ist es entscheidend,
         auch und vor allem spezifische Umweltindikatoren einzuführen, zum Beispiel Temperaturziele,
         die nicht überschritten werden dürfen, verbindliche Indikatoren für Biodiversität
         oder auch Zielvorgaben für den CO2-Ausstoß.
      

      Ganz wie bei den Einkommen ist es auch hier wichtig, die Ungleichverteilung der CO2-Emissionen in den Blick zu nehmen, aus der Perspektive der Personen, die für Emissionen
         verantwortlich sind, wie aus der Perspektive derer, die unter ihren Folgen leiden
         werden. So kann man zum Beispiel für den Zeitraum von 2010 bis 2018 festhalten, dass
         die 1 % der Weltbevölkerung, die das meiste Kohlendioxid ausstoßen, zu 60 % in Nordamerika
         leben (siehe Grafik 3) und zusammen mehr emittieren als die 50 % der Weltbevölkerung,
         die am wenigsten ausstoßen.[6] Letztere wiederum leben größtenteils im subsaharischen Afrika sowie in Südasien und
         werden die Ersten sein, die von der Erderwärmung betroffen sind. Indikatoren dieser
         Art könnten in Zukunft eine wachsende Rolle spielen, um zu messen, ob die einzelnen
         Länder ihre Verpflichtungen einhalten, und um Kompensationsmechanismen zu definieren,
         aber auch um ein System individueller CO2-Konten oder -Karten einzuführen, das fraglos zu den unverzichtbaren institutionellen
         Werkzeugen zählt, um der Klimaherausforderung zu begegnen. Solange man über keine
         objektive Grundlage in Gestalt solcher Indikatoren verfügt, wird es kaum möglich sein,
         die Organisation des Wirtschaftssystems im globalen wie im nationalen Maßstab zu überdenken.[image: ]

      
         Ohne Messung von Ungleichheiten keine nachhaltige Entwicklung
         

      

      Aber Vorsicht: Es kann nicht die Lösung sein, ausschließlich auf reine Umweltindikatoren
         zu setzen und auf alle sozio-ökonomischen, einkommensbezogenen Indikatoren zu verzichten.
         Der Grund dafür ist einfach: Menschen sind darauf angewiesen, im Einklang mit der
         Natur zu leben, aber sie brauchen auch Wohnraum, Nahrung und Zugang zu Kultur. Und
         vor allem brauchen sie Gerechtigkeit. Solange wir aber nicht in der Lage sind, Einkommen,
         ihre Ungleichverteilung und ihre zeitliche Entwicklung zu messen, solange ist kaum
         zu sehen, wie es möglich sein sollte, Gerechtigkeitsnormen zu entwickeln, die eine
         stärkere Belastung der Reichen vorsehen, und eine für die sozial Schwachen annehmbare
         Neuorganisation des globalen Wirtschaftssystems ins Auge zu fassen. Ohne entschlossene
         Maßnahmen zum drastischen Abbau sozio-ökonomischer Ungleichheiten gibt es keine Lösung
         der Umwelt- und Klimakrise.[7] Um dahin zu kommen, ist es unerlässlich, verschiedene Umwelt- und Wirtschaftsindikatoren
         miteinander zu kombinieren, indem man zum Beispiel einerseits Zielvorgaben für den
         CO2-Ausstoß oder die Biodiversität, andererseits aber für den Abbau von Einkommensungleichheiten
         und die Verteilung von Steuern und Sozialabgaben sowie öffentlicher Ausgaben formuliert,
         um vergleichen zu können, welche staatlichen Maßnahmenpakete besser geeignet sind,
         die festgelegten Umweltziele zu erreichen.
      

      Sosehr man sich im Allgemeinen eher für die Einkommensverteilung zwischen sozialen
         Klassen als bloß für das Durchschnittseinkommen interessieren sollte, so unerlässlich
         ist es, in bestimmten Kontexten auch makroökonomische Aggregate wie das Nationaleinkommen
         (oder zur Not das BIP) zu Rate zu ziehen, etwa um die durch verschiedene Steuerarten generierten Einnahmen
         oder die Höhe der für Bildung, Gesundheit oder Umwelt aufgewendeten Mittel in Prozent
         des Nationaleinkommens (oder des BIP) anzugeben. Tatsächlich haben wir keine bessere Methode, um die Aufwendungen in verschiedenen
         Zeiten und Ländern miteinander zu vergleichen, wie ich in den folgenden Kapiteln zeigen
         möchte, die sich zum Beispiel mit der wachsenden Steuerkraft und militärischen Stärke
         der europäischen Staaten im 18. und 19. Jahrhundert oder der Entwicklung des Sozialstaats
         im 20. Jahrhundert befassen. In «Prozent des Nationaleinkommens» zu denken oder die
         fraglichen Beträge auf das Durchschnittseinkommen oder den Durchschnittslohn der jeweiligen
         Epoche zu beziehen (was auf dasselbe hinausläuft), mag auf den ersten Blick abstrakt
         wirken und viele Bürger abschrecken. Aber solange man diese technische Hürde nicht
         überwindet, läuft man zwangsläufig Gefahr, sich hinters Licht führen zu lassen.
      

      So kündigen etwa amtierende Regierungen (wie übrigens auch Oppositionen) gern Investitionspläne
         an, die sich auf Tausende von Milliarden Euro (oder Dollar oder Yuan) belaufen. Bei
         näherer Betrachtung stellt man häufig fest, dass diese Pläne sich nicht auf ein einziges
         Jahr, sondern auf zehn oder zwanzig Jahre beziehen und der korrekt berechnete Jahresbetrag
         in Wahrheit nur einen winzigen Bruchteil des Nationaleinkommens ausmacht oder die
         vorgesehene Steigerung unter der Inflations- oder Wachstumsrate liegt, die im gleichen
         Zeitraum zu erwarten ist (sodass die annoncierte sagenhafte Investition im Verhältnis
         zum Nationaleinkommen nicht etwa zu-, sondern abnimmt). Ideal wäre es, würden die
         Medien es sich zur Aufgabe machen, die angekündigten Beträge systematisch in nachvollziehbare
         Größenordnungen umzurechnen. Aber von diesem Ideal sind wir ziemlich weit entfernt
         und die beste Weise, ihm näherzukommen, liegt zweifellos darin, dass eine wachsende
         Zahl von Bürgern sich diese Praxis zu eigen macht und sie auch ihren Lieblingsmedien
         abverlangt. Die Wahl sozio-ökonomischer Indikatoren ist eine hochpolitische Entscheidung.
         Sie betrifft jeden Einzelnen von uns und kann nicht anderen überlassen werden. Andernfalls
         darf man sich nicht wundern, wenn die gewählten Indikatoren andere Prioritäten widerspiegeln
         als die, die einem selbst wichtig sind.
      

      Um es noch einmal deutlich zu sagen: Sozio-ökonomische Indikatoren, und das gilt auch
         für die in diesem Buch vorgelegten historischen Datenreihen, sind nichts anderes als
         unvollkommene, provisorische und zerbrechliche Konstruktionen. Sie können nicht «die»
         Wahrheit unanfechtbarer Zahlen oder die Gewissheit unbezweifelbarer «Tatsachen» für
         sich in Anspruch nehmen. Es gibt stets mehr als eine legitime Weise, eine gegebene
         Information sozial, ökonomisch und historisch auf den Begriff zu bringen. Die Indikatoren
         zielen vor allem darauf, eine Sprache zu entwickeln, mit der sich Größenordnungen
         erschließen lassen, und darauf, möglichst sinnvolle Vergleiche zwischen historischen
         Augenblicken, Epochen und Gesellschaften anzustellen, die häufig meinen, sie seien
         himmelweit voneinander entfernt, die aufeinander zu beziehen aber trotz irreduzibler
         Besonderheiten sinnvoll sein kann. Man kann es nicht bei der Feststellung belassen,
         jede Statistik sei eine soziale Konstruktion. Sosehr das zutrifft, so unzulänglich
         bleibt es, weil es darauf hinausläuft, anderen kampflos das Feld zu überlassen. Mit
         Augenmaß und kritischer Besonnenheit eingesetzt, ist die Sprache der sozio-ökonomischen
         Indikatoren eine unverzichtbare Ergänzung zur natürlichen Sprache, wenn man gegen
         den intellektuellen Nationalismus kämpfen und sich gegen die Manipulationen der Wirtschaftseliten
         wehren will, um einen neuen egalitären Horizont zu erschließen.
      

      Eine Lösungsalternative zur Verwendung einer Vielzahl von Indikatoren könnte schließlich
         darin bestehen, sie in einem einzigen Indikator zusammenzufassen. Der von den Vereinten
         Nationen vorgelegte Index der menschlichen Entwicklung etwa (Human Development Index)
         bündelt Daten zu Gesundheit, Bildung und Nationaleinkommen, um eine globale Rangliste
         der Länder zu erstellen. Der Ökologe und Ökonom Tim Jackson wiederum hat einen «Globalen
         Fortschrittsindikator» (GPI, Global Progress Indicator) entwickelt, der insbesondere Umweltdaten mit Daten zum
         Nationaleinkommen und dessen Verteilung kombiniert.[8] Das große Verdienst dieser Ansätze liegt in dem Nachweis, wie wenig die Fixierung
         auf das BIP bringt: Sobald man einen ausgewogeneren Indikator einführt, verändern sich die Rangfolge
         der Länder und zeitliche Entwicklungen ganz erheblich. Dennoch glaube ich nicht, dass
         die beste Lösung darin bestünde, das BIP durch einen einzigen anderen, wie immer auch ausgewogeneren Indikator zu ersetzen.
         Indikatoren, die eine mehrdimensionale Wirklichkeit in einem eindimensionalen Index
         zusammenfassen wollen, bezahlen dies naturgemäß mit einer gewissen Undurchsichtigkeit.
         Daher scheint es mir im Allgemeinen besser, auf mehrere Indikatoren zu setzen, die
         ausdrücklich und auf transparente Weise CO2-Emissionen und ihre Verteilung, Einkommensungleichheiten, Gesundheit, Bildung etc.
         messen. Aus Transparenzgründen rate ich auch vom Gebrauch synthetischer Indikatoren
         ab, die das Ungleichheitsniveau einer Gesellschaft zusammenfassen wollen (wie der
         Gini- oder der Theil-Index, die relativ abstrakt und schwer zu deuten sind). Ratsamer
         scheint es mir, auf anschaulichere, für jeden leicht verständliche Begriffe wie den
         Anteil der ärmsten 50 % oder reichsten 10 % am Nationaleinkommen, den Anteil der Emissionen,
         die von den 1 % der größten CO2-Emittenten verursacht werden, etc. zurückzugreifen.[9]

      
         Fußnoten

         1 Siehe insbesondere Kapitel 9.

         2 Zu konkreten Beispielen für die steigende Kaufkraft des Durchschnittslohns, etwa ein
                  Kilo Karotten oder Fleisch, Zeitungen, Friseurbesuche, Fahrräder oder Wohnungsmieten
                  im Frankreich des 20. Jahrhunderts siehe T. Piketty, Les Hauts Revenus en France, a. a. O., S. 80–92, und Das Kapital im 21. Jahrhundert, a. a. O., S. 124–126. Zusammengefasst: Die Kaufkraft für Industriegüter ist gegenüber
                  dem durchschnittlichen Anstieg sehr viel stärker, die Kaufkraft für Dienstleistungen
                  sehr viel weniger stark gestiegen (ja für manche Dienstleistungen gar nicht) und die
                  Kaufkraft für Nahrungsmittel liegt ungefähr im Durchschnitt.

         3 Siehe T. Piketty, Das Kapital im 21. Jahrhundert, a. a. O., Kapitel 1 und 2. Das Nationaleinkommen wird manchmal als Nettonationaleinkommen
                  (NNE) oder als Nettonationalprodukt (NNP) bezeichnet. Die Kapitalentwertung macht im Allgemeinen etwa 15 % des BIP aus. 2020 lag das globale BIP bei etwa 100.000 Milliarden Euro (nach Kaufkraftparität, das heißt unter Berücksichtigung
                  der Preisunterschiede zwischen den Ländern) und das globale Einkommen bei etwa 85.000 Milliarden,
                  bei einer Weltbevölkerung von mehr als 7,5 Milliarden, was ein Durchschnittseinkommen
                  von kaum 12.000 Euro jährlich ergibt.

         4 Würde man zum Beispiel einen Mindestwert von hundert Euro pro Tonne auf die Jahresemissionen
                  von CO2 anwenden (etwa 6,2 Tonnen durchschnittlich pro Erdbewohner), so käme man auf jährliche
                  soziale Kosten von 5000 Milliarden Euro, das heißt ungefähr 5 % des globalen BIP. Bei einem Wert von mehreren hundert Euro pro Tonne, wie sie wahrscheinlich für eine
                  ambitionierte Klimapolitik unabdingbar sind, hätte dies massive Auswirkungen auf die
                  Berechnung des Welteinkommens und den Beitrag der verschiedenen Länder zum Gemeinwohl.

         5 Niemand kann, technisch gesprochen, ein Jahrhundert im Voraus sagen, was der «relative
                  Wert» der Umwelt sein wird, und die Märkte mit ihren Spekulationswellen sind dazu
                  am allerwenigsten in der Lage.

         6 Siehe L. Chancel, T. Piketty, «Carbon and Inequality: From Kyoto to Paris», WID.world, 2015. Siehe auch L. Chancel, «Global Carbon Inequality in the Long Run», WID.world, 2021.

         7 Siehe L. Chancel, Insoutenables inégalités. Pour une justice sociale et environnementale, Paris: Les Petits matins 2017. Siehe auch E. Laurent, Sortir de la croissance: mode d’emploi, Paris: Les liens qui libèrent 2019.

         8 Siehe T. Jackson, Prosperity without Growth. Foundations for the Economy of Tomorrow, London: Routledge 2017. Siehe auch J. Hickel, Less is More. How Degrowth will Save the World, London: Heinemann 2020.

         9 Die Gini-Koeffizienten sind ebenfalls auf WID.world verfügbar, aber ich empfehle, eher die detaillierten Angaben zu den einzelnen
                  Dezilen und Perzentilen zu Rate zu ziehen, auf die ich mich in diesem Buch konzentrieren
                  werde.

      

   
      
         KAPITEL 2
         

         DIE ALLMÄHLICHE DEKONZENTRATION VON MACHT UND EIGENTUM
         

      

      Kommen wir zu einem anderen sozio-ökonomischen Indikator, der eine wichtige Rolle
         in unserer Untersuchung spielen wird, zum Eigentum und seiner Verteilung. Während
         Einkommen die innerhalb eines bestimmten Zeitraums erzielten Gewinne meint, ist Eigentum
         alles, was man zu einem bestimmten Zeitpunkt besitzt. Ganz wie Einkommen ist Eigentum
         eine soziale Beziehung, sofern es seine volle Bedeutung erst innerhalb einer bestimmten
         Gesellschaft gewinnt, die durch eine Reihe von spezifischen Regeln und Machtbeziehungen
         zwischen sozialen Gruppen charakterisiert ist. Eigentum ist ein historisch situierter
         Begriff, der davon abhängt, wie die jeweilige Gesellschaft die Besitzformen (Grundbesitz,
         Häuser, Fabriken, Maschinen, Meere, Berge, Denkmäler, Finanzwerte, Erkenntnisse, Sklaven
         etc.), aber auch die Rechtsverfahren und Praktiken definiert, die Eigentums- und Machtverhältnisse
         zwischen sozialen Gruppen organisieren und einhegen.
      

      
         Die Entwicklung der Eigentumskonzentration seit dem 18. Jahrhundert
         

      

      Werfen wir zunächst einen Blick auf die Eigentumskonzentration in Frankreich seit
         dem Ende des 18. Jahrhunderts, indem wir fürs Erste den Anteil der reichsten 1 % und
         der ärmsten 50 % miteinander vergleichen (siehe Grafik 4).[1] Der Fall Frankreichs ist besonders aufschlussreich, da uns die Französische Revolution
         zwar keine vollkommen egalitäre Gesellschaft (beileibe nicht), aber in ihren Nachlassarchiven
         und ihrem ausgeklügelten System von Eigentums- und Übertragungsregistern ein unvergleichliches
         Reichtumsobservatorium hinterlassen hat.[2] Wie wir noch sehen werden, sind die langfristig in Frankreich erkennbaren Entwicklungen
         repräsentativ für die anderer europäischer Gesellschaften, für die wir über vergleichbare
         (wenn auch weniger systematische) Quellen verfügen, wie zum Beispiel Großbritannien
         und Schweden.[image: ]

      Zunächst fällt auf, dass der Anteil der reichsten 1 % am gesamten Privateigentum (das
         heißt an der Gesamtheit der Grund-, Immobilien-, Betriebs-, Industrie und Finanzvermögen
         aller Art, abzüglich Verbindlichkeiten) im Gefolge der Revolution nur leicht zurückging,
         um über das gesamte 19. bis ins beginnende 20. Jahrhundert auf astronomische Höhen
         zu steigen: So hielten 1810 die reichsten 1 % allein 45 % des Gesamteigentums, 1910
         waren es 55 %. In Paris, wo sich am Ende des 19. Jahrhunderts beträchtliche Finanz-
         und Industrievermögen auftürmten, stieg der Anteil der reichsten 1 % am Vorabend des
         Ersten Weltkrieges sogar auf 65 %. Im Laufe des 20. Jahrhunderts ist dann eine sehr
         starke Vermögensdekonzentration zu verzeichnen. In Frankreich insgesamt fiel der Anteil
         der reichsten 1 % von 55 % um 1914 auf weniger als 20 % zu Beginn der 1980er Jahre,
         um dann wieder leicht zu steigen und 2020 bei etwa 25 % zu liegen.
      

      Die in Grafik 4 dargestellten Befunde veranschaulichen die Generalthese dieses Buchs:
         Einerseits gibt es langfristig eine Tendenz zu mehr Gleichheit, das heißt in diesem
         Fall zu einer geringeren Konzentration von Eigentum und somit von sozialer und wirtschaftlicher
         Macht; andererseits hält sich die Ungleichheit weiter auf einem extrem hohen, ja untragbaren
         Niveau.[3] Der Anteil der reichsten 1 % am Gesamteigentum ist derzeit, konkret gesprochen, zweimal
         geringer als vor einem Jahrhundert, aber er bleibt gleichwohl fünfmal höher als der,
         den die ärmsten 50 % halten, die heute kaum mehr als 5 % des Gesamteigentums besitzen
         (obwohl sie per definitionem fünfzig Mal so viele sind wie die reichsten 1 %). Gewiss,
         der Anteil der ärmsten 50 % lag im 19. Jahrhundert und bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts
         bei kaum 2 %. Ein Fortschritt wurde also binnen eines Jahrhunderts durchaus erzielt,
         aber er bleibt verschwindend klein. Tatsächlich kam die Eigentumsdekonzentration fast
         ausschließlich den sozialen Gruppen zwischen den reichsten 1 % und den ärmsten 50 %
         zugute, während Letztere kaum von ihr profitieren konnten und, kurz gesagt, praktisch
         nie etwas besessen haben.
      

      
         Eigentum und Macht: Ein Bündel von Rechten
         

      

      Bevor wir fortfahren, müssen ein paar Dinge klargestellt werden. So nützlich und aussagekräftig
         solche Quantifizierungen der monetären Eigentumskonzentration sind, sowenig lässt
         sich mit ihnen erschöpfend analysieren, welche grundlegenden Veränderungen hier auf
         dem Spiel stehen. Was seit Ende des 18. Jahrhunderts neu definiert wurde, sind tatsächlich
         die Bedingungen der Ausübung des Eigentumsrechtes selbst. Durch die monetäre Bewertung
         von Gütern (Immobilienpreise, Börsenkurse etc.), mit der wir Vermögen und seine Verteilung
         messen, lässt sich der Wert des Eigentums, das auch Macht verleiht und Chancen eröffnet,
         so wenig hinreichend ermitteln wie der soziale Wert, den die fraglichen Güter für
         die beteiligten gesellschaftlichen Akteure besitzen. Eigentum ist kein absolutes und
         zeitloses Recht, sondern muss als Inbegriff von Rechten innerhalb der jeweiligen sozio-historischen
         Kontexte begriffen werden, als wahres bundle of rights, mit dem sich beschreiben lässt, über welche Macht und Fähigkeiten die unterschiedlichen
         Akteure verfügen, die an dieser sozialen Beziehung beteiligt sind, ob sie nun Eigentümer
         oder Nichteigentümer, Nutzer oder Beschäftigte, Gebietskörperschaften oder Familienverbände
         sind.[4]

      Am Vorabend der Französischen Revolution genoss die aristokratische Klasse, die damals
         weniger als 1 % der Bevölkerung, aber 50 % der großen Privateigentümer stellte, zugleich
         umfangreiche fiskalische, rechtliche und politische Privilegien, sodass sich ihre
         Macht (verglichen mit der bürgerlicher Eigentümer) nicht im monetären Wert ihrer Güter
         erschöpfte. Die Revolution sorgt für die rechtliche Gleichstellung aller Eigentümer,
         während sie zugleich deren Recht, die Nichteigentümer (ohne sozialen Ausgleich) zu
         beherrschen, und insbesondere die Rechte des weißen männlichen Eigentümers, noch tiefer
         in der Verfassung verankert. Die absolutistische Definition des Eigentums, die der
         Code civil von 1804 einführt, gilt in Frankreich noch heute.[5] Gleichwohl hat sich das Rechtssystem insgesamt seither weiterentwickelt. Verheiratete
         Frauen, die lange Zeit eine gegenüber Männern untergeordnete Rechtsstellung hatten,
         etwa bei der Eröffnung eines Bankkontos, beim Verkauf von Gütern oder beim Abschluss
         eines Arbeitsvertrages, haben seit den 1960er und 1970er Jahren formal gleiche Rechte.
         Auch Arbeitnehmer und Mieter, ob Frauen oder Männer, verfügen heute über Rechte, die
         mit denen der Vergangenheit nicht zu vergleichen sind. Im 19. Jahrhundert konnte ein
         Arbeitgeber nach Gutdünken, oder fast, einen Arbeitnehmer entlassen oder seine Arbeitsbedingungen
         und seinen Lohn verändern, ganz wie ein Vermieter ohne jede Rücksicht oder Vorwarnung
         einen Mieter rauswerfen oder ihm die Miete verdoppeln durfte. Zu Beginn dieses 21. Jahrhunderts
         sieht es anders aus. Es gibt eine Vielzahl keineswegs bloß theoretischer Vorschriften
         und Verfahren, die diese Belange regeln, auch wenn Arbeitnehmer- wie Mieterrechte
         eingeschränkt bleiben und sehr viel umfassender und emanzipatorischer ausfallen könnten.
      

      Die Reihe der Beispiele für den Wandel des Eigentumsregimes ließe sich fortsetzen.
         Bis 1848, als die Sklaverei auf den französischen Sklaveninseln abgeschafft wurde,
         umfasste das in den Nachlassarchiven aufgeführte Eigentum die Plantagen einschließlich
         des Geldwerts der dort arbeitenden Sklaven. Und bis in die 1960er Jahre zählten zu
         den Vermögen auch die in Kolonien gehaltenen Vermögenswerte, die im Rahmen zutiefst
         asymmetrischer Rechtsbeziehungen und extremer politischer wie militärischer Fremdherrschaft
         angehäuft worden waren. Wir werden auf diese unterschiedlichen Entwicklungen in diesem
         Buch stets wieder zurückkommen und sehen, dass der in den letzten zweihundert Jahren
         beschrittene Weg zur Gleichheit insbesondere die Form einer tiefgreifenden Justierung
         des Rechts zugunsten der Nichteigentümer angenommen hat. Dieser hauptsächlich in der
         zweiten Hälfte des 19. und im 20. Jahrhundert vollzogene Wandel des Eigentumsrechts
         war eine zentrale Errungenschaft sozialer und politischer Kämpfe. Er hat nicht allein
         zu größerer sozio-ökonomischer Gleichheit, sondern dank stärkerer Teilhabe aller am
         gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben auch zu größerem Wohlstand beigetragen.
         Ich werde die Auffassung vertreten, dass diese historische Bewegung sich im 21. Jahrhundert
         durchaus fortsetzen könnte, immer vorausgesetzt, dass neue Kämpfe und historische
         Brüche dies möglich machen. Halten wir fürs Erste nur fest, dass die Eigentumsrechte
         insgesamt zu Beginn des 19. Jahrhunderts sehr viel unantastbarer waren, als sie es
         heute sind. Unter diesem Aspekt war die Dekonzentration des Eigentums und der mit
         ihm einhergehenden Macht wohl noch stärker, als es die strikt monetäre Darstellung
         in Grafik 4 vermuten lässt. Es mögen also die ärmsten 50 % ihrem Anteil am Gesamteigentum
         nach praktisch kaum reicher sein als im 19. Jahrhundert, aber sie sind der Gnade ihrer
         Eigentümer (Arbeitgeber oder Vermieter, Ehegatten oder Kolonialherren) nicht mehr
         so schutzlos ausgeliefert wie einst.
      

      
         Eigentum an Produktionsmitteln, an Wohnraum, am Staat, am Rest der Welt
         

      

      Um die von den Eigentumsverhältnissen gezeitigten Machtbeziehungen zu analysieren,
         aber auch die Entwicklung der monetären Eigentumsverteilung besser zu verstehen, ist
         es unerlässlich, zwischen verschiedenen Arten von Gütern zu unterscheiden, die man
         besitzen kann. Sieht man vom Besitz anderer Menschen in Gestalt der Sklaverei, auf
         die wir zurückkommen, zunächst einmal ab, so lassen sich vier große Eigentumskategorien
         voneinander unterscheiden: Eigentum an Produktionsmitteln, an Wohnraum, am Staat und
         am Rest der Welt. Zu den Produktionsmitteln zählen landwirtschaftliche Nutzflächen
         und Geräte, Fabriken und Maschinen, Büros und Computer, Geschäfte und Restaurants,
         Anlage- und Umlaufvermögen und, allgemeiner, alle Güter, die zur Produktion anderer
         Güter und Dienstleistungen benötigt werden. Diese Produktionsmittel können direkt
         vom Landwirt oder Unternehmer oder in Form von Aktien, Anleihen, Gesellschaftsanteilen
         oder, auf ebenfalls indirekte Weise, von Depots und Konten gehalten werden (in welchem
         Fall es Banken oder Finanzvermittler sind, die Macht über Unternehmen ausüben, in
         die sie auf der Grundlage von Spareinlagen und nach den jeweils geltenden gesetzlichen
         Regeln investieren).
      

      Dem traditionellen marxistischen Ansatz gilt allein das Eigentum an den Produktionsmitteln
         als kapitalistisches Eigentum im eigentlichen Sinne, das heißt als eines, das durch
         Ausbeutung der Arbeitskraft zur Extraktion eines Profits führt, aus dem sich die Kapitalakkumulation
         speist. Ohne die Besonderheit der stark hierarchisierten sozialen Beziehungen, um
         die es dabei geht, leugnen zu wollen, scheint es mir wichtig, darauf zu beharren,
         dass alle Eigentumsverhältnisse spezifische Machtbeziehungen einschließen, die als
         solche analysiert werden müssen, wie immer die fraglichen Besitzformen aussehen mögen.[6] Namentlich das Eigentum an Wohnraum ruft Extraktionsstrategien und Machtbeziehungen
         zwischen Vermietern und Mietern auf den Plan, die mitunter extrem gewaltsam und übergriffig
         sind, auch wenn sie im Lauf der Zeit (teilweise) gebändigt und eingehegt worden sind.
         In der Frage des Wohnens und des Rechts auf ein Zuhause stehen unsere intimsten Belange
         auf dem Spiel. Es geht um die Sphäre des Familienlebens und der «sozialen Reproduktion»
         in dem Sinne, in dem das Wort von kritischen feministischen Autorinnen verwendet wird,
         die zu Recht darauf insistieren, dass diese Sphäre unabdingbar für das Funktionieren
         des Wirtschaftssystems insgesamt ist (natürlich unter Einschluss der Reproduktion
         der Arbeitskraft und der Kapitalakkumulation). Die klassischen marxistischen Analysen
         haben die tiefen Ungleichheiten und Herrschaftsbeziehungen, die hier am Werk sind,
         häufig zugunsten der einen und einzigen «Produktionssphäre» vernachlässigt.[7] Tatsächlich ist es aber unerlässlich, beides, das Eigentum an Produktionsmitteln
         und an Wohnraum, in den Blick zu nehmen, um ein Gesamtbild des sozio-ökonomischen
         Systems und der in den Eigentumsverhältnissen implizierten Machtbeziehungen zu gewinnen,
         sosehr man zwischen unterschiedlichen Besitzformen unterscheiden muss, um die zahlreichen
         institutionellen Dispositive und sozialen Prozesse, die in ihnen wirksam sind, genauer
         zu analysieren.
      

      Dem Geldwert nach machen Wohnungen häufig etwa die eine Hälfte und Produktionsmittel
         (anhand des Geldwerts der Unternehmen ermittelt) etwa die andere Hälfte des Privateigentums
         aus. In Frankreich zum Beispiel beläuft sich Anfang der 2020er Jahre das Gesamtvermögen
         pro Erwachsenem auf ungefähr 220.000 Euro (das entspricht sechs Jahren Durchschnittseinkommen),
         von denen etwa 110.000 Euro auf Eigentum an Wohnraum (abzüglich Verbindlichkeiten)
         und 110.000 Euro auf Betriebs- und Finanzvermögen entfallen.[8] Dabei muss freilich betont werden, dass sich hinter diesem Durchschnittswert immense,
         die Größe der Vermögen wie ihre Zusammensetzung betreffende Unterschiede verbergen
         (siehe Grafik 5).[image: ]

      Für die ärmsten 20 % oder 30 % bleibt der Begriff des Vermögens recht abstrakt: Manche
         haben nur Schulden, andere bestenfalls ein paar Tausend Euro (zum Beispiel ein oder
         zwei Monatslöhne im Voraus) als liquide Mittel auf dem Konto oder Sparbuch. Oberhalb
         dieser Gruppe steigen die Summen leicht an, bleiben aber immer noch relativ bescheiden:
         Das Durchschnittsvermögen der ärmsten 50 % beläuft sich auf kaum 20.000 Euro (ungefähr
         ein Zehntel des Durchschnittsvermögens und damit ein Anteil von etwa 5 % am Gesamtvermögen).
         Das Medianvermögen, das heißt die Schwelle, unter der die Hälfte der Bevölkerung liegt,
         beträgt etwa 100.000 Euro, also ungefähr die Hälfte des Durchschnittsvermögens. Schaut
         man sich die folgenden 40 % an, das heißt die Personengruppe zwischen den ärmsten
         50 % und den reichsten 10 %, so stellt man fest, dass sie vor allem Wohneigentum besitzen.
         Bei den reichsten 10 %, jenseits der 400.000 Euro, diversifiziert sich das Eigentum
         immer mehr: Betriebsvermögen, vor allem aber Finanzanlagen (und namentlich Aktien)
         spielen eine umso größere Rolle, je weiter man sich in der Vermögenshierarchie nach
         oben bewegt, um bei den reichsten 1 % (über 1,8 Millionen Euro) zur Hauptvermögenskategorie
         zu werden. Letztere besitzen im Durchschnitt etwa 5 Millionen Euro, also beinahe das
         Fünfundzwanzigfache des Durchschnittsvermögens, weshalb ihr Anteil am Gesamtvermögen
         fast 25 % beträgt. Das wirft in quantitativen Begriffen auch ein Licht darauf, wie
         eine Gesellschaft aussähe, in der die reichsten 1 % ganze 50 % oder 70 % allen Eigentums
         besäßen, wie es das in der Vergangenheit schon gegeben hat.
      

      Mehrere Punkte müssen erläutert werden. Der Anschaulichkeit halber kann man die ärmsten
         50 % als die «Unterschichten», die folgenden 40 % als «Mittelschicht» und die reichsten
         10 % als «Oberschicht» bezeichnen. In letzterer, die ausgesprochen heterogen ist,
         kann man die «wohlhabende Klasse» (die am wenigsten reichen 9 %) und die «herrschende
         Klasse» (die reichsten 1 %) voneinander unterscheiden. Die «Unterschichten» besitzen,
         um das zusammenzufassen, nur ein paar bescheidene Bankeinlagen; die Mittelschichten
         vorwiegend Wohneigentum; die wohlhabende Klasse teilt ihre Besitztümer auf Wohneigentum,
         Betriebsvermögen und Finanzanlagen auf; die herrschenden Klassen konzentrieren sich
         auf das Eigentum an Produktionsmitteln (Betriebs- und vor allem Finanzvermögen). Diese
         Klassen- und Schichtenbegriffe sind durchaus aussagekräftig, aber nur unter der Bedingung,
         sie nicht zu verdinglichen oder zu verhärten. In der Praxis sind Klassenidentitäten
         stets flexibel und mehrdimensional. Sie lassen sich nie darauf reduzieren, dass man
         sich oberhalb einer bestimmten monetären Schwelle bewegt. Die soziale Klasse hängt
         nicht allein vom Besitz an Produktionsmitteln und Wohnraum, sondern auch vom Einkommensniveau
         und Bildungsabschluss, vom Beruf und vom Tätigkeitsfeld, von Alter und Geschlecht,
         von regionaler oder fremder Herkunft ab – alles Modalitäten mit fließenden Übergängen,
         die sich je nach sozio-historischem Kontext verändern.
      

      Sosehr sie in erster Linie im Eigentum an Unternehmen und Produktionsmitteln in Form
         von Aktien, Anleihen, Gesellschaftsanteilen und anderen Wertpapieren bestehen – Finanzwerte
         sind zum Teil auch Eigentum am Staat und am Rest der Welt. Dass man Staatsanleihen
         besitzt, heißt gewiss nicht schon, dass man in dem Sinne «den Staat besitzt», in dem
         man ein Unternehmen besitzt. Im Übrigen kennt die Geschichte durchaus andere, direktere
         Weisen, in denen die Besitzenden den Staat besitzen oder zumindest die Kontrolle über
         ihn gewinnen und enger als Normalbürger an seiner Gestaltung beteiligt sein können,
         sei es durch das in vielen Ländern im 19. Jahrhundert und noch Anfang des 20. Jahrhunderts
         geltenden Zensuswahlrechts, oder mittels eines Systems privater Finanzierung von Parteien,
         Medien und Think Tanks, wie es sich in diesem beginnenden 21. Jahrhundert allenthalben
         durchgesetzt hat. Aber das ändert nichts daran, dass der Besitz von Staatsschuldtiteln
         in allen Epochen eine zusätzliche Form des Eigentums am Staat insofern war, als er
         ihn dazu nötigen kann, seinen Besitz (Gebäude, Straßen, Flughäfen oder Staatsunternehmen)
         zu veräußern, um seine Schulden zu begleichen. Der Staat kann genötigt sein, seine
         Baudenkmäler in Werbeflächen oder halbprivate Gebäude zu verwandeln (mitunter zum
         Vorteil derselben Akteure, die ihm erfolgreich klargemacht haben, dass sie nicht gewillt
         sind, ihre Steuern zu zahlen). Er kann, allgemeiner gesprochen, genötigt sein, sich
         in Abhängigkeit von Kreditgebern und Finanzmärkten zu begeben und sich politischen
         Maßnahmen und «Reformen» zu unterwerfen, die in den Augen der Gläubiger Gnade finden.
         Eigentum ist stets eine Machtbeziehung, und das nicht nur im Falle des Eigentums an
         den Produktionsmitteln. Die Frage nach den Staatsschulden, nach der von ihnen verliehenen
         Macht und den unterschiedlichen Modalitäten ihrer Akkumulation, Begleichung oder Streichung
         spielte somit eine Schlüsselrolle bei der Entfesselung der Französischen Revolution
         und noch für den Weg zu mehr Gleichheit und die Desakralisierung des Eigentums im
         20. Jahrhundert. Und sie wird zweifellos eine zentrale Rolle auch im 21. Jahrhundert
         spielen. Wir werden ausführlich darauf zu sprechen kommen.
      

      Eine weitere Hauptform des Eigentums ist es, den Rest der Welt, also Vermögenswerte
         im Ausland zu besitzen. Das kann der Suezkanal und es können Kautschukplantagen in
         Indochina oder russische oder argentinische Schuldtitel sein. Praktisch kann man im
         Rest der Welt alles Mögliche besitzen: Produktionsmittel, den Staat, Wohnraum. Bei
         dieser Form transnationalen Eigentums sind freilich spezifische institutionelle Dispositive
         und Herrschaftsbeziehungen auf rechtspolitischer, manchmal auch militärischer Ebene
         im Spiel, die als solche untersucht werden wollen. Für den Fall Frankreichs sieht
         es 2020 so aus, dass die von französischen Eigentümern im Rest der Welt gehaltenen
         Werte ziemlich genau den Werten entsprechen, die Besitzer aus dem Rest der Welt in
         Frankreich halten, sodass die «Nettoauslandsvermögen» praktisch gleich null sind (was
         keineswegs heißt, dass diese enorme grenzübergreifende wechselseitige Inbesitznahme
         bedeutungslos wäre). In der Kolonialzeit allerdings war das französische Nettoauslandsvermögen
         beträchtlich und behauptete einen zentralen Platz in der Gesamtstruktur des Eigentums
         und der Ungleichheit zwischen gesellschaftlichen Klassen auf nationaler und globaler
         Ebene. Auch darauf werden wir in den folgenden Kapiteln, die sich mit der Schlüsselrolle
         der Auslands- und Kolonialvermögen und ihrem Verschwinden auf dem langen Weg zur Gleichheit,
         aber auch mit der möglichen Rolle transnationaler Besitzstände in der Zukunft befassen,
         ausführlich zurückkommen.
      

      
         Die schwierige Geburt einer vermögenden Mittelschicht
         

      

      Kehren wir zur Entwicklung der Eigentumsverteilung seit Ende des 18. Jahrhunderts
         zurück. Wie bereits festgehalten, hat sich der Anteil der reichsten 1 % zwischen dem
         Beginn des 20. und dem des 21. Jahrhunderts mehr als halbiert und ist doch fünfmal
         so hoch wie der Anteil der ärmsten 50 % geblieben (siehe Grafik 4). Schaut man sich
         die Entwicklung der Gesamtverteilung an, so stellt man fest, dass der Abbau der Ungleichheit
         hauptsächlich denen zugutekam, die man als «vermögende Mittelschicht» bezeichnen kann,
         das heißt den 40 % zwischen den ärmsten 50 % und den reichsten 10 % (siehe Grafik 6).[image: ]

      Konkret fällt zunächst auf, dass der Anteil der reichsten 10 % am Gesamteigentum zu
         Beginn des 20. Jahrhunderts und am Vorabend des Ersten Weltkriegs bei 85 % lag, bevor
         er allmählich auf gerade noch 50 % zu Beginn der 1980er sank, um dann bis 2020 auf
         etwas mehr als 55 % zu steigen. Diese Schwankungen entsprechen exakt denen, die sich
         auf der Ebene der reichsten 1 % beobachten lassen (siehe Grafik 4). Es ist, anders
         gesagt, die «herrschende Klasse» (die obersten 1 %), die ihren Anteil schrumpfen sehen
         musste, während der Anteil der «wohlhabenden Klasse» (die folgenden 9 %) über das
         ganze 20. Jahrhundert hinweg praktisch unverändert geblieben ist (ungefähr 30 % des
         Gesamtvermögens). Der Anteil der 40 % zwischen den ärmsten 50 % und den reichsten
         10 % dagegen hat einen spektakulären Zuwachs erlebt: Lag er zu Beginn des 20. Jahrhunderts
         noch bei kaum 13 % des Gesamtvermögens, so verdreifachte er sich zwischen 1914 und
         1980, um zu Beginn der 1980er Jahre bei etwa 40 % zu liegen und sich seither (mit
         leichten Einbußen) auf diesem Niveau zu halten.
      

      Um es noch einmal in aller Deutlichkeit zu sagen: Die Eigentumskonzentration bleibt
         extrem hoch und die auf diesem Weg zur Gleichheit erzielten Erfolge dürfen nicht überschätzt
         werden. Zu Beginn der 2020er Jahre besitzen in Frankreich die reichsten 10 % mehr
         als 55 % (und die reichsten 1 % mehr als 25 %) dessen, was es zu besitzen gibt, während
         die ärmsten 50 % fast nichts haben (kaum 5 % des Gesamteigentums). Würde man sich
         auf das Eigentum an den Produktionsmitteln konzentrieren, das die Verteilung der Wirtschaftsmacht
         und die Struktur der hierarchischen Beziehungen an den Arbeitsstätten bestimmt, so
         wäre die Konzentration noch stärker (insbesondere auf der Ebene der 0,1 % oder 0,01 %
         der bedeutendsten Vermögen, einer sehr kleinen Gruppe, die in den letzten Jahrzehnten
         einen sehr deutlichen Zuwachs verzeichnen durfte).[9] Festzuhalten ist auch, dass der Anteil der ärmsten 50 % am Gesamtvermögen, der stets
         gering war, seit den 1980er Jahren noch weiter (und deutlicher als der Anteil der
         folgenden 40 %) geschrumpft ist. Und schließlich muss betont werden, dass diese extreme
         Eigentumskonzentration keine vom Altersprofil des Reichtums herrührende Verzerrung
         ist. Sie findet sich in jeder Altersgruppe wieder, unter Jüngeren wie Älteren.[10]

      Gleichwohl stellt die Entstehung einer vermögenden Mittelschicht auf sozialer wie
         ökonomischer und politischer Ebene einen entscheidenden Wandel dar. Etwas vereinfacht
         könnte man sagen, dass es bis ins beginnende 20. Jahrhundert keine wirkliche Mittelschicht
         gab, da die 40 % zwischen den ärmsten 50 % und den reichsten 10 % fast genauso arm
         waren (gemessen an ihrem Anteil am Gesamtvermögen) wie die ärmsten 50 %. Umgekehrt
         besteht Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts die Mittelschicht aus Personen,
         die gewiss nicht außerordentlich reich, aber doch alles andere als ganz arm sind (sie
         besitzen grosso modo ein Vermögen zwischen 100.000 und 400.000 Euro pro Erwachsenem) und zusammen einen
         nicht unerheblichen Teil des Gesamtvermögens auf sich vereinen: um die 40 %,[11] also fast zweimal mehr als die reichsten 1 % (24 % des Gesamtvermögens), während
         sie am Vorabend des Ersten Weltkriegs drei- bis viermal weniger besaßen (13 % gegenüber
         55 %). Kurzum: Die Mittelschicht ist heute doppelt so reich wie die herrschende Klasse,
         während sie vor einem Jahrhundert dreimal so arm war. Die Eigentumskonzentration ist
         stets extrem geblieben, aber innerhalb dieses Gesamtrahmens ist doch eine deutliche
         Wende zu verzeichnen. So widersprüchlich diese beiden Behauptungen scheinen mögen,
         sie sind doch beide wahr. Diese Komplexität der Welt ist Teil unseres historischen
         Erbes.
      

      Zum Teil ist dieser Abbau von Ungleichheiten die Folge von Kriegen und Wirtschaftskrisen.
         Aber er geht auch und vor allem auf die neuen Sozial- und Steuerpolitiken zurück,
         die seit dem Ende des 19. und im Laufe des 20. Jahrhunderts auf den Plan traten: das
         Erstarken des Sozialstaats, die Durchsetzung einer gewissen Gleichheit des Zugangs
         zu Grundgütern wie Bildung und Gesundheit, die Einführung einer stark progressiven
         Steuer auf hohe Einkommen und Vermögen. Gemeinsam mit den tiefgreifenden Veränderungen
         des Rechtssystems und des Eigentumsrechts, die wir bereits erwähnt haben, sind es
         vor allem diese radikalen, von intensiven sozialen und politischen Kämpfen getragenen
         institutionellen Veränderungen, die stärkere Gleichheit möglich gemacht haben. Ist
         es erstrebenswert, diese Richtung weiter zu verfolgen, und wenn ja, wie sollen wir
         dabei vorgehen? Ich werde die Auffassung vertreten, dass dieser (begrenzte) Weg zur
         Gleichheit in allen Hinsichten, und dazu zählen natürlich auch Produktivität und allgemeiner
         Wohlstand, segensreich war, hat er doch eine größere Teilhabe aller am gesellschaftlichen
         und wirtschaftlichen Leben ermöglicht. Die Fähigkeit der herrschenden Klasse, zu investieren
         und Geld auszugeben, ist seit dem 19. Jahrhundert zweifellos stark eingeschränkt worden,
         da ihr Anteil am Gesamtvermögen geschrumpft ist, aber das wurde durch das Erstarken
         der Mittelschicht und, in geringerem Umfang, der Unterschichten mehr als wettgemacht.
         Die Vorstellung, man könne sich mit der gegenwärtigen Ungleichheit abfinden und es
         diene dem Wohl aller, wenn auf die ärmsten 50 % kaum 5 % allen Reichtums entfallen,
         entbehrt jeder empirisch gesicherten Grundlage. Es ist erstrebenswert und es ist möglich,
         den Weg zur Gleichheit fortzusetzen, und darum muss man im Ausbau des Sozialstaats
         und der progressiven Steuer sehr viel weiter gehen.
      

      
         Der lange Weg zu mehr Einkommensgleichheit 
         

      

      Um diesen ersten Überblick abzuschließen, ist es hilfreich, sich auch mit den Größenordnungen
         vertraut zu machen, die für die Entwicklung der Einkommensverteilung kennzeichnend
         sind. Einkommensungleichheit ist stets weniger ausgeprägt als Vermögensungleichheit.
         Zu den Einkommen zählen aber nicht nur Arbeitseinkommen (Löhne, andere Erwerbseinkommen,
         Renten, Arbeitslosengeld), sondern auch Kapitaleinkommen (Gewinne, Dividenden, Zinsen,
         Mieten, Kapitalerträge etc.). Kapitaleinkommen machen im Allgemeinen zwischen einem
         Viertel und einem Drittel, ja mitunter fast die Hälfte des Gesamteinkommens aus. Dieser
         Anteil hängt von den Kräfteverhältnissen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ebenso
         ab wie vom Rechts- und Sozialsystem (Mietpreiskontrolle, Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht
         etc.), aber auch davon, welche Rolle die Gewerkschaftsorganisationen spielen und über
         welche Verhandlungsmacht sie verfügen.[12] Die Konzentration der Kapitaleinkommen ist naturgemäß ebenso groß wie die des Kapitaleigentums.[13] Dagegen ist die Ungleichheit der Arbeitseinkommen, obwohl beträchtlich, deutlich
         weniger ausgeprägt, mit Schwankungen, die erneut von der Verhandlungsmacht der beteiligten
         Akteure und einer ganzen Reihe rechtlicher und sozialer Regeln abhängen, also zum
         Beispiel davon, ob es einen Mindestlohn, Lohntabellen, Tarifverträge und Maßnahmen
         gibt, die für Gleichheit des Zugangs zu Bildung, zu Abschlüssen und Berufen eintreten
         und den Kampf gegen Sexismus und Diskriminierungen aufnehmen. Die Einkommensungleichheit
         insgesamt hält sich zwischen diesen beiden Komponenten und liegt im Allgemeinen näher
         bei der Ungleichheit der Arbeitseinkommen, da diese stärker ins Gewicht fallen.[14]

      Schaut man sich die konkreten Zahlen an, so zeigt sich, dass der Anteil der einkommensstärksten
         10 % am Gesamteinkommen in Frankreich bis ins beginnende 20. Jahrhunderts bei 50–55 %
         lag, bevor er zwischen 1914 und 1945 auf weniger als 35 % sank, um seither zwischen
         30 % und 38 % zu schwanken (siehe Grafik 7). Der Anteil der einkommensschwächsten
         50 % lag zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei etwa 12–13 %, bevor er bis 1945 auf 20 %
         stieg, um seither zwischen 18 % und 23 % zu schwanken. Der Anteil, den die 40 % dazwischen
         auf sich vereinen, ist seit 1945 sogar über den der einkommensstärksten 10 % gestiegen.
         Daran ist an sich nichts Außergewöhnliches, da die erste Gruppe viermal größer ist
         als die zweite. Und tatsächlich herrscht in Frankreich zu Beginn dieses 21. Jahrhunderts
         nach wie vor starke Einkommensungleichheit: Das Einkommen der ärmsten 50 % steht in
         einem Verhältnis von 1 zu 8 zu dem der reichsten 10 %, von 1 zu 20 zu dem der reichsten
         1 % und von ganzen 1 zu 70 zu dem der reichsten 0,1 %. Dennoch fallen diese Größenordnungen
         der Einkommensungleichheit deutlich kleiner aus als die der Vermögensungleichheit.
         Vor allem aber ist die allgemeine historische Tendenz zur Gleichheit im ersten Fall
         eindrucksvoller als im zweiten Fall (siehe Grafik 6). Auch unter diesem Aspekt finden
         sich die Entwicklungen, die in Frankreich zu beobachten sind, in den meisten europäischen
         Ländern wieder, ja in geringerem Ausmaß auch in den Vereinigten Staaten mit ihrem
         sehr viel ausgeprägteren Wiederanstieg der Ungleichheiten seit 1980.
      

      Wir werden auf diese Entwicklungen ausführlich zu sprechen kommen. Bevor wir sie genauer
         untersuchen, um Lehren für die Zukunft aus ihnen zu ziehen, müssen wir jedoch den
         Faden der Geschichte wieder aufnehmen und uns die Entwicklung der globalen Wohlstandsverteilung
         seit dem 18. Jahrhundert deutlicher vor Augen zu führen.[image: ]

      
         Fußnoten

         1 Der fehlende Anteil entfällt konstruktionsbedingt auf die 49 % der Bevölkerung zwischen
                  den ärmsten 50 % und den reichsten 1 %. Siehe Grafik 6 für eine vollständige Aufstellung.

         2 Die hier vorgelegten Befunde gehen auf eine umfangreiche Erhebung von Daten in den
                  Pariser Nachlass- und Départementarchiven zurück. Siehe insbesondere T. Piketty, G.
                  Postel-Vinay, J.-L. Rosenthal, «Wealth Concentration in a Developing Economy: Paris
                  and France, 1807–1994», American Economic Review (2006); «Inherited vs Self-Made Wealth: Theory and Evidence from a Rentier Society
                  (Paris 1872–1927)», Explorations in Economic History (2014).

         3 Dabei handelt es sich um eine klassische Rechtfertigung für Ungleichheit, die sich
                  in Artikel 1 der Erklärung der Menschenrechte von 1789 («Gesellschaftliche Unterschiede
                  dürfen sich nur auf den Gemeinnutzen gründen») ebenso findet wie in John Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit (1971). Sie ist potenziell akzeptabel, aber nur unter der Bedingung, dass sie auf
                  einer genauen historischen Analyse beruht und nicht zur Rechtfertigung jedes beliebigen
                  Ungleichheitsniveaus missbraucht wird, ohne sich überhaupt noch zu fragen, ob die
                  fragliche Ungleichheit verhältnismäßig ist und im allgemeinen Interesse liegt.

         4 Die Betrachtung des Eigentums als eines «bundle of rights» ist ein Ansatz, der namentlich
                  von Elinor Olstrom im Hinblick auf verschiedene Formen der Verwaltung von «Gemeingütern»
                  (wie erschöpfbare Ressourcen: Weiden, Wälder, Flüsse, Gewässer, Wild, Fische etc.)
                  eingeführt wurde, aber wir werden sehen, dass sie in Wahrheit von sehr viel größerer
                  Tragweite ist.

         5 «Eigentum ist das Recht, uneingeschränkt Sachen zu nutzen und über sie zu verfügen,
                  vorausgesetzt, dass man keinen durch Gesetze und Verordnungen untersagten Gebrauch
                  von ihnen macht» (Code civil, Artikel 544). Zu den Problemen, die sich aus dieser
                  Definition ergeben, und zu den historischen Alternativen siehe Kapitel 5.

         6 Vielleicht mit Ausnahme des Besitzes von Kunstwerken und Kostbarkeiten, die indessen
                  nur einen winzigen Teil des gesamten Privateigentums ausmachen (zwischen 1 % und 2 %
                  je nach Land und Epoche). Siehe T. Piketty, Das Kapital im 21. Jahrhundert, a. a. O., S. 238–239.

         7 Siehe zum Beispiel T. Bhattacharya, Social Reproduction Theory. Remapping Class, Recentering Oppression, London: Pluto Press 2017. Siehe auch C. Arruza, T. Bhattacharya, N. Fraser, Feminism for the 99 %. A Manifesto, London: Verso 2019.

         8 Anfang 2020, am Vorabend der Corona-Krise, lag das Nationaleinkommen in Frankreich
                  bei ungefähr 2000 Milliarden Euro (ein Niveau, das Frankreichs Nationalem Institut
                  für Statistik und Wirtschaftsstudien [INSEE] zufolge 2022 wieder erreicht werden soll), das heißt bei durchschnittlich ungefähr
                  37.000 Euro jährlich (3100 Euro monatlich) für jeden der etwa 53 Millionen Erwachsenen,
                  während sich das private Gesamtvermögen (abzüglich Schulden) auf etwa 12.000 Milliarden
                  Euro, das heißt ungefähr 220.000 Euro pro Erwachsenem beläuft.

         9 Zu den reichsten 1 % zählen ungefähr 500.000 Personen (von etwa 50 Millionen Erwachsenen).
                  Dem Magazin Challenges zufolge sind allein die 500 größten Vermögen Frankreichs (die ungefähr 0,001% der
                  Bevölkerung gehören) von 200 Milliarden Euro im Jahr 2010 (10 % des BIP) auf 710 Milliarden (30 %) im Jahr 2020 angewachsen, das heißt ungefähr von 2 % auf
                  6 % des Gesamtvermögens.

         10 Besonders stark ist die Vermögenskonzentration unter den 20- bis 39-Jährigen, unter
                  denen 2018 die reichsten 10 % über 62 % der Vermögen verfügten (aufgrund der Bedeutung
                  von Erbschaften unter den wenigen Eigentümern dieser Altersklasse), gegenüber 54 %
                  unter den 40- bis 59-Jährigen, 51 % unter den über 60-Jährigen und 55 % im Bevölkerungsdurchschnitt.
                  In allen Altersgruppen aber besitzen die ärmsten 50 % fast nichts (kaum 5–10 % des
                  Gesamtvermögens in allen Fällen). Siehe T. Piketty, Kapital und Ideologie, a. a. O., S. 1202–1203, Grafik S11.18 (Technischer Anhang). Für detailliertere Befunde
                  zu den Altersprofilen und -zusammensetzungen siehe B. Garbinti, J. Goupille-Lebret,
                  T. Piketty, «Accounting for Wealth Inequality Dynamics: Methods and Estimates», WID.world, 2018.

         11 Dass diese gesellschaftliche Gruppe, die 40 % der Gesamtbevölkerung ausmacht, ungefähr
                  40 % des Gesamtvermögens hält, liegt daran, dass das Durchschnittsvermögen innerhalb
                  dieser Gruppe ungefähr dem Durchschnittsvermögen der Gesamtbevölkerung entspricht
                  (2020 ungefähr 220.000 Euro pro Erwachsenem).

         12 In Großbritannien wie in Frankreich erreichte im 19. Jahrhundert der Anteil der Kapitaleinkommen
                  am Nationaleinkommen 40–45 %, bevor er Ende des 19. Jahrhunderts sank, um im 20. Jahrhundert
                  zwischen 25 % und 30 % zu schwanken. Siehe T. Piketty, Das Kapital im 21. Jahrhundert, a. a. O., S. 266, Grafiken 6.1–6.2. Aktuell beläuft sich der Kapitalanteil auf 40–50 %
                  (ja über 50 %) in bestimmten armen Ländern und Schwellenländern, in denen die Verhandlungsmacht
                  der Beschäftigten und informellen Arbeiter gegenüber internationalen Investoren und
                  Kapitaleignern besonders schwach ist. Siehe WID.world und The Global Labour Income Share and Distribution, International Labour Organization, 2019.

         13 Ja noch größer, denn praktisch nimmt die Kapitalrendite mit der Größe des Vermögens
                  deutlich zu: Kleine Bankeinlagen bringen allenfalls ein paar mickrige Zinsen, die
                  in keinem Verhältnis zur Rendite der großen Aktienportfolios stehen, die langfristig
                  mehr abwerfen als die Immobilienvermögen der Mittelschichten. Einmal mehr hängt dies
                  von vielfältigen Institutionen und Kräfteverhältnissen ab. Siehe T. Piketty, Kapital und Ideologie, a. a. O., S. 541–543, Grafik 10.6.

         14 Siehe T. Piketty, Kapital und Ideologie, a. a. O., S. 696–697, Grafiken 10.6–10.7.

      

   
      
         KAPITEL 3

         DAS ERBE DER SKLAVEREI UND DES KOLONIALISMUS
         

      

      Wie konnten Europa und die Vereinigten Staaten zumindest bis vor kurzem eine im Weltmaßstab
         beherrschende Stellung einnehmen? Sklaverei und Kolonialismus sind nicht die einzige
         Erklärung, aber sie haben, wie wir sehen werden, eine Schlüsselrolle in dieser Bereicherung
         des Westens gespielt. Die tiefen Spuren, die dieses Erbe hinterlassen hat, sind der
         Wohlstandsverteilung zwischen wie in den Ländern auch heute noch einbeschrieben. Es
         ist daher besonders wichtig, diese historischen Episoden genauer zu betrachten.
      

      
         Industrielle Revolution, Kolonialismus und Ökologie 
         

      

      Alle Untersuchungen zeigen, dass die Entwicklung des westlichen Industriekapitalismus
         unauflöslich mit den Systemen der internationalen Arbeitsteilung, der zügellosen Ausbeutung
         natürlicher Ressourcen und jener Militär- und Kolonialherrschaft der europäischen
         Mächte über den Rest der Welt verknüpft ist, die sich seit dem 15. und 16. Jahrhundert
         allmählich herausbildet, mit einer starken Beschleunigung im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts.
         Es ist, allgemeiner gesprochen, unmöglich, eine Geschichte der Gleichheit und Ungleichheit
         zu schreiben, ohne sich zunächst dieses Kolonialerbe in seinem ganzen Ausmaß vor Augen
         zu führen. Die europäische Expansion beginnt zwischen 1450 und 1500 mit den ersten
         portugiesischen Handelsniederlassungen an den afrikanischen Küsten, mit Vasco da Gamas
         Reise nach Indien und Kolumbus’ Expedition nach Amerika. Und sie endet mit blutigen
         Unabhängigkeitskriegen (wie etwa dem Indochina- und Algerienkrieg) in den 1960er Jahren,
         ja letztlich, wenn man den Fall der südafrikanischen Apartheid mitberücksichtigt,
         in den 1990er Jahren. Die Wahrheit ist, langfristig betrachtet, dass wir die Erfahrung
         des Kolonialismus gerade erst hinter uns lassen. Es wäre naiv zu glauben, binnen weniger
         Jahrzehnte ließen sich seine Auswirkungen aus der Welt schaffen. Wer heute auf diesem
         Planeten geboren wird, trägt keine individuelle Verantwortung für dieses schwere Erbe.
         Aber jeder ist verantwortlich dafür, ob und wie er ihm in der Analyse des globalen
         Wirtschaftssystems, seiner Ungerechtigkeiten und der Veränderungen, nach denen es
         ruft, Rechnung trägt oder nicht.
      

      Das 2000 von Ken Pomeranz veröffentlichte Buch über die «große Kluft» zwischen Europa
         und Asien hat die Tatsache hervorgehoben, dass die industrielle Entwicklung des Westens
         ohne die Einführung eines Systems der Beschaffung und Mobilisierung von Arbeitskräften
         im planetarischen Maßstab sehr rasch mit einem «ökologischen» Engpass konfrontiert
         gewesen wäre.[1] Pomeranz hat insbesondere gezeigt, wie sehr die Industrielle Revolution, die am Ende
         des 18. und im 19. Jahrhundert zunächst in England, dann im übrigen Europa ihren Lauf
         nahm, auf der großangelegten, mittels Zwang und kolonialer Ausbeutung betriebenen
         Extraktion von Rohstoffen (insbesondere Baumwolle) und Energiequellen (vor allem Holz)
         aus der übrigen Welt beruhte.
      

      Entscheidend ist für Pomeranz, dass sich die am weitesten entwickelten Regionen Chinas
         und Japans um 1750–1800 auf einem Entwicklungsstand befanden, der mit dem der entsprechenden
         westeuropäischen Regionen vergleichbar war. Insbesondere lassen sich in beiden Fällen
         durchaus verwandte sozio-ökonomische Strukturen erkennen, die einerseits auf anhaltendem
         Bevölkerungs- und Agrarwachstum beruhten (dank verbesserter Anbaumethoden und einer
         durch Urbarmachung und Rodung stark vorangetriebenen Ausweitung der Anbauflächen),
         andererseits auf vergleichbaren Prozessen der Protoindustrialisierung und Kapitalakkumulation,
         namentlich im Schlüsselsektor der Textilindustrie. Zwei entscheidende Elemente sind,
         so Pomeranz, für die seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts divergierenden Entwicklungslinien
         verantwortlich. Zunächst einmal führten der durch die europäische Entwaldung forcierte
         Engpass und die Entdeckung günstig gelegener Kohlevorkommen, namentlich in England,
         rasch zur Nutzung anderer Energieträger als Holz und zur frühen Entwicklung der einschlägigen
         Technologien. Verstärkt durch die vom zwischenstaatlichen Wettbewerb befeuerten technologischen
         und finanztechnischen Neuerungen, ist es aber zweitens und vor allem ihre nicht zuletzt
         durch die Rivalitäten der Vergangenheit gewonnene Steuerkraft und militärische Stärke,
         die es den europäischen Staaten ermöglichen wird, eine internationale Arbeitsteilung
         und ein Beschaffungswesen von besonderer Profitabilität zu organisieren.
      

      Im Hinblick auf die Entwaldung hebt Pomeranz hervor, dass Europa im ausgehenden 18. Jahrhundert
         kurz vor einem ausweglosen ökologischen Engpass stand. In Großbritannien wie in Frankreich,
         in Dänemark wie in Preußen, Italien oder Spanien waren die Wälder im Laufe der letzten
         Jahrhunderte in rasantem Tempo geschrumpft, von etwa 30–40 % der Landfläche um 1500
         auf kaum mehr als 10 % um 1800 (16 % in Frankreich, 4 % in Dänemark). Zunächst konnte
         der Holzmangel durch den Holzhandel mit den noch bewaldeten Regionen Ost- und Nordeuropas
         einigermaßen ausgeglichen werden, aber das reichte schon bald nicht mehr aus. Auch
         in China ist zwischen 1500 und 1800 eine allmähliche Entwaldung zu beobachten, die
         aber weniger ausgeprägt ist und sich zum Teil einer stärkeren Integration von Handel
         und Politik zwischen den am weitesten entwickelten und den bewaldeten Regionen im
         Innern verdankt.
      

      In Europa sollten die «Entdeckung» Amerikas, der atlantische Dreieckshandel mit Afrika
         und der Handel mit Asien den Engpass überwinden. Die Erschließung der Böden Nordamerikas,
         der Antillen und Südamerikas durch die aus Afrika verschleppten Arbeitskräfte ermöglichte
         die Erzeugung von Rohstoffen (unter anderem Holz, Baumwolle und Zucker), die den Kolonialherren
         und den von 1750 bis 1800 aus dem Boden schießenden Textilfabriken satte Gewinne bescherten.
         Die militärische Kontrolle über die entlegensten Schifffahrtsrouten trug ihrerseits
         dazu bei, in großem Stil Komplementaritäten zu schaffen. So wurde die Ernährung der
         Sklaven auf den Antillen und im Süden der Vereinigten Staaten durch einen Export von
         britischen Textilien und Produkten des verarbeitenden Gewerbes nach Nordamerika finanziert,
         der seinerseits durch das Holz und die Baumwolle von den Plantagen ermöglicht wurde.
         Dem ist noch hinzuzufügen, dass ein Drittel der Stoffe für die Einkleidung der Sklaven
         im 18. Jahrhundert aus Indien stammte und dass diese Importe aus Asien (Stoffe, Seide,
         Tee, Porzellan etc.) größtenteils mit dem seit dem 16. Jahrhundert aus Amerika eingeführten
         Silber bezahlt wurden. Um 1830 entspricht den Berechnungen von Pomeranz zufolge den
         britischen Baumwoll-, Holz- und Zuckerimporten von den Plantagen die Nutzung von mehr
         als 10 Millionen Hektar Anbaufläche, das heißt des 1,5- bis 2-Fachen der gesamten
         Anbaufläche Großbritanniens.[2] Ohne die koloniale Auflösung des ökologischen Engpasses hätte man diese Versorgungsquellen
         anderswo auftun müssen. Es ist natürlich nicht verboten, alternative historische und
         technologische Szenarien zu ersinnen, in denen es ein autarkes Europa zum gleichen
         industriellen Wohlstand gebracht hätte, aber es braucht schon viel Fantasie, sich
         zum Beispiel vorzustellen, wie englische Bauern im Lancashire üppige Baumwollplantagen
         bewirtschaften oder die Bäume bei Manchester in den Himmel wachsen. Es wäre dies jedenfalls
         eine ganz andere Geschichte und eine ganz andere Welt, die wenig mit der gemein hätte,
         aus der wir herkommen.
      

      
         Am Ursprung der großen Kluft: Die europäische Militärherrschaft
         

      

      Es ist bestürzend, mit Pomeranz zu sehen, wie wenig die kriegerischen Institutionen
         und Strategien, die Europa im 18. und 19. Jahrhundert zum Erfolg führen sollten, mit
         den von Adam Smith 1776 in Der Wohlstand der Nationen empfohlenen ehrbaren Institutionen gemein haben. In diesem Grundlagenwerk des Wirtschaftsliberalismus
         legt Smith den Regierungen namentlich die Einführung niedriger Steuern und ausgeglichener
         Haushalte (keine oder geringe Staatsschulden), die absolute Achtung vor dem Recht
         auf Eigentum und die Schaffung möglichst einheitlicher und wettbewerbsintensiver Arbeits-
         und Gütermärkte ans Herz. Unter all diesen Aspekten waren freilich die Institutionen
         im China des 18. Jahrhunderts smithianischer als die in Großbritannien. Vor allem
         war in China die Vereinheitlichung der Märkte stärker fortgeschritten. Der Getreidemarkt
         funktionierte dort auf einem sehr viel größeren geografischen Territorium mit einer
         deutlich höheren Arbeitskräftemobilität. Das lag auch daran, dass in Europa, zumindest
         bis zur Französischen Revolution, der Einfluss feudaler Institutionen sehr viel stärker
         war. Die Leibeigenschaft hielt sich in Osteuropa bis ins 19. Jahrhundert (während
         sie im China des beginnenden 16. Jahrhunderts fast völlig verschwunden war), und im
         Westen des Kontinents war noch im 18. Jahrhundert durch die Poor Laws und die große Autonomie, mit der die lokalen Eliten und Herrschaftsgerichte den arbeitenden
         Klassen ihre Zwangsregeln auferlegen durften, die Freizügigkeit eingeschränkt. Auch
         spielten in Europa die Kirchengüter, mit denen teilweise nicht gehandelt werden durfte,
         eine bedeutendere Rolle.
      

      Schließlich und vor allem waren in China, wie übrigens auch im Osmanischen Reich,
         die Steuern sehr viel niedriger. Im Qing-Reich herrschte eiserne Haushaltsdisziplin:
         Die Steuern deckten exakt die Ausgaben, ohne Defizit. Die europäischen Staaten dagegen
         lagen zwischen 1500 und 1800 mehr oder weniger ununterbrochen miteinander im Krieg
         und häuften trotz hoher Steuern beträchtliche Staatsschulden an, da die enormen Kriegsausgaben,
         zu denen noch Zinslasten aus früheren Schulden kamen, durch die Steuereinnahmen nie
         gedeckt wurden. Und doch sind es ebendiese Steuerkraft, Finanzstärke und militärische
         Schlagkraft, die sich als entscheidend für die Ermächtigung Europas erweisen werden.
         Während im 16. Jahrhundert und über weite Teile des 17. Jahrhunderts die chinesischen
         oder osmanischen Staaten den europäischen auf militärischer Ebene noch ebenbürtig
         waren (die letzte Belagerung Wiens durch die Osmanen fand 1683 statt), wird der unausgesetzte
         Wettstreit unter den europäischen Staaten dazu führen, dass sie eine Staatskapazität
         gewinnen, die ihnen vom Ende des 18. Jahrhunderts an eine über das gesamte 19. Jahrhundert
         unangefochtene militärische Überlegenheit verleiht. Um 1550 umfasste die osmanische
         Land- und Seestreitmacht 140.000 Mann, so viel wie die vereinten Kräfte Frankreichs
         und Englands. 1780 hat sich die osmanische Truppenstärke praktisch nicht verändert
         (150.000 Mann), während die französischen und englischen Land- und Seestreitkräfte
         zusammen 450.000 Mann stark sind, und das mit einer deutlich überlegenen Flotte und
         Feuerkraft. Zu diesem Zeitpunkt kann zudem Österreich 250.000 Mann und Preußen 180.000 Mann
         aufbieten (zwei Staaten, die militärisch um 1550 praktisch noch nicht existiert hatten).[3]

      So lückenhaft sie sind, so deutlich belegen die verfügbaren Quellen zu den Steuereinnahmen,
         welch gewaltiger Abstand zwischen 1500 und 1800 die europäischen von den nichteuropäischen
         Staaten trennt (siehe Grafik 8). Noch um 1600–1650 sind die Einnahmen praktisch überall
         sehr gering. Von 1700 bis 1750 an tut sich dagegen mit der fortschreitenden Konsolidierung
         der europäischen Staaten eine wachsende Kluft auf. Im ausgehenden 18. und beginnenden
         19. Jahrhundert entsprechen die chinesischen oder osmanischen Steuereinnahmen immer
         noch zwei bis vier städtischen Tageslöhnen pro Einwohner (1–2 % des Nationaleinkommens),
         während sie in den mächtigsten europäischen Staaten auf 15 bis 20 Tageslöhne gestiegen
         sind (6–8 % des Nationaleinkommens).[4][image: ]

      So dürftig die Quellen auch sind – die Kluft steht außer Frage und geht auf einen
         grundlegenden Wandel zurück. Ein Staat, der nur 1 % des Nationaleinkommens erhebt,
         verfügt über keine große Kraft und eine sehr geringe Fähigkeit zur gesellschaftlichen
         Mobilisierung.[5] Er kann, grob gesprochen, zur Erfüllung der Funktionen, die er für nützlich hält,
         nur 1 % der Bevölkerung in seinen Dienst stellen. Häufig sind solche Staaten kaum
         in der Lage, die Sicherheit von Personen und Gütern auf ihrem Herrschaftsgebiet zu
         gewährleisten und müssen sich dazu auf eine Vielzahl lokaler Eliten stützen. Dagegen
         verfügt ein Staat, der das Äquivalent von 6 % oder 8 % der Bevölkerung in seinen Dienst
         stellen kann, über ganz andere Fähigkeiten, insbesondere zur Aufrechterhaltung der
         öffentlichen Ordnung und Entsendung von Streitkräften. Solange alle Staaten der Welt
         gleich schwach waren, herrschte ein gewisses Gleichgewicht. Aber von dem Augenblick
         an, da die europäischen Staaten deutlich größere Steuerkraft, eine leistungsfähigere
         Verwaltung und größere Militärmacht besaßen, wurden neue Dynamiken freigesetzt.
      

      
         Das Baumwollimperium: Die Machtübernahme durch die globale Textilindustrie
         

      

      Neuere Arbeiten haben die Schlussfolgerungen von Ken Pomeranz im Hinblick auf die
         Ursprünge der «großen Kluft» und die Schlüsselrolle der Militär- und Kolonialmacht
         mit den Innovationen, die sich aus ihr ergaben, weitgehend bestätigt.[6] Die langfristigen Folgen der politischen Fragmentierung Europas mag man für negativ
         halten (wie es insbesondere der Kreislauf nationalistischer und genozidaler Selbstzerstörung
         bezeugt, in den die europäischen Kolonialmächte zwischen 1914 und 1945 eingetreten
         sind, auf weniger extreme Weise aber auch die Schwierigkeiten der Europäischen Union
         zu Beginn der 2020er Jahre, sich politisch zu organisieren und zu einen), aber diese
         Fragmentierung hat es, wie eine Reihe von Forschern betont hat, dank der vom militärischen
         Wettstreit gezeitigten Innovationen den europäischen Staaten tatsächlich erlaubt,
         zwischen 1750 und 1900 die Oberhand über China und die übrige Welt zu gewinnen.[7]

      Sven Beckerts Arbeiten zum «Baumwollimperium» haben darüber hinaus gezeigt, welche
         Schlüsselrolle die Sklavenausbeutung auf den Baumwollplantagen dabei spielte, dass
         Briten und Kontinentaleuropäer zwischen 1750 und 1860 die Kontrolle über die weltweite
         Textilproduktion übernehmen konnten.[8] Die Hälfte der afrikanischen Sklaven, die zwischen 1492 und 1888 über den Atlantik
         verschleppt wurden, ereilte dieses Schicksal in der Zeit von 1780 bis 1860. Diese
         letzte Phase beschleunigten Wachstums der Sklavenhaltung und der Baumwollplantagenwirtschaft
         spielte eine zentrale Rolle beim Aufschwung der britischen Textilindustrie. Bis zu
         den 1780er und 1790er Jahren waren die Antillen und Saint-Domingue die Hauptproduzenten
         von Baumwolle. Nach dem Zusammenbruch der Plantagenwirtschaft auf Saint-Domingue im
         Gefolge des Sklavenaufstandes von 1791 wurden sie von den Südstaaten der USA abgelöst, die nun die Anzahl der Sklaven und die Kapazität der Baumwollproduktion
         in ungeahnte Höhen trieben. 1810 wird der Sklavenhandel offiziell abgeschafft, aber
         heimlich noch Jahrzehnte fortgesetzt (insbesondere in Richtung Brasilien). Vor allem
         finden die Plantagenbesitzer heraus, dass die natürliche Fortpflanzung der Sklaven
         eine sehr viel schnellere und effizientere Lösung ist. Zwischen 1800 und 1860 vervierfacht
         sich die Zahl der Sklaven in den Südstaaten von einer auf vier Millionen (siehe Grafik 9).
         Die Baumwollproduktion verzehnfacht sich sogar, dank besserer Technik und intensivierter
         Produktion. Am Vorabend des Bürgerkrieges stammen 75 % der in europäischen Textilfabriken
         verarbeiteten Baumwolle aus dem Süden der Vereinigten Staaten. Deutlicher könnte der
         Hinweis auf die Schlüsselrolle des Systems der Sklavenhaltung nicht sein.[image: ]

      Den Arbeiten Prasannan Parthasarathis ist es gelungen, die Schlüsselrolle der gegen
         Indien ergriffenen protektionistischen Maßnahmen herauszuarbeiten.[9] Im 17. und 18. Jahrhundert wurden Produkte des verarbeitenden Gewerbes hauptsächlich
         aus China und Indien importiert und größtenteils durch Goldimporte aus Europa und
         Amerika (aber auch Japan) finanziert. Namentlich bedruckte Stoffe und blaue Kattune
         aus Indien waren ein Verkaufsschlager in Europa und der ganzen Welt. Zu Beginn des
         18. Jahrhunderts stammten 80 % der Textilien, die englische Kaufleute in Westafrika
         gegen Sklaven tauschen, aus Indien, und noch Ende des Jahrhunderts lag dieser Anteil
         bei 60 %. Aus Schiffsregistern geht hervor, dass indische Textilien allein ein Drittel
         der in Rouen in den 1770er Jahre verschifften Ladungen ausmachten. Und osmanische
         Berichte belegen, dass indische Textilexporte in den Nahen Osten damals sogar umfangreicher
         als die nach Westafrika waren, was die türkischen Behörden, die eher die Interessen
         der örtlichen Konsumenten als die der Produzenten im Blick hatten, nicht weiter zu
         stören schien.
      

      In Europa erkannten die Kaufleute rasch, dass ihnen daran gelegen sein musste, die
         Stimmung gegen indische Textilimporte anzuheizen und sich einen Teil der Fertigkeiten
         anzueignen, um ihre transkontinentalen Geschäftsvorhaben zu verfolgen. 1685 führte
         das britische Parlament Zölle von 20 % ein, um sie 1690 auf 30 % zu erhöhen und 1700
         schließlich die Einfuhr bedruckter und farbiger Textilien vollständig zu verbieten.
         Von diesem Datum an wurden nur noch unbehandelte Gewebe aus Indien eingeführt, um
         es den britischen Produzenten zu ermöglichen, die Herstellung farbiger und bedruckter
         Ware hochzufahren. Frankreich ergriff ähnliche Maßnahmen, die von Großbritannien über
         das gesamte 18. Jahrhundert verschärft werden sollten, um 1787 in der Einführung eines
         Zolls von 100 % auf sämtliche indische Textilien zu gipfeln. Der Nachfragedruck der
         Liverpooler Sklavenhändler, die dringend hochwertige Textilien brauchten, um ihren
         Handel an Afrikas Küsten auszubauen, ohne ihr ganzes Edelmetall auszugeben, spielte
         dabei eine entscheidende Rolle, insbesondere von 1765 bis 1785, in einer Phase der
         raschen Steigerung der englischen Produktion. Erst nachdem sich seine Textilindustrie
         einen uneinholbaren Wettbewerbsvorteil gesichert hatte, trat Großbritannien stärker
         für den Freihandel ein. Protektionistischer Maßnahmen bedienten sich die Briten auch
         im Schiffbau, der im 17. und 18. Jahrhundert in Indien florierte, indem sie 1815 zunächst
         eine Sonderabgabe von 15 % auf alle von Schiffen importierten Güter aus indischer
         Herstellung erhoben, um zuletzt kurzerhand anzuordnen, nur englische Schiffe dürften
         noch Waren aus Regionen östlich des Kaps der Guten Hoffnung nach Großbritannien einführen.
         Auch wenn es schwierig ist, eine globale Schätzung abzugeben, scheint klar, dass dieses
         unter Androhung militärischer Gewalt gegen den Rest der Welt verhängte protektionistische
         Maßnahmenbündel einen bedeutenden Beitrag zur industriellen Vorherrschaft Großbritanniens
         und Europas geleistet hat. Nach den vorliegenden Schätzungen belief sich der Anteil
         Chinas und Indiens an Produkten der verarbeitenden Industrie, der um 1800 noch bei
         53 % lag, um 1900 auf nur noch 5 %.[10]

      
         Protektionismus, Zentrum-Peripherie und System-Welt-Beziehungen
         

      

      Der Protektionismus spielte freilich eine zentrale Rolle nicht allein beim Aufstieg
         Europas, sondern in nahezu allen Fällen erfolgreicher Wirtschaftsentwicklung in der
         Geschichte. Ob Japan seit Ende des 19. Jahrhunderts, Korea oder Taiwan seit Mitte
         des 20. Jahrhunderts oder schließlich China seit Ende des 20. Jahrhunderts – sie alle
         haben auf die eine oder andere Weise einen gezielten Protektionismus praktiziert,
         durch den sie sich in vorrangigen Sektoren spezialisieren und Fertigkeiten erwerben
         konnten, indem sie zugleich die Möglichkeit ausländischer Investoren, die im Aufbau
         begriffenen Produktionsstätten in den fraglichen Sektoren unter ihre Kontrolle zu
         bringen, drastisch einschränkten. Erst dann, wenn sie ihre Vormachtstellung bei der
         Fertigung bestimmter Produkte gefestigt haben, stimmen die fraglichen Länder gerne
         das Loblied auf den Freihandel an, was praktisch oft genug darauf hinausläuft, andere
         Länder dauerhaft von sich abhängig zu machen. Die Untersuchungen von Wallerstein zu
         System-Welt- und Zentrum-Peripherie-Beziehungen haben diese Realität in der langen
         Geschichte des Kapitalismus eindrucksvoll belegt,[11] und die Schlüsselrolle nationaler Industriestrategien in der jüngeren Vergangenheit
         ist von einer ganzen Reihe von Arbeiten analysiert worden.[12]

      Was den Aufstieg Europas im 18. und 19. Jahrhundert anbelangt, so liegt seine einzige
         wirkliche Besonderheit in der unverhältnismäßigen und hemmungslosen Anwendung von
         Gewalt im globalen Maßstab, ohne jedes ernstzunehmende interne oder externe Gegengewicht.
         Die ersten europäischen Handelsgesellschaften wie die Britische Ostindien-Kompanie
         (EIC)[13] oder die Niederländische Ostindien-Kompanie (VOC) waren wahre Raubunternehmen, die mit ihren Privatarmeen ganze Bevölkerungen systematisch
         unterjochten. Beispielhaft dafür ist die Geschichte der Opiumkriege. Nachdem Anfang
         des 18. Jahrhunderts die Bestände amerikanischen Silbers zur Neige gingen, mit denen
         sie bislang ihre Handelsbilanz im Verhältnis zu China und Indien hatten ausgleichen
         können, wurden die Europäer von der Sorge umgetrieben, für ihre Importe von Seide,
         Textilien, Porzellan und Gewürzen aus den beiden asiatischen Riesenreichen im Austausch
         nichts mehr anbieten zu können. Die Briten begannen darauf, in Indien immer mehr Opium
         anbauen zu lassen, um es nach China zu exportieren. So kam es, dass im Laufe des 18. Jahrhunderts
         der Opiumhandel expandierte und die East India Company 1773 ein Monopol auf Produktion
         und Export von Opium aus Bengalen anmeldete.
      

      Die Qing-Dynastie, die seit 1729 aus verständlicher Sorge um die öffentliche Gesundheit
         erfolglos versucht hatte, ein Verbot des Opiumkonsums durchzusetzen, schritt angesichts
         des gewaltigen Anstiegs der gehandelten Mengen schließlich zur Tat. 1839 wies der
         Kaiser seinen kantonesischen Gesandten an, den Handel zu unterbinden und die Opiumbestände
         unverzüglich zu verbrennen. In Großbritannien wurde daraufhin eine von den Opiumhändlern
         finanzierte antichinesische Pressekampagne lanciert, um die unerhörte Verletzung des
         Eigentumsrechts und der Prinzipien des Freihandels anzuprangern. Der Qing-Kaiser hatte
         freilich die Steuerkraft und militärische Stärke Großbritanniens offenbar grob unterschätzt.
         Der erste Opiumkrieg (1839–1842) führte rasch zu einer vernichtenden Niederlage der
         Chinesen. Die Briten entsendeten eine Flotte, die Kanton und Shanghai unter Dauerbeschuss
         nahm und damit China 1842 zur Unterzeichnung des ersten der von Sun Yat-sen 1924 sogenannten
         «Ungleichen Verträge» zwang. Die Chinesen zahlten nicht allein eine finanzielle Entschädigung
         für das vernichtete Opium und die Kriegskosten, sondern räumten den englischen Händlern
         auch rechtliche Privilegien ein und traten ihnen die Insel Hong Kong ab.
      

      Die Qing-Dynastie weigerte sich indessen weiterhin, den Opiumhandel zu legalisieren.
         Erst der Zweite Opiumkrieg (1856–1860) und die Plünderung des Sommerpalastes in Peking
         von 1860 zwangen den Kaiser zuletzt in die Knie. 1860–1862 musste der chinesische
         Staat den Europäern eine Reihe von Handelskontoren und Gebietsabtretungen gewähren
         und hohe Kriegsentschädigungen zahlen. Außerdem wurde im Namen der Religionsfreiheit
         christlichen Missionaren erlaubt, sich im ganzen Land frei zu bewegen (während niemand
         auf den Gedanken gekommen wäre, buddhistischen, muslimischen oder hinduistischen Missionaren
         in Europa das gleiche Recht zuzugestehen). Ironie der Geschichte: Der von den Franzosen
         und Briten aufgezwungene militärische Tribut war es, der den chinesischen Staat zwang,
         seine smithianische Haushaltsdisziplin aufzugeben und erstmals hohe Staatsschulden
         aufzunehmen. Die Schulden liefen aus dem Ruder, und um sie bedienen zu können, mussten
         die Qing nicht nur die Steuern erhöhen, sondern den Europäern einen wachsenden Teil
         der Steuerhoheit des Landes abtreten, getreu dem klassisch kolonialistischen Szenario
         der Schuldenzwangsjacke, dem man in einer Reihe anderer Länder, etwa in Marokko begegnet.[14]

      Was die Staatsschulden anbelangt, mit denen die europäischen Staaten ihre untereinander
         geführten Kriege finanzierten, so ist auch zu betonen, welch zentrale Rolle sie im
         Prozess der Verbriefung und der Finanzinnovation spielten. Manche dieser Erfahrungen
         endeten in krachenden Pleiten, angefangen mit dem berühmten Bankrott des John Law
         1718–1720, an dessen Ursprung vor allem der entfesselte Wettbewerb stand, den sich
         der französische und britische Staat darin lieferten, ihren Gläubigern Aktien mehr
         oder weniger abenteuerlicher Kolonialgesellschaften anzudrehen (etwa jener Mississippi-Kompanie,
         die das Platzen der Finanzblase beschleunigte), um ihre Schulden loszuwerden. Die
         Geschäftsidee der meisten dieser Aktiengesellschaften beruhte zu diesem Zeitpunkt
         nur darauf, kolonialistische Handels- oder Fiskalmonopole auszunutzen, und hatte mit
         produktivem Unternehmertum nicht sehr viel zu tun.[15] Gleichwohl trugen die Europäer, indem sie Finanz- und Handelstechniken im planetarischen
         Maßstab entwickelten, zur Herausbildung von Infrastrukturen und Wettbewerbsvorteilen
         bei, die sich im globalisierten Industrie- und Finanzkapitalismus des ausgehenden
         19. und beginnenden 20. Jahrhunderts als entscheidend erweisen sollten.[16]

      
         Europa als Provinz. Die Besonderheit des Westens überdenken
         

      

      Kolonialismus und Militärherrschaft haben es also den westlichen Ländern erlaubt,
         die Weltwirtschaft zu ihren Gunsten zu organisieren und dem Rest der Welt eine dauerhafte
         Randposition zuzuweisen. Diese Strategie ist, noch einmal, nicht spezifisch europäisch.
         Japan hat sie während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts angewandt, und man musste
         das Ende des japanischen Kolonialismus abwarten, um Länder wie Korea oder Taiwan eine
         eigenständige Entwicklungsstrategie verfolgen zu sehen. China hat, nachdem es der
         westlichen und japanischen Doppelbevormundung entronnen war, seit Anfang der 1980er
         Jahre nach einigen Jahrzehnten des Zögerns seine eigene Strategie entwickelt, die
         bereits zur Abhängigkeit einer ganzen Reihe ärmerer, weniger gut aufgestellter asiatischer
         und afrikanischer Wirtschaften geführt hat. Die Originalität Europas liegt darin,
         diese Strategie zum ersten Mal, im globalen Maßstab und dank einer lange ungebrochenen
         Militärherrschaft sowie des Fehlens jeder hinreichend organisierten inneren oder äußeren
         Opposition über mehrere Jahrhunderte praktiziert zu haben.
      

      Die Tatsache, dass der Kolonialismus eine zentrale Rolle beim Aufkommen des westlichen
         Kapitalismus gespielt hat, hält allerdings keineswegs schon die Antwort auf alle Fragen
         bereit. Man muss darüber hinaus die Gründe der von Europa errungenen fiskalischen
         und militärischen Überlegenheit freilegen, was man gemeinhin mit dem Hinweis auf die
         besondere Gestalt des zwischenstaatlichen Wettbewerbs und der territorialen Strukturen
         in Europa zwischen 1500 und 1800 tut, ohne dass damit die Frage erschöpfend beantwortet
         wäre. Der zwischenstaatliche Wettbewerb etwa war auch auf dem indischen Subkontinent
         sehr ausgeprägt, das aber innerhalb eines sehr viel unbeständigeren Systems von Grenzen
         als im europäischen Fall. Manche Autoren vertreten die Ansicht, die spezifisch kapitalistischen
         gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse (die sich in der übrigen Welt nicht finden
         ließen) hätten sich im ländlichen England seit dem 16. und 17. Jahrhundert, als die
         koloniale Expansion noch gar keine bestimmende Rolle gespielt hat, in Verbindung mit
         einem besonders früh einsetzenden Prozess staatlicher Zentralisierung herausgebildet.[17] Diese Arbeiten sind anregend und sollten aufmerksam studiert werden. Die bis heute
         aufgebotenen historischen Quellen scheinen indes zu lückenhaft (und zu eurozentrisch),
         um eine solche Schlussfolgerung abschließend zu bestätigen. Am besten belegt scheint
         derzeit die von Pomeranz und Parthasarathi vertretene These, die in den am weitesten
         entwickelten Regionen Europas, Chinas, Japans und Indiens herrschenden sozio-ökonomischen
         Strukturen hätten sich bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts kaum unterschieden und seien
         erst im Kontext der Kolonial- und Militärherrschaft wirklich auseinandergetreten.
      

      Es ist gut möglich, dass diese ihrerseits anfechtbare und vorläufige Schlussfolgerung
         in Zukunft durch neue Arbeiten und bislang unerschlossene Quellen weiterentwickelt
         wird. Eine ganze Reihe von Faktoren spricht für eine früher einsetzende proto-kapitalistische
         Divergenz, von der zum Beispiel der Mediävist Giacomo Todeschini mit seiner These
         ausgeht, die katholische Kirche habe in Europa ein besonders ausgeklügeltes Finanz-,
         Handels- und Eigentumsrecht entwickelt, um als zugleich religiöse, politische und
         besitzende Organisation fortzubestehen, obwohl es dem Klerus durch das Zölibat verwehrt
         war, als Klasse zu existieren.[18] Schon vor Todeschini hat der Anthropologe Jack Goody die Hypothese aufgestellt, eine
         Reihe europäischer Besonderheiten, die namentlich die Familienstruktur betreffen (Verbot
         der Heirat unter Cousinen und Cousins, der Adoption und der Wiederverheiratung von
         Witwen, wider alle römischen Regeln), seien mit dieser festen Entschlossenheit der
         Kirche verknüpft, Besitz zu erwerben und sich als gegenüber den Familien konkurrenzfähige
         Eigentümerorganisation zu behaupten.[19]

      Noch entscheidender sind vielleicht die geopolitischen und religiösen Motive des europäischen
         Expansionismus, auf denen zahlreiche Arbeiten wie die von Sanjay Subrahmanyam insistiert
         haben. Um den ewigen muslimischen Feind einzukreisen, auf der Suche nach einem ostafrikanischen
         Christenreich, von dem aus sie den Islam von hinten hätten angreifen können, umschifften
         die Portugiesen Afrika. Nach erfolgloser Suche an der afrikanischen Ostküste erreichten
         sie schließlich die Küste Indiens. Danach brauchten sie Jahre, um zu erkennen, dass
         die Herrscher, auf die Vasco da Gama (der selbst aus den portugiesischen Ritterorden
         stammte, die während der Reconquista am Werk waren) bei Colictu und Cochin stieß,
         keine Christen, sondern Hindus waren.[20] Die treibende Kraft der Rivalität mit dem Islam hat auch Edward Saïd mit dem Hinweis
         darauf unterstrichen, dass die Diskurse zur Stigmatisierung des Orients und der Muslime,
         die als strukturell bösartig galten und als unfähig, sich selbst zu regieren, zur
         Rechtfertigung des kolonialen Projekts genutzt wurden.[21]

      Auf einer ganz anderen Ebene hat Claude Lévi-Strauss die tiefen anthropologischen
         Bande herausgestellt, die den äußersten Orient und Okzident miteinander verbinden:
         Die beiden Enden der Welt haben von natürlichen Grenzen profitiert, die die Staatsbildung
         begünstigten (das gilt insbesondere für die britischen Inseln und Japan, aber in geringerem
         Maße auch für Frankreich), aber sie sind auch Sammelbecken der Mythologien, der Ideologien
         und des Wissens der Welt seit den neolithischen Völkerwanderungen.[22] Die Untersuchungen zur Bildung der ersten Staaten im neolithischen Zeitalter zeigen
         auch die Bedeutung ritueller Konstruktionen und die extreme Anfälligkeit staatlicher
         Strukturen, ausgenommen Orte der territorialen Begrenzung (Inseln, Küsten).[23]

      
         Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Geschichte der Staatsbildung
         

      

      All diese religiösen, ideologischen und anthropologischen Faktoren waren fraglos von
         großer Bedeutung in der Geschichte Europas wie anderer Teile der Welt, und es wäre
         illusorisch und kindisch, unter all diesen Elementen einen Letztgrund für den tatsächlichen
         historischen Verlauf ausfindig machen zu wollen. Fürs Erste scheint es mir nützlicher
         festzuhalten, dass sich die Entwicklung des westlichen Kapitalismus auf die internationale
         Arbeitsteilung und die zügellose Ausbeutung globaler natürlicher und menschlicher
         Ressourcen gestützt hat, und dass die Kräfteverhältnisse zwischen Staatsmächten in
         dieser Geschichte eine Schlüsselrolle gespielt haben. Entscheidend ist, dass die Bildung
         von Staaten sich nicht einfach in der Entwicklung einer Fiskalkapazität oder militärischen
         Stärke erschöpft. Sie ist unauflöslich auch mit Ideologien, Identitäten, Institutionen,
         Sprachen, imagined communities verknüpft, die Millionen Menschen verbinden, die sich nie begegnet sind und nie begegnen
         werden und sich doch, wohl oder übel, damit einverstanden erklären, den Regeln einer
         gemeinsamen staatlichen Autorität zu gehorchen.[24] Über Jahrhunderte wurden diese Staatsgebilde im Allgemeinen von den herrschenden
         Klassen kontrolliert, die manchmal uneins waren, weil sie zum Beispiel im Rest der
         Welt ihre je eigene politische, koloniale, religiöse oder wirtschaftliche Vorherrschaft
         durchsetzen wollten. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts spielen aber die untergeordneten
         Klassen, die Revolten und sozialen Kämpfe eine wachsende Rolle und bestimmen über
         die Form der Staatsmacht und darüber mit, für welches politische Vorhaben sie eingesetzt
         wird. Der Staat an sich ist weder egalitär noch inegalitär: Alles hängt davon ab,
         wer ihn kontrolliert, und in welcher Absicht. In gewisser Weise findet man in den
         ersten Staaten oder für die Zeit vor dem 18. Jahrhundert die gleiche Ambivalenz,[25] auch wenn es uns an Quellen fehlt, um sie angemessen zu untersuchen.[26]

      In jeder Staatsbildung aber sind spezifische sozio-historische Prozesse, Identitäten
         und Kämpfe am Werk, die als solche untersucht werden wollen. Das gilt für die Staatsbildung
         in Großbritannien und Frankreich im 18. Jahrhundert wie für die Entwicklung des chinesischen
         Staates oder des Bundesstaates in den Vereinigten Staaten, in Indien oder im 21. Jahrhundert
         der Europäischen Union. Die Geschichte des Staates und der Macht, und das verleiht
         ihr einen zutiefst politischen und ideologischen Charakter, ist ein integraler Bestandteil
         der Geschichte des Kapitalismus und der Wirtschaftsentwicklung.
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         KAPITEL 4

         DIE FRAGE DER WIEDERGUTMACHUNG
         

      

      Die Überwindung der Sklaverei und des Kolonialismus ist ein Meilenstein auf dem langen
         Weg zur Gleichheit, dem dieses Buch gewidmet ist. Es sind Konflikte, Kämpfe und Befreiungen,
         die in dieser Überwindung am Werk sind, aber auch Ungerechtigkeiten wie zum Beispiel
         die kaum bekannte und doch entscheidende Episode der finanziellen Entschädigung der
         Sklavenhalter (und nicht der Sklaven), die heute noch die Frage der Wiedergutmachung
         aufwirft. So komplex sie sein mag, sie kann nicht ewig unbeantwortet bleiben. Es ist
         Zeit zu handeln, wenn man nicht ein tiefes und anhaltendes Gefühl der Ungerechtigkeit
         erzeugen möchte. Das sklavenhalterische und koloniale Erbe zwingt uns, das Verhältnis
         zwischen wiedergutmachender und universalistischer Gerechtigkeit auf globaler Ebene
         zu überdenken.
      

      
         Das Ende der Sklaverei: Die finanzielle Entschädigung der Eigentümer
         

      

      Das System der Sklaverei nimmt im 18. und 19. Jahrhundert im atlantischen Raum beträchtliche
         Ausmaße an. Zwischen 1800 und 1860 vervierfacht sich im Süden der Vereinigten Staaten
         die Zahl der Sklaven. Das Plantagensystem ist jetzt das größte, das die Geschichte
         je gekannt hat, und spielt eine zentrale Rolle für die westliche Textilindustrie.
         Ein paar Jahrzehnte früher, bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, war das Herzstück der
         Plantagenwirtschaft in französischer und britischer Hand. Insbesondere auf den französischen
         Sklaveninseln gab es 1780–1790 die stärkste Konzentration von Sklaven der euro-amerikanischen
         Welt, mit etwa 700.000 Sklaven gegenüber etwa 600.000 in britischem Besitz und 500.000
         auf den Plantagen im (gerade unabhängig gewordenen) Süden der Vereinigten Staaten.
      

      Unter den französischen Antillen verzeichneten Martinique, Guadeloupe und vor allem
         Saint-Domingue die höchste Sklavenkonzentration. Mit der Unabhängigkeitserklärung
         von 1804 in Haiti umbenannt, war Saint-Domingue im ausgehenden 18. Jahrhundert das
         Juwel unter den französischen Kolonien, dank ihrer Zucker-, Kaffee- und Baumwollproduktion
         die prosperierendste und profitabelste von allen. Saint-Domingue war seit 1626 französisch
         und nahm den Westteil der großen Insel Hispaniola ein, wo 1492 Kolumbus gelandet war,
         während der Ostteil eine spanische Kolonie war (bevor er zur Dominikanischen Republik
         wurde), ganz wie die Nachbarinsel Kuba (wo die Sklaverei, nicht anders als in Brasilien,
         bis 1887 fortbestand). Im Indischen Ozean gab es zwei französische Sklaveninseln:
         Die Île-de-France (im 18. Jahrhundert noch die bedeutendste, die 1810 aber von englischen
         Soldaten besetzt wurde und 1815 unter dem Namen Île Maurice in britischen Besitz überging)
         und die Île Bourbon, die 1815 in französischem Besitz verblieb und in Île de la Réunion
         umbenannt wurde. Insgesamt arbeiteten auf den Plantagen dieser beiden Inseln um 1780
         fast 100.000 Sklaven. Auf den französischen Antillen waren es 600.000, von denen fast
         450.000 auf Saint-Domingue lebten.
      

      Diese Inseln waren, auch das muss betont werden, tatsächlich Sklaveninseln. Der Anteil
         der Sklaven an der Gesamtbevölkerung von Saint-Domingue belief sich in den 1780er
         Jahren auf 90 % (ja auf 95 %, wenn man People of Color (PoC) und die freien Schwarzen mitrechnet). Vergleichbare Anteile findet man in der Zeit
         von 1780–1830 auch auf den übrigen britischen und französischen Antillen: 84 % auf
         Jamaica, 80 % auf Barbados, 85 % auf Martinique, 86 % auf Guadeloupe. Dies sind die
         höchsten Prozentsätze, die wir in der atlantischen Geschichte, ja der Weltgeschichte
         der Sklavengesellschaften kennen (siehe Grafik 10). Zum Vergleich: In den Südstaaten
         der USA oder in Brasilien machten Sklaven im gleichen Zeitraum zwischen 30 % und 50 % der
         Bevölkerung aus und die verfügbaren Quellen lassen auf vergleichbare Anteile im antiken
         Athen oder Rom schließen. Die britischen und französischen Antillen des 18. und beginnenden
         19. Jahrhunderts sind das am besten belegte historische Beispiel für Gesellschaften,
         in denen Sklaven fast die Gesamtheit der Bevölkerung ausmachten.
      

      Es liegt auf der Hand, dass bei einem Sklavenanteil von 80 % oder 90 %, wie brutal
         der Unterdrückungsapparat auch immer sein mag, die Gefahr von Aufständen sehr hoch
         ist. Haiti ist ein Extremfall, da dort die Zahl der Sklaven sehr rasch gestiegen war
         und ein deutlich höheres Niveau als auf den anderen Inseln erreicht hatte.[image: ]

      Um 1700 beläuft sich die Gesamtbevölkerung der Insel auf etwa 30.000 Bewohner, von
         denen wenig mehr als die Hälfte Sklaven sind. Zu Beginn der 1750er Jahre zählt Haiti
         120.000 Sklaven (77 % der Gesamtbevölkerung), 25.000 Weiße (19 %), und 5000 People of Color und freie Schwarze (4 %). Ende der 1780er Jahre bestand die Kolonie aus über 470.000 Sklaven
         (90 % der Gesamtbevölkerung), 28.000 Weißen (5 %) und 25.000 People of Color und freien Schwarzen (5 %) (siehe Grafik 11).
      

      Am Vorabend von 1789 kommen jährlich etwa 40.000 Afrikaner in Port-au-Prince und Cap-Français
         an, um gestorbene Sklaven zu ersetzen und den damals rasant wachsenden Sklavenbestand
         aufzustocken. Beim Ausbruch der Französischen Revolution befindet sich das System
         in einer Phase extremer Expansion. Die freien Schwarzen beginnen 1789–90 ihren Platz
         in den Parlamenten einzufordern. Aber so folgerichtig dies angesichts der in Paris
         lautstark ausgerufenen Gleichberechtigung erscheint, dieses Recht wird ihnen verwehrt.
         Im August 1791 bricht der Sklavenaufstand los, nach der Versammlung im Bois Caïman
         auf der Nordebene, unter Beteilung Tausender marrons, wie man die entflohenen Sklaven nannte, die über Jahrzehnte Zuflucht in den Bergen
         der Insel gesucht hatten. Trotz militärischer Verstärkung aus Frankreich gewannen
         die Aufständischen rasch an Boden und übernahmen die Kontrolle über die Plantagen,
         während die Besitzer außer Landes flohen. Den neuen von Paris entsandten Kommissaren
         blieb nichts übrig, als im August 1793 die Befreiung der Sklaven auszurufen. 1794
         wurde dieser Beschluss auf sämtliche Kolonien ausgedehnt, ein Akt der allgemeinen
         Abschaffung der Sklaverei, durch den sich der Nationalkonvent von seinen Vorgänger-
         und Nachfolgeregierungen absetzte (obwohl er ihm in Wahrheit von den Aufständischen
         aufgezwungen worden war).[image: ]

      Für die Umsetzung dieser Entscheidung blieb allerdings wenig Zeit. Schon 1802 führte
         Napoleon auf Drängen der Besitzer die Sklaverei auf sämtlichen Sklaveninseln wieder
         ein, ausgenommen Haiti, das 1804 seine Unabhängigkeit erklärte, nachdem es die französischen
         Truppen, die sich ihr Eigentum zurückholen wollten, erneut zurückgedrängt hatte. Es
         sollten gut zwanzig Jahre vergehen, bis Karl X. 1825 die Unabhängigkeit Haitis anerkannte,
         und mehr als vierzig, bis 1848 ein neues Gesetz zur Abschaffung der Sklaverei verabschiedet
         wurde und auch auf anderen Inseln in Kraft trat, namentlich auf Martinique, Guadeloupe
         und La Réunion.
      

      
         Muss der französische Staat die von Haiti gezahlten Schulden zurückerstatten?
         

      

      Emblematisch ist der Fall Haitis nicht nur, weil dort zum ersten Mal in der Neuzeit
         die Sklaverei infolge eines siegreichen Sklavenaufstands abgeschafft wurde und eine
         schwarze Bevölkerung ihre Unabhängigkeit gegenüber einer europäischen Macht erklärte.
         Die Episode sollte auch zu horrenden Staatsschulden führen, von denen die Entwicklung
         Haitis in den beiden folgenden Jahrhunderten schwer beeinträchtigt wurde. Denn wenn
         sich Frankreich 1825 schließlich bereitfand, die Unabhängigkeit des Landes anzuerkennen
         und nicht länger mit einer Invasion französischer Truppen zu drohen, dann nur, weil
         Karl X. der haitianischen Regierung die Zusage abgenötigt hatte, bei Frankreich eine
         Schuld von 150 Millionen Goldfrancs zu begleichen, um die Sklavenbesitzer für den
         Verlust ihres Eigentums zu entschädigen. Angesichts der unbestreitbaren militärischen
         Überlegenheit der Franzosen, eines gegen Haiti verhängten Embargos, das bis zu seinem
         Einlenken von der französischen Flotte aufrechterhalten wurde, und schließlich der
         ganz realen Gefahr einer Besetzung der Insel, blieb der Regierung in Port-au-Prince
         keine Wahl.
      

      Der buchstäbliche Tribut, den Haiti zu entrichten hatte, entsprach mehr als 300 %
         seines Nationaleinkommens von 1825, eine gewaltige Summe, die sich in einer so kurzen
         Laufzeit, wie der Vertrag sie vorsah, praktisch nicht begleichen ließ. Tatsächlich
         sollte die Gesamtsumme innerhalb von fünf Jahren an die Caisse des dépôts et consignation
         (ein 1816 gegründetes Finanzinstitut, das heute noch existiert) überwiesen werden,
         die sich verpflichtete, die Beträge an die bestohlenen Sklavenbesitzer weiterzuleiten
         (was sie tat), während die haitianische Regierung im Gegenzug einwilligen musste,
         sich zu einem Jahreszins von 5 % bei französischen Privatbanken zu refinanzieren,
         um die Rückzahlung zu strecken (was sie ihrerseits tat). Die haitianische Schuld war
         Gegenstand zahlreicher chaotischer Nachverhandlungen, aber im Großen und Ganzen wurde
         sie (samt Zinsen) mittels einer durchschnittlichen Überweisung von 5 % des haitianischen
         Nationaleinkommens zwischen 1840 und 1915 beglichen, auch wenn die französischen Banken
         sich regelmäßig über Zahlungsverzug beschwerten.[1] Mit Unterstützung der französischen Regierung beschlossen die Banken schließlich,
         ihre restlichen Forderungen an die Vereinigten Staaten abzutreten, die Haiti von 1915
         bis 1934 besetzt hielten, um dort die Ordnung wiederherzustellen und eigene finanzielle
         Interessen zu wahren. Zu Beginn der 1950er Jahre waren die von einem Gläubiger an
         den anderen weitergereichten Schulden endgültig getilgt. Über ein Jahrhundert, von
         1825 bis 1950, hatte der Preis der Freiheit, den Frankreich Haiti abverlangte, zur
         Folge, dass die Entwicklung der Insel von der Frage der Entschädigungszahlungen überlagert
         wurde, die in den endlosen Politikzyklen des Inselstaates bald heftig angeprangert,
         bald resigniert hingenommen wurden.[2]

      Nehmen wir an, der französische Staat würde sich schließlich dazu durchringen, die
         von Haiti abbezahlten Schulden zurückzuerstatten, wie der haitianische Staat es seit
         Jahrzehnten fordert. Auf welche Summe sollte diese Wiedergutmachung sich belaufen?
         Auf diese Frage, die in einer kontrovers geführten demokratischen Debatte geklärt
         werden müsste, gibt es mehr als nur eine mögliche Antwort. Aber man kann ihr nicht
         ausweichen. Eine einfache und transparente Lösung könnte darin bestehen, den Betrag
         auf 300 % des haitianischen Nationaleinkommens von 2020, also etwa 30 Milliarden Euro
         festzusetzen. Von einer Maximalforderung ist dieser Vorschlag weit entfernt, da er
         die Zinsen nur sehr begrenzt in Rechnung stellt. Man könnte andere, zu ähnlichen oder
         höheren Beträgen führende Berechnungsmethoden zugrunde legen.[3] Für Frankreich wären diese 30 Milliarden Euro, die etwas mehr als 1 % seiner derzeitigen
         Staatsschulden ausmachen, eine Kleinigkeit. Für Haiti dagegen würde eine solche Summe
         für Investitionen und Infrastruktur einen gewaltigen Unterschied machen, ja wäre ein
         wahrer Neuanfang, der ein schweres historisches Unrecht zurechtrücken könnte.
      

      Das von den französischen Autoritäten stets wieder bemühte Argument, das alles liege
         doch nun viel zu weit zurück, um sich wiedergutmachen zu lassen, ist jedenfalls nicht
         sonderlich überzeugend. Es werden heute noch zahlreiche Entschädigungsprozesse wegen
         Enteignungen und Ungerechtigkeiten geführt, die sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
         zugetragen haben. Man denke nur an den Raub jüdischen Eigentums durch das nationalsozialistische
         Regime und seine Verbündeten, der nach wie vor Gegenstand von Rückgabeverfahren ist,
         insbesondere seit der Gründung der Mattéoli-Mission in Frankreich 1997. Die Erben
         der Hohenzollern (der 1918 entmachteten preußischen Königsfamilie) streiten sich derzeit
         mit dem deutschen Staat über Residenzen und Kunstwerke, für die sie ihrer Ansicht
         nach nicht ausreichend entschädigt wurden. Ein weiteres Beispiel ist das US-amerikanische Gesetz von 1988, das den während des Zweiten Weltkriegs internierten
         japanischstämmigen Amerikanern eine Entschädigung von 20.000 Dollar zuspricht.[4] Wenn man sich jeder Diskussion über eine Schuld verweigert, die Haiti bei Frankreich
         begleichen musste, weil es nicht länger versklavt sein wollte, obwohl die von 1825
         bis 1950 geleisteten Zahlungen gut belegt sind und von niemandem in Abrede gestellt
         werden, läuft man Gefahr, den Eindruck zu erwecken, man halte manche Ungerechtigkeiten
         für weniger schwerwiegend als andere. Eine solche Haltung läuft darauf hinaus, Menschen
         unterschiedlicher Herkunft gegeneinander auszuspielen, während doch alles dafür getan
         werden sollte, sie vermöge möglichst neutraler und universaler Gerechtigkeitsprinzipien
         zu versöhnen. Hoffen wir, dass der französische Staat auf das Drängen seiner Bürger
         hin vor dem zweihundertjährigen Jubiläum der haitianischen Unabhängigkeit eine Lösung
         findet.[5]

      
         Die britischen und französischen Entschädigungen für Sklavenhalter von 1833 und 1848
         

      

      Erhebliche finanzielle Entschädigungen wurden nicht nur im Falle Haitis, sondern auch
         bei der britischen und französischen Abschaffung der Sklaverei von 1833 und 1848 an
         die Sklavenbesitzer gezahlt. Nach dem erfolgreichen Sklavenaufstand auf Saint-Domingue
         von 1791 waren die Eigentümer auf der Hut. Der große Aufstand von Guadeloupe von 1802
         endet mit der Hinrichtung oder Deportation von etwa 10.000 Sklaven, also etwa 10 %
         der Bevölkerung, wodurch die französischen Behörden sich veranlasst sehen, in den
         Jahren von 1810 bis 1820 den Sklavenhandel vorübergehend wieder aufzunehmen, um die
         Insel neu zu bevölkern und die Zuckerplantagen wieder in Betrieb zu nehmen. 1815 kommt
         es in Britisch-Guayana zu einem weiteren Aufstand, der ebenfalls brutal niedergeschlagen
         wird. Das entscheidendste Ereignis ist zweifellos der große Aufstand in Jamaika zu
         Weihnachten 1831, dessen blutiges Echo in der Presse die britische Meinung stark beeinflusste
         und dazu beitrug, die Abolitionisten während der Debatten von 1832/33 wieder auf Kurs
         zu bringen und die Eigentümer zu überzeugen, dass es ratsamer sei, eine großzügige
         Entschädigung zu akzeptieren, als das Risiko neuer Unruhen einzugehen.
      

      Das vom britischen Parlament 1833 verabschiedete Abolitionsgesetz sah denn auch eine
         vollständige Entschädigung der Sklavenbesitzer vor. Anhand von Alter, Geschlecht und
         Produktivität der Sklaven wurden mittels ausgefeilter Berechnungsschlüssel möglichst
         angemessene und exakte Entschädigungen errechnet. 20 Millionen Pfund Sterling, das
         heißt etwa 5 % des damaligen britischen Nationaleinkommens, wurden an 4000 Sklavenbesitzer
         ausbezahlt. Käme eine Regierung heute auf den Gedanken, für eine solche Politik den
         gleichen Anteil des britischen Nationaleinkommens aufzuwenden, so müsste sie etwa
         120 Milliarden Euro überweisen, also durchschnittlich 30 Millionen Euro an jeden der
         4000 Besitzer. Wir sprechen also von Großeigentümern, die oft Hunderte, mitunter Tausende
         von Sklaven besaßen. Finanziert wurde das Ganze durch eine entsprechende Erhöhung
         der Staatsschulden, für die alle britischen Steuerzahler aufkommen mussten. In Anbetracht
         des stark regressiven, hauptsächlich auf indirekten Steuern beruhenden damaligen Steuersystems
         wurden in der Praxis vor allem die kleinen und mittleren Haushalte zur Kasse gebeten.[6]

      Die Parlamentsarchive, die dieses Vorgehen belegen, das damals völlig angemessen und
         gerechtfertigt schien, sind jüngst einer systematischen Auswertung unterzogen worden,
         aus der eine Reihe von Büchern und ein Onlinearchiv hervorgegangen sind, in dem die
         Namen der Begünstigten vollständig erfasst sind.[7] Wie sich herausstellte, zählt zu den Nachfahren der in den 1830er Jahren großzügig
         entschädigten Eigentümer auch ein Cousin des konservativen Premierministers David
         Cameron. Daraufhin wurden Stimmen laut, die eine Rückzahlung der fraglichen Summen
         an die Staatskasse forderten, hatten sie doch den Grundstock des Familienvermögens
         und des zu Beginn des 21. Jahrhunderts immer noch im Besitz der Familie befindlichen
         Finanz- und Immobilienportfolios gelegt, wie dies übrigens für zahlreiche vermögende
         britische Familien gilt. Geschehen ist nichts, und dabei ist es bis heute geblieben.
      

      Eine ähnliche Entschädigung der Eigentümer fand auch im Gefolge der 1848 vollzogenen
         französischen Abschaffung der Sklaverei statt, und auch hier sind die entsprechenden
         Archive ausgewertet und online gestellt worden.[8] Das Prinzip einer solchen Entschädigung galt den meisten «liberalen» Eliten der Zeit
         als selbstverständliche und ganz unstrittige Vorbedingung. So namentlich Tocqueville,
         der sich in den Debatten der 1840er Jahre mit einer Reihe von Vorschlägen hervortat,
         die er für besonders genial hielt (ein Teil der Entschädigung zu Lasten der Staatskasse,
         ein anderer zu Lasten der Sklaven selbst, die für zehn oder zwanzig Jahre zu Niedriglöhnen
         arbeiten sollten, um die Differenz auszugleichen), Vorschläge, die vor allem den Eigentümern
         gegenüber sehr großzügig ausfielen. Victor Schœlcher, der als großer Abolitionist
         in die Geschichte einging, äußerte sein Missfallen über die Entschädigungen, betonte
         aber zugleich, man könne nicht anders vorgehen, da die Sklaverei nun einmal im Rahmen
         geltenden Rechts eingeführt worden sei.[9] Denn wie sollte man, wenn man die Sklavenbesitzer entschädigungslos enteignete, mit
         denen verfahren, die ihre Sklaven ein paar Jahre zuvor verkauft hatten und unterdessen
         ein Finanzportfolio, ein Schloss bei Bordeaux oder ein Haus in Paris besaßen? Würde
         dies nicht eine Lawine auslösen, die am Ende die ganze gesellschaftliche Ordnung und
         das Recht auf Privateigentum hinwegzufegen drohte? Im Rückblick wird man in der Tat
         nicht von der Hand weisen können, dass eine gerechte Abschaffung der Sklaverei eine
         Entschädigung der Sklaven (und nicht der Herren) für jahrzehntelange Misshandlung
         und unbezahlte Arbeit hätte einschließen müssen, finanziert von allen, die sich direkt
         oder indirekt durch Sklaverei bereichert hatten, in Wahrheit also von der Gesamtheit
         reicher Eigentümer der Zeit.[10] Während der Revolution hatten sich bestimmte Akteure wie Condorcet oder Thomas Paine
         (erfolglos) für die Idee einer Abschaffung der Sklaverei mit Entschädigung der Sklaven,
         etwa in Gestalt einer von den einstigen Herren gezahlten Leibrente oder eines Stücks
         Land starkgemacht. Diese Vorschläge entsprachen freilich ganz und gar nicht der Auffassung
         der herrschenden Eliten, die sich nur der absoluten Unantastbarkeit des Rechts auf
         Eigentum verpflichtet fühlten und keine Sekunde daran dachten, diese Büchse der Pandora
         zu öffnen.
      

      Neben der Entschädigung der Eigentümer sehen die Dekrete zur Abschaffung der Sklaverei
         vom 27. April 1848 auch die «Eindämmung der Landstreicherei und Einrichtung von Disziplinarstätten
         in den Kolonien» vor, offenbar in der Absicht, die Plantagenbesitzer mit billigen
         Arbeitskräften zu versorgen. Es war, anders gesagt, nicht bloß keine Entschädigung
         der Sklaven vorgesehen, so wenig wie eine Zuteilung von Landparzellen. Schoelchers
         Befreiung geht vielmehr mit einem Regime einher, das fast schon der Zwangsarbeit gleichkommt
         und die einstigen Sklaven für weitere Jahrzehnte der Kontrolle der Plantagenbesitzer
         und staatlicher Behörden unterstellen sollte. Auf La Réunion legte der Präfekt umgehend
         die Modalitäten der Umsetzung fest: Die einstigen Sklaven mussten einen langfristigen
         Arbeitsvertrag vorlegen, sei es als Plantagenarbeiter, sei es als Hausangestellte.
         Andernfalls wurden sie wegen Landstreicherei verhaftet und in die von den Verordnungen
         vorgesehenen Disziplinaranstalten eingewiesen.
      

      2020 haben sich manche britische und französische Beobachter erstaunt gezeigt, dass
         im Zuge der Black-Lives-Matter-Bewegung Statuen von Sklavenhändlern (und mitunter
         auch derer, die sie wie Schoelcher entschädigt hatten) vom Sockel gestoßen wurden.
         An die historischen Ungerechtigkeiten während der Abschaffung der Sklaverei zu erinnern,
         mag dabei helfen, diesen Zorn zu verstehen und auf Abhilfe zu sinnen. Während der
         Debatten in der Französischen Nationalversammlung, die zur Anerkennung des Sklavenhandels
         als «Verbrechen gegen die Menschheit» führten, hatte die Abgeordnete von Französisch-Guayana,
         Christiane Taubira, vergeblich die damalige Mehrheit zu überzeugen versucht, das Prinzip
         der Wiedergutmachung anzuerkennen und eine Kommission einzusetzen, die deren konkrete
         Ausgestaltung prüfen sollte.[11] Neben der finanziellen war und ist auch heute noch die wichtigste Frage die einer
         Landreform auf La Réunion, Martinique, Guadeloupe und in Französisch-Guayana, die
         den Nachkommen der einstigen Sklaven Zugang zu Landparzellen eröffnen würde, in einem
         Kontext, in dem Landbesitz und Finanzvermögen weitgehend ein Vorrecht der weißen Bevölkerung
         bleiben, die zuweilen von ebenjenen Plantagenbesitzern abstammt, die in den Genuss
         der Entschädigungen von 1848 gekommen waren. So schwierig es sein mag, früher oder
         später muss diese Frage geklärt werden.
      

      
         Die Vereinigten Staaten: Der lange Marsch einer Sklavenhalterrepublik
         

      

      Kommen wir zu den Vereinigten Staaten, wo die Wiedergutmachungsdebatte besonders lebhaft
         geführt wird. Die Sklaverei hat in der Entwicklung der Vereinigten Staaten, die bei
         ihrer Gründung eine wahre Sklavenhalterrepublik waren, eine Schlüsselrolle gespielt.
         Ganze elf der fünfzehn Präsidenten bis zur Wahl Lincolns 1860 waren Sklavenbesitzer,
         darunter Washington und Jefferson, beide aus Virginia, dem Herzen der noch jungen
         Föderation. Das Sklavenhaltersystem der Vereinigten Staaten erlebte zwischen 1800
         und 1860 einen rasanten Aufschwung. Noch rascher entwickelten sich aber der Nordosten
         und vor allem der Mittlere Westen (aus dem Lincoln kam), zwei Regionen, die auf ein
         anderes, auf der Besiedlung des Westens und freier Arbeit beruhendes Wirtschaftssystem
         setzten und die Ausbreitung der Sklaverei in neuen Territorien verhindern wollten.
      

      Nach seinem Sieg 1860 war der Republikaner Lincoln bereit, über ein friedliches und
         allmähliches Auslaufen der Sklaverei zu verhandeln, mit einer Entschädigung der Eigentümer,
         wie es sie schon bei der britischen und französischen Abschaffung der Sklaverei gegeben
         hatte. Pläne dazu hatten im Übrigen schon Jefferson und Madison in den 1820er Jahren
         vorgelegt: Es genüge, den größten Teil des Landes im Westen den Sklavenhaltern zu
         überschreiben, die damit in den neuen Gebieten zu den größten Grundeigentümern geworden
         wären, während die Sklaven nach Afrika zurückgeschickt werden sollten, da man fürchtete,
         das Zusammenleben mit ihren einstigen Herren könnte sich schwierig gestalten. Tatsächlich
         war es aber die Höhe der geplanten Transfers, die diese Option wenig realistisch machte.[12] Die Südstaatler waren sich dessen bewusst und zogen es vor, die Karte der Sezession
         auszuspielen, ähnlich wie es die weißen Kolonialherren Südafrikas und Algeriens im
         20. Jahrhundert teilweise tun werden, in der Hoffnung, ihre Welt vor dem Untergang
         zu bewahren. Die Nordstaatler weigerten sich abzuziehen und 1861 kam es zum Krieg.
         Vier Jahre später, im Mai 1865, nach 600.000 Toten (so viel wie in allen anderen Konflikten,
         an denen das Land beteiligt war, die zwei Weltkriege, den Korea-, Vietnam- und Irakkrieg
         eingeschlossen), endeten die Kampfhandlungen mit der Kapitulation der konföderierten
         Armeen. Aber die Nordstaatler glaubten, die Schwarzen seien nicht reif, Bürger oder
         gar Eigentümer zu werden und ließen zu, dass die Weißen die Kontrolle über den Süden
         zurückgewannen und ein striktes System der «Rassen»-Trennung einführten, was es ihnen
         erlaubte, ein weiteres Jahrhundert, bis 1965, an der Macht zu bleiben. In der Zwischenzeit
         sollten die Vereinigten Staaten zur größten Militärmacht der Erde werden und dem Kreislauf
         der nationalistischen und genozidalen Selbstzerstörung ein Ende setzen, indem sie
         zwischen 1914 und 1945 den europäischen Kolonialmächten entgegentraten. Die Demokraten
         aber, historisch betrachtet die Sklavenhalterpartei, wurden zur Partei des New Deal,[13] die sich unter dem Druck der kommunistischen Konkurrenz und der afroamerikanischen
         Mobilisierung zur Einführung der Bürgerrechte bereit erklärte.
      

      Nach den Schäden, die die Sezessionisten im Bürgerkrieg angerichtet hatten, wäre es
         unpassend gewesen, den Sklavenbesitzern eine Entschädigung zu zahlen, und alle dahin
         gehenden Pläne wurden denn auch wenig überraschend aufgegeben. Den befreiten Sklaven
         dagegen versprachen die Nordstaatler in den letzten Kriegsmonaten, im Januar 1865,
         dass sie nach dem Sieg «ein Maultier und vierzig Morgen Land» (etwa 16 Hektar) erhalten
         sollten. Dahinter stand die Idee, sie nicht nur für den Kampf zu mobilisieren, sondern
         auch für Jahrzehnte unbezahlter Arbeit zu entschädigen und ihnen eine Zukunft als
         freie Arbeiter zu ermöglichen. Dieses Programm hätte, wenn es denn Realität geworden
         wäre, eine umfassende Bodenreform zu Lasten insbesondere der großen Sklavenhalter
         und Grundbesitzer bedeutet. Aber kaum waren die Kämpfe vorüber, war auch das Versprechen
         vergessen: Kein Gesetz zur Entschädigung trat je in Kraft. Die vierzig Morgen und
         das Maultier aber wurden zum Symbol des Betrugs und der Heuchelei der Nordstaatler
         (weshalb der Regisseur Spike Lee seiner Produktionsgesellschaft den ironischen Namen
         «40 Acres & a Mule Filmworks» verlieh).
      

      Die Frage der Entschädigungen stellt sich freilich weiterhin. 2021 verabschiedete
         die Stadt Evanston ein Programm zur Entschädigung der afroamerikanischen Bevölkerung,
         das Einzelzahlungen von bis zu 25.000 Dollar als Zuschuss zum Kauf einer Wohnung vorsah.
         In Anbetracht der ungeheuren Vermögenskonzentration in den Vereinigten Staaten, vor
         allem aber der race-spezifischen Vermögensungleichheit und des Ausmaßes der während der Sklaverei und
         der folgenden Segregation erduldeten Diskriminierungen nimmt sich die Summe bescheiden
         aus, aber vielleicht ist dies ja nur ein Anfang.[14] Auf Bundesebene werden Gespräche geführt, in denen häufig das Gesetz von 1988 zur
         Entschädigung der japanischstämmigen Amerikaner zum Vergleich herangezogen wird, das
         jahrzehntelang undenkbar schien und am Ende doch verabschiedet und umgesetzt wurde.
         Der Weg zu mehr Gleichheit und Gerechtigkeit ist ein stets unabgeschlossener Kampf.
      

      
         Der Kolonialismus nach dem Ende der Sklaverei und die Frage der Zwangsarbeit
         

      

      Aber es ist nicht bloß die Frage der Sklaverei und der finanziellen Entschädigung
         der Besitzer, die uns hier beschäftigen muss, sondern das koloniale Erbe insgesamt.
         Alle verfügbaren Quellen zur Reichtumsverteilung weisen die Sklavenhalter- und Kolonialgesellschaften
         als die inegalitärsten der Geschichte aus (siehe Grafik 12). Der historische Gipfelpunkt
         ist mit den Sklaveninseln wie Saint-Domingue am Vorabend der Französischen Revolution
         erreicht. Aus den Büchern der Plantagen und den Archiven geht hervor, dass Eigentümer,
         Siedler, People of Color und freie Schwarze (10 % der Bevölkerung) sich etwa 80 % der Produktion aneigneten,
         während für Ernährung und Bekleidung der Sklaven (90 % der Bevölkerung) kaum 20 %
         aufgewandt wurden.[15][image: ]

      Grundsätzlich kann man sich in der Zukunft hypertechnologische Gesellschaften vorstellen,
         in denen noch extremere Ungleichheit herrscht: Der materielle Überfluss lässt im Prinzip
         eine stärkere Extraktion zu, solange nur die Klasse der Tech-Milliardäre, die in diesen
         hypothetischen Zukunftsgesellschaften an der Macht sind, geeignete Unterdrückungs-
         und Überzeugungsmittel aufbietet. Bislang ist diese Situation freilich noch nicht
         eingetreten und die Sklaveninseln können weiterhin den Titel der größten Ungleichheitsregime
         der Geschichte für sich beanspruchen.[16]

      Tatsache ist aber auch, dass in Kolonialgesellschaften wie Französisch-Algerien um
         1930 oder Südafrika um 1950 ein Ungleichheitsniveau herrscht, das gewiss weniger extrem
         ist als das der Sklavenhaltergesellschaften und doch an es anknüpft (mit einem Anteil
         des obersten Dezils am Gesamteinkommen, der zwar nicht 80 %, aber 60 % bis 70 % ausmacht).
         Es gibt, anders gesagt, praktisch ein Kontinuum zwischen diesen verschiedenen Typen
         von Ungleichheitsregimen (siehe Grafik 13).[17] In den Kolonialgesellschaften nach dem Ende der Sklaverei nehmen die Ungleichheitsmechanismen
         andere Formen an, die insbesondere durch ein zutiefst diskriminierendes Rechts-, Sozial-,
         Steuer- und Bildungssystem geschaffen werden.[image: ]

      So haben Untersuchungen wie die von Emmanuelle Saada über das französische Kolonialreich
         zeigen können, dass die Kolonialmächte bis Mitte des 20. Jahrhunderts in ihren Kolonien
         spezifische rassistische Rechtssysteme geschaffen haben, durch die sie Rechte nach
         Maßgabe genau kodifizierter ethnischer Zugehörigkeiten gewähren konnten, während man
         diese Kategorien doch seit Abschaffung der Sklaverei aus dem Rechtswesen des Mutterlandes
         verbannt glaubte.[18] Für den Fall von Niederländisch-Indonesien hat Denys Lombard gezeigt, welch verhängnisvolle
         Rolle das Kolonialstatut von 1854 gespielt hat, das eine strikte Trennung zwischen
         der indigenen Bevölkerung und sogenannten «orientalischen Ausländern» vorsah (eine
         Kategorie, in der die verschiedenen chinesischen, indischen, arabischen Minderheiten
         vereint waren).[19] Eine besonders brutale Form nahmen die Diskriminierungen in Südafrika an. Mit dem
         Natives Land Act von 1913 wurde die schwarze Bevölkerung, die 80 % der Gesamtbevölkerung stellte,
         de facto in Reservate eingepfercht, die 7 % des südafrikanischen Territoriums ausmachten.
         Schwarze Arbeiter durften ohne einen speziellen Passierschein die Zone, in der sie
         beschäftigt waren, nicht verlassen. Nach der offiziellen Einführung der Apartheid
         1948 wurden diese Maßnahmen noch verschärft und bis 1990 angewendet. Die geltenden
         Rechtssysteme waren nicht immer so extrem wie im südafrikanischen Fall, aber de facto
         wurde den kolonisierten Bevölkerungen in den verschiedenen Kolonialkontexten der gleiche
         Zugang zu Beschäftigung, Bildung und Eigentum, der den Kolonialherren offenstand,
         systematisch verweigert.
      

      Ein Kontinuum, das sollten wir nicht vergessen, gibt es auch zwischen der nackten
         Sklaverei und verschiedenen Formen einer mehr oder weniger buchstäblichen Zwangsarbeit.
         Nach Abschaffung der Sklaverei entwickelten die britischen und französischen Behörden
         neue Systeme, um durch langfristige Verträge Arbeitskräfte von weither herbeizuschaffen
         (die im französischen Fall engagés, im englischen intentured workers hießen), im Fall von La Réunion und Mauritius insbesondere aus Indien. Das «Engagement»,
         die Verpflichtung also, bestand im Falle der indischen Arbeiter darin, dass sie für
         lange Zeit, zum Beispiel über zehn Jahre, den Arbeitgebern, die sie angestellt hatten,
         den Preis für die Überfahrt zurückzahlen mussten, indem sie ihnen einen Großteil ihres
         Lohns aushändigten. Bei ungenügender Arbeitsleistung oder, schlimmer noch, bei Ungehorsam
         konnte die Rückzahlungspflicht für weitere zehn oder mehr Jahre verlängert werden.
         Aus den erhalten gebliebenen Gerichtsakten geht eindeutig hervor, dass dies im Rahmen
         eines massiv zugunsten der Arbeitgeber voreingenommenen Rechtssystems zu Formen der
         Ausbeutung und Willkür führte, die von der schieren Sklaverei gewiss unterschieden,
         aber so weit dann doch nicht entfernt waren. Die verfügbaren Quellen zeigen auch,
         wie Arbeitgeber und Gerichte die bei der Arbeit angewandten Disziplinarmaßnahmen gleichsam
         aushandelten. Die Arbeitgeber erklärten sich nach und nach bereit, die unter der Sklaverei
         üblichen körperlichen Züchtigungen einzuschränken, aber nur unter der Bedingung, dass
         die Justizbehörden ihnen bei der Verhängung finanzieller Sanktionen behilflich waren,
         die denselben Zweck erfüllten.[20]

      Ein besonders aufschlussreicher Fall ist die Zwangsarbeit, die legal (oder zumindest
         unter dem Anschein der Legalität) in den französischen Kolonien von 1912 bis 1946
         praktiziert wurde. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als die Europäer ins Landesinnere
         vorzudringen begannen, um die natürlichen Ressourcen und Bodenschätze des afrikanischen
         Kontinents auszubeuten, griffen sie in großem Stil auf Zwangsarbeit zurück, zuweilen
         unter extrem brutalen Bedingungen. Zu Auseinandersetzungen kam es, als sich die Berichte
         über Gräueltaten in Belgisch-Kongo häuften, das seit 1885 Privateigentum König Leopolds II. war, wo niedergebrannte Dörfer und abgehackte Hände von den besonders gewalttätigen
         Methoden der Mobilisierung und Disziplinierung örtlicher Arbeitskräfte für die Kautschukgewinnung
         zeugten. Am Ende forderten die Europäer 1908 von den Franzosen, das Gebiet an Belgien
         abzutreten, in der Hoffnung, dass dieses Gewaltregime unter parlamentarischer Aufsicht
         mildere Formen annehmen möge. Immer wieder wurden Fälle von Machtmissbrauch in den
         französischen Kolonien angeprangert, und in dieser Situation entschied sich das Kolonialministerium,
         eine Reihe von Texten zu veröffentlichen, die für die Leistungen (meist «Frondienst»
         genannt), die den Einwohnern von Französisch-Afrika abverlangt wurden, einen Rechtsrahmen
         abstecken sollten.
      

      Dessen Logik scheint bestechend: Die Kolonialverwaltung ist darauf angewiesen, dass
         jeder seine Steuern zahlt, bestimmte Einheimische haben aber nicht genug Geld, um
         diese Steuern zu entrichten, und folglich muss ihnen eine zusätzliche Naturalsteuer
         in Gestalt unvergüteter Arbeitstage für die Kolonialherren vor Ort abverlangt werden.
         In der Praxis lag das Problem nicht allein darin, dass die Fronarbeit zu den von der
         kolonisierten Bevölkerung bereits gezahlten sehr hohen Geld- und Naturalsteuern (in
         Gestalt einer Ernteabgabe) hinzukam, sondern auch darin, dass diese Möglichkeit unvergüteter
         Arbeit allem erdenklichen Missbrauch Tür und Tor öffnete und darauf hinauslief, ihn
         im Voraus zu legalisieren. Zwar stellte die Verordnung von 1912 «zur Regelung der
         Arbeitsleistung der indigenen Bevölkerung in den Kolonien und Gebieten der Regierung
         von Französisch-Westafrika» ein paar Leitplanken auf, aber sie waren dürftig und wurden
         schlecht kontrolliert.[21] Besondere Empörung rief die Zwangsarbeit beim tragischen Bau der Kongo-Ozean-Eisenbahn
         zwischen 1921 und 1934 hervor. Die Verwaltung Französisch-Äquatorialafrikas hatte
         sich ursprünglich verpflichtet, etwa 8000 örtliche Arbeitskräfte zur Verfügung zu
         stellen, die sie auf einem Gebietsstreifen von 100 Kilometern entlang der Trasse zu
         «rekrutieren» gedachte. Doch die außerordentlich hohe Sterblichkeit auf der Baustelle,
         deren Gefährlichkeit kein Geheimnis war, schlug die Rekruten in die Flucht, und die
         Behörden verfielen darauf, am anderen Ende des damaligen Mittelkongo nach «männlichen
         Erwachsenen» Ausschau zu halten. Von 1925 an waren sie gezwungen, ihre Beutezüge bis
         auf Kamerun und den Tschad auszudehnen. In der Folge häuften sich Berichte über diese
         «entsetzliche Vergeudung von Menschenleben», wie sie in André Gides berühmtem Voyage au Congo von 1927 und den 1929 von Albert Londres in Terre d’ébène veröffentlichten Reportagen angeprangert wird.
      

      Damit wuchs der internationale Druck auf Frankreich, insbesondere seitens der noch
         ganz jungen, 1919 gleichzeitig mit dem Völkerbund gegründeten Internationalen Arbeitsorganisation
         (IAO), deren «Verfassung» folgendermaßen beginnt: «Der Weltfriede kann auf die Dauer nur
         auf sozialer Gerechtigkeit aufgebaut werden. Nun bestehen aber Arbeitsbedingungen,
         die für eine große Anzahl von Menschen mit so viel Ungerechtigkeit, Elend und Entbehrungen
         verbunden sind, dass eine Unzufriedenheit entsteht, die den Weltfrieden und die Welteintracht
         gefährdet. Eine Verbesserung dieser Bedingungen ist dringend erforderlich […]. Auch
         würde die Nichteinführung wirklich menschenwürdiger Arbeitsbedingungen durch eine
         Nation die Bemühungen anderer Nationen um Verbesserung des Loses der Arbeitnehmer
         in ihren Ländern hemmen.» Darauf folgen Empfehlungen, Berichte über die Länge der
         Arbeitszeit, die mit der Arbeit verbundenen Gefahren, die Lohnfestsetzung und die
         Rechte der Arbeitnehmer sowie ihrer Vertreter. Aber die IAO verfügte auch nicht annähernd über die Mittel und Sanktionsmöglichkeiten, mit denen
         sie ihren Empfehlungen hätte Geltung verschaffen können. Im Laufe der 1920er Jahre
         forderte die IAO Frankreich immer wieder dazu auf, seine an Sklaverei grenzende Praxis der unvergüteten
         Arbeit und Zwangsverschleppung von Arbeitskräften einzustellen. Die französischen
         Behörden wiesen diese Vorwürfe zurück und rühmten sich, die Möglichkeit, sich vom
         Arbeitsdienst freizukaufen, von den sogenannten «Entwickelten», wie im Sprachgebrauch
         der französischen Kolonialverwaltung die kleine Minderheit der indigenen Bevölkerung
         hieß, die den «europäischen» Lebensstil übernommen hatte, auf die gesamte indigene
         Bevölkerung ausgedehnt zu haben. Ein Lieblingsargument der französischen Verwaltung
         lautete, das zahlreiche der inkriminierten Vorfälle, insbesondere beim Bau der Kongo-Ozean-Bahn,
         nicht beim Arbeitsdienst aufgetreten seien, sondern beim Militärdienst, der zu den
         wenigen Fällen unentgeltlicher Arbeit zählte, die von der IAO gebilligt wurden, unter der Voraussetzung, dass er nicht für zivile Aufgaben zweckentfremdet
         wurde (und tatsächlich verdächtigte der IAO Frankreich, genau dies zu tun). Empört über eine derartige Einmischung in das, was
         sie als ihre «nationale Souveränität» betrachteten, weigerten sich die französischen
         Behörden 1930 denn auch, die IAO-Verfassung zu ratifizieren. So kam es, dass die unbezahlte Zwangsarbeit in Gestalt
         des Arbeits- und Militärdienstes in den französischen Kolonien bis nach dem Zweiten
         Weltkrieg fortbestand, zum Beispiel auf den Kakaoplantagen der Côte d’Ivoire. Erst
         1946, in einem historischen Augenblick, da Frankreich mit einem Mal zu allen Zugeständnissen
         bereit war, um die Zerschlagung seines Kolonialreichs zu verhindern, wurde die Verordnung
         von 1912 auf nachdrückliches Drängen Félix Houphouët-Boignys, des späteren Staatspräsidenten
         der Côte d’Ivoire, hin schließlich abgeschafft.
      

      
         Frankreich, eine sich selbst verkennende Kolonialrepublik
         

      

      Eine der heimtückischsten und besonders heuchlerischen Diskriminierungen in Kolonialkontexten,
         wie übrigens auch in anderen inegalitären Regimen, betrifft den Zugang zu Bildung.
         So war es ein Schlüsselelement des bis 1965 überdauernden Regimes der legalen «Rassen»-Diskriminierung
         im Süden der Vereinigten Staaten, dass es schwarzen Kindern untersagt war, die gleichen
         Schulen wie weiße Kinder zu besuchen. Zwar sind die Diskriminierungen seither illegal,
         aber die tiefgreifenden regional und race-bedingten Ungleichheiten, die keineswegs schon aus der Welt geschafft sind, haben
         bleibende Spuren in der US-amerikanischen Gesellschaft hinterlassen. In Europa und insbesondere in Frankreich
         stellt man sich gerne vor, dies lastende Erbe der legalen «Rassen»-Diskriminierung
         sei eine US-amerikanische Spezialität und betreffe den europäischen Kontinent nicht. In Frankreich
         übt man sich in der ritualisierten Beschwörung des «republikanischen» Erbes und der
         gleichnamigen Werte, als böte die Tatsache, dass die verschiedenen monarchischen und
         kaiserlichen Regime in den 1870er Jahren durch eine Republik ersetzt wurden, auch
         schon eine hinreichende Garantie dafür, dass die Gleichheit der Rechte im Allgemeinen
         und die «Rassen»-Gleichheit im Besonderen gewahrt werden.
      

      In Wahrheit hatte die Dritte Republik keinerlei Bedenken, Haiti jahrzehntelang zu
         schröpfen und damit die von der Monarchie 1825 über die Insel verhängte Strafzahlung
         bis 1950 zu verlängern. Ebenso wenig hat sie gezögert, 1912 ein Zwangsarbeitsregime
         in Gestalt des «Arbeitsdienstes» von sogenannten «Eingeborenen» in den afrikanischen
         Kolonien einzuführen, das seinerseits bis 1946 fortbestand. In Algerien wie im Rest
         des Kolonialreichs errichtete der republikanische Staat ein Regime, das explizit auf
         zutiefst rassistischen und ethnisch-religiösen Diskriminierungen beruhte. Praktisch
         hatten bis zu den letzten Tagen des Kolonialreiches, wie immer es sich inzwischen
         nennen mochte, die sogenannten «algerischen Muslime» und unterschiedlichen indigenen
         Bevölkerungen nie die gleichen Rechte wie die Kolonialherren, weder in politischer
         noch in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht.[22] Namentlich das Schulsystem ist bis zum Ende insofern zutiefst segregationistisch
         geblieben, als es zumeist zwischen Schulen, die den Kolonialherren, und solchen, die
         den Autochthonen offenstanden, eine strikte Trennung gab. Die Modalitäten waren nicht
         ganz dieselben wie in den Vereinigten Staaten, aber nichts deutet darauf hin, dass
         sie weniger inegalitär gewesen wären. Wie die Vereinigten Staaten eine Sklavenhalterrepublik,
         so war Frankreich lange eine Kolonialrepublik oder, wenn man das vorzieht, eine Republik,
         die über ein Kolonialreich herrschte. Beide Republiken verwalteten die Territorien,
         die sie kontrollierten, auf einer durch und durch rassistischen und diskriminatorischen
         Grundlage. Falls man sich eines Tages von diesem lastenden Erbe zu befreien gedenkt,
         täte man gut daran, sich zunächst einmal dessen Ausmaß bewusst zu machen.
      

      Neuere Arbeiten haben ein Licht auf die Struktur der während der französischen Kolonialzeit
         verabschiedeten Kolonialhaushalte geworfen und diese Ungleichheiten deutlicher hervortreten
         lassen.[23] So wurden 1925 in Marokko 79 % der gesamten Bildungsausgabe für die den Europäern
         vorbehaltenen Lycées aufgewandt (obwohl Europäer nur 4 % der Bevölkerung stellten).
         Im selben Zeitraum lag die Einschulungsrate bei den autochthonen Kindern in Nordafrika
         und Indochina unter 5 %, in Französisch-Westafrika unter 2 %. Auffällig ist, dass
         diese starke Ungleichverteilung der Aufwendungen gegen Ende der Kolonialzeit nicht
         schwächer wird. Für Algerien zeigen die Haushaltsunterlagen, dass 1925 den Kolonialherren
         vorbehaltene Bildungseinrichtungen mit 78 % der Gesamtausgaben für Bildung bedacht
         wurden, während dieser Anteil 1955, als die Unabhängigkeitskämpfe schon begonnen hatten,
         bei 82 % lag. Das Kolonialsystem war seiner Anlage nach zu inegalitär, um reformierbar
         zu sein. Zudem war das Steuersystem, das diese Ausgaben finanzierte, seinerseits ungerecht
         und regressiv und lastete im Wesentlichen auf den Schultern der autochthonen Bevölkerung
         (Verbrauchssteuern, indirekte Abgaben etc.). Kurzum: Die kolonisierten Bevölkerungen
         zahlten hohe Steuern zur Finanzierung von Ausgaben, die in erster Linie denen zugutekamen,
         die gekommen waren, sie politisch und militärisch zu beherrschen.
      

      Im Mutterland war das Bildungssystem zu Beginn des 20. Jahrhunderts gewiss seinerseits
         extrem inegalitär, und daran hat sich bis heute auch wenig geändert. Aber darüber
         sollte man nicht vergessen, dass dies in keinem Verhältnis zu den im Kolonialkontext
         erreichten Niveaus der Ungleichverteilung von Bildungsmitteln steht (siehe Grafik 14).
         1919 war die schichtspezifische Bildungsungleichheit in Frankreich sehr hoch: Schüler
         aus den Unterschichten kamen kaum je über einen Grundschulabschluss hinaus. Die verfügbaren
         Haushaltsdaten belegen, dass damals auf die 10 % einer Altersklasse, die von den höchsten
         Bildungsausgaben profitierten, 38 % der Gesamtausgaben entfielen, gegenüber nur 26 %
         für die 50 % einer Altersklasse mit dem geringsten formalen Bildungsniveau. Das ist,
         da die zuletzt genannte Gruppe fünfmal größer ist, eine massive Ungleichheit. Mit
         anderen Worten: Den privilegiertesten 10 % der Kinder kamen fast achtmal höhere Bildungsausgaben
         zugute als den unterprivilegiertesten 50 %. Die Ungleichverteilung der Bildungsausgaben
         ist zwischen 1910 und 2020 deutlich zurückgegangen, selbst wenn das herrschende System
         nach wie vor in die privilegiertesten 10 % fast dreimal mehr öffentliche Gelder investiert
         als in die unterprivilegiertesten 50 % – erstaunlich genug für ein System, das doch
         die soziale Reproduktion verringern soll (wir kommen darauf zurück). Halten wir fürs
         Erste nur fest, dass die Bildungsungleichheiten in Kolonialgesellschaften wie Französisch-Algerien
         ungleich höher waren: Das Verhältnis der Ausgaben für die Kinder der Kolonisierten
         und die der Kolonialherren lag bei 1 zu 40.[image: ]

      
         Die Frage der Wiedergutmachung: Gerechtigkeit im transnationalen Maßstab neu denken
         

      

      Fassen wir zusammen. Die heutige Wohlstandsverteilung zwischen wie in den Ländern
         dieser Welt ist zutiefst vom Erbe der Sklaverei und des Kolonialismus geprägt. Die
         Kenntnis dieser Vergangenheit ist unabdingbar, um Herkunft und Ungerechtigkeit des
         gegenwärtigen Wirtschaftssystems zu verstehen, aber sie reicht als solche nicht aus,
         um Lösungen zu definieren und Abhilfe zu schaffen. Die Frage ist komplex und wird
         sich ohne eine gründliche Debatte nicht klären lassen. In einigen Fällen wie dem der
         Rückerstattung der französischen Schuld an Haiti, die mir unvermeidlich scheint, oder
         der Frage der Bodenreform und des Zugangs zu Land in bestimmten Regionen oder der
         Entschädigungen in den Vereinigten Staaten liegt die Lösung in Reparationszahlungen.
         Wenn man sich jeder Debatte um Wiedergutmachung verweigert, während andere, ebenso
         weit zurückliegende Beraubungen und Ungerechtigkeiten weiterhin Gegenstand von Entschädigungsverfahren
         sind, erschwert dies die Schaffung universaler, für die Mehrheit akzeptabler Gerechtigkeitsnormen
         erheblich. Es ist Zeit zu begreifen, dass die Logiken der wiedergutmachenden und der
         universalistischen Gerechtigkeit komplementär sind und nur gemeinsam, in wechselseitiger
         Ergänzung vorangetrieben werden können.
      

      Dennoch ist klar, dass sich nicht alle Probleme mit Reparationszahlungen aus der Welt
         schaffen lassen. Um die von Rassismus und Kolonialismus angerichteten Schäden zu beheben,
         muss auch und vor allem das Wirtschaftssystem auf einer systemischen Grundlage verändert
         werden, durch den Abbau von Ungleichheiten und einen möglichst egalitären, von jeder
         Herkunft unabhängigen Zugang aller zu Bildung, Beschäftigung und Eigentum. Dazu braucht
         es auch eine ehrgeizige, konsequente und überprüfbare Antidiskriminierungspolitik,
         ohne darum die Identitäten, die stets vielfältig und vielschichtig sind, zu verhärten.
         Wir werden sehen, ob und wie sich ausgehend von den verfügbaren Erfahrungen ein Gleichgewicht
         zwischen sozialen und herkunftsbezogenen Kriterien finden lässt. Aus ähnlichen Gründen
         ist es auch absolut unerlässlich, den Gegensatz zwischen Umverteilungsmaßnahmen auf
         nationaler und auf internationaler Ebene zu überwinden. So sollten insbesondere jedes
         Land und jeder Bürger Anspruch auf einen Teil der Steuern haben, die den multinationalen
         Konzernen und Milliardären dieser Welt abverlangt werden müssen. Zum einen, weil jedes
         menschliche Wesen ein Mindestrecht auf Gesundheit, Bildung und Entfaltung hat, und
         zum anderen, weil es den Reichtum der reichen Länder ohne die armen Länder nicht gäbe.
         Die Bereicherung des Westens wie übrigens auch Japans oder Chinas beruht seit jeher
         auf internationaler Arbeitsteilung und hemmungsloser Ausbeutung der natürlichen und
         menschlichen Ressourcen unseres Planeten. Alle Anhäufung von Reichtum, die es auf
         ihm gibt, ist abhängig von einem globalen Wirtschaftssystem, und das ist auch die
         Ebene, auf der die Fragen der Gerechtigkeit und des Wegs zur Gleichheit geklärt werden
         müssen. Bevor wir in diesen verschiedenen Richtungen weitergehen, müssen wir aber
         genauer verstehen, wie Status- und Klassenungleichheit sich seit dem 18. Jahrhundert
         im Weltmaßstab und namentlich innerhalb der westlichen Länder verändert haben.
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         KAPITEL 5
         

         REVOLUTIONEN, STATUS, KLASSEN
         

      

      Der Sklavenaufstand von Saint-Domingue von 1791 ebnete den Weg zum Ende der Sklaverei
         und des Kolonialismus, aber der Kampf um «Rassen»-Gleichheit ist nie zu Ende. Dasselbe
         gilt für soziale Ungleichheiten im Allgemeinen: Die Französische Revolution im Jahr
         1798 hat mit der Abschaffung der Adelsprivilegien zwar einen entscheidenden Schritt
         getan, aber sie war weit davon entfernt, den zahlreichen Geldprivilegien ein Ende
         zu setzen. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts herrschte, wie wir noch sehen werden, in
         zahlreichen Ländern wie Schweden eine entfesselte plutokratische Logik, die sich etwa
         im Zensuswahlrecht aussprach. Dieselbe Logik ist, wie immer auch abgeschwächt, auch
         heute noch in vielfältigen Formen am Werk, im Einfluss des Geldes auf Wahlen wie in
         der Macht, die sich zum Nachteil kompetenterer, in den Produktionsprozess stärker
         eingebundener Akteure in den Händen der Aktionäre konzentriert.
      

      
         Das Ende der Privilegien und Statusungleichheiten?
         

      

      Glaubt man einem weit verbreiteten Ammenmärchen, so haben wir seit der Aufklärung
         und den «atlantischen Revolutionen» in den westlichen Ländern Rechtsgleichheit. Als
         Gründungsereignis gelten die Französische Revolution und die Abschaffung der Adelsprivilegien
         in der Nacht des 4. August 1789. Die Wirklichkeit sieht weniger einfach aus. Frankreich
         und die Vereinigten Staaten waren sklavenhalterische und kolonialistische Republiken,
         in denen bis in die 1960er Jahre ganz legale Diskriminierung herrschte. Dasselbe gilt
         für die britischen oder niederländischen Monarchien. Und fast überall mussten verheiratete
         Frauen bis in die 1960er und 1970er Jahre warten, um durch rechtliche Gleichstellung
         der Geschlechter der Vormundschaft ihrer Ehemänner zu entkommen. In Wahrheit ist die
         seit Ende des 18. Jahrhunderts proklamierte Rechtsgleichheit eine Gleichheit unter
         weißen Männern, vor allem aber besitzenden weißen Männern.
      

      Die Abschaffung der Privilegien in der Nacht des 4. August bleibt ein entscheidendes
         Ereignis, aber sie muss in den Zusammenhang eines so langen wie unabgeschlossenen
         Kampfs um Gleichheit eingeordnet werden. Keine Nacht des 4. August ohne den Sturm
         auf die Bastille am 14. Juli, und vor allem nicht ohne die Bauernaufstände des Sommers
         1789, als die Bauern die Schlösser stürmten, alle Eigentumstitel verbrannten, derer
         sie habhaft wurden, und so die in Paris versammelten Abgeordneten davon überzeugten,
         dass sie schnell handeln und die verhassten Institutionen des Feudalismus abschaffen
         mussten. Und diese Aufstände schließen ihrerseits an Jahrzehnte von Bauernrevolten
         an, die einzudämmen die staatlichen Gewalten immer größere Mühe hatten. So insbesondere
         im Sommer 1788, als eine aufgeheizte Stimmung (Besetzung von Grundstücken und Gemeineigentum,
         Gewalt gegen Eigentümer) in aller Deutlichkeit der Frage nach den Modalitäten der
         Wahl von Abgeordneten in die Generalstände Ausdruck verlieh.[1]

      So endgültig aber der französische Adel 1789 seine steuerlichen, politischen und rechtlichen
         Privilegien verloren hatte – als besitzende Klasse sollte er noch lange eine privilegierte
         gesellschaftliche Stellung behaupten. Durch Sichtung von Familiennamen in den Pariser
         Nachlassarchiven haben wir feststellen können, dass der Adel im 19. Jahrhundert kaum
         1 % der Pariser Bevölkerung, aber zwischen 40 % und 45 % der vermögendsten Personen
         stellt, kaum weniger als am Vorabend der Revolution. Erst zwischen 1880 und 1910 geht
         der Anteil des Adels an den größten Vermögen endgültig zurück (siehe Grafik 15).
      

      Dieser Fortbestand hat mehrere Gründe. Zwischen 1789 und 1815 in die europäischen
         Nachbarländer verbannt, kehrte der Adel 1815 massiv nach Frankreich zurück, wo er
         in der Zeit der Zensusmonarchien (1815–1848) von ausgesprochen vorteilhaften Maßnahmen
         profitierte. Man denke nur an das als «Emigrantenmilliarde» bekannte emblematische
         Gesetz, das ihm beträchtliche Summen bescherte (fast 15 % des damaligen Nationaleinkommens,
         finanziert durch Steuern und Staatsschulden), um ihn für seine unter der Revolution
         verlorenen Ländereien und Pachten zu entschädigen. Gleich in den ersten Tagen der
         Restauration verhandelt, wurde dieses Gesetz 1825 von der Regierung unter der Führung
         ebenjenes Comte de Villèle verabschiedet, der im gleichen Jahr Haiti die Entschädigungszahlungen
         an Sklavenbesitzer aufbürdete, die zu einem großen Teil Aristokraten waren).[image: ]

      Die Umverteilung unter der Revolution ging denn auch insgesamt längst nicht so weit,
         wie man zuweilen annimmt. Zwar wurde aller Kirchenbesitz, und mit ihm fast 25 % des
         gesamten Grund- und Immobilienvermögens des Königreichs, entschädigungslos verstaatlicht.
         Aber statt unter den grundbesitzlosen Bauern aufgeteilt zu werden, wurde er an die
         versteigert, die über die nötigen Mittel verfügten. Der Abbé Siéyès, der sich in seiner
         berühmten Broschüre vom Januar 1789 auf die Seite des Dritten Standes geschlagen hatte,[2] empörte sich über den Vorgang, der nur die adligen oder bürgerlichen Eigentümer reicher
         mache und zugleich das karitative Wirken der Kirche (Unterstützung der Ärmsten, Schulen,
         Krankenhäuser …) zum Erliegen bringe. Auch in England hatte die Auflösung der Klöster
         durch Heinrich VIII. 1530 die besitzende Klasse gestärkt, während gleichzeitig das House of Lords, in
         dem zuvor der Klerus die Hälfte der Sitze innehatte, zur reinen Adelsversammlung wurde.
         Frankreich wie England gingen derart allmählich von einer trifunktionalen Ideologie,
         von der die Stellung der beiden herrschenden Klassen (Klerus und Adel) dadurch gerechtfertigt
         wurde, dass sie im Dienst des Dritten Standes und der Gesellschaft stehen sollten
         (der Klerus durch geistliche Betreuung und soziale Einrichtungen, der Adel durch Aufrechterhaltung
         von Ordnung und Sicherheit), zu einer Ideologie über, die man «proprietaristisch»
         oder einfach «kapitalistisch» nennen kann: In ihr haben die Privateigentümer nur den
         einen und einzigen Auftrag, für die profitabelste Verwendung ihres Eigentums zu sorgen,
         um sich ohne jeden sozialen Ausgleich unter dem Schutz des Staates zu bereichern.
      

      
         Der lange Weg aus Zwangsarbeit und halberzwungener Arbeit
         

      

      Letztlich schaffte also die Französische Revolution die Privilegien des Adels ab,
         während sie die Rechte der Eigentümer stärkte. Für all jene, die nichts besitzen,
         fällt die Bilanz gemischt aus. Nicht länger der Willkür der Adelsherrschaft ausgeliefert
         zu sein und von einem national vereinheitlichten Rechtssystem zu profitieren, das
         alle Bürger gleich behandelt, ist prinzipiell ein wirklicher Fortschritt. Aber die
         Eigentumskonzentration unter den reichsten 1 %, ob adelig oder bürgerlich, nimmt zwischen
         1780 und 1800 kaum ab, um zwischen 1800 und 1910 wieder zuzunehmen. Für die ärmsten
         50 % ist der Fortschritt praktisch gleich null.[3]

      Die Revolution muss zudem in den langen Transformationsprozess eingeordnet werden,
         den der Status der Arbeit in den französischen und europäischen Gesellschaften durchläuft.
         Am Vorabend von 1789 scheint die Leibeigenschaft aus den ländlichen Regionen Frankreichs
         und Großbritanniens seit Jahrhunderten verschwunden. Eine geläufige Erklärung dafür
         lautet, die relative Arbeitsknappheit und der Zusammenbruch der Institutionen nach
         der Großen Pest Mitte des 14. Jahrhunderts hätten das «Durchbrennen» der Leibeigenen
         und ihre Befreiung begünstigt. Zahlreiche Historiker haben dies als eine zu monokausale
         Erklärung erwiesen. Tatsächlich hängt alles von den lokalen Kräfteverhältnissen und
         sozio-politischen Kontexten ab, wie es die Verschlimmerung der Leibeigenschaft nach
         dem 14. Jahrhundert und ihre späte Abschaffung im 19. Jahrhundert zeigen.[4] Für die optimistischsten Mediävisten war es die christliche trifunktionale Ideologie
         selber, die in der Konsequenz eines schon vor der Großen Pest einsetzenden Prozesses
         das allmähliche Ende der Leibeigenschaft und ihre Ablösung durch eine einheitliche
         Klasse freier laboratores eingeläutet hatte, die im Westen des Kontinents schon gepriesen wurden.[5] Das mag zum Teil zutreffen, aber es lässt sich aufgrund der zahlreichen lokalen Unterschiede
         anhand der verfügbaren Quellen nicht exakt feststellen.
      

      Sicher ist dagegen, dass es zum Zeitpunkt der Revolution in Frankreich immer noch
         Residuen der Leibeigenschaft gab, zum Beispiel auf den Ländereien der Abbaye de Saint-Claude
         (einem großen kirchlichen Lehnsgut im Jura), und dass die Einschränkung der Arbeitsmobilität
         erst mit der Revolution endgültig und systematisch abgeschafft wurde. Der «Frondienst»
         dagegen war im ländlichen Frankreich 1789 noch weit verbreitet. Die Bauern genossen
         im Allgemeinen Freizügigkeit (ein eher theoretischer Begriff, wenn man weder Eigentum
         noch Beziehungen hat), aber sie schuldeten ihrem Lehnsherren eine bestimmte Zahl unbezahlter
         Arbeitstage. Dieser Frondienst war unter der Revolution Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen.
         Während der egalitärsten Phase mit den weitreichendsten Umverteilungen, von 1792 bis
         1794, gaben die Mitglieder des Konvents zu bedenken, dass der Frondienst schon dem
         Namen nach seine Herkunft aus dem Feudalismus und der Leibeigenschaft erkennen lasse,
         und forderten seine entschädigungslose Abschaffung, wie es mit den Adelsprivilegien
         in der Nacht des 4. August geschehen war. Eine bestimmte Zahl von Bauern kam so in
         den Vollbesitz der Früchte ihrer Arbeit und des Bodens, den sie bewirtschafteten.
         Aber während des größten Teils der Revolutionsphase, von 1789 bis 1791, und dann wieder
         mit der Rückkehr des Zensuswahlrechts ab 1795,[6] setzte sich die sehr viel konservativere Auffassung durch, der Frondienst sei letztlich
         nichts anderes als eine Art Pacht und müsse bloß umgetauft und in Zukunft als solche
         bezeichnet werden. Jede andere Entscheidung drohe eine Lawine auszulösen und setze
         das ganze Eigentumssystem aufs Spiel. So wurde aus dem feudalen Frondienst kurzerhand
         die kapitalistische Pacht (ein eintägiger Frondienst pro Woche zum Beispiel wurde
         zu einer Pacht, die einem Fünftel oder Sechstel des landwirtschaftlichen Ertrags entsprach).[7]

      Bemerkenswert sind auch die Härte der Arbeitsregimes und die Tendenz zur Stärkung
         des Eigentumsrechts im Laufe des 18. und großer Teile des 19. Jahrhunderts. In Großbritannien
         führte die Verabschiedung und mehrfache Verschärfung der Enclosure Acts (namentlich
         zwischen 1773 und 1801) zur Einfassung der Grundstücke durch Hecken und beraubte die
         mittellosen Bauern des Nutzungsrechts an Gemeindegrund und Weideland. Das trug wesentlich
         dazu bei, dass unbeschäftigte Arbeiter die Straßen bevölkerten, und spielte der Industrialisierung
         in die Hände. Einer weiteren Schwächung der Ärmsten diente der Black Act von 1723,
         der die Todesstrafe für Holzdiebe und Kleinwildjäger vorsah, kleine Leute, die nachts
         mit geschwärztem Gesicht, um unerkannt zu bleiben, über fremdes Land streiften, das
         die Eigentümer fortan ihrer exklusiven Nutzung vorbehalten wollten.[8] Bis 1875 unterlag das neue verarmte Proletariat einem Gesetz, das den treffenden
         Namen Master and Servant Act trug und den Arbeitgebern weitreichende Befugnisse einräumte
         (einschließlich der Kriminalisierung von Abwerbungen), die es ihnen erlaubten, die
         Löhne auf ein Minimum zu drücken.[9] In Frankreich gab das 1803 eingeführte, 1854 verschärfte und 1890 schließlich abgeschaffte
         Arbeitsbuch, das livret ouvrier, Arbeitgebern die Möglichkeit, ihre potenziellen Nachfolger vor aufsässigen Arbeitern
         zu warnen. Schweden hatte noch 1885 ein Gesetz, das jeden, der keine Anstellung und
         nicht genug zum Leben hatte, zur Zwangsarbeit nötigte und Zuwiderhandlungen unter
         Strafe stellte. Ähnliche Bestimmungen, die es dem Staat und der besitzenden Klasse
         erlaubten, Landstreicherei zu verbieten und Arbeit zu disziplinieren, kennen im 19. Jahrhundert
         die meisten Länder.
      

      In den Kolonien steht es um das Rechtssystem noch schlimmer. Zwangsarbeit ist bis
         1946, ja bis zur Unabhängigkeit an der Tagesordnung. In den Metropolen sorgen Gewerkschafts-
         und Arbeiterbewegungen mit intensiven sozialen Kämpfen dafür, dass sich schneller
         neue Rechtsnormen umsetzen lassen. In Frankreich werden 1841 über Kinderarbeit, 1884
         über Koalitionsfreiheit, 1898 über Arbeitsunfälle, 1919 über Tarifverträge und den
         Achtstundentag, 1936 über bezahlten Urlaub und 1945 über die Sozialversicherung Gesetze
         verabschiedet. Die Einführung eines Arbeitnehmerstatus und einer wirklichen «Arbeitnehmergesellschaft»
         stellt einen großen, aber lange Zeit in Anspruch nehmenden zivilisatorischen Fortschritt
         dar, der vielfältige Formen annimmt. Die monatliche Lohnzahlung etwa (die einen festen
         Monats- und nicht bloß Tages- oder Wochenlohn garantiert) wird erst 1969–1977 flächendeckend
         eingeführt.[10] Und dieser Fortschritt ist je nach den politischen und ökonomischen Kräfteverhältnissen,
         wie man weiß, in Teilen reversibel. Der Lohnarbeiterstatus etwa ist in letzter Zeit
         deutlich geschwächt worden, in Frankreich zum Beispiel durch das «régime d’auto-entrepreneur»
         für Kleinunternehmer im Rahmen des 2008 verabschiedeten Gesetzes zur «Modernisierung»
         der Wirtschaft, das weniger Abgaben und weniger Arbeitsschutz mit sich bringt. Die
         schädlichen Folgen dieser Entwicklung für die betroffenen Arbeiter ließen sich 2020–2021
         während der Pandemie studieren. Eine ernsthafte Bedrohung des Lohnarbeiterstatus wie
         unserer Freiheiten stellt auch die Verbreitung digitaler Plattformen mit ihren pro
         Auftrag bezahlten gig workers dar. Sie wird sich nur bekämpfen lassen, wenn die öffentliche Hand durch neue Gesetze
         die Kontrolle über den Sektor zurückgewinnt.[11] Dabei ist auch zu betonen, dass die Entwicklung eines Lohnarbeiterstatus, der höheren
         Arbeitsschutz bietet, historisch vor allem in den Nationalstaaten des Nordens stattgefunden
         hat, mitunter um den Preis einer Abriegelung der Grenzen. An den Arbeitern des Südens,
         die im Hinblick auf die Weltwirtschaft geradeso in ihren Herkunftsländern feststecken
         wie die Leibeigenen der Abbaye de Saint-Claude im 18. Jahrhundert, ist diese Entwicklung
         weitgehend vorbeigegangen. Der Weg zu mehr Gleichheit und zur Stärkung der Würde der
         Arbeit ist ein unabgeschlossener Kampf, der heute nur über eine tiefgreifende Veränderung
         des globalen Wirtschaftssystems verlaufen kann. Wir kommen darauf zurück.
      

      
         Schweden um 1900: Ein Mann, hundert Stimmen
         

      

      Neben den Kämpfen um das Arbeitsrecht war der Kampf um das allgemeine Wahlrecht das
         andere große soziale und politische Gefecht des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts.
         1815 führte Ludwig XVIII. das politische System ein, das er in England kennengelernt hatte, mit einer dem
         Hochadel vorbehaltenen Chambre de pairs (nach dem Vorbild des House of Lords) und
         einer nach dem Zensuswahlrecht gewählten Abgeordnetenkammer (wie das House of Commons,
         aber in noch engeren Zensusgrenzen). Während der Ersten Restauration waren, um das
         zu konkretisieren, nur die am meisten direkte Steuern zahlenden 1 % der männlichen
         Erwachsenen wahlberechtigt. Um wählbar zu sein, musste man eine noch höhere Schwelle
         überwinden, was 0,2 % der männlichen Erwachsenen vorbehalten blieb.[12] Nach der Revolution von 1830 wurde das Wahlrecht leicht ausgeweitet: Die Zahl der
         Wähler unter der Julimonarchie stieg auf etwas mehr als 2 %, die der Wählbaren auf
         0,4 % der erwachsenen Männer. Das allgemeine Männerwahlrecht trat vorübergehend nach
         der Revolution von 1848, endgültig aber erst 1871 in Kraft, bevor es 1944 schließlich
         auf Frauen ausgeweitet wurde. Großbritannien kam auf dem Weg zum allgemeinen Wahlrecht
         stetig, aber sehr allmählich voran (siehe Grafik 16). Der Anteil wahlberechtigter
         erwachsener Männer lag 1820 bei kaum 5 %, bevor er mit der Wahlrechtsreform von 1832
         auf 14 % und mit der von 1867 auf 30 % stieg. Bei 60 % lag er dann nach dem Wahlgesetz
         von 1884, das die politische Landschaft veränderte und zu einer auf deutlich mehr
         Umverteilung angelegten Sozial- und Steuerpolitik führte. Das allgemeine Männerwahlrecht
         wurde dann 1918, das allgemeine Frauenwahlrecht erst 1928 eingeführt.
      

      Ein besonders aufschlussreicher und wenig bekannter Fall ist Schweden. Von 1527 bis
         1865 stützte sich die schwedische Monarchie auf ein Parlament, den Riksdag, dem Repräsentanten
         vierer Ordnungen oder Stände angehörten, die damals das Königreich ausmachten: Adel,
         Klerus, städtisches Bürgertum und Bauern, so sie Grundbesitz hatten. Dieses Regime
         wurde 1865 durch ein parlamentarisches Zensussystem ersetzt, das aus zwei Kammern
         bestand: ein Oberhaus, gewählt von einer kleinen Minderheit von Großgrundbesitzern
         (kaum 9000 Wähler und damit weniger als 1 % der erwachsenen männlichen Bevölkerung),
         und ein Unterhaus, ebenfalls nach dem Zensuswahlrecht, aber mit deutlich höherer Beteiligung
         gewählt (wahlberechtigt waren ungefähr 20 % der erwachsenen Männer). Erst mit den
         Reformen von 1909 bis 1911 wurde das Wahlrecht in Schweden ausgeweitet, erst 1919
         die Eigentumsbedingung für Männer ganz abgeschafft, und erst 1921 das allgemeine Wahlrecht
         auf Frauen ausgeweitet. Um 1900 zählt Schweden, mit seinen kaum 20 % wahlberechtigten
         erwachsenen Männern, zu den am wenigsten entwickelten Ländern Europas.[image: ]

      Die große Besonderheit des in Schweden von 1865 bis 1911 geltenden Zensuswahlrechts
         besteht aber darin, dass einzelne Wähler über eine von der Höhe ihrer Steuern, ihres
         Grundbesitzes und ihres Einkommens abhängige Mehrzahl von Stimmen verfügten.[13] Die 20 % der Männer, die reich genug waren, um wahlberechtigt zu sein, wurden ihrerseits
         in vierzig Gruppen mit je eigenen Stimmgewicht unterteilt. So hatte in der am wenigsten
         reichen Gruppe jeder eine Stimme, in der reichsten dagegen jeder bis zu 54 Stimmen.
         Der genaue Maßstab, nach dem das Stimmgewicht (fyrkar) bestimmt wurde, ergab sich aus einer Formel, in die der Umfang der Steuern, des
         Grundbesitzes und des Einkommens einging. Ein ähnliches System galt für Kommunalwahlen,
         mit der zusätzlichen Besonderheit, dass Aktiengesellschaften ihrerseits wahlberechtigt
         waren, und auch sie mit einer proportional zur Höhe ihrer Steuern, ihres Kapitals
         und ihrer Gewinne wachsenden Stimmenzahl. In Stadtgemeinden allerdings konnten einzelne
         Wähler, ob Privatperson oder Unternehmen, nicht über mehr als 100 Stimmen verfügen.
         In Landgemeinden dagegen entfiel jede Obergrenze dieser Art, was dazu führte, dass
         es während der Kommunalwahlen von 1871 ganze 54 Kommunen gab, in denen ein einziger
         Wähler über mehr als 50 % aller Stimmen verfügte. Zu diesen einwandfrei demokratisch
         legitimierten Diktatoren zählte zum Beispiel auch der Premierminister selbst: Graf
         Arvid Posse, der in den 1880er Jahren im Alleinbesitz der Stimmenmehrheit in seiner
         Gemeinde war, in der seine Familie ausgedehnte Ländereien besaß. Und es gab 414 Gemeinden,
         in denen ein einziger Wähler mehr als 25 % der Stimmen vergeben durfte.
      

      Dieses erstaunliche ultrazensitäre Experiment ist in mehr als einer Hinsicht aufschlussreich.
         Schweden hat sich binnen weniger Jahrzehnte von einem extrem inegalitären proprietaristischen
         System in den Inbegriff einer relativ egalitären Gesellschaft verwandelt (zumindest
         egalitärer als alle, die wir kennen), nachdem die Sozialdemokraten Anfang der 1920er
         Jahre im Zuge einer intensiven Mobilisierung von Gewerkschaften und Arbeiterschaft
         an die Macht kamen, um dann quasi ununterbrochen von 1932 bis 2006 zu regieren. Am
         Vorabend des Ersten Weltkriegs war nicht allein die Eigentumskonzentration in Schweden
         so extrem wie in Frankreich oder Großbritannien (siehe Grafik 17). Schweden war unbestreitbar
         auch das Land, das die verfassungs- und wahlrechtliche Kodifizierung seiner Ungleichheit
         am weitesten vorangetrieben hatte.[14] Dann, zwischen den Weltkriegen, übernahmen die Sozialdemokraten die Kontrolle über
         die schwedische Verwaltung und stellten die Staatskapazität ihres Landes in den Dienst
         eines ganz anderen politischen Projekts. Die Vermögens- und Einkommensregister, die
         der Verteilung von Stimmrechten gedient hatten, dienten jetzt dazu, die Wohlhabendsten
         mit stark progressiven Steuern zu belasten, um öffentliche Dienste zu finanzieren,
         die der Gesamtbevölkerung einen relativ egalitären (erneut: verglichen mit anderen
         Ländern) Zugang zu Bildung und Gesundheit eröffneten.[image: ]

      Diese Erfahrungen zeigen, wie wenig die Dinge jemals unverrückbar festgeschrieben
         sind. Manche glauben, dass bestimmte Kulturen oder Zivilisationen von Natur aus zur
         Gleichheit oder Ungleichheit neigen: Schweden zum Beispiel sei immer schon egalitär,
         wahrscheinlich dank alter Wikingertugenden, Indien mit seinen Kasten dagegen inegalitär
         bis in alle Ewigkeit, zweifellos aus quasi mystischen, auf die alten Arier zurückgehenden
         Gründen. Tatsächlich hängt alles davon ab, welche Institutionen und Regeln sich eine
         menschliche Gemeinschaft gibt, und tatsächlich können Kräfteverschiebungen, Mobilisierungen
         und soziale Kämpfe dafür sorgen, dass sich die Dinge rasch ändern, auf unsteten Bahnen,
         die wir genau untersuchen sollten.
      

      
         Die Metamorphose der Privilegien: Demokratie von Geldes Gnaden 
         

      

      Der schwedische Weg veranschaulicht auch, wie viel Fantasie die besitzenden Klassen
         an den Tag legen, um die Institutionen zu ihren Gunsten zu modeln. Es wäre ein Irrtum
         zu glauben, dieser Einfallsreichtum sei versiegt. Die Milliardäre von heute würden
         es wohl nicht wagen, Stimmrechte nach schwedischer Art für sich zu fordern, aber sie
         greifen häufig auf andere Mittel zum gleichen Zweck zurück. So haben insbesondere
         unsere Wahldemokratien nie eine befriedigende Antwort auf die Frage nach der Finanzierung
         von Wahlkämpfen gefunden. Grundsätzlich hätte es auf der Hand gelegen, das allgemeine
         Wahlrecht um ein System zu ergänzen, in dem jeder Bürger über die gleiche Summe verfügt,
         um Parteien und politische Bewegungen seiner Wahl zu unterstützen, verbunden mit dem
         absoluten Verbot von Großspenden und der strikten Begrenzung von Wahlkampfausgaben,
         um allen Kandidaten und allen Wählern die gleichen Bedingungen einzuräumen. Und man
         könnte sich sogar vorstellen, dass die damit hergestellte politische Gleichheit von
         der Verfassung garantiert und mit der gleichen Entschlossenheit verteidigt würde wie
         das allgemeine Wahlrecht selbst.
      

      Das Gegenteil ist der Fall. Gewiss haben einige Länder zaghafte Versuche unternommen,
         die öffentliche Finanzierung von Wahlkämpfen und politischen Parteien zu regulieren,
         in Deutschland seit den 1950er, in den Vereinigten Staaten und Italien in den 1970er
         und 1980er und in Frankreich in den 1990er Jahren. Aber diese Systeme sind völlig
         unzulänglich und sie werden meist von privaten Geldflüssen überflutet. Das gilt namentlich
         in den Vereinigten Staaten, wo es den Lobbyisten gelungen ist, die Richter davon zu
         überzeugen, dass es keinerlei Obergrenze für politische Aufwendungen geben dürfe (und
         jede Deckelung einem Verstoß gegen die Meinungsfreiheit der Wohlhabendsten gleichkäme).[15] Aber es gilt auch in Europa, Indien oder Brasilien. Und fast überall gilt, dass die
         Steuererleichterungen für politische Spenden wie für Spenden überhaupt darauf hinauslaufen,
         mit dem Geld der Ärmsten die politischen oder kulturellen Präferenzen der Reichsten
         zu subventionieren. Ein wohlhabender Wähler, der in Frankreich der Partei seiner Wahl
         den Jahreshöchstbetrag von 7500 Euro spendet, hat, wenn er denn steuerpflichtig ist,
         Anrecht auf eine Steuererleichterung von 5000 Euro, die von den übrigen Steuerzahlern
         finanziert wird. Der Normalbürger dagegen hat nur Anspruch auf einen Euro pro Wähler
         im Rahmen der öffentlichen Parteienfinanzierung.[16] Das Beispiel zeigt, dass die Zensuslogik nach wie vor existiert. Sie ist bloß etwas
         unsichtbarer geworden.
      

      Die Finanzierung von Medien, Thinktanks und anderen meinungsbildenden Organen wirft
         die gleichen Fragen auf. In einer Reihe von Ländern sind Gesetze erlassen worden,
         häufig nach dem Zweiten Weltkrieg, um die Konzentration der Presse oder die Macht
         von Aktionären über Redaktionen zu begrenzen, aber sie sind notorisch unzureichend
         und nie ans digitale Zeitalter angepasst worden. In Frankreich besitzt eine Handvoll
         Milliardäre inzwischen mehr als die Hälfte der Informationsmedien. Diese Situation
         findet sich allenthalben, in armen wie reichen Ländern. Die beste Lösung wäre es,
         den Rechtsrahmen zu verändern und ein wirkliches Gesetz zur Demokratisierung der Medien
         zu verabschieden, um Beschäftigten und Journalisten die Hälfte der Sitze in Führungsorganen
         zu garantieren, wie immer ihre Rechtsform aussehen mag, um ihre Pforten auch Leservertretern
         zu öffnen und um die Macht der Aktionäre drastisch einzuschränken.[17]

      Der entscheidende Punkt ist, dass diese Kritik an der heutigen Demokratie und ihrer
         Vereinnahmung durch das große Geld unbedingt mit präzisen Vorschlägen für institutionelle
         Regelungen einhergehen muss, die für mehr Gleichheit sorgen. Im Laufe des 20. Jahrhunderts
         diente die Kritik an der «bürgerlichen» Demokratie der politischen Führung und Bürokratenkaste
         des Ostblocks, aber auch einer Reihe gerade unabhängig gewordener Länder allzu oft
         als Entschuldigung dafür, pluralistische Wahlen zu unterdrücken oder die Medien unter
         ihre Kontrolle zu bringen. Für die Verhinderung des Urnengangs kann es nie eine Rechtfertigung
         geben. Die Einführung einer radikal egalitären Parteien-, Wahlkampf- und Medienfinanzierung
         dagegen ist nicht allein legitim, sondern unabdingbar, bevor man von einer wirklich
         auf dem Gleichheitsprinzip beruhenden Demokratie überhaupt sprechen kann. Und sie
         sollte mit einer Förderung unterschiedlicher Formen politischer Partizipation einhergehen,
         namentlich in Gestalt von Bürgervereinigungen und Referenden, immer vorausgesetzt,
         dass man die Frage der Wahlkampffinanzierung und der Gleichheit der Informationserzeugung
         und -verbreitung entschlossen angeht.[18]

      In der Praxis gibt es diesen Schutz von Demokratie und Gleichheit nicht. Verfassung
         und Gerichte der meisten Ländern neigen im Gegenteil dazu, die bestehende Ordnung
         zu schützen, indem sie sehr hohe rechtliche Hürden vorsehen, die politische Mehrheiten
         zum Beispiel daran hindern, eine ehrgeizige Neuordnung der Eigentumsordnung in Angriff
         zu nehmen (oder auch nur die Macht der Aktionäre einzuschränken). Die Umverteilung
         von Eigentum unterliegt im Allgemeinen einer Entschädigungspflicht, die jeden wirklichen
         Transfer praktisch unmöglich macht. Wenn eine Person alles besitzt, was man in einem
         Land besitzen kann, dann heißt das, dass es unmöglich ist, auch nur das Geringste
         an der Ausgangssituation zu ändern, zumindest innerhalb der Grenzen des Gesetzes.
         Bedenkt man darüber hinaus, dass die Regeln für Verfassungsänderungen meist alles
         daransetzen, diese zu erschweren (in Frankreich etwa durch das Vetorecht des Senats,
         einer sehr undemokratischen Kammer),[19] dann ist unschwer zu sehen, weshalb es mitunter zu einer völlig festgefahrenen Situation
         kommt. Jedes Regime neigt dazu, die Prinzipien, die ihm dienen, möglichst unreformierbar
         zu machen und jeden Versuch, sie infrage zu stellen, als illegal zu brandmarken.
      

      Es ist denn auch wenig überraschend, dass es im Lauf der Geschichte immer wieder zur
         Verletzung dieser Regeln kommt. Der Weg zur Gleichheit ist reich an revolutionären
         Augenblicken, in denen politische Institutionen neu definiert werden, um einen sozialen
         und ökonomischen Strukturwandel möglich zu machen. Als sich 1789 die Generalstände
         versammelten, gab es keine Regel, die vorsah, dass sich eine Nationalversammlung selbst
         ausrufen und das Recht nehmen darf, die Privilegien des Adels abzuschaffen, die Enteignung
         des Klerus zu beschließen und dabei das jahrhundertealte Vetorecht dieser beiden privilegierten
         Stände mit Füßen zu treten. Keiner der seit 1789 in Frankreich vollzogenen Regimewechsel
         (etwa zehn) hat sich an die Regeln des Vorgängerregimes gehalten.[20] In Großbritannien war es ein extrem angespanntes Klima, in dem sich das House of
         Lords, das bis zum Ende des 19. Jahrhunderts das britische Zweikammersystem eindeutig
         dominiert und die meisten Premierminister gestellt hatte, 1909–1911 gezwungen sah,
         auf sein Vetorecht zu verzichten und im spannungsgeladenen Kontext der Abstimmung
         über das People’s Budget und die Einführung einer progressiven Steuer auf das Gesamteinkommen seine Macht
         an das House of Commons abzutreten.[21] In den Vereinigten Staaten musste Roosevelt dem Supreme Court drohen, ihn mit neuen
         Richtern zu besetzen (court packing), damit dieser das Veto aufhob, mit dem er im Namen der unternehmerischen Freiheit
         Roosevelts Sozialgesetzgebung blockierte, obwohl letzterer gerade mit 61 % der Stimmen
         wiedergewählt worden war.[22] Es ist wahrscheinlich, dass es auch künftig in Krisenmomenten, die vorherzusehen
         unmöglich ist, zu solchen Episoden kommen wird. Aber auch diese Feststellung sollte
         nicht als Entschuldigung dafür missbraucht werden, alle gesetzlichen Regelungen zu
         schleifen, sondern sie ist im Gegenteil ein Argument dafür, neue Gesetze einzubringen,
         die egalitärer und demokratischer sind als die bestehenden, und nicht zu vergessen,
         dass das Recht ein Instrument der Emanzipation und nicht des Erhalts von Machtpositionen
         sein sollte.
      

      
         Das Fortbestehen des Zensuswahlrechts: Die Wirtschaftsplutokratie
         

      

      Wenn es eine Domäne gibt, in der nach wie vor das Zensuswahlrecht gilt, dann die der
         Wirtschaftsmacht. In den Aktiengesellschaften sind es die Aktionäre, die von Rechts
         wegen alle Macht besitzen, mit Stimmrechten, die sich proportional zur Anzahl ihrer
         Aktien verhalten. Man könnte natürlich sagen, das sei eben die Definition des Kapitalismus,
         aber tatsächlich handelt es sich dabei um ein spezifisches institutionelles Dispositiv,
         das keine Naturgegebenheit ist, sondern sich erst nach und nach aufgrund bestimmter
         Umstände und Machtverhältnisse durchgesetzt hat.[23] Prinzipiell sind ganz andere Regeln denkbar. Nichts garantiert zum Beispiel, dass
         Aktionäre eher als Beschäftigte in der Lage sind, ein Unternehmen zu führen, oder
         auf lange Sicht mehr in das wirtschaftliche Projekt investiert haben, von dem es getragen
         wird. Oft genug trifft das Gegenteil zu: Ein Investmentfonds kann kurzfristig in das
         Unternehmen ein- und wieder aussteigen, während die Beschäftigten im Allgemeinen einen
         bedeutenden Teil ihres Lebens, ihrer Energie, ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten in
         es investiert haben. In einer ganzen Reihe von Hinsichten sind sie die ersten langfristigen
         Investoren des Unternehmens, und sobald man einen Schritt vor den Dingen zurücktritt,
         wird man sich über das Fortbestehen der Plutokratie in Wirtschaftsdingen nur wundern
         können.
      

      Seit Mitte des letzten Jahrhunderts hat man indessen Erfahrungen mit etwas ausgewogeneren
         Systemen gesammelt, und zwar auch in nominell «kapitalistischen» Ländern. In Deutschland
         sieht das System der «Mitbestimmung» vor, die Sitze in Leitungsgremien von Unternehmen
         (Verwaltungs- oder Aufsichtsräte) im Verhältnis 50:50 zwischen Arbeitnehmern und Aktionären
         aufzuteilen. 1951 in der Stahl- und Kohleindustrie eingeführt, wurde dieses System
         1952 auf alle größeren Unternehmen (sämtlicher Sektoren) ausgedehnt. Mit dem Gesetz
         von 1976 trat die heute noch geltende Regel in Kraft, dass in Unternehmen mit 500
         bis 2000 Beschäftigten ein Drittel und in solchen mit mehr als 2000 Beschäftigten
         die Hälfte der Sitze den Beschäftigten vorbehalten ist.[24] Ähnliche Regelungen gibt es in Österreich, Schweden, Dänemark und Norwegen, wo sie
         auch für kleine und mittlere Unternehmen gelten.[25] Außerhalb Deutschlands und Nordeuropas ist Mitbestimmung dagegen bis heute wenig
         verbreitet.[26]

      In der Praxis sollte die Bedeutung dieses Strukturwandels nicht überbewertet werden:
         Bei Stimmengleichheit entscheiden stets die Aktionäre. Dennoch handelt es sich um
         eine signifikante Änderung der üblichen kapitalistischen Regeln. Zunächst ist festzuhalten,
         dass die 50 % der Stimmrechte den Arbeitnehmern als solchen, als «Arbeitsinvestoren»,
         also unabhängig von jeder Kapitalbeteiligung zugesprochen werden. Falls nun die Arbeitnehmer
         darüber hinaus 10 % oder 20 % des Kapitals besitzen oder eine öffentliche Körperschaft
         einen Anteil von 10 % oder 20 % hält, kann die Mehrheit kippen, auch zu Ungunsten
         eines Aktionärs, der allein 80 % oder 90 % der Aktien hält.[27] Den Aktionären galt denn auch die Mitbestimmung als inakzeptable Infragestellung
         ihrer natürlichen Rechte. Ergriffen wurde die Maßnahme in einem extrem angespannten
         Klima sozialer und politischer Kämpfe, in einem Kontext, in dem sich nach dem Trauma
         der Weltwirtschaftskrise von 1929 und der Kompromittierung der Wirtschaftseliten durch
         den Nationalsozialismus die Kräfteverhältnisse deutlich zugunsten der Arbeit verschoben
         hatte. Die deutschen Gesetze von 1951 und 1952 wurden von den Christdemokraten verabschiedet,
         dies aber unter dem starken Druck der Sozialdemokraten und vor allem der Arbeitnehmergewerkschaften,
         die noch weitreichendere Forderungen erhoben, etwa die gleichberechtigte Partizipation
         an Planungskomitees auf Regional- und Bundesebene. Im Übrigen konnten diese Gesetze
         nur verabschiedet werden, weil man zuvor eine neuartige Definition des Eigentums unter
         dem Aspekt seiner sozialen Bestimmung ins deutsche Grundgesetz aufgenommen hatte.
         So knüpft der Verfassungstext insbesondere die Legitimität des Eigentumsrechts daran,
         dass «Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit
         dienen» (Artikel 14). Das Grundgesetz hält ausdrücklich fest, dass eine Vergesellschaftung
         von Produktionsmitteln und eine Neubestimmung der Eigentumsordnung gesetzlich beschlossen
         werden können und macht es damit erst möglich, Maßnahmen wie die der Mitbestimmung
         zu ergreifen.[28] Dieser Gesetzestext reiht sich ein in eine von der Weimarer Verfassung von 1919 eröffnete
         Tradition, die selber in einem quasi-revolutionären Kontext verabschiedet worden war
         und Landumverteilungen ebenso wie neue soziale und gewerkschaftliche Rechte ermöglicht
         hatte, Rechte, die zwischen 1933 und 1945 außer Kraft gesetzt wurden.[29] Die Arbeitgeberverbände versuchten mehrfach, die Mitbestimmung vor Gericht anzufechten,
         insbesondere nach dem von den Sozialdemokraten verabschiedeten Gesetz von 1976, aber
         ihre Klage wurde vom Verfassungsgericht unter Berufung auf das Grundgesetz von 1949
         abgewiesen. Dagegen hat eine Reihe anderer Länder, zu denen auch Frankreich zählt,
         in ihren Grundgesetzen an einer Definition des Eigentums als eines absoluten und natürlichen
         Rechts festgehalten, die aus dem 18. Jahrhundert stammt, sodass ohne Verfassungsänderung
         die Einführung von Mitbestimmungsregeln nach deutschem Vorbild vor Gericht wahrscheinlich
         abgewiesen würde.[30]

      
         Partizipativer Sozialismus und geteilte Macht
         

      

      Prinzipiell kann man sich durchaus vorstellen, die deutschen und nordischen Mitbestimmungsregeln
         auszubauen. Alle Studien zeigen, dass diese Regeln zu einer besseren Einbindung der
         Arbeitnehmer in langfristige Unternehmensstrategien und zu größerer kollektiver Leistungsfähigkeit
         geführt haben.[31] Man könnte sich zum Beispiel ein System vorstellen, in dem einerseits die Arbeitnehmervertreter
         50 % der Stimmrechte in allen Unternehmen hätten, die kleineren eingeschlossen, und
         in dem andererseits der Stimmenanteil eines Einzelaktionärs (innerhalb der den Aktionären
         vorbehaltenen 50 % der Stimmrechte) in hinreichend großen Unternehmen eine bestimmte
         Schwelle nicht überschreiten dürfte. So könnte ein Einzelaktionär höchstens 50 % der
         Aktionärsstimmen in kleinen Unternehmen (mit weniger als 10 Beschäftigten) halten,
         und diese Schwelle würde linear auf bis zu 10 % der Aktionärsstimmen in größeren Unternehmen
         (mehr als 90 Beschäftigte) sinken.[32] Ein Einzelaktionär, der zugleich Beschäftigter des Unternehmens wäre, hätte derart
         in einem sehr kleinen Unternehmen (mit bis zu 10 Beschäftigten) die Stimmenmehrheit,
         müsste sich aber mehr und mehr auf kollektive Entscheidungsfindung mit den anderen
         Beschäftigten stützen, wenn das Unternehmen deutlich größer würde (siehe Grafik 18).
         In sehr kleinen Unternehmen lässt sich die Aufrechterhaltung einer starken Kopplung
         von Kapitaleinlage und Wirtschaftsmacht rechtfertigen: Wenn jemand seine ganzen Ersparnisse
         in ein Projekt investiert hat, das ihm seit langem am Herzen liegt (einen Bioladen,
         ein Café-Restaurant etc.), dann ist es nur angemessen, wenn er über größere Stimmrechte
         verfügt als ein Beschäftigter, den er gestern erst eingestellt hat und der vielleicht
         gerade Geld zurücklegt, um sein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen.[33][image: ]

      Dagegen ist eine solche Machtkonzentration umso weniger gerechtfertigt, je mehr Mitarbeiter
         in das Projekt involviert sind. Ein Einzelaktionär, der nicht selbst Beschäftigter
         des Unternehmens wäre, würde in dem hier vorgeschlagenen Schema die Stimmenmehrheit
         bereits mit dem ersten Beschäftigten verlieren. Und sobald die Beschäftigten selbst
         eine Kapitalbeteiligung hielten, kämen sie schneller zur Stimmenmehrheit. Es versteht
         sich von selbst, dass all diese Parameter nur der Veranschaulichung dienen und umfassend
         diskutiert und erprobt werden müssten.
      

      Das hier beschriebene System eines «partizipativen Sozialismus» soll nur dazu dienen,
         die große Vielzahl möglicher Wirtschaftssysteme zu illustrieren. Angesichts der historischen
         Erfahrungen liegt es auf der Hand, dass sich ein solches System ohne starke Mobilisierung
         der Bevölkerung nicht einführen ließe. Auch würde eine solche Transformation in den
         meisten Ländern, wie Frankreich, grundlegende Verfassungsänderungen erfordern, von
         denen die Vergangenheit gezeigt hat, dass sie nur in Krisenzeiten möglich sind. Zudem
         müssten solche Veränderungen, wie wir noch sehen werden, nicht bloß mit einer vollständigen,
         eine wirkliche ökonomische Macht- und Eigentumszirkulation zulassenden Erneuerung
         des Steuersystems, sondern auch damit einhergehen, zahlreiche internationale Verträge,
         namentlich im Hinblick auf den Kapitalverkehr, zu überdenken. Es geht hier nicht darum
         zu behaupten, dass sich ein solches System morgen schon problemlos einführen ließe,
         sondern nur um den Hinweis darauf, dass ebenso massive Veränderungen des Rechts-,
         Steuer- und Sozialsystems zwischen 1780 und 2020 immer wieder stattgefunden haben
         und dieser Erneuerungsprozess heute nicht plötzlich abbrechen wird. Es ist daher nicht
         müßig, auf Grundlage der verfügbaren Erfahrungen über künftig anstehende Schritte
         nachzudenken.
      

      Bemerkenswert ist, wie sehr sich die Debatten über die Machtverteilung in Unternehmen
         und, allgemeiner, eine Transformation des Wirtschaftssystems und das Auftauchen neuer
         Formen des demokratischen Sozialismus seit der Finanzkrise von 2008 verändert haben.
         In einer Reihe von Ländern, insbesondere in den Vereinigten Staaten und Großbritannien,
         sind aus einigen der tonangebenden politischen Bewegungen neuartige Vorschläge zu
         hören, die auf die eine oder andere Weise vom deutschen und nordischen System der
         Mitbestimmung inspiriert sind.[34] Die Umsetzung dieser Vorschläge könnte die Bedingungen für ihre globale Verbreitung
         schaffen. Nicht nur in der akademischen Welt, sondern auch im Umkreis der Gewerkschaften
         haben ehrgeizige kollektive und internationale Projekte wie das «Manifeste Travail»
         nachdrücklich daran erinnert, dass es mehr als eine Weise gibt, das Wirtschaftssystem
         und insbesondere die Machtverhältnisse in Unternehmen zu organisieren.[35] Über die Frage der Mitbestimmung hinaus ist es das gesamte Gewerkschaftsrecht, das
         auf europäischer und internationaler Ebene überdacht werden muss, um Arbeitnehmern
         den Beitritt und die Teilnahme zu erleichtern, öffentliche Aufträge Unternehmen vorzubehalten,
         die Tarifverträge unterzeichnen, und schließlich das Recht der Gewerkschaften zu verallgemeinern,
         in die Betriebe zu gehen und dort Versammlungen einzuberufen.[36] Es ist zu früh, um zu beurteilen, welche Wirkung diese Initiativen zeigen werden,
         aber sie bezeugen doch, wie lebendig die Diskussionen sind. Auch die in den 1970er
         und 1980er Jahren in Schweden auf den Weg gebrachten Diskussionen über «Lohnfonds»
         (auch Meidner-Fonds genannt) haben wieder Fahrt aufgenommen. Aber bevor wir die Aussichten
         auf künftige Veränderungen genauer analysieren, müssen wir zunächst besser verstehen,
         wie es in zahlreichen Ländern und insbesondere in den größten kapitalistischen Mächten
         zu jenem massiven Abbau wirtschaftlicher Ungleichheiten kommen konnte, den das 20. Jahrhundert
         erlebt hat.
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                  seiner Zeit nahe.

         11 Siehe S. Zuboff, Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, Frankfurt/New York: Campus 2019; C. Durand, Techno-féodalisme. Critique de l’économie numérique, Paris: Zones 2020; S. Abdelnour, D. Méda, Les Nouveaux Travailleurs des applis, Paris, PUF 2020. Die beste Lösung ist, alle Plattformen, die von einem großen Teil der Bevölkerung
                  genutzt werden, als «systemische Plattform» anzulegen und als quasi-öffentlichen Dienst
                  zu behandeln, mit strikter Regulierung der Algorithmen und Einhaltung der Grundrechte.

         12 Die berücksichtigten Steuern sind hauptsächlich die Grundsteuer (die auf Land- und
                  Immobilienbesitz erhoben wird) und die Gewerbesteuer (auf Gewerbeeigentum: Fabriken,
                  Ausrüstungen). Es handelt sich also, vereinfacht gesprochen, um die bedeutendsten
                  Eigentümer, ganz wie in den anderen Zensussystemen. In Frankreich räumte das 1820
                  erlassene Gesetz der double vote, also der doppelten Stimmabgabe, den reichsten Zensuswählern die Möglichkeit ein,
                  ein zweites Mal zu wählen, um einen Teil der Abgeordneten zu bestimmen.

         13 Siehe den spannenden Artikel von E. Bengtsson, «The Swedish Sonderweg in Question: Democratization and Inequality in Comparative Perspective, c. 1750–1920»,
                  Past and Present (2018).

         14 Ein weiterer aufschlussreicher, wenn auch weniger extremer Fall ist der des Königreichs
                  Preußen, größter Teil des Deutschen Kaiserreichs von 1871 bis 1918, wo seit 1848 ein
                  Dreiklassenwahlrecht praktiziert wurde, in dem die unterschiedlichen Klassen durch
                  die Höhe ihrer Steuern definiert wurden. Die preußischen Bürger waren also in drei
                  Klassen eingeteilt, von denen jede ein Drittel der Gesamtsteuern entrichtete. Jede
                  Klasse wählte ein Drittel der Wahlmänner, die wiederum die Abgeordneten wählten.

         15 Siehe T. Kuhner, Capitalism vs Democracy. Money in Politics and the Free Market Constitution, Stanford, California: Stanford University Press 2014; L. Bartels, Unequal Democracy.
                  The Political Economy of the New Gilded Age, Princeton: Princeton University Press
                  2016.

         16 Siehe J. Cagé, Le Prix de la démocratie, Paris: Fayard 2018; dies., Libres et égaux en voix, Paris: Fayard 2020. Insgesamt verursachen die Steuererleichterungen für politische
                  Spenden (von denen im Wesentlichen die reichsten 1 % und vor allem die reichsten 0,1 %
                  der Steuerpflichtigen profitieren) ungefähr die gleichen Kosten für die öffentlichen
                  Finanzen wie die gesamte offizielle Wahlkampffinanzierung (die sich in erster Linie
                  auf die letzten Wahlergebnisse stützt und daher allen Wählern die gleiche Bedeutung
                  zubilligt. Die Autorin schlägt vor, dieses inegalitäre System durch «Gutscheine für
                  demokratische Gleichheit» in gleicher Höhe für alle zu ersetzen und ein entsprechendes
                  System auch auf Philanthropie und Medien anzuwenden.

         17 Siehe J. Cagé, B. Huet, L’information est un bien public. Repenser la propriété des médias, Paris: Seuil 2021.

         18 Der Erfolg des Referendums, das Uber und Lyft organisiert haben, um an ihrem ultraprekären
                  Geschäftsmodell in Kalifornien festhalten zu können, wirft ein Licht auf die Grenzen
                  einer idyllischen Vorstellung von direkter Demokratie, wie im Übrigen auch auf die
                  Notwendigkeit, den Lohnarbeiterstatus so zu überdenken, dass er Schutz und Autonomie
                  miteinander in Einklang bringt.

         19 Der Senat wird von einem strukturell konservativen Kollegium von Wahlmännern gewählt,
                  in dem ländliche Gebiete überrepräsentiert sind. 1946 verlor der Senat auf Druck der
                  Sozialisten und Kommunisten hin sein Vetorecht bei der gewöhnlichen Gesetzgebung (ein
                  Vetorecht, das unter der Dritten Republik dazu geführt hatte, eine Reihe wesentlicher
                  Steuer- und Sozialreformen für Jahrzehnte zu verzögern), nicht aber bei Verfassungsänderungen.
                  Letztere müssen stets in gleichem Wortlaut von beiden Kammern mit einfacher Mehrheit
                  angenommen werden, bevor sie entweder von beiden mit Zweidrittelmehrheit beschlossen
                  oder durch ein Referendum ratifiziert werden können.

         20 Der bislang weitreichendsten Verfassungsänderung der Fünften Republik, die 1962 das
                  allgemeine Wahlrecht bei der Präsidentschaftswahl einführte, lag ebenfalls ein klarer
                  Verfassungsbruch durch General de Gaulle zugrunde (den ihm der von ihm selbst eingesetzte
                  Verfassungsrat ohne Weiteres verziehen hat), da es nicht vorgesehen war (und auch
                  heute nicht vorgesehen ist), dass eine solche Änderung per Referendum ohne vorherige
                  Zustimmung beider Kammern beschlossen werden kann.

         21 Die Lords gingen das Risiko eines Vetos gegen diesen populären Gesetzesvorschlag ein.
                  Der liberale Premier Lloyd George (der befürchtete, dass seine Partei von der Labour
                  Party abgelöst würde, was schließlich auch geschah, und die neuen Wähler aus der Arbeiterklasse
                  für sich gewinnen musste) beschloss, den Einsatz zu verdoppeln, indem er die Commons
                  dazu brachte, ein Verfassungsgesetz zu verabschieden, das die Vetomacht der Lords
                  bei der Gesetzgebung aufhob, und zugleich Neuwahlen anberaumte, die er mit großem
                  Abstand gewann. Die Lords saßen nun in der Falle der sogenannten Salisbury-Doktrin,
                  des unvorsichtigerweise in den 1880er Jahren gegebenen Versprechens, dass die Lords
                  die Ratifizierung von Gesetzen akzeptieren würden, für welche die Commons die ausdrückliche
                  Unterstützung der Bevölkerung erhalten hatten. Sie konnten nicht umhin, für beide
                  Gesetze zu stimmen und ihr eigenes Todesurteil zu unterzeichnen, nachdem der König
                  gedroht hatte, das House of Lords mit hundert neuen Mitgliedern zu besetzen, falls
                  sie ihr dem Land gegebenes Versprechen brechen sollten. Siehe T. Piketty, Kapital und Ideologie, a. a. O., S. 231–235.

         22 Dabei fällt am Rande auch auf, wie rückständig der US-amerikanische Supreme Court ist, dessen Richter auf Lebenszeit ernannt werden, wie
                  der Papst der katholischen Kirche oder die Apostel der Mormonen. Kardinäle über 80
                  haben jedoch im Gefolge einer päpstlichen Bulle von 1970 das Recht verloren, sich
                  an der Papstwahl zu beteiligen, ein Beweis dafür, dass alle Institutionen reformierbar
                  sind, auch die ehrwürdigsten.

         23 Im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert gründeten sich die ersten Aktiengesellschaften
                  häufig auf das Prinzip der Gleichheit unter den Gesellschaftern, bevor nach und nach
                  Systeme mit unterschiedlichen Klassen von Stimmrechten eingeführt wurden, die mehr
                  Stimmen für die größten Kapitalgeber vorsahen, ohne darum bis zur schlichten Proportionalität
                  gehen, da man fürchtete, dies werde zu einer zu starken Machtkonzentration in der
                  Hand einiger weniger führen und der Qualität der Beratungen und dem Verhältnis unter
                  den Anteilseignern abträglich sein. In Großbritannien musste man das Company Law von
                  1906 abwarten, bevor das Prinzip der Proportionalität zwischen der Zahl der Aktien
                  und der Stimmrechte gesetzlicher Standard für die Führung von Aktiengesellschaften
                  wurde (die Statuten können davon stets abweichen und mehrere Aktienkategorien und
                  alle möglichen Sonderregeln vorsehen). Siehe E. McGaughey, Participation in Corporate Governance, LSE, 2014.

         24 Siehe E. McGaughey, «The Codetermination Bargains: The History of German Corporate
                  and Labour Law», Columbia Journal of European Law, 23, 1 (2017). Siehe auch S. Silvia,
                  Holding the Shop Together. German Industrial Relations in the Postwar Era, Ithaca: Cornell University Press 2013.

         25 In Schweden verfügen die Beschäftigten nur über ein Drittel der Sitze, diese Regel
                  aber gilt für alle Unternehmen mit mehr als 25 Beschäftigten. In Dänemark liegt die
                  Schwelle bei 35, in Norwegen bei 50 Beschäftigten. Erst ab 300 Beschäftigten gilt
                  die Regel in Österreich, was ihren Anwendungsbereich stark einschränkt (fast so sehr
                  wie in Deutschland).

         26 Mehrere Entwürfe für EU-Richtlinien, die Mindeststandards einführen sollten, wurden 1972, 1983 und 1988 diskutiert,
                  stießen aber auf den erbitterten Widerstand der konservativen Parteien (und die Begeisterung
                  der französischen Sozialisten wie der Labour Party, die damals in erster Linie auf
                  Verstaatlichungen setzten, hielt sich ebenfalls in Grenzen).

         27 Das Land Niedersachsen zum Beispiel hält 13 % des Kapitals von Volkswagen und die
                  Statuten des Unternehmens garantieren ihm 20 % der Stimmrechte, zusätzlich zu mehr
                  als 50 %, die an die Beschäftigten gehen.

         28 «Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung
                  durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder
                  in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt
                  Artikel 14 Abs. 3 Satz 3 und 4 entsprechend.»

         29 So sieht Artikel 155 der Weimarer Reichsverfassung von 1919 vor, Immobilienbesitz
                  und Verteilung von Grund und Boden müssten sozialen Vorgaben folgen wie der, «jedem
                  Deutschen eine gesunde Wohnung» und allen Familien «eine ihren Bedürfnissen entsprechende
                  Wohn- und Wirtschaftsheimstätte» zu garantieren.

         30 Artikel 2 der Erklärung der Menschenrechte von 1789, noch immer integraler Bestandteil
                  der Verfassung, hält fest: «Das Ziel jeder politischen Vereinigung ist die Erhaltung
                  der natürlichen und unveräußerlichen Menschenrechte. Diese Rechte sind Freiheit,
                  Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung». Da die Verfassung diese
                  naturalistische Definition des Eigentums nicht näher erläutert (anders als etwa die
                  deutschen Verfassungen von 1919 und 1949), können die Richter sie nach freiem Ermessen
                  auslegen, vorzugsweise in einem konservativen Sinne, der vor allem den Interessen
                  der Eigentümer entgegenkommt. Ein französisches Gesetz hat erstmals 2013 eine bescheidene
                  Vertretung der Beschäftigten in den Verwaltungsräten großer Unternehmen eingeführt
                  (einer von zwölf Sitzen, eine Regel, die 2019 mit einer leichten Erweiterung ihres
                  Geltungsbereichs bestätigt wird), aber es ist sehr gut möglich, dass ein Gesetz, das
                  den Beschäftigten die Hälfte der Sitze zubilligt, ohne vorgängige Verfassungsänderung
                  nicht gebilligt würde.

         31 Siehe E. McGaughey, «A Twelve-Point Plan for Labour, and a Manifesto for Labour Law»,
                  a. a. O.; S. Silvia, Holding the Shop Together, a. a. O.; S. Jäger, B. Schœfer et al., «Labor in the Boardroom», Quarterly Journal of Economics (2021); «Voices at Work», MIT 2021.

         32 Siehe T. Piketty, Kapital und Ideologie, a. a. O., S. 1194–1197. Dieses System verallgemeinert die Regeln für die Deckelung
                  von Stimmrechten, die für Mediengesellschaften bereits vorgeschlagen wurden von J.
                  Cagé, Rettet die Medien. Wie wir die vierte Gewalt gegen den Kapitalismus verteidigen, München: C.H.Beck 2016.

         33 Die Form der Genossenschaft, die auf strikter Stimmengleichheit unter den Beschäftigten
                  beruht, kann für bestimmte Projekte übernommen werden, aber sie systematisch vorzuschreiben,
                  wäre kontraproduktiv.

         34 Siehe zum Beispiel die Projekte Reward Work Act und Accountable Capitalism Act, für
                  die sich 2018–2020 demokratische Senatoren in den Vereinigten Staaten starkgemacht
                  haben. Ersterer sieht für börsennotierte Unternehmen mindestens ein Drittel Arbeitnehmervertreter
                  vor, Letzterer 40 % Arbeitnehmervertreter in allen großen Unternehmen und eine Mehrheit
                  von 75 % in den Verwaltungsräten, die Spenden genehmigen (die sich aufgrund der Rechtsprechung
                  des Supreme Court nicht verbieten lassen). Siehe zur neuen Programmatik der Labour
                  Party K. Ewing, G. Hendy, C. Jones, Rolling out the Manifesto for Labour Law, Institute for Employment Rights, 2018.

         35 Siehe D. Méda, J. Battilana, I. Ferreras, Le Manifeste Travail. Démocratiser, démarchandiser, dépolluer, Paris: Seuil 2020. Siehe auch I. Ferreras, Firms as Political Entities. Saving Democracy through Economic Bicameralism, Cambridge: Cambridge University Press 2017. Siehe auch E. McGaughey, «A Twelve-Point
                  Plan for Labour, and a Manifesto for Labour Law», Industrial Law Journal (2017). McGaughey schlägt die Wahl von Vertretern durch gemischte Versammlungen von
                  Beschäftigten und Aktionären vor.

         36 Siehe die Plattform des Gewerkschaftsbundes UNI Global Union. Siehe auch S. Block, B. Sachs, Clean Slate for Worker Power: Building a Just Economy and Democracy, Harvard Law School, 2020.

      

   
      
         KAPITEL 6
         

         DIE GROSSE UMVERTEILUNG, 1914–1980
         

      

      Zwischen 1914 und 1980 wurden in der gesamten westlichen Welt (Großbritannien, Frankreich,
         Deutschland, Vereinigte Staaten, Schweden etc.), wie übrigens auch in Japan, Russland,
         China und Indien, auf unterschiedliche Weisen, mit denen wir uns noch beschäftigen
         müssen, die Eigentums- und Vermögensungleichheiten stark abgebaut. Wir werden in diesem
         Kapitel diese große Umverteilung besser zu verstehen suchen und uns dabei auf den
         Fall der westlichen Länder konzentrieren.
      

      Der erste Faktor ist der spektakuläre Fortschritt beim Aufbau des Sozialstaats. Zu
         einem großen Teil ist diese langfristige Entwicklung die Konsequenz sozialer Kämpfe
         und einer wachsenden Mobilisierung der sozialistischen und gewerkschaftlichen Bewegung
         seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Sie wurde freilich stark beschleunigt durch die
         beiden Weltkriege und die Weltwirtschaftskrise von 1929, die binnen eines Zeitraums
         von einunddreißig Jahren (1914–1945) das Verhältnis von Arbeit und Kapital völlig
         auf den Kopf gestellt haben. Der zweite Faktor ist die Einführung einer stark progressiven
         Einkommen- und Erbschaftsteuer, die für einen massiven Abbau der Konzentration von
         Reichtum und Wirtschaftsmacht an der Spitze der gesellschaftlichen Hierarchie und
         zugleich für stärkere Mobilität und größeren Wohlstand gesorgt hat. Eine entscheidende
         Rolle kam der progressiven Steuer auch bei der Definition eines neuen Sozial- und
         Fiskalvertrags zu. Und schließlich werden wir sehen, welch großen Einfluss die Liquidation
         von Auslands- und Kolonialvermögen, aber auch die Streichung von Staatsschulden im
         Prozess der Desakralisierung des Privateigentums und des Abbaus von Ungleichheiten
         gespielt hat. Die Rivalitäten unter den europäischen Mächten und die Unhaltbarkeit
         des kolonialen Ungleichheitsregimes treiben den Zerfall der Eigentumsgesellschaften
         der Belle Époque voran. Fruchtbare Lehren für die Zukunft lassen sich aber auch daraus
         ziehen, wie Europa nach dem Krieg durch den Erlass seiner Staatsschulden wiederaufgebaut
         werden konnte.
      

      
         Die Erfindung des Sozialstaats: Bildung, Gesundheit, soziale Sicherung
         

      

      Zwischen 1914 und 1980 sollte es zu einem beispiellosen Ausbau des Sozialstaats kommen.
         Im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert machte das gesamte Steueraufkommen
         unter Einschluss aller erdenklichen Steuern, Beiträge und Pflichtabgaben weniger als
         10 % des Nationaleinkommens in Europa und den Vereinigten Staaten aus. Von 1914 bis
         1980 wird sich dieser Anteil in den USA verdreifachen und in Europa mehr als vervierfachen. In Großbritannien, Deutschland,
         Frankreich oder Schweden belaufen sich die Steuereinnahmen seit den 1980er und 1990er
         Jahren auf 40 bis 50 % des Nationaleinkommens. Diese wachsende Kraft des Steuerstaats
         hat erheblich zur Wirtschaftsentwicklung beigetragen. Die neuen Einnahmen haben die
         Finanzierung von Ausgaben ermöglicht, die nicht bloß für den Abbau von Ungleichheiten
         unerlässlich waren, sondern auch dafür, das Wachstum anzukurbeln, vor allem durch
         massive und relativ egalitäre (zumindest verglichen mit allem bis dahin Erreichten)
         Investitionen in Bildung und Gesundheit, in Verkehrsinfrastruktur und kollektive Einrichtungen,
         aber auch in die Finanzierung von Ersatzeinkommen, die unverzichtbar sind, um (wie
         die Renten) mit dem Altern zurechtzukommen und (wie die Arbeitslosenversicherung)
         Wirtschaft und Gesellschaft für den Rezessionsfall zu stabilisieren.[1]

      Schaut man sich die größten europäischen Länder an, so fällt auf, dass der Anstieg
         des Steueraufkommens fast ausschließlich auf wachsende Sozialausgaben für Bildung,
         Gesundheit, Renten und andere Transfers zurückgeht (siehe Grafik 19). Was ebenfalls
         auffällt, ist die Schlüsselbedeutung der Zeit von 1914 bis 1950 für die veränderte
         Rolle des Staates. Noch am Vorabend des Ersten Weltkriegs konzentrierte sich der europäische
         Staat wie schon im ganzen 19. Jahrhundert darauf, die Ordnung aufrechtzuerhalten und
         dafür zu sorgen, dass das Eigentumsrecht nicht verletzt wird, sowohl im Inland als
         auch auf zwischenstaatlicher Ebene und in den Kolonien. Die hoheitlichen Ausgaben
         (Armee, Polizei, Rechtswesen, allgemeine Verwaltung, Basisinfrastruktur) verschlangen
         nahezu die gesamten Steuereinnahmen, nämlich 8 % des Nationaleinkommens bei einem
         Gesamtaufkommen von kaum 10 %. Für alle anderen Ausgaben (insbesondere Sozialausgaben)
         standen daher weniger als 2 % des Nationaleinkommens zur Verfügung (und davon weniger
         als 1 % für Bildung). Zu Beginn der 1950er Jahre ist dagegen in Europa der Sozialstaat
         in allen wesentlichen Hinsichten Wirklichkeit geworden, mit Steuereinnahmen von mehr
         als 30 % des Nationaleinkommens und einer Vielfalt von Bildungs- und Sozialausgaben,
         die nun zwei Drittel des Gesamtaufkommens ausmachen. Diese Entwicklung wird sich zwischen
         1950 und 1980 fortsetzen.[image: ]

      Von unschätzbarer Bedeutung sind, um das ausdrücklich zu betonen, als Gleichheitskatalysator
         wie Entwicklungsmotor die Bildungsausgaben. Im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert
         ist das Schulsystem extrem elitär und hierarchisiert. Nur eine Minderheit der Bevölkerung
         kann darauf hoffen, über die Grundschule und die ersten Jahre der Sekundarstufe hinauszukommen.
         Zwischen 1870 und 1910 steigen die Bildungsausgaben, erschöpfen sich aber weiterhin
         in etwa 0,5 bis 1 % des Nationaleinkommens, mit leichtem Vorsprung der Vereinigten
         Staaten und deutlichem Rückstand der Briten.[2] Im Laufe des 20. Jahrhunderts verzehnfachen sich die Bildungsausgaben fast, um in
         den 1980er bis 1990er Jahren in allen westlichen Ländern etwa 6 % des Nationaleinkommens
         auszumachen, die einen nahezu universalen Zugang zur Sekundarstufe und einen starken
         Anstieg des Hochschulzugangs finanzieren. Innerhalb dieser ohnehin expandierenden
         Bildungslandschaft fällt Mitte des 20. Jahrhunderts ein sehr deutlicher Vorsprung
         der Vereinigten Staaten auf. In den 1950er Jahren erreicht der Anteil der Zwölf- bis
         Siebzehnjährigen (Mädchen und Jungen), die in die Sekundarstufe kommen, jenseits des
         Atlantiks praktisch 80 %. In Großbritannien und Frankreich liegt die gleiche Einschulungsrate
         gleichzeitig zwischen 20 und 30 %, in Deutschland und Schweden bei knapp 40 %. In
         diesen vier Ländern muss man die 1980er Jahre abwarten, bevor die Einschulungsrate
         in der Sekundarstufe auf die in den Vereinigten Staaten Jahrzehnte zuvor erreichten
         80 % steigt.[3] In Japan, einem Land, das sich zwischen 1880 und 1930 durch eine beschleunigte Bildungsexpansion
         im Kontext der erbitterten Konkurrenz mit den westlichen Mächten hervorgetan hatte,
         trägt die Aufholjagd schneller Früchte: Die Einschulungsrate in der Sekundarstufe
         erreicht in den 1950er Jahren 60 %, um zu Beginn der 1970er Jahre auf über 80 % zu
         steigen.
      

      Bildung, das begannen die Regierungen Ende des 19. Jahrhunderts zu erkennen, ist nicht
         nur eine Frage der Gleichheit und individuellen Emanzipation, sondern der Macht. Die
         zweite industrielle Revolution, die zwischen 1880 und 1940 in der Chemie-, Eisen-
         und Stahl-, Strom-, Automobil- und Haushaltsgeräteindustrie etc. stattfindet, geht
         mit deutlich höheren Qualifikationsansprüchen einher. Während der ersten industriellen
         Revolution konnte man es namentlich in der Textil- und Kohleindustrie dabei belassen,
         Arbeitskräfte für mehr oder weniger mechanische Verrichtungen zu mobilisieren, angeleitet
         von ein paar Vorarbeitern und Ingenieuren. Bei der zweiten industriellen Revolution
         kommt es entscheidend darauf an, dass ein wachsender Teil der Arbeitskräfte Fertigungsprozesse
         bewältigt, die ein Mindestmaß an technischer und digitaler Kompetenz erfordern, dass
         er Bedienungsanleitungen für Geräte lesen kann etc. So gewannen denn auch die Vereinigten
         Staaten, gefolgt von Deutschland und Japan, den Neuankömmlingen auf der internationalen
         Bühne, in den neuen Industriesektoren allmählich die Oberhand über Großbritannien.
         Die erhebliche Kluft, die sich Mitte des 20. Jahrhunderts in Sachen Arbeitsproduktivität
         zwischen den Vereinigten Staaten und der übrigen westlichen Welt auftut, geht größtenteils
         auf den US-amerikanischen Bildungsvorsprung zurück. In den folgenden Jahrzehnten wurde dieser
         Bildungs- und mit ihm auch der Produktivitätsvorsprung aufgeholt: Seit den 1980er
         Jahren ist in den Vereinigten Staaten, Deutschland und Frankreich das Bruttoinlandsprodukt
         pro Arbeitsstunde exakt dasselbe. Hier zeigt sich auch, am Rande bemerkt, wie wichtig
         die Wahl der sozio-ökonomischen Indikatoren ist. Bei solchen Vergleichen die Arbeitszeit
         nicht zu berücksichtigen (ein höchst fragwürdiges und leider weit verbreitetes Vorgehen)
         läuft darauf hinaus, dass man die enormen historischen Bemühungen um mehr Freizeit,
         bezahlten Urlaub und Verkürzung der Wochenarbeitszeit verschweigt, obwohl diese Fragen
         doch im Zentrum der Gewerkschafts- und Volksmobilisierungen der letzten beiden Jahrhunderte
         stehen.[4]

      
         Der zweite Quantensprung des Steuerstaats: Eine anthropologische Revolution
         

      

      Hervorzuheben ist auch der tiefe Wesensunterschied zwischen dem ersten und dem zweiten
         Quantensprung des Steuerstaats. Als während des ersten, zwischen 1700 und 1850, die
         großen europäischen Mächte von einem Steueraufkommen von etwa 1 bis 2 % zu einem von
         6 bis 8 % übergingen, war dies vor allem wachsenden militärischen und hoheitlichen
         Ausgaben geschuldet.[5] Der Staat war fest in der Hand der adligen und bürgerlichen Eliten und stand an vorderster
         Front der zwischenstaatlichen wie kolonialen und kommerziellen Expansion. Zwischen
         1914 und 1980 sind es die Sozialausgaben, die im Vordergrund stehen. Machtpolitische
         Erwägungen mögen durchaus eine Rolle spielen, aber die beispiellose Ausweitung der
         Rolle des Staates findet vor allem zugunsten der Unterschichten und der Mittelschicht
         statt, ja unter ihrer Kontrolle oder zumindest der der politischen Bewegungen, die
         sie repräsentieren und von ihnen gewählt werden, unter historisch nie gekannten Bedingungen.
      

      In Großbritannien führt die Labour Party, die bei den Wahlen von 1945 die absolute
         Mehrheit erringt, den NHS (National Health Service) und ein umfassendes Sozialversicherungssystem ein. Das
         aristokratischste unter den Ländern Europas, bis zur Verfassungskrise von 1909 vom
         House of Lords regiert, wird zu dem Land, das eine echte Volks- und Arbeiterpartei
         an die Macht kommen und ihre Reformen umsetzen sieht. In ebenjenem Schweden, wo bis
         1910 Grundbesitzer bei Wahlen über bis zu hundert Stimmen pro Mann verfügten, bleiben
         durch die Arbeiterstimmen die Sozialdemokraten ab 1932 fast ununterbrochen an der
         Macht. In Frankreich führt der Front populaire 1936 den bezahlten Urlaub ein und die
         starke Präsenz der Kommunisten und Sozialisten im Parlament und an der Regierung verhilft
         1945 der Sozialversicherung zum Durchbruch. In den Vereinigten Staaten ist es eine
         Koalition gesellschaftlicher Kräfte, die 1932 die Demokraten mit ihrem New Deal an
         die Macht bringt und die Dogmen des Laissez-faire der Wirtschafts- und Finanzeliten
         nachhaltig erschüttert.[6] Die anthropologische Revolution ist eine zweifache. Zum ersten Mal in der Geschichte
         entzieht sich der Staat in einem solchen Ausmaß der Alleinkontrolle der herrschenden
         Klassen. Es ist dies die Folge des allgemeinen Wahlrechts, der parlamentarischen und
         repräsentativen Demokratie, des Wahlverfahrens und des politischen Wechsels, all das
         befördert durch eine unabhängige Presse und die Gewerkschaftsbewegung. Dieses System
         ist gewiss verbesserungsfähig, wenn nötig auch durch Verfassungsänderungen, aber jeder
         weiß heute, dass man auf diesen Errungenschaften aufbauen muss, um voranzukommen.
         Diese Erkenntnis hat sich seit den 1970er und 1980er Jahren durchgesetzt und maßgeblich
         zur endgültigen Delegitimierung des kommunistischen Gegenmodells beigetragen: Wenn
         Letzteres weniger politische Freiheit und weniger gesellschaftliches Wohlergehen zeitigt,
         was bringt es dann?
      

      Die zweite Lehre lautet, dass es möglich ist, nicht allein der Macht des Zensussystems,
         sondern auch der verallgemeinerten Herrschaft des Marktes den Rücken zu kehren.[7] Weite Bereiche der Wirtschaft, angefangen mit Bildung, Gesundheit und zu einem bedeutenden
         Teil auch Transport und Energie sind auf eine Weise organisiert worden, die nicht
         der Marktlogik gehorcht, mit unterschiedlichen Systemen öffentlicher Anstellung, mit
         genossenschaftlichen oder nicht gewinnorientierten Strukturen, mit steuerfinanzierten
         Subventionen und Investitionen. Und es hat nicht nur funktioniert, sondern auch sehr
         viel effizienter funktioniert als der privatwirtschaftliche kapitalistische Sektor.
         Auch wenn bestimmte US-amerikanische Lobbyisten nicht aufhören, das Gegenteil zu behaupten (aus Gründen,
         die auf der Hand liegen, und leider nicht ganz ohne Erfolg), wissen doch inzwischen
         alle, die sich den Fakten nicht verschließen, dass Gesundheitssysteme europäischen
         Typs nicht nur kostengünstiger, sondern auch im Hinblick auf Wohlergehen und Lebenserwartung
         sehr viel effizienter sind als die privaten Gesundheitsunternehmen der Vereinigten
         Staaten.[8] Auch wird niemand (oder fast niemand) im Bildungssektor Schulen, Gymnasien oder Universitäten
         durch Aktiengesellschaften ersetzen wollen, die einer kapitalistischen Logik gehorchen.[9] Und bei allen Beanstandungen und (legitimen) Debatten über Verbesserungsmöglichkeiten
         und Wachstumschancen – keine größere politische Bewegung in den Ländern, die im 20. Jahrhundert
         den Aufstieg des Steuer- und Sozialstaats erlebt haben, wird sich die Situation vor
         1914 zurückwünschen, als die Steuereinnahmen bei weniger als 10 % des Nationaleinkommens
         lagen.
      

      
         Die Erfindung der progressiven Einkommen und Erbschaftsteuer
         

      

      Kommen wir nun zur Frage der progressiven Steuer. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts
         waren fast alle Steuersysteme der Welt stark regressiv, da sie meist auf Verbrauchssteuern
         und indirekte Steuern setzten, die Ärmere proportional stärker belasten als Reichere.
         Der Extremfall einer regressiven Steuer ist die Kopfsteuer, also ein für alle gleich
         hoher Betrag, der per definitionem für einen Geringverdiener einen zehnmal größeren
         Anteil seines Einkommens ausmacht als für eine das Zehnfache verdienende Führungskraft.[10] Eine Proportionalsteuer wiederum ist eine, die allen sozialen Klassen den gleichen
         Prozentsatz des Einkommens oder Vermögens abverlangt. Für eine progressive Steuer
         ist dagegen kennzeichnend, dass der von den unterschiedlichen sozialen Gruppen gezahlte
         effektive Steuersatz umso höher ausfällt, je höher Einkommen oder Vermögen sind.[11]

      Auseinandersetzungen über die progressive Steuer haben eine lange Geschichte. Sie
         gewinnen im 18. Jahrhundert und namentlich während der Französischen Revolution an
         Bedeutung. In zahlreichen Flugschriften werden damals Steuersysteme vorgeschlagen,
         die durchaus dem ähnlich sind, das im großen Stil im 20. Jahrhundert eingeführt werden
         sollte. 1767 tritt der Stadtplaner Graslin für eine Steuertabelle ein, die für ein
         Einkommen, das der Hälfte des Durchschnittseinkommens entspricht, einen effektiven
         Steuersatz von 5 % vorsieht, während eines, das sich auf das 1300-Fache des Durchschnittseinkommens
         beläuft, mit 75 % belastet wird. Ein ähnliches System, das einen Steuersatz von 6 %
         für kleine Erbschaften und von 67 % für die größten vorsieht (siehe Tabelle 1), schlägt
         der Abgeordnete Lacoste 1792 für die Erbschaftsteuer vor.[image: ]

      Aber abgesehen von 1793/94, als kurzzeitig progressive Tarife erprobt werden, führt
         die Revolution am Ende zu proportionalen oder regressiven Steuern. So werden über
         das gesamte 19. Jahrhundert Erbschaften, mit denen Eltern ihre Kinder bedenken, mit
         1 % besteuert, ganz gleich, wie umfangreich sie sind. Höher sind die Steuersätze bei
         Übertragungen an Brüder und Schwestern, Cousinen und Cousins oder Nichtverwandte,
         aber auch hier spielt der Umfang keine Rolle. Diese Absage an die Steuerprogression
         ist einer der Gründe für die bis 1914 fortschreitende Eigentumskonzentration.
      

      Erst mit dem beginnenden 20. Jahrhundert setzt sich die progressive Steuer binnen
         weniger Jahre fast überall durch. In den Vereinigten Staaten steigt der Spitzensatz
         der Einkommensteuer, also der Satz für die höchsten Einkommen, von 7 % um 1913 auf
         77 % um 1918, bevor er 1944 ganze 94 % erreicht (siehe Grafik 20). Im Durchschnitt
         liegt er von 1932 bis 1980, also fast ein halbes Jahrhundert, bei 81 %. Die Vereinigten
         Staaten sind zwar führend, aber spektakuläre Entwicklungen, und das gilt für die progressive
         Einkommen- wie Erbschaftsteuer, sind auch in Großbritannien, Deutschland, Frankreich,
         Schweden und Japan zu beobachten (siehe Grafik 21).
      

      Hätte die progressive Steuer ohne die Erschütterung des Ersten Weltkriegs und ohne
         den Druck, den das bolschewistische System für die Eliten der kapitalistischen Länder
         bedeutete, so rasch durchgesetzt werden können? Streng genommen ist es unmöglich,
         diese Frage zu beantworten. Der Erste Weltkrieg und die Ereignisse in seinem Gefolge,
         angefangen mit der Revolution von 1917, haben die Weltgeschichte so grundlegend verändert,
         dass es wenig Sinn hat, sich heute auszumalen, wie ein 20. Jahrhundert ohne Zwischenkriegszeit,
         UdSSR und Kalten Krieg wohl ausgesehen hätte.[12][image: ][image: ]

      Langfristig stellt sich aber die progressive Steuer vor allem als Konsequenz einer
         sozialen und politischen Mobilisierung und eines anhaltend ausgeübten Drucks dar.
         Gewiss ist dieser Prozess durch zahlreiche Ereignisse (Kriege, Krisen, Revolutionen)
         beschleunigt worden, aber erstens variiert deren Bedeutung je nach Land erheblich,
         und zweitens sind diese Ereignisse selbst nicht vom Himmel gefallen. Sie sind in erster
         Linie Produkt der sehr starken sozialen Spannungen und Ungleichheiten der damaligen
         Zeit.
      

      Für Frankreich fällt auf, dass die parlamentarischen Gruppierungen, die Anfang der
         1920er Jahre im Rahmen des sogenannten Bloc National (einer der am weitesten rechts
         stehenden Mehrheiten in der Geschichte der Republik) den Spitzensteuersatz auf 60 %
         zu erhöhen beschlossen, dieselben waren, die sich vor dem Krieg noch strikt geweigert
         hatten, für einen Einkommensteuersatz von 5 % zu stimmen, und seine Verabschiedung
         mit allen Mitteln verhindern wollten.[13] Nur wenige Jahre später, in einem durch Krieg und Zerstörung, durch Millionen Tote
         und Verstümmelte völlig veränderten politischen Kontext, in einem Augenblick, da die
         Arbeiterlöhne ihre Kaufkraft von 1914 noch immer nicht wiedergewonnen und mehrere
         Streikwellen von Mai bis Juni 1919 und erneut im Frühjahr 1920 das Land erschüttert
         hatten, hat es beinahe den Anschein, als spiele die politische Couleur keine große
         Rolle mehr. Es mussten Steuereinnahmen her, und niemandem wäre es eingefallen, die
         Reichen dabei zu verschonen. Und dabei spielte, noch einmal, unleugbar auch die sozialistische
         und kommunistische Bedrohung eine Rolle: Die Eliten zogen es vor, eine stark progressive
         Besteuerung zu akzeptieren, statt das Risiko einzugehen, eines Tages einer Generalenteignung
         zum Opfer zu fallen. Aber das heißt offenbar nicht, dass nicht die gleiche Bedrohung
         schließlich auch ohne das Attentat von Sarajevo oder die Erstürmung des Winterpalastes
         heraufgezogen wäre. Die Mobilisierungen zugunsten der Steuerprogression hatten bereits
         vor dem Krieg zugenommen, der zweifellos nur die Lunte entzündet hat.[14]

      Wie entscheidend soziale und politische Mobilisierungen sind, bestätigt ein Blick
         auf andere Länder. In Schweden wird 1909–1911 das ultrazensitäre System infrage gestellt.
         Das Land ist von den beiden Weltkriegen relativ wenig betroffen und es ist vor allem
         der Machtantritt der Sozialdemokraten, der für die Schaffung des Sozialstaats wie
         die Einführung der progressiven Steuer ausschlaggebend ist. In Großbritannien kommt
         es zur gleichen Zeit zu einer entscheidenden Episode mit dem Machtverlust des House
         of Lords und dem People’s Budget, das seinerseits eine starke Steuerprogression mit höheren Sozialbudgets verbindet.
         In den Vereinigten Staaten kommt 1913 die Bundeseinkommensteuer. Mit dem Ersten Weltkrieg
         hat dieses Ereignis wenig zu tun: Es ist Fluchtpunkt eines langen, 1895 begonnenen
         Prozesses der Verfassungsänderung, der von der Mobilisierung der Bevölkerung und dem
         starken Verlangen nach steuerlicher und wirtschaftlicher Gerechtigkeit zeugt, von
         dem das Land damals ergriffen wird.[15] Maßgeblich ist auch die Rolle der Weltwirtschaftskrise von 1929, die jenseits des
         Atlantiks entscheidender und traumatisierender war als der Erste Weltkrieg oder die
         Russische Revolution. Die Krise führt allen vor Augen, wie dringlich es ist, die Kontrolle
         über den Kapitalismus zurückzugewinnen, und bringt Roosevelt dazu, in den 1930er und
         1940er Jahren die Steuerprogression in ungeahnte Höhen zu treiben.
      

      
         Reale Steuerprogression und Sozialvertrag: Die Frage der Steuerakzeptanz
         

      

      Wie sahen aber die realen Auswirkungen der Steuerprogression auf die Wirtschaft aus?
         Hier muss zunächst mit der verbreiteten Vorstellung aufgeräumt werden, die höchsten
         Steuersätze hätten in Wahrheit niemanden betroffen und darum auch keinerlei substanzielle
         Wirkung gezeigt. Gewiss fiel nur eine kleine Minderheit, die im Allgemeinen zu den
         reichsten 1 %, ja 0,1 % zählte, unter die Spitzensteuersätze von 70 % oder 80 %.[16] Tatsache ist aber auch, dass die Einkommens- und vor allem Vermögenskonzentration
         zu Beginn des 20. Jahrhunderts extrem war: Die reichsten 1 % hielten in Frankreich
         die Hälfte des Gesamtvermögens, in Großbritannien fast zwei Drittel. Noch stärker
         fällt die Konzentration aus, wenn man vom Wohneigentum absieht und nur das Eigentum
         an den Produktionsmitteln berücksichtigt. Selbst wenn die Steuersätze von 70 oder
         80 % also nur das oberste Perzentil oder Tausendstel betrafen, ist das erhebliche
         Gewicht zu bedenken, das diese sehr kleinen Gruppen im Ungleichheitsregime der Eigentumsgesellschaften
         der Belle Époque hatten. Die progressive Einkommen- und Erbschaftsteuer hat denn auch,
         wie wir durch eine sorgfältige Prüfung der französischen Nachlassarchive auf Individualebene
         zeigen konnten, ganz erheblich zur Dekonzentration des Eigentums zwischen 1914 und
         1950 beigetragen.[17]

      In den Vereinigten Staaten war, wenn man die Gesamtheit der Abgaben berücksichtigt
         (Bundeseinkommensteuer, aber auch alle anderen staatlichen Steuern und Abgaben), das
         Steuersystem zwischen 1914 und 1980 sehr stark progressiv. Die effektiven Steuersätze,
         die für die am wenigsten reichen 90 % galten, lagen deutlich unter dem Durchschnittssatz
         des Landes, während die effektiven Steuersätze, die für die reichsten Tausendstel
         und Zehntausendstel galten, 60 bis 70 %, also das Dreifache des Durchschnittssatzes
         erreichten (siehe Grafik 22).[18] Die für die europäischen Länder vorliegenden Daten bestätigen diesen Befund. Die
         Steuerprogression war, anders gesagt, innerhalb dieses Zeitraums eine ganz handfeste
         und folgenreiche Realität.
      

      Tatsächlich hat diese starke Progressivität mehrere Konsequenzen, die zunächst den
         Abbau der Ungleichheit und der Einkommens- wie Eigentumskonzentration an der Spitze
         der Gesellschaft, dann aber auch den Gesellschaftsvertrag insgesamt und die kollektive
         Akzeptanz für höheren Fiskaldruck und stärkere Vergesellschaftung des Wohlstands betreffen.
         Zwischen 1914 und 1980 konnten kleine und mittlere Steuerzahler (Arbeitnehmer, Selbständige,
         Inhaber kleiner oder mittlerer Unternehmen) darauf vertrauen, dass die wohlhabendsten
         Wirtschaftsakteure (mit hohen Einkommen und Vermögen, mit gewinnbringenden Unternehmen)
         zu einem deutlich höheren Satz als sie selbst belastet wurden.[image: ]

      Heute sieht es ganz anders aus: Die reale Progression ist verschwunden, wenn nicht
         der Regression gewichen, da die Reichsten mitunter in den Genuss eines niedrigeren
         effektiven Satzes als die Mittel- und Unterschichten kommen und die Steuersätze von
         Großunternehmen häufig unter denen von kleinen und mittleren liegen.[19] Politisch liegt darin eine massive Gefahr für die Steuerakzeptanz und die Legitimität
         des gesellschaftlichen Solidarsystems insgesamt.
      

      
         Die progressive Steuer als Mittel zum Abbau von Ungleichheit nicht nur nach, sondern
            vor Steuern
         

      

      Die Steuerprogression, auch das ist eine Lehre aus der Zeit von 1914 bis 1980, die
         wir beherzigen müssen, ist ein Instrument des Abbaus von Ungleichheit nicht nur nach,
         sondern auch und vor allem vor Steuern (man spricht gelegentlich von Vorverteilung
         im Unterschied zur Umverteilung).[20] Diese Schlussfolgerung mag paradox anmuten, aber tatsächlich liegt sie auf der Hand.
         Besonders deutlich tritt dies an der progressiven Erbschaftsteuer hervor, die Vermögensungleichheiten
         in der folgenden Generation verringert. Der Effekt wäre noch stärker, würde man die
         Erbschaftsteuer zur Umverteilung des Erbes zugunsten all derer, die so gut wie nichts
         erben, und die jährliche Vermögensteuer zur Einführung einer permanenten Eigentumsumverteilung
         nutzen. Dass sie Ungleichheiten nicht erst nach, sondern schon vor Steuern abbaut,
         gilt aber auch von der progressiven Einkommensteuer und namentlich den quasi-konfiskatorischen
         Steuern von 80 oder 90 % auf Spitzeneinkommen. Wenn es sich um Kapitaleinkommen handelt
         (Dividenden, Zinsen, Mieten etc.), wie bei einem Großteil der höchsten Einkommen in
         der Belle Époque und der Zwischenkriegszeit, dann nötigen solche Steuersätze die Betroffenen
         zu einer raschen Senkung ihres Lebensstandards, wenn sie nicht riskieren wollen, sehr
         bald unwiderruflich ihr Kapital angreifen, also einen wachsenden Teil ihrer Unternehmen
         und Güter verkaufen müssen. Dieser Effekt hat eine Schlüsselrolle bei der allmählichen
         Dekonzentration des Reichtums und beim Abbau sehr hoher Vermögen zugunsten einer wohlhabenden
         Mittelschicht gespielt. Wenn es sich aber um Arbeitseinkommen handelt und namentlich
         um Spitzenvergütungen, wie sie Managern gezahlt werden, dann schränken jene hohen
         Steuersätze nicht nur die Möglichkeit der Anhäufung sehr großer Vermögen drastisch
         ein, sondern führen auch und vor allem zu einer radikalen Veränderung der Bedingungen,
         unter denen solche Vergütungen festgesetzt und ausgehandelt werden, was letztlich
         den niedrigeren Vergütungen zugutekommt.
      

      Die verfügbaren Daten zeigen, dass dieser zweite Effekt von größter Bedeutung war,
         namentlich in den Vereinigten Staaten. Die unter Roosevelt und in der Nachkriegszeit
         geltenden Spitzensätze von 80 bis 90 % haben Unternehmen dazu bewegt, mit den astronomischen
         Vergütungen Schluss zu machen, deren Kosten mehr und mehr in einem Missverhältnis
         zum tatsächlichen Gewinn für den Manager und alternativen Verwendungsmöglichkeiten
         stand. Das Wegschmelzen der Supergehälter ließ mehr Spielraum für Investitionen und
         die Erhöhung von Niedriglöhnen. Die Daten belegen also, dass der Verteilungseffekt
         der konfiskatorischen Steuern vor allem auf Vorverteilung beruhte. Das heißt auch,
         dass sich nur ein Teil des Gesamteffekts messen lässt, wenn man bloß die von den unterschiedlichen
         Perzentilen beglichenen Steuern berücksichtigt. Der Vergleich zwischen den verschiedenen
         Ländern zeigt darüber hinaus, dass dieser Fiskalmechanismus umso wirksamer ist, je
         mehr er mit einer stärkeren Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei der Festsetzung und
         Kontrolle von Vergütungen und Lohnstufen einhergeht (zum Beispiel durch Gewerkschaftsvertreter
         in den deutschen oder nordeuropäischen Verwaltungsräten oder im US-amerikanischen War Labor Board).[21] Die auf Unternehmens- wie Sektoren- und Länderebene verfügbaren Daten belegen auch,
         dass sich zwischen Vergütung und Performance von Managern oberhalb eines bestimmten
         Niveaus keinerlei signifikante Korrelation feststellen lässt, wohl aber die negative
         Auswirkung dieser Vergütungen auf niedrige und mittlere Löhne.[22]

      Dem ist noch hinzuzufügen, dass Innovation und Produktionssteigerung von dieser Einführung
         einer stark progressiven Steuer keineswegs gebremst wurden. In den Vereinigten Staaten
         stieg das Nationaleinkommen pro Einwohner zwischen 1870 und 1910, als es noch keine
         Einkommensteuer gab, um 1,8 % pro Jahr, nach ihrer Einführung dagegen um 2,1 % zwischen
         1910 und 1950 und sogar um 2,2 % zwischen 1950 und 1990, als der Spitzensteuersatz
         im Durchschnitt bei 72 % lag. Dann wurde der Spitzensteuersatz halbiert, mit dem erklärten
         Ziel, das Wachstum anzukurbeln, das sich aber, ganz im Gegenteil, seinerseits halbierte
         und zwischen 1990 und 2020 nur noch bei 1,1 % lag (siehe Grafik 23). Jenseits eines
         bestimmten Ungleichheitsniveaus hat eine weitere Vergrößerung von Einkommens- und
         Vermögensunterschieden auf die wirtschaftliche Dynamik offenbar alles andere als positive
         Auswirkungen.[23] Kurzum: Die quasi-konfiskatorischen Steuern waren, wie alle inzwischen verfügbaren
         Daten zeigen, ein enormer historischer Erfolg. Sie haben nicht nur einen starken Abbau
         von Vermögens- und Einkommensunterschieden ermöglicht, sondern zugleich die Situation
         der Mittelschicht wie der Unterschichten verbessert, den Sozialstaat gestärkt und
         beides, die Wirtschafts- und die Sozialleistung, angekurbelt. Historisch betrachtet,
         ist es der Kampf für Gleichheit und Bildung, der die Wirtschaftsentwicklung und den
         menschlichen Fortschritt ermöglicht hat, nicht die Heiligsprechung des Eigentums,
         der Stabilität und der Ungleichheit.[24][image: ]

      
         Die Liquidation der Kolonialvermögen und der Staatsschulden
         

      

      Neben dem Sozialstaat und der progressiven Steuer ist der dritte Faktor, der die große
         Umverteilung der Zeit von 1914 bis 1980 charakterisiert, die Liquidation zunächst
         der Auslands- und Kolonialvermögen, dann der Staatsschulden. Am Vorabend des Ersten
         Weltkrieges scheint der Wohlstand der Eigentümer unantastbar. Der Gesamtwert des Privateigentums
         beläuft sich in Großbritannien, Frankreich und Deutschland auf sechs bis acht Jahre
         Nationaleinkommen (siehe Grafik 24).[25] Zudem ist die Eigentumskonzentration sehr hoch: Die reichsten 10 % halten zwischen
         80 und 90 % des Gesamteigentums. Zwischen 1914 und 1950 kommt es dagegen zu einem
         regelrechten Eigentumsschwund: In den 1950er Jahren liegt der Gesamtwert des Besitzes
         bei zwei bis drei Jahren Nationaleinkommen, bevor er sich bis heute langsam wieder
         erholt, ohne freilich das Niveau und vor allem die Konzentration von einst wieder
         zu erreichen.[26] Dieser Schwund rührt zum Teil von der Zerstörung von Gütern (Fabriken, Gewerbe- und
         Wohnimmobilien) in den Kämpfen und Bombardements der beiden Weltkriege her, die für
         ein Viertel bis ein Drittel des Rückgangs in Frankreich und Deutschland (und ein paar
         Prozent in Großbritannien) verantwortlich ist. Zu einem ebenso großen Teil ist der
         Abbau einer Reihe politischer Maßnahmen geschuldet, denen es ausdrücklich darum zu
         tun ist, die Macht der Privateigentümer zu beschneiden (Mietendeckel, Verstaatlichungen,
         Finanz- und Wirtschaftsregulierung, Gewerkschaftsrechte etc.). Gemeinsam ist diesen
         sehr unterschiedlichen Politiken, den monetären Wert der Güter für Privateigentümer
         zu verringern, ihren sozialen Wert für die Nutzer aber unberührt zu lassen. Es geht
         also nicht um einen realen Wertverlust, sondern um Umverteilung von Macht. Der dritte
         und bedeutendste Teil des Schwunds schließlich (ein Drittel bis die Hälfte in Frankreich
         und Deutschland, fast zwei Drittel in Großbritannien) geht zunächst auf die Liquidation
         der Auslandsvermögen, dann der Staatsschulden zurück.[27] Auch dabei handelt es sich letztlich nicht um Vernichtung, sondern um Umverteilung:
         Den kolonisierten Bevölkerungen und den Steuerzahlern der Nachkriegszeit bescherte
         sie einen Gewinn an Freiheit.[image: ]

      Diese Liquidation vollzog sich in zwei Schritten: Zunächst wurden die Auslandsvermögen
         aufgelöst oder in Staatsschulden umgewandelt, dann wurden letztere ihrerseits liquidiert.
         Um diese Ereignisse richtig zu verstehen, muss man sich zunächst vor Augen führen,
         dass internationale Vermögenswerte zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein historisch beispielloses
         und bis heute nicht wieder erreichtes Niveau erreicht hatten (siehe Grafik 25). So
         beliefen sich 1914 die Auslandsvermögen der britischen Eigentümer auf fast zwei Jahre
         Nationalvermögen (mehr als ein Viertel ihres Gesamteigentums), das der französischen
         auf fast anderthalb Jahre (fast ein Fünftel ihres Eigentums).[image: ]

      Diese Vermögenswerte wurden in Kolonialreichen gehalten, als Kautschukplantagen in
         Indochina oder Holzbetriebe im Kongo, aber auch in zahlreichen Gebieten, die keine
         Kolonien im engeren Sinne waren, zu denen Großbritannien und Frankreich aber stark
         hierarchisierte Beziehungen unterhielten: Man denke nur an die Ölquellen im Osmanischen
         Reich oder in Persien, an die Eisenbahnen oder öffentlichen und privaten Schuldtitel
         in Russland, China und Lateinamerika. Der Umfang kolonialer und internationaler Vermögenswerte
         auf individueller Ebene lässt sich in den Pariser Nachlassarchiven gut nachvollziehen.
         Zwischen 1872 und 1912 stiegen ausländische Anlagen derart von 6 auf 21 % der Hinterlassenschaften,
         und bei großen Erbschaften fiel der Anstieg noch stärker aus.[28]

      Diese internationalen Anlagen bescherten ihren Besitzern hohe Einkünfte (Gewinne,
         Dividenden, Zinsen, Mieten, Lizenzgebühren): ungefähr 5 % zusätzliches Nationaleinkommen
         für Frankreich (was der gesamten Industrieproduktion der industrialisiertesten Départements
         im Norden und Osten des Landes entspricht), fast 10 % für Großbritannien.[29] Darum konnten sich im Übrigen die beiden Hauptkolonialmächte des Planeten von 1880
         bis 1914 ein fast permanentes Handelsdefizit gegenüber dem Rest der Welt leisten (im
         Durchschnitt zwischen 1 und 2 % des Nationaleinkommens): Durch die von ausländischen
         Vermögenswerten abgeworfenen Gewinne wurde dies mehr als ausgeglichen, sodass noch
         ausreichend Finanzmittel übrig blieben, um weiterhin vom Rest der Welt Besitz zu ergreifen
         und neue Aktiva anzuhäufen. Tatsächlich war die Rate der Akkumulation von Auslandsaktiva
         durch Frankreich und Großbritannien zwischen 1880 und 1914 so unverhältnismäßig hoch,
         dass sie sich langfristig aus internen wie externen Gründen nicht hätte aufrechterhalten
         lassen. Die Akkumulation schritt dem Rest der Welt gegenüber so schnell fort, dass
         die europäischen Mächte, hätten sie noch ein paar Jahrzehnte so weitergemacht, auf
         dem besten Weg gewesen wären, die ganze Welt zu besitzen. Die Logik der kolonialen
         Extraktion und internationalen Besitzergreifung ging häufig mit Gewalt und großer
         Brutalität in Gestalt quasi erzwungener oder schlecht bezahlter Arbeit, unwürdiger
         Arbeitsbedingungen und Diskriminierungen einher. Sie legte, anders gesagt, die größte
         Gleichgültigkeit gegenüber dem von ihr erzeugten menschlichen Leid an den Tag.[30] So stärkte sie letztlich die nationalen Befreiungsbewegungen, deren Sieg durch die
         beiden Weltkriege nur beschleunigt wurde.
      

      Innerhalb Europas war der Umfang der Finanzströme und erzielten Gewinne allen bekannt.
         Die Kolonialvermögen weckten immer größere Begehrlichkeiten und schürten erbitterte
         Rivalitäten.[31] Deutschland war im ausgehenden 19. und angehenden 20. Jahrhundert zur größten und
         bevölkerungsreichsten Industriemacht des Kontinents geworden, aber es war deutlich
         ärmer an Auslandsvermögen als Großbritannien und Frankreich. Die Marokkokrise von
         1911 führte um ein Haar zur Aufnahme von Kampfhandlungen, aber schließlich akzeptierte
         Deutschland gegen eine bedeutende Entschädigung in Kamerun die französisch-britische
         Entente cordiale von 1904 über Marokko und Ägypten. Ein paar Jahre ließ sich der Krieg
         dadurch hinauszögern. Der nächste Funke brachte das Pulverfass zur Explosion.
      

      Der Ausbruch der Feindseligkeiten führte zum Einbruch der Auslandsvermögen. Die britischen
         und französischen Besitzstände erholten sich zwar in den 1920er Jahren ein wenig,
         zum Teil durch die Aufteilung des deutschen Kolonialbesitzes, aber im Gefolge des
         Zweiten Weltkrieges lösten sie sich endgültig auf. Zwischen 1914 und den 1950er und
         1960er Jahren kam es also zur völligen Vernichtung der bedeutendsten internationalen
         Besitztümer (siehe Grafik 25). Zum Teil ist dafür eine Reihe von Enteignungen im Zuge
         revolutionärer Prozesse und Unabhängigkeitskriege verantwortlich. Nach der Oktoberrevolution
         1917 beschließt der neue Sowjetstaat alle vom zaristischen Regime angehäuften Schulden
         zu annullieren. Eine von Großbritannien, Frankreich und den Vereinigten Staaten angeführte
         Entsendung von Streitkräften von 1918 bis 1920 nach Nordrussland mit dem Ziel, die
         Revolution zu ersticken, schlägt fehl. Am Ende dieses Zeitabschnitts beschließt Ägypten
         1956 die Verstaatlichung des Suezkanals, der seit seiner Eröffnung 1869 seinen französisch-britischen
         Aktionären satte Dividenden beschert hatte. Erneut erwägen Großbritannien und Frankreich,
         Truppen zu entsenden, wie sie es in der Vergangenheit so oft getan hatten. Diesmal
         aber werden sie von den Vereinigten Staaten im Stich gelassen, die nicht das Risiko
         eingehen können, die Länder des Südens eines nach dem anderen der Sowjetunion in die
         Hände fallen zu lassen. Die Kolonialmächte gibt es nicht mehr.
      

      Neben den Enteignungen kommen die Kriege selbst die europäischen Eigentümer teuer
         zu stehen. Zur Finanzierung der Kampfhandlungen, die von beispielloser Brutalität
         sind, verkaufen sie einen wachsenden Teil der ausländischen Aktiva, um ihren Staaten
         Kredit zu geben, die natürlich versprechen, ihnen nach dem Krieg, wie es sich gehört,
         alles auf Heller und Pfennig zurückzuzahlen. Dieses Versprechen wird sich nie einlösen
         lassen. In der Hoffnung, seine Eigentümer zu sanieren, zwingt der französische Staat
         nach dem Ersten Weltkrieg einem schon am Boden liegenden Deutschland eine Schuld in
         der unfassbaren Höhe von 300 % des deutschen Nationaleinkommens auf. Das ist, am Rande
         bemerkt, der gleiche Anteil am Nationaleinkommen wie im Fall der 1825 Haiti aufgebürdeten
         Schuld, mit dem kleinen Unterschied, dass Deutschland die Mittel hat, sich zu verteidigen.
         Der französischen Regierung scheint der Betrag nur recht und billig: Frankreich hatte
         1871 den Gegenwert von 30 % seines Nationaleinkommens an Deutschland zahlen müssen,
         und die 1914–1918 durch die Gefechte angerichteten Schäden bewegen sich schließlich
         in einer ganz anderen Dimension. Aber tatsächlich ist die Belastungsgrenze des Systems
         überschritten. In Mein Kampf, entstanden 1924, als die französischen Truppen das Ruhrgebiet besetzt hielten, um
         ihren Reparationsforderungen Geltung zu verschaffen, ereifert Hitler sich wieder und
         wieder über den schändlichen, zu allem Überfluss von einem demografisch im Abstieg
         begriffenen Volk geforderten Tribut, und kommt zu dem Schluss, allein die Bildung
         einer überlegenen Staatsmacht werde es dem deutschen Volk erlauben, sein Haupt zu
         erheben und endlich ein seiner Bedeutung entsprechendes Kolonialreich zu errichten.[32] Die Krise von 1929 und die Gefechte des Zweiten Weltkrieges sollten schließlich zur
         endgültigen Vernichtung der Kolonialvermögen und zum Zusammenbruch der zugleich proprietaristischen
         und, untrennbar davon, kolonialen Mächte führen, die bis 1914 die Welt beherrscht
         hatten.
      

      
         Der Wiederaufbau Europas durch Streichung der Staatsschulden
         

      

      Von 1945 bis 1950 haben die Hauptmächte Europas enorme Staatsschulden angehäuft: zwischen
         200 und 300 % des Nationaleinkommens (siehe Grafik 26). Dabei handelt es sich größtenteils
         um den Übertrag der dreißig Jahre zuvor zur Finanzierung der Kriege veräußerten Auslandsvermögen
         (siehe Grafik 25).[image: ]

      Die meisten Länder beschließen, diese Schulden nicht zu begleichen und sich anderen
         wirtschaftlichen und sozialen Prioritäten zuzuwenden, indem sie drei vor dem Ersten
         Weltkrieg bereits erprobte Maßnahmen kombinieren: schlichte Streichung, Inflation
         und Sonderabgaben auf Privatvermögen. In Frankreich liegt die Inflation vier Jahre
         in Folge, von 1945 bis 1948, bei über 50 %. Damit sind die Staatsschulden vom Erdboden
         verschwunden, so sicher wie eine Fabrik durch ein Bombardement. Das Problem ist, dass
         damit auch Millionen von Kleinsparern in den Ruin getrieben werden, während Wohlhabende,
         die rechtzeitig ihre Staatsschuldtitel gegen Aktien oder Immobilien getauscht haben,
         nicht oder kaum betroffen sind. Das trägt dazu bei, eine in den 1950er Jahren endemische
         Altersarmut zu verschärfen und löst ein tiefes Gefühl der Ungerechtigkeit aus. In
         Westdeutschland, wo die traumatische Erinnerung an die Hyperinflation von 1923 noch
         sehr lebendig ist, greift man zu ausgefeilteren Lösungen. Die Währungsreform von 1948
         ersetzt Altschulden von hundert Mark durch Schulden von einer Mark in der neuen Währung,
         während sie mittels Staffelung zugleich die kleinsten Sparguthaben schützt. Die Schuld
         verschwindet, ohne eine Inflation hervorzurufen. Vor allem aber verabschiedet der
         Bundestag 1952 ein Lastenausgleichsgesetz, das eine Sondersteuer von bis zu 50 % auf
         die größten Finanz-, Berufs- und Immobilienvermögen jedweder Art erhebt und einen
         Ausgleich für kleine und mittlere, von Kriegsverheerungen und der Währungsreform hart
         getroffene Vermögen schafft. Das System ist alles andere als perfekt, aber es umfasst
         beträchtliche Summen (ungefähr 60 % des deutschen Nationaleinkommens von 1952, bei
         Tilgungen mit einer Laufzeit von 30 Jahren) und stellt einen ehrgeizigen und weithin
         geglückten Versuch dar, das Land auf der Grundlage sozialer Gerechtigkeit zu reformieren.[33] Deutschland profitiert zudem vom Erlass seiner Auslandsschulden bei der Londoner
         Konferenz von 1953, der finanzielle Spielräume für Wiederaufbau, Sozialausgaben und
         Investitionen in Infrastruktur und Bildung schafft.[34] In Japan erreichte die 1946–1947 erhobene Sonderabgabe 90 % für die bedeutendsten
         Portfolios, was auch dort für eine rasche Begleichung der Kriegsschulden sorgt.[35]

      Im Rückblick erweisen sich diese Politiken als großer Erfolg, da sie es möglich gemacht
         haben, binnen weniger Jahre die Schulden der Vergangenheit abzutragen, um sich der
         Zukunft und dem Wiederaufbau zuzuwenden. Hätte man solche Schulden mit den üblichen
         Mitteln begleichen müssen, ohne Streichungen, ohne Inflation, ohne Sondersteuer auf
         privates Kapital, durch Jahr für Jahr zu erzielende Haushaltsüberschüsse, so wären
         wir noch heute, 2022, keinen Schritt weiter. Und das nur, um den Erben der Inlands-
         und Kolonialvermögen aus der Zeit vor 1914 Zinsen zu zahlen. Auf diese Strategie einer
         langfristigen Auszahlung von Rentiers hatte Großbritanniens im 19. Jahrhundert gesetzt,
         allerdings unter einem Zensusregime.[36] Es ist schwer vorstellbar, wie eine solche Strategie von irgendeiner Regierung nach
         dem Krieg hätte durchgesetzt werden können, so wenig wie übrigens in den kommenden
         Jahrzehnten. Darüber darf freilich nicht vergessen werden, dass die 1945–1950 getroffenen
         Entscheidungen große politische Kämpfe und erbitterte Diskussionen auslösten. Aber
         letztlich spielte am Ende eines langen konfliktgeladenen Prozesses die Liquidation
         von Auslandsvermögen und Staatsschulden eine Hauptrolle beim Abbau von Einkommens-
         und Vermögensungleichheiten während der großen Umverteilung von 1914 bis 1980.
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         KAPITEL 7
         

         DEMOKRATIE, SOZIALISMUS UND PROGRESSIVE EINKOMMENSTEUER
         

      

      Wenden wir uns der Zukunft zu. Die große Umverteilung der Zeit von 1914 bis 1980 war
         kein Zuckerschlecken, aber sie hält wichtige Lehren bereit. Die wichtigste: Der Sozialstaat
         und die Steuerprogression sind wirkungsvolle Instrumente einer Transformation des
         Kapitalismus. Wir können auf dem Weg zur Gleichheit nur dann wieder vorankommen, wenn
         es eine umfassende Mobilisierung für diese Institutionen gibt und die Bürger sich
         die Kontrolle über sie zurückerobern. Zugleich ist es entscheidend, sich die Grenzen
         dessen, was diese Institutionen im 20. Jahrhundert geleistet haben, und die Gründe
         vor Augen zu führen, die zu ihrer Schwächung seit 1980 geführt haben. Ich werde insbesondere
         auf die verhängnisvolle Rolle der Liberalisierung der Finanzmärkte und des freien
         Kapitalverkehrs eingehen, aber auch auf die strategischen Schlussfolgerungen, die
         wir ziehen müssen, um uns aus dieser Lage zu befreien.
      

      
         Die Grenzen der Gleichheit: Hyperkonzentration des Eigentums
         

      

      Zunächst muss man sich klarmachen, dass der im letzten Jahrhundert zurückgelegte Weg
         zur Gleichheit von begrenzter Reichweite war (siehe Grafik 27). Gewiss ist in Europa
         langfristig das Auftauchen einer «wohlhabenden Mittelschicht» zu verzeichnen. Die
         40 % der Bevölkerung zwischen den ärmsten 50 % und den reichsten 10 % besaßen 1913
         noch kaum 10 % des Gesamteigentums; 2020 hielten sie 40 %, insbesondere in Form von
         Immobilienbesitz.[1] Das ändert indessen nichts daran, dass im Europa von 2020 die ärmsten 50 % noch immer
         über keinen nennenswerten Besitz verfügen (5 % des Gesamteigentums), während den Reichsten
         55 % gehören. Mit anderen Worten: Erstere haben ein Vermögen, das fünfhundertmal kleiner
         ist als das Letzterer (ihr Anteil am Gesamtvermögen ist zehnmal kleiner, obwohl sie
         fünfmal so viele sind). In den Vereinigten Staaten sieht es noch extremer aus: Die
         ärmsten 50 % besaßen 2020 kaum 2 % des Gesamtvermögens, die reichsten 10 % dagegen
         72 % und die wohlhabende Mittelklasse 26 %. Der Eigentumskonzentration nach stehen
         die Vereinigten Staaten in der Mitte zwischen dem Europa von 1913 und dem von 2020,
         und tendenziell bewegen sie sich auf das von 1913 zu. Bemerkenswert ist, dass Europa
         und die Vereinigten Staaten in Sachen Ungleichheit im 20. Jahrhundert die Plätze getauscht
         haben (siehe Grafik 28). Zu Beginn des Jahrhunderts war die Eigentumskonzentration
         in Europa stärker als in den Vereinigten Staaten. Die europäischen Vermögen verdankten
         sich insbesondere kolonialen und internationalen Vermögenswerten (Frankreich, Großbritannien)
         sowie inegalitären und auf dem Zensuswahlrecht beruhenden sozio-politischen Systemen
         (Schweden). Wo sie konnte, wanderte die Arbeiterklasse der höheren Löhne wegen in
         die Vereinigten Staaten aus.[image: ][image: ]

      Nach den beiden Weltkriegen und der gewerkschaftlichen und politischen Mobilisierung,
         die neue Regeln durchsetzt und das Gesicht des alten Kontinents verändert, kehrt sich
         die Lage um. In Europa wird ein umfangreicherer und ehrgeizigerer Sozialstaat geschaffen,
         durch den sich Ungleichheiten stärker als in den Vereinigten Staaten abbauen lassen.
         1960–1970 kreuzen sich die Kurven und seit 1980 vergrößert sich der Abstand in umgekehrter
         Richtung. Die vermögende Mittelschicht der Vereinigten Staaten, zu Beginn der 1980er
         Jahre mit ihrem europäischen Pendant gleichauf, muss zwischen 1985 und 2020 einen
         Rückgang ihres Anteils am Gesamtvermögen des Landes um mehr als ein Viertel hinnehmen,
         während der Anteil der ärmsten 50 % auf immer weitere Tiefstände sinkt. In Europa
         war die Zunahme der Vermögensungleichheiten weniger ausgeprägt, aber auch dort ist
         eine allmähliche Schwächung der Position der mittleren 40 % und vor allem der (ohnehin
         von ganz unten kommenden) ärmsten 50 % zu beobachten. Kein Land, kein Kontinent hat
         in dieser Hinsicht Grund, sich zu brüsten oder andere zu belehren. Die Deregulierung
         der Wirtschaft und der Finanzmärkte hat seit den 1980er Jahren überall die größten
         Finanzportfolios begünstigt und den Mittellosesten, die häufig in die Überschuldung
         getrieben wurden, wenig genützt.
      

      Ähnlich sieht die Entwicklung der Einkommensungleichheit aus, die ihrerseits seit
         1980 wieder zunimmt. Erneut fällt der Anstieg in den Vereinigten Staaten sehr viel
         deutlicher aus (siehe Grafik 29). Und erneut weisen alle bekannten Elemente darauf
         hin, dass diese Entwicklung auf eine Reihe von Kehrtwenden in der Sozial-, Steuer-
         und Finanzpolitik zurückgeht.[image: ]

      Jenseits des Atlantiks waren eine vehement gewerkschaftsfeindliche Politik und der
         Einbruch des Bundesmindestlohns (der kraft inflationärer Aushöhlung von fast 11 Dollar
         um 1970 auf 7,2 Dollar 2020 gefallen ist, den jedoch viele Demokraten gerne wieder
         anheben würden) für den Absturz der niedrigsten Einkommen verantwortlich. Selbst unter
         Berücksichtigung von Sachtransfers, insbesondere im Bereich der öffentlichen Krankenversicherung
         (Medicare und Medicaid), ändert sich an dieser Diagnose wenig.[2] Der sehr starke Anstieg der größten Vermögen und die Explosion der Managergehälter,
         die beide in den Vereinigten Staaten besonders extrem sind, lassen sich durch die
         Schwächung der progressiven Steuer erklären, die jenseits des Atlantiks von 1932 bis
         1980 einen Höhenflug erlebt hatte, bevor es mit der in den 1980er Jahren von der «konservativen
         Revolution» orchestrierten Mobilisierung ebenso steil abwärts ging. In Europa ließ
         sich der Wiederanstieg der Ungleichheiten durch den Sozial- und Steuerstaat stärker
         eindämmen. Der Anteil der reichsten 10 % am Gesamteinkommen ist zwischen 1910 und
         1980 von 52 auf 28 % gesunken, bevor er bis 2020 wieder auf 36 % angestiegen ist.
         Der Anteil der ärmsten 50 % ist zwischen 1910 und 1980 von 13 auf 24 % gestiegen,
         bevor er bis 2020 wieder auf 21 % gefallen ist. Letztlich waren also die Einkommensungleichheiten
         2020 deutlich schwächer als 1910, und das bei einem im Laufe des letzten Jahrhunderts
         erheblich gestiegenen Durchschnittseinkommen. Erneut sollte man darüber aber nicht
         vergessen, dass, absolut gesprochen, die Ungleichheiten sehr ausgeprägt geblieben
         sind. Die europäischen Gesellschaften bleiben stark hierarchisiert und die Spannweite
         der materiellen Disparitäten hat in den letzten Jahrzehnten begonnen, wieder deutlich
         größer zu werden. Die erzielten Fortschritte müssen als Nährboden weiterer Fortschritte
         und nicht dafür genutzt werden, sich selbst zu beglückwünschen, was allzu oft der
         Rechtfertigung aller erdenklichen Heucheleien und Versäumnisse dient.
      

      
         Sozialstaat und progressive Steuer: Eine Systemtransformation des Kapitalismus
         

      

      Das probateste Mittel, um auf dem Weg zu mehr Gleichheit voranzukommen, liegt auf
         der Hand: Es müssen diejenigen Institutionen gestärkt und allgemein verbreitet werden,
         die im Laufe des 20. Jahrhunderts Gleichheit, menschlichen Fortschritt und Wohlstand
         befördert haben, angefangen mit dem Sozialstaat und der progressiven Steuer. Um auf
         Fortschritte in dieser Richtung hoffen zu können, werden wir freilich besser verstehen
         müssen, an welche Grenzen diese Institutionen gestoßen sind und durch welche Faktoren
         sie seit 1980 geschwächt wurden. Von 1914 bis 1980 waren es soziale und politische
         Kämpfe, die den institutionellen Wandel möglich gemacht haben, und ohne eine starke
         soziale und kollektive Mobilisierung wird er sich auch nicht fortsetzen lassen. Die
         Revolution des Reaganismus und Thatcherismus konnte seit den 1980er Jahren nicht nur
         darum so sehr an Einfluss gewinnen, weil sie sich breiter Unterstützung durch die
         herrschenden Klassen und ein Netzwerk von Medien, Thinktanks und Geldgebern erfreute,
         die ihr große Einflussmöglichkeiten eröffnete (auch wenn diese Faktoren fraglos eine
         Rolle gespielt haben). Sie konnte vielmehr auch von der Schwäche der egalitären Koalition
         profitieren, der es an einem alternativen Narrativ und einer ausreichend starken Mobilisierung
         der Bevölkerung für Sozialstaat und Steuerprogression fehlte.
      

      Auf dem gegenwärtigen Stand ist es darum entscheidend, ein solches Narrativ zu rekonstruieren
         und zu zeigen, inwiefern der Sozialstaat und die progressive Steuer durchaus eine
         Systemtransformation des Kapitalismus darstellen. Denkt man ihre Logik zu Ende, so
         stellen diese Institutionen einen wesentlichen Schritt zu einer neuen Form des demokratischen,
         dezentralisierten, selbstverwalteten, ökologischen, ethnisch und kulturell diversen
         Sozialismus dar, und damit einen Strukturwandel, der eine andere Welt eröffnet, die
         sehr viel befreiter und egalitärer als unsere heutige Welt sein könnte. Historisch
         ist die sozialistische und kommunistische Bewegung von einem ganz anderen Programm
         ausgegangen, das auf Staatseigentum an den Produktionsmitteln und eine zentralisierte
         Planwirtschaft setzte. Dieses Programm ist gescheitert und nie wirklich durch ein
         anderes ersetzt worden. Der Sozialstaat und vor allem die progressive Steuer erschienen
         im Vergleich oft als «weiche» Formen des Sozialismus, unfähig, die Grundlogik des
         Kapitalismus infrage zu stellen. Vor dem Ersten Weltkrieg wurde die progressive Steuer
         in Frankreich von der Parti radical befürwortet, die für eine «das Privateigentum
         achtende Sozialreform» eintrat. Die Sozialisten waren skeptisch, schien diese Reform
         doch nicht ins Zentrum des Produktionsprozesses vorzudringen und die dort geknüpften
         sozialen Beziehungen infrage zu stellen, sondern es dabei zu belassen, die vom kapitalistischen
         System erzeugten Ungleichheiten nachträglich zu reduzieren, um eben dadurch die Arbeiter
         einzulullen und auf dem Marsch zur proletarischen Revolution aufzuhalten. Von diesen
         historischen Ursprüngen und Debatten werden unsere Vorstellungen noch heute maßgeblich
         bestimmt. Aus einer ganzen Reihe von Gründen scheint es mir dringlich, sie zu überdenken.
      

      Zunächst hängt offenbar alles vom Grad der Steuerprogression ab. Eine progressive
         Steuer mit einem Höchstsatz von 2 % ist nicht das Gleiche wie eine mit einem Höchstsatz
         von 90 %. Die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts haben gezeigt, dass es möglich war,
         quasi konfiskatorische Steuern an der Spitze der Hierarchie zu erheben, aber diese
         entscheidende historische Lektion ist kaum bekannt. Zudem muss die Frage der progressiven
         Steuer in ihrer unauflöslichen Verknüpfung mit der des Sozialstaats erörtert werden.
         Der Aufbau des Sozialstaats, der sich, wie wir gesehen haben, im Laufe des 20. Jahrhunderts
         in einer mächtigen Bewegung der Vergesellschaftung von Reichtümern ausgesprochen hat
         (mit öffentlichen Einnahmen, die in den zentralen europäischen Staaten von unter 10 %
         des Nationaleinkommens vor 1914 auf etwa 40 bis 50 % seit den 1980er bis 1990er Jahren
         gestiegen sind), ist ein Beleg dafür, dass es durchaus möglich ist, weite Tätigkeitsfelder
         oder Sektoren jenseits der Marktlogik zu organisieren, namentlich im Gesundheitswesen,
         aber auch in der Kultur, im Verkehrswesen, im Energiesektor etc. Niemand kann im Voraus
         entscheiden, wie weit ein solcher Prozess gehen kann, ob es nun um die Liste der fraglichen
         Sektoren geht (Krankenhäuser und Gesundheitszentren, Schulen und Universitäten, Vereine
         und Stiftungen, öffentliche Verwaltungen und Gebietskörperschaften, Kooperativen etc.)
         oder um Umfang und Modalitäten der kollektiven Finanzierung dieser Sektoren (eines
         Tages vielleicht 60 oder 70 % des Nationaleinkommens oder mehr).[3] Sicher scheint dagegen, dass es unmöglich ist, eine neue Etappe der Vergesellschaftung
         von Reichtümern ins Auge zu fassen, solange sich nicht die Gewissheit wiederherstellen
         lässt, dass unser kollektives Finanzierungssystem auf einer anspruchsvollen Konzeption
         von fiskalischer und sozialer Gerechtigkeit beruht. Ohne hohen Einkommen und Vermögen
         durch eine wirkliche Erneuerung der Steuerprogression einen nachprüfbaren Beitrag
         abzuverlangen, ist eine neue Etappe beim Aufbau des Sozialstaats und im historischen
         Prozess der Dekommodifizierung nicht denkbar.
      

      Hier ist einmal mehr daran zu erinnern, dass die konkret überprüfbare Leistung der
         progressiven Steuer im Laufe des 20. Jahrhunderts nicht nur in einer gerechteren Verteilung
         der Abgabenlast auf unterschiedliche Einkommens- und Vermögensklassen lag, sondern
         auch in einer starken Eindämmung der Ungleichheit vor Steuern. Diese nicht nur umverteilende,
         sondern vorverteilende Funktion hat eine absolut zentrale Rolle gespielt und zeigt,
         dass die progressive Steuer, natürlich gemeinsam mit anderen Institutionen wie dem
         Gewerkschaftsrecht oder der Präsenz von Arbeitnehmern in den Verwaltungsräten, durchaus
         eine Form des Eingriffs ins Herz des Produktionsprozesses selbst ist. Zudem ist die
         drastische Reduktion der Lohnspreizung durch die progressive Steuer unerlässlich (insbesondere
         durch die Steuersätze von 80 bis 90 % auf Spitzeneinkommen), um es mit der Marktsphäre
         aufnehmen zu können. Wenn kapitalistische Digitalunternehmen astronomische Gehälter
         zahlen, um die fähigsten Informatiker auf dem Markt abzuwerben, dann kann dies die
         Aufgabe staatlicher Regulierungsbehörden ganz erheblich erschweren (es sei denn, Letztere
         beschließen, die Jagd nach immer höheren Vergütungen noch anzuheizen). Dasselbe gilt
         für das Finanz- und Rechtswesen. Die Lohnspreizung auf ein Verhältnis von 1:5 statt
         1:20 oder 1:100 zu reduzieren, ist nicht bloß eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit,
         sondern auch entscheidend für die öffentliche Regulierung und die Entwicklung alternativer
         Formen der Wirtschaftsorganisation.
      

      Schließlich gilt es die Grenzen dessen zu erkennen, was Sozialstaat und progressive
         Steuer zum Abbau der Einkommens- und vor allem Vermögensungleichheiten beitragen konnten,
         und Mittel zu finden, diese Grenzen zu überwinden. Was die Einkommensunterschiede
         anbelangt, haben wir bereits festgehalten, dass ihre Vergrößerung seit 1980 zum Teil
         auf die Aushöhlung der Progressivität zurückgeht und sich schwerlich durch Anreiz-
         oder Effizienzsteigerungen erklären lässt, da diese Entwicklung im Gegenteil mit einer
         Halbierung des Wachstums einherging. Durch die Rückkehr zu einer stärkeren Steuerprogression
         ließe sich die Lohnspreizung wieder reduzieren. Eine solche Maßnahme müsste mit einer
         Reihe anderer Instrumente kombiniert werden, die geeignet sind, insbesondere die Gleichheit
         der Bildungschancen und die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter
         zu stärken. An zahlreichen Unzulänglichkeiten, die insbesondere ihre Zugänglichkeit
         für Jüngere und Studierende, aber auch für Obdachlose oder Menschen ohne Bankkonto
         betreffen, leiden auch die derzeit in den meisten europäischen Ländern geltenden Grundeinkommenssysteme.
         Im Übrigen ist es entscheidend, das Grundeinkommen auf Personen mit niedrigen Löhnen
         und Erwerbseinkommen auszudehnen und wie im Fall der progressiven Steuer (die ebenfalls
         an der Quelle erhoben wird) mit einem System der automatischen, also nicht mehr eigens
         zu beantragenden Auszahlung über die Lohnabrechnung zu verbinden. Der bescheidene
         Betrag, der für das Grundeinkommen vorgesehen ist und im Allgemeinen zwischen der
         Hälfte und drei Vierteln des Mindestlohns liegt, kann freilich, um auch das zu betonen,
         bloß eine partielle Waffe im Kampf gegen Ungleichheiten sein. Er taugt dazu, eine
         Untergrenze festzusetzen, und das ist entscheidend – unter der Bedingung, dass es
         nicht dabei bleibt.[4]

      Ein ehrgeizigeres Instrument, das als Ergänzung des Grundeinkommens dienen könnte,
         ist die jüngst in den Debatten über den New Green Deal vorgeschlagene Beschäftigungsgarantie.
         Dahinter steht die Idee, jedem, so er denn will, eine Vollzeitbeschäftigung zu einem
         anständigen Mindestlohn anzubieten (15 Dollar pro Stunde in den Vereinigten Staaten).
         Die Finanzierung würde auf Bundesebene sichergestellt und die Stellen von den Arbeitsagenturen
         des öffentlichen und ehrenamtlichen Sektors (Gemeinden, Gebietskörperschaften, nicht
         gewinnorientierte Organisationen). Unter der doppelten geistigen Schirmherrschaft
         der 1944 von Roosevelt proklamierten Economic Bill of Rights und des 1963 von Martin Luther King organisierten March on Washington for Jobs and Freedom könnte ein solches System einen bedeutenden Beitrag zum Prozess der «Entmarktung»
         und der kollektiven Neubestimmung der Bedürfnisse leisten, insbesondere im Hinblick
         auf personenbezogene Dienstleistungen, die Energiewende und Gebäudesanierung.[5]

      
         Eigentum und Sozialismus: Die Frage der Dezentralisierung
         

      

      Kommen wir nun zur Frage der Vermögensungleichheiten und des Eigentumsregimes. Schaut
         man sich die langfristige Entwicklung an, so fällt vor allem die anhaltende Hyperkonzentration
         des Eigentums auf. Vor allem die ärmsten 50 % haben praktisch nie etwas Nennenswertes
         besessen. Die Vorstellung, man brauche nur abzuwarten, bis das Wachstum für allgemeinen
         Wohlstand sorge, ergibt wenig Sinn. Wenn dem so wäre, hätte man die segensreichen
         Effekte längst sehen müssen. Die nächstliegende Lösung angesichts dieser Lage der
         Dinge wäre ein System der Erbschaftsverteilung, durch das die gesamte Bevölkerung
         in den Genuss eines Minimalerbes kommen könnte (siehe Grafik 30). Ein solches Minimalerbe
         könnte etwa, um das zu veranschaulichen, bei 60 % des Durchschnittsvermögens pro Erwachsenem
         liegen (also 120.000 Euro bei einem Durchschnitt von 200.000 Euro wie derzeit in Frankreich)
         und jedem im Alter von 25 Jahren ausbezahlt werden. Diese Kapitalausstattung ließe
         sich durch eine Kombination von progressiver Vermögen- und Erbschaftsteuer finanzieren,
         die 5 % des Nationaleinkommens einbrächte, während die Finanzierung des Sozial- und
         Umweltstaats (einschließlich Grundeinkommen und Beschäftigungsgarantie) durch ein
         integriertes System aus progressiver Einkommensteuer einschließlich Sozialabgaben
         und einer «CO2-Karte» finanziert würde, das etwa 45 % des Nationaleinkommens einbrächte (siehe Tabelle 2).
      

      Das Erbe für alle zielt zunächst darauf, die Verhandlungsmacht all derer zu stärken,
         die so gut wie nichts besitzen (etwa die Hälfte der Bevölkerung). Wenn man nichts
         oder, schlimmer noch, nichts als Schulden hat, ist man gezwungen, jeden Lohn und alle
         oder fast alle erdenklichen Arbeitsbedingungen zu akzeptieren. Das Grundeigentum und
         die garantierte Beschäftigung zum Mindestlohn sind wertvolle Instrumente, um diese
         Situation zu ändern und die Machtverhältnisse wieder ins Gleichgewicht zu bringen,
         aber leider reicht das nicht aus. Zusätzlich zum Grundeigentum, zur Beschäftigungsgarantie
         und allen Rechten, die ein möglichst umfassender Sozialstaat verbürgt (kostenlose
         Bildung und Gesundheitsfürsorge, möglichst stark umverteilende Renten und Arbeitslosengeld,
         Gewerkschaftsrecht etc.), über 100.000 oder 200.000 Euro zu verfügen, ist jedoch eine
         substanzielle Verbesserung der Ausgangslage.[6]

      [image: ] [image: ]Man kann es sich leisten, bestimmte Jobangebote abzulehnen, eine Wohnung zu erwerben,
         ein persönliches Projekt in Angriff zu nehmen, ein kleines Unternehmen zu gründen –
         eine Freiheit, die für Eigentümer und Arbeitgeber, die um die Gefügigkeit ihrer Beschäftigten
         fürchten, ein Schreckgespenst und für die anderen ein Segen ist.
      

      Hier sind ein paar Präzisierungen nötig. Zunächst sollen die genannten Zahlen nur
         der Veranschaulichung dienen und könnten durchaus ambitionierter ausfallen. Bei den
         hier gewählten Größenordnungen würden alle, die derzeit nichts erben (ungefähr die
         ärmsten 50 %), 120.000 Euro erhalten, während jemand, der derzeit 1 Million erbt (das
         Durchschnittserbe der reichsten 10 %, mit enormen Unterschieden in dieser Gruppe),
         nach Anwendung dieses Systems der Besteuerung und Kapitalausstattung 600.000 Euro
         bekäme. Chancengleichheit, als abstraktes und theoretisches Prinzip gern verteidigt,
         aber von den Begünstigten gefürchtet wie die Pest, sobald man auch nur dazu ansetzt,
         sie in die Tat umzusetzen, ist damit noch keineswegs hergestellt. Grundsätzlich wäre
         es gut möglich (und für meine Begriffe auch wünschenswert), in der Umverteilung des
         Erbes sehr viel weiter zu gehen.
      

      Sodann muss betont werden, dass es die Steuersätze, auf denen das vorgeschlagene System
         beruht, im Laufe des 20. Jahrhunderts mit Sätzen von wenigen Prozent für geringe Einkommen
         bis zu 80–90 % für Spitzeneinkommen bereits gegeben hat. Die wichtigste Neuerung läge
         in der Einführung entsprechender Steuersätze nicht bloß für die Einkommen- und Erbschaftsteuer,
         sondern auch für die jährliche Vermögensteuer,[7] wie es ganz unverzichtbar ist, wenn man eine stärkere Umverteilung des Eigentums
         ins Auge fassen will, als sie im 20. Jahrhundert erreicht wurde. Mit einer gewissenhaft
         erhobenen und überprüften jährlichen Vermögensteuer lässt sich nicht bloß ein ganz
         anderes Steueraufkommen erzielen als mit der Erbschaftsteuer, es lassen sich auch
         die Lasten nach Maßgabe dessen, was jeder Einzelne beisteuern kann, besser verteilen.[8] Idealiter sollte ein Sondertarif für die Kapitalausstattung von Stiftungen und anderen
         nicht gewinnorientierten Organisationen gelten, um auch hier eine übermäßige Machtkonzentration
         in den Händen einiger weniger Akteure zu vermeiden und weniger reichen Strukturen
         Entwicklungschancen zu eröffnen.[9]

      Weiterhin muss man sich darüber im Klaren sein, dass Eigentumsumverteilung als solche
         noch keine Überwindung des Kapitalismus ist. Ginge es bloß darum, Großeigentümer durch
         nicht weniger gierige, um die sozialen und ökologischen Folgen ihres Tuns ebenso unbekümmerte
         mittlere und kleine Eigentümer zu ersetzen, so wäre dies von begrenztem Interesse.
         Das beschriebene Projekt ist anders beschaffen, weil es die Umverteilung von Eigentum
         mit sehr progressiven Steuersätzen verbindet, die Menschen daran hindern, unbegrenzt
         Reichtum anzuhäufen oder die Umwelt zu verschmutzen, und bei Bedarf noch verschärft
         werden können.[10] Denkbar wäre auch, die Verwendung der Erbschaft für alle zu regulieren, also zum
         Beispiel auf Vorhaben wie den Kauf einer Wohnung oder die Gründung sozial oder ökologisch
         ausgerichteter Unternehmen zu beschränken. Darüber zu diskutieren, ist völlig legitim,
         immer vorausgesetzt, dass nicht bloß für die von der Erbschaft für alle profitierenden
         Unterschichten, sondern für alle Erbschaften und Erben dieselben Regeln gälten.
      

      Darüber hinaus möchte ich unterstreichen, dass die Idee einer Erbschaft für alle,
         nur als Ergänzung eines Grundeinkommens und einer Beschäftigungsgarantie sinnvoll
         ist (die denn auch zuerst, vor der Erbschaft für alle, eingeführt werden sollten).
         Sie ist, anders gesagt, nur sinnvoll, wenn sie sich als zusätzliches Element einem
         sozialstaatlichen System einfügt, das auf eine allmähliche «Entmarktung» der Wirtschaft
         zielt. Namentlich Grundgüter wie Erziehung, Gesundheit, Kultur, Verkehr oder Energie
         sollten außerhalb der Marktsphäre produziert werden, im Rahmen politischer, kommunaler,
         genossenschaftlicher und nicht gewinnorientierter Strukturen. Während sich dieser
         nicht gewinnorientierte Sektor ausdehnen sollte, würde sich der gewinnorientierte
         Sektor, in den die Erbschaft für alle investiert werden könnte, allmählich auf eine
         begrenzte Anzahl von Aktivitäten wie den Wohnungsbau und kleine Unternehmen reduzieren
         (insbesondere Handwerk, Handel, Gastgewerbe, Reparatur, Beratung etc.).
      

      Schließlich muss betont werden, dass man sich das kleine und mittlere Eigentum, um
         das es bei der Erbschaft für alle geht, eher als Sozialeigentum und Eigentum auf Zeit
         denn als Privateigentum im strengen Sinne vorstellen muss, da es durch einen auf Machtverteilung
         unter verschiedenen Kapitalnutzern beruhenden Rechtsrahmen ebenso begrenzt würde wie
         durch einen Fiskalrahmen, der die Möglichkeit seiner Akkumulation drastisch einschränkt.
         Was die Machtverteilung in Unternehmen des gewinnorientierten Sektors anbelangt, so
         habe ich bereits auf das System des «partizipativen Sozialismus» verwiesen, mit einer
         50:50-Verteilung der Stimmrechte zwischen Beschäftigten und Aktionären sowie einer
         mit der Unternehmensgröße wachsenden Beschränkung der Stimmrechte von Einzelaktionären,
         sodass ein einziger Arbeitnehmer und Aktionär zwar in einem sehr kleinen Unternehmen,
         nicht aber in einem mit mehr als zehn Arbeitnehmern die Stimmenmehrheit halten könnte.[11] Vorstellbar ist auch, Stimmrechte daran zu knüpfen, wie lang ein Arbeitnehmer schon
         innerhalb des Unternehmens tätig ist, ganz wie Mieter einer Wohnung nach und nach
         Rechte erwerben, die einem ständigen Nutzungsrecht nahekommen.[12] In neueren Debatten taucht häufiger auch die von Rudolf Meidner und seinen Kollegen
         vom schwedischen Gewerkschaftsbund LO in den 1970er und 1980er Jahren aufgebrachte Idee der «Lohnfonds» wieder auf. In
         diesem System, das hauptsächlich die größten Unternehmen beträfe, müssen Arbeitgeber
         Jahr für Jahr einen Teil der Gewinne in einen Lohnfonds einzahlen, sodass die Arbeitnehmer
         nach zwanzig Jahren 52 % des Kapitals kontrollieren.[13] Gedacht als Ergänzung der Mitbestimmung, die Arbeitnehmern unabhängig von jeder Kapitalbeteiligung
         einen Teil der Stimmen garantiert, stieß dieser Vorschlag auf so erbitterten Widerstand
         der schwedischen Kapitalisten, dass er nicht verwirklicht werden konnte. Erst neuerdings
         ist er von einem Teil der US-amerikanischen Demokraten (namentlich Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez)
         sowie im offiziellen Parteiprogramm der britischen Labour Party wieder auf die Tagesordnung
         gesetzt worden.[14] Innovative Vorschläge sind jüngst auch zur Schaffung öffentlicher Investitionsfonds
         auf lokaler und kommunaler Ebene gemacht worden.[15] Meine Absicht ist es nicht, die Diskussion abzuschließen, sondern vielmehr ihre Tragweite
         herauszustellen: Die konkreten Formen der Wirtschaftsmacht und Wirtschaftsdemokratie
         wollen stets wieder neu erfunden werden.[16]

      
         Für einen demokratischen, selbstverwalteten und dezentralisierten Sozialismus
         

      

      Fassen wir zusammen. Sozialstaat und progressive Steuer können, konsequent zu Ende
         gedacht, als Grundlage einer neuen Form des demokratischen, dezentralisierten Sozialismus
         dienen, der auf Selbstverwaltung und permanenter Macht- und Eigentumszirkulation beruht.
         Dieses System setzt sich dem zentralisierten und autoritären Staatssozialismus entgegen,
         wie ihn das 20. Jahrhundert im Sowjetblock erlebt hat, und knüpft stark an die sozialen,
         steuerpolitischen und rechtlichen Transformationen an, die im Laufe des letzten Jahrhunderts
         in zahlreichen Ländern eingeleitet wurden, wobei wir nicht vergessen sollten, welche
         Kräfteverhältnisse und Mobilisierungen, welche Krisen und Spannungsmomente für diese
         Transformationen erforderlich waren.
      

      Wiederholen wir es: Der hier beschriebene demokratische Sozialismus ist nur ein erster
         Entwurf mit zahlreichen Schwächen und Grenzen. So werden manche vielleicht denken,
         man könne eine begrenzte Form des Privateigentums an den Produktionsmitteln (auf der
         Ebene von Kleinunternehmen) nicht fortbestehen lassen, ohne das Risiko einzugehen,
         dass angesichts der Anstrengungen, die manche unternehmen werden, um die Steuertarife
         zu umgehen und die Grenzen zu ihren Gunsten zu verschieben, die Veränderungen und
         die strikte Begrenzung des Wohlstandsgefälles allenfalls von kurzer Dauer sein werden.
         Die Sorge ist berechtigt, aber sie darf nicht instrumentalisiert werden. Es war diese
         Sorge, von der sich die sowjetischen Machthaber leiten ließen, als sie in den 1920er
         Jahren wider die «kapitalistische Fäulnis» jede Form des Eigentums kriminalisierten,
         unter Einschluss sehr kleiner Unternehmen mit geringer Beschäftigtenzahl. Auf welche
         autoritären und bürokratischen Irrwege diese Sorge sie geführt hat, ist bekannt. Die
         richtige Antwort darauf kann nur in einer vertieften Demokratie bestehen: Man muss
         gleichzeitig mit der Umverteilung des Eigentums ein System der egalitären Finanzierung
         von Wahlkämpfen, Medien und Thinktanks einführen, um zu verhindern, dass die Wahldemokratie
         von den Wohlhabendsten beschlagnahmt wird. Das hier skizzierte Regime der Eigentums-
         und Machtverteilung würde denn auch, wie bereits festgehalten, erhebliche Verfassungsänderungen
         erfordern.[17] Eine zusätzliche Vorkehrung bestünde darin, die Einnahmen aus der progressiven Eigentum-
         und Erbschaftsteuer in eine die Erbschaft für alle finanzierende Kasse einzuzahlen,
         ganz wie Beiträge in die Sozialversicherungskassen. Die historische Erfahrung zeigt,
         dass dadurch das Vorhaben derer, die diese Entscheidungen rückgängig machen wollen
         (indem sie zum Beispiel Steuer- oder Beitragssenkungen versprechen), erheblich erschwert
         wird, weil es sie zwingt, die von ihnen geplanten Rechtseinbußen offenzulegen.
      

      Nichts spricht im Übrigen dagegen, über Systeme nachzudenken, die keinerlei Eigentum
         kennen, auch nicht in Gestalt des hier vorgeschlagenen Sozialeigentums und Eigentums
         auf Zeit. Ich denke etwa an den von Bernard Friot vertretenen «Lohnsozialismus».[18] Vereinfacht gesprochen, schlägt er die Ausdehnung des Modells der Sozialversicherungskassen,
         wie es seit 1945 insbesondere für Renten und die Krankenversicherung üblich ist, auf
         die gesamte sozio-ökonomische Ordnung vor. Dazu müssten vor allem eine «Lohnkasse»
         und eine «Investitionskasse» geschaffen werden. Erstere würde verschiedene Stufen
         eines qualifikationsabhängigen «Lebenslohns» festsetzen (mit einer Skala von eins
         bis vier), Letztere den verschiedenen Produktionseinheiten und individuellen oder
         kollektiven Projekten Investitionskredite und Nutzungsrechte an Immobilien- und Berufskapital
         zuweisen. Eine solche Perspektive hat, eine partizipative und demokratische Verwaltung
         dieser Kassen vorausgesetzt (deren Formen Friot nicht genauer bestimmt), durchaus
         Potenzial. Und natürlich verdient die Entwicklung neuer Organisationsformen, die wie
         das hier vorgeschlagene soziale und temporäre Eigentum auf Gemeinschafts- und Nutzungseigentum
         setzen, prinzipiell Unterstützung.[19]

      Ich möchte bloß die Aufmerksamkeit auf einen Punkt lenken: In den Friotschen Lohn-
         und Investitionskassen (oder ihrer Entsprechung in anderen Vorschlägen, die dem privaten,
         sozialen und zeitlich begrenzten Kleinbesitz jegliche Bedeutung entziehen) käme es
         zu einer enormen Konzentration von Macht über Millionen von Existenzen und alltägliche
         Entscheidungen (insbesondere über das Lohnniveau und die Verwendung von Kapital, etwa
         für Wohnraum und kleine Unternehmen). Die Frage nach der internen Organisation und
         einer wirklich demokratischen und emanzipatorischen Funktionsweise dieser quasi-staatlichen
         und hyperzentralisierten Instanzen ist alles andere als geklärt. Es wäre zumindest
         verfrüht, sie als beantwortet zu betrachten und davon auszugehen, dass jedes Risiko
         des Abgleitens in einen bürokratischen Autoritarismus ausgeschlossen werden kann.
         Zunächst müsste die Frage nach der Verteilung von Macht und Stimmrechten in solchen
         Institutionen geklärt werden, indem wir uns vergleichbare sozio-historische Erfahrungen
         (mit Parlamenten, Parteien, Gewerkschaften, Sozialkassen, staatlichen Banken etc.),
         aber auch das in ihnen steckende Verbesserungspotenzial vor Augen führen.[20] Auf dem gegenwärtigen Erfahrungs- und Kenntnisstand scheint es mir ratsamer, insbesondere
         im Wohnungssektor und in kleinen Unternehmen dem kleinen privaten, sozialen und temporären
         Eigentum eine bleibende Rolle einzuräumen und zugleich die Entwicklung kollektiver
         und kooperativer Strukturen zu fördern, wenn dies den Bedürfnissen der beteiligten
         Akteure entspricht. Der zuweilen übertriebene Glaube an die Fähigkeit großer zentralisierter
         Organisationen zur demokratischen Beratung und Entscheidungsfindung kann stets dazu
         führen, das emanzipatorische Potenzial institutioneller Dispositive wie des kleinen
         Privateigentums zu unterschätzen, das in seinem Umfang und in Bezug auf die mit ihm
         verbundenen Rechte eingeschränkt und geregelt wird. Dasselbe gilt für die progressive
         Steuer. Wenn alle Strukturentscheidungen über Lohnverteilung und Investitionen auf
         nationaler Ebene in einer Lohn- und Investitionskasse getroffen werden, spielt die
         Form der Steuer natürlich keine Rolle mehr. Da über die Verteilung des Werts ohnehin
         zentral auf Kollektivebene entschieden wird, sind ihre Bemessungsgrundlage und ihre
         Progressivität unerheblich.[21] Setzt man dagegen auf das Prinzip einer dauerhaft dezentralisierten sozio-ökonomischen
         Organisation, die eine große Vielzahl von Akteuren, Kollektiven und gemischten Strukturen
         kennt, so spielen die konkreten Formen der Steuer eine entscheidende Rolle. Neben
         anderen Faktoren wie etwa der Organisation des Stimmrechts in den verschiedenen Strukturen
         tragen sie maßgeblich zur Verteilung des Werts bei.
      

      
         Der freie Kapitalverkehr: Die neue Zensusmacht
         

      

      Kommen wir nun zu einem ganz wesentlichen Punkt. Die Schwächung des Sozialstaats und
         der progressiven Steuer seit den 1980er Jahren hat sich nicht nur auf Diskurse gestützt.
         Sie hat sich auch in einer Reihe internationaler Regeln und Verträge niedergeschlagen,
         die darauf zielen, den Wandel so unwiderruflich wie irgend möglich zu machen. Herzstück
         dieser neuen Regeln ist der freie, durch keinerlei gemeinsame Regulierung oder Steuerpolitik
         ausbalancierte Kapitalverkehr. Die Staaten haben, kurz gesagt, ein Rechtssystem geschaffen,
         in dem die Wirtschaftsakteure ein nachgerade heiliges Recht haben, sich unter Nutzung
         der öffentlichen Infrastruktur und sozialen Einrichtungen eines Landes (Bildungs-
         und Gesundheitssystem etc.) zu bereichern, um dann mit einem Federstrich oder Klick
         ihre Aktiva in eine andere Jurisdiktion zu verschieben, während keinerlei Vorkehrungen
         getroffen werden, um ihre Reichtümer nachzuverfolgen und sie auf gerechte, mit dem
         übrigen Steuersystem im Einklang stehende Weise zu besteuern. De facto haben wir es
         mit einer neuen Zensusherrschaft zu tun: Sobald sie nicht bereit sind, das von ihren
         Vorgängern gegebene Wort zu brechen, sind die Regierungen der durch solche Verträge
         gebundenen Unterzeichnerstaaten gezwungen, ihren Bürgern wahrheitsgemäß mitzuteilen,
         es sei leider völlig unmöglich, die Hauptprofiteure der globalen Integration der Märkte
         (Milliardäre, multinationale Unternehmen, Spitzenverdiener) zur Kasse zu bitten, weshalb
         man sich leider an die Mittel- und Unterschichten halten müsse, die so anständig waren,
         in ihrer Heimat zu bleiben. Die Logik ist zwingend. Die Reaktion der immobilen Klassen
         ist es auch: All das führt zu einem Gefühl des Abgehängtseins und des Widerwillens
         gegen die Globalisierung.
      

      Natürlich fragt man sich, wie es so weit kommen konnte. Untersuchungen haben die große
         Ausdauer belegt, mit der die Bankenlobby in den Nachkriegsjahrzehnten auf dieses Resultat
         hingearbeitet hat, und, allgemeiner, das Zusammenwirken von Arbeitgeberverbänden,
         Banken und Vermögensverwaltern bei der Ausarbeitung der Gesetze, aber auch ihrer möglichst
         vorteilhaften Nutzung mittels aller erdenklichen Formen von Steuervermeidung und -optimierung.[22] Die fortschreitende Finanzialisierung der Wirtschaft und Deregulierung der Finanzströme
         muss auch im Kontext einer Aktionärsstrategie betrachtet werden, die darauf abzielt,
         die Kontrolle über die Manager zurückzugewinnen (oder vielmehr ihre Interessen mit
         denen der Aktionäre auf eine Linie zu bringen) und raschere und profitablere Neukonfigurationen
         großer Produktionseinheiten zu ermöglichen (Fusionen und Übernahmen, Veräußerung von
         Vermögenswerten).[23] Die Idee, internationale Verträge zur Depolitisierung der Wirtschaft, zum Schutz
         des Eigentums und zur Verhinderung der Umverteilung zu nutzen, zählt übrigens zu den
         Hayekschen und ordoliberalen Vorschlägen zur Neuordnung der Nachkriegswelt, die schon
         seit 1940 im Umlauf waren, bevor sie in den 1980er und 1990er Jahren mithilfe privater
         Lobbyisten umgesetzt wurden.[24] Hervorzuheben ist auch die zentrale und mitunter paradoxe Rolle europäischer Regierungen
         bei der fortschreitenden Liberalisierung der Finanzströme, die Ende der 1980er Jahre
         in Europa und dann in der restlichen Welt um sich greift. So haben die französischen
         Sozialisten, von Wirtschaftsproblemen geplagt, ab 1984 beschlossen, alles auf die
         eine Karte der europäischen Konstruktion zu setzen. Um die Einführung der gemeinsamen
         Währung zu beschleunigen, kamen sie den Wünschen der deutschen Christdemokraten nach
         vollständiger Liberalisierung der Kapitalströme entgegen. Letztere nahm in einer EU-Richtlinie von 1988 Gestalt an, die 1992 im Vertrag von Maastricht verankert und
         deren Wortlaut später von der OECD wie dem IWF als neuer globaler Standard übernommen wurde. Einer der Beweggründe der damaligen
         Akteure war es, durch Anlocken internationalen Kapitals die Kosten der öffentlichen
         Kreditaufnahme zu senken, ohne dass genug Zeit blieb, diese verschiedenen Zielsetzungen
         wirklich zu erläutern und zu diskutieren.[25]

      Außer Frage steht, dass es unmöglich ist, die Bewegung hin zu mehr Gleichheit wieder
         anlaufen zu lassen, ohne aus diesem Rahmen herauszutreten. Jeder Staat, der dies wünscht,
         muss diese Verpflichtungen aufkündigen und die Fortsetzungen des Kapitalverkehrs und
         Freihandels an explizite fiskalische und soziale Gerechtigkeitsbedingungen knüpfen
         können. Zum Teil hat dieser Prozess bereits begonnen. Die Regierung Obama hat 2010
         durchgesetzt, dass die Schweiz ihr Bankengesetz umschreibt und ihr Informationen über
         US-amerikanische Steuerpflichtige mit Konten bei Schweizer Banken übermittelt, die für
         den Fall einer Weigerung sofort ihre Lizenz für die Geschäftstätigkeit in den Vereinigten
         Staaten verloren hätten. Und 2021 hat die Regierung Biden angekündigt, die Gewinnsteuer
         in Niedrigsteuerländern direkt zu erheben, indem sie den Unternehmen und Niederlassungen
         die Differenz zwischen einem von den Vereinigten Staaten festgesetzten Steuersatz
         und dem in den fraglichen Ländern (zum Beispiel Luxemburg oder Irland) geltenden Sätzen
         in Rechnung stellt. In beiden Fällen haben diese unilateralen Entscheidungen der Vereinigten
         Staaten bestehende Regeln und namentlich die innereuropäischen Regeln offen verletzt.
         Hätten Frankreich oder Deutschland entsprechende Beschlüsse gefasst, wäre es für die
         betroffenen Staaten ein Leichtes gewesen, sie im Namen der vom französischen und deutschen
         Staat in der Vergangenheit selbst verabschiedeten Verträge von den europäischen Gerichten
         kassieren zu lassen.[26] Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es anders ganz offenbar nicht vorangeht.
         Das Problem ist ein doppeltes. Zum einen sind die von den amerikanischen Regierungen
         unternommenen Schritte tatsächlich winzig im Vergleich mit dem, was notwendig wäre,
         und es wäre völlig illusorisch zu erwarten, die Lösung könnte allein aus den Vereinigten
         Staaten kommen (insbesondere in Anbetracht der Art und Weise, in der dort das politische
         Leben finanziert wird).[27] Zum anderen verharren die europäischen Staaten weiterhin in Untätigkeit und setzen
         auf die unrealistische Hypothese einer Einstimmigkeit, mit der eines Tages die Regeln
         in der EU oder der OECD geändert würden. Aus übertriebener Gesetzestreue oder aus Furcht, von anderen Ländern,
         der Finanzlobby oder den von ihr beeinflussten Medien und Thinktanks geächtet zu werden,
         lehnen sie es ab, durch ein unilaterales Vorgehen den bestehenden Rahmen zu verlassen,
         um Sanktionen gegen Steuerdumping über staatliche und private Akteure zu verhängen,
         die den Fortbestand dieser neuen Zensusherrschaft möglich machen.
      

      Dabei gibt es keine andere Möglichkeit, aus der Sackgasse herauszukommen. Denn jenseits
         dessen, was für den Norden auf dem Spiel steht, hat die Neubestimmung der internationalen
         Regeln Schlüsselbedeutung für den Süden und den ganzen Planeten. Das gegenwärtige
         Wirtschaftssystem, das auf der unkontrollierten Zirkulation von Kapital, Gütern und
         Dienstleistungen ohne soziale und ökologische Vorgaben beruht, kommt in mancher Hinsicht
         einem Neokolonialismus zugunsten der Reichen gleich. Wie wir sehen werden, lässt er
         sich nur durch ein globales Transformationsprojekt überwinden, zu dem jedes Land seinen
         Teil beitragen kann, indem es eine neue Form der Souveränitätsausübung in universalistischer
         Absicht praktiziert, das heißt sich auf explizite Indikatoren für soziale Gerechtigkeit
         stützt, um diese Widersprüche zu überwinden.
      

      
         Fußnoten
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                  des Lohnstatus und der Sozialversicherung stützen sollte.

         19 Zur Vielfalt der historisch überlieferten Organisationsformen einer gemeinsamen Nutzung
                  natürlicher, materieller oder kognitiver Ressourcen siehe D. Cole, E. Olstrom (Hg.),
                  Property in Land and Other Resources, Lincoln Institute of Land Policy, 2012; B. Coriat, Le Retour des communs, Paris: Les liens qui libèrent 2015; T. Boccon-Gibod, P. Crétois, État social, propriété publique et biens communs, Latresne: Le Bord de l’eau 2015.

         20 Friot deutet an, dass die Lohn- und Investitionskassen von gewählten oder nach dem
                  Zufallsprinzip ausgelosten Instanzen geleitet werden, ohne sich näher darüber auszusprechen
                  und ohne das Verhältnis zu staatlichen Instanzen (über die er sich ebenfalls ausschweigt)
                  näher zu erläutern. Siehe B. Friot, J. Bernard, Un désir de communisme, Paris: Textuel 2020, S. 32. Siehe auch F. Lordon, Figures du communisme, Paris: La Fabrique 2021, der das von Friot vorgeschlagene System unterstützt, aber
                  vorschlägt, den Lebenslohn in «allgemeine wirtschaftliche Garantie» umzubenennen,
                  ohne mehr als Friot über die Steuerung des Systems zu sagen (Wahlen, Parteien, Gewerkschaften,
                  Medien etc.).

         21 Das erklärt, weshalb sich Friot nicht für Fragen der Steuer und Steuerprogression
                  interessiert. Es hindert ihn freilich nicht daran, mitunter eher gradualistische Vorschläge
                  zu machen, wie etwa die Vorstellung einer Sozialen Lebensmittelversicherung, die durch
                  eine Sozialabgabe finanziert und jedem einen Monatsbetrag zur Verfügung stellen würde,
                  mit dem er bei zugelassenen Händlern einkaufen könnte, was durchaus auch innerhalb
                  des hier vorgeschlagenen dezentralisierten Rahmens denkbar wäre.

         22 Siehe zum Beispiel S. Weeks, «Collective Effort, Private Accumulation: Constructing
                  the Luxembourg Investment Fund, 1956–2019», in: M. Benquet, T. Bourgeron, Accumulating Capital Today: Contemporary Strategies of Profit and Dispossessive Policies, London: Routledge 2021. Siehe auch C. Herlin-Giret, Rester riche. Enquête sur les gestionnaires de fortune et leurs clients, Latresne: Le Bord de l’eau 2019. Siehe auch S. Guex, «L’émergence du paradis fiscal
                  suisse», in: D. Fraboulet, P. Verheyde, Pour une histoire sociale et politique de l’économie, Paris: Éditions de la Sorbonne 2020.

         23 Siehe P. François, C. Lemercier, Sociologie historique du capitalisme, Paris: La Découverte 2021. Über die Weise, wie das Thema der Agilität, der flexiblen
                  und reaktionsschnellen Strukturen genutzt wurde, um die alten öffentlichen und privaten
                  Bürokratien als obsolet anzuprangern und die Ideologie des Kapitalismus in den 1970er
                  und 1980er Jahren auf Vordermann zu bringen, siehe L. Boltanski, E. Chiapello, Der neue Geist des Kapitalismus, Köln: Halem 2020. Die allgemeine Finanzialisierung hat auch die Überkreuzbeteiligungen
                  zwischen Unternehmen und zwischen Ländern vervielfältigt: Die Summe der privaten Vermögenswerte
                  und Verbindlichkeiten, die von Banken, Unternehmen und Haushalten gehalten werden,
                  ist 1970 auf über 200 % und 2020 auf mehr als 1000 % des BIP gestiegen (Derivate noch nicht einmal eingerechnet), während die Realvermögen (das
                  heißt der Nettowert der Immobilien und Unternehmen) von 300 auf 500 % des BIP gestiegen sind.

         24 Siehe O. Rosenboim, The Emergence of Globalism, a. a. O., der gezeigt hat, dass seit den 1940er Jahren durchaus auch andere Thesen
                  in Umlauf waren, etwa die von Barbara Wootton und William Beveridge über eine auf
                  Sozialschutz, progressiven Bundessteuern und demokratischem Sozialismus beruhende
                  künftige europäische Föderation.

         25 Siehe R. Abdelal, Capital Rules: The Construction of Global Finance, Harvard: Harvard University Press 2007. Die Studie stützt sich namentlich auf Zeugnisse
                  der damaligen Verantwortlichen (vor allem von Jacques Delors und Pascal Lamy). Siehe
                  auch B. Lemoine, L’Ordre de la dette. Enquête sur les infortunes de l’État et la prospérité du marché, Paris: La Découverte 2016.

         26 Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) ist bei der Verteidigung des absolut freien Kapitalverkehrs (auch über die Schaffung
                  von Offshore-Strukturen, mit denen sich de facto jede Reglementierung umgehen lässt)
                  besonders weit gegangen, aber diese Entwicklung wäre nicht möglich gewesen, hätte
                  der Vertrag von Maastricht das Recht der Staaten, Regeln aufzustellen und Steuern
                  zu erheben, angemessen berücksichtigt. Siehe K. Pistor, The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality, Princeton: Princeton University Press 2019.

         27 So könnte zum Beispiel der von der Regierung Biden geplante Mindestsatz von 21 % (gegenüber
                  derzeit 12 % in Irland) eine nützliche Rolle spielen, wenn er der erste Schritt in
                  einem globalen Projekt wäre, das die Einrichtung eines globalen Finanzkatasters und
                  die Wiederherstellung der Steuerprogression ins Auge fassen würde (mit potenziellen
                  Steuersätzen von 80 bis 90 % auf die höchsten Kapital- und Arbeitseinkommen). Ganz
                  anders sieht es aus, falls es sich dabei um den endgültigen Steuersatz handelt (der
                  zudem, den laufenden Diskussionen auf OECD-Ebene nach zu urteilen, noch auf 15 % fallen könnte).

      

   
      
         KAPITEL 8
         

         REALE GLEICHHEIT GEGEN DISKRIMINIERUNG
         

      

      Kommen wir auf die Frage der sozialen und rassistischen Diskriminierungen und insbesondere
         auf die Gleichheit des Zugangs zu Bildung und Beschäftigung zurück. Es zählt zu den
         großen Beschränkungen des im letzten Jahrhundert beschrittenen Wegs zu mehr Gleichheit,
         dass diese allzu oft auf formelle Gleichheit beschränkt war. Man hat, kurz gesagt,
         das theoretische Prinzip einer ungeachtet aller Herkunft garantierten Rechts- und
         Chancengleichheit proklamiert, aber mangels geeigneter Mittel nicht überprüfen können,
         ob dieses Prinzip der Realität entspricht oder nicht. Um für reale Gleichheit zu sorgen,
         müssen daher dringend Indikatoren und Methoden entwickelt werden, mit denen sich soziale,
         geschlechtsspezifische und ethnische Diskriminierungen, wie sie in der Praxis überall,
         im Norden wie im Süden, weit verbreitet sind, wirkungsvoll bekämpfen lassen. Eine
         der größten Herausforderungen aber liegt darin, den Kampf gegen hartnäckige Vorurteile
         aufzunehmen, ohne darum die Identitäten zu verhärten. Den einen einzig wahren Ausweg
         aus diesem Dilemma gibt es nicht, und die Lösung hängt oft auch vom jeweiligen nationalen
         und postkolonialen Kontext ab. Nur eine geduldige Prüfung der verfügbaren Erfahrungen,
         ob in Europa, den Vereinigten Staaten, Indien oder anderen Teilen der Welt, wird uns
         den Weg weisen und es uns zugleich erlauben, den Kampf gegen Diskriminierung im umfassenderen
         Rahmen einer universalistisch ausgerichteten Sozialpolitik aufzunehmen.
      

      
         Bildungsgleichheit: Stets proklamiert und nie verwirklicht
         

      

      Beginnen wir mit der Frage der Bildungsgerechtigkeit: Wissensverbreitung war stets
         das Schlüsselinstrument, um unterschiedlicher Herkunft zum Trotz wirkliche Gleichheit
         herzustellen. Das Problem ist nur, dass zwischen den offiziellen Verlautbarungen zur
         Chancengleichheit und der Realität der Bildungsungleichheiten, mit denen die benachteiligten
         Klassen zu kämpfen haben, fast überall ein wahrer Abgrund gähnt. Gewiss hat sich zumindest
         in den nördlichen Ländern der Zugang zur Primar- und Sekundarschulbildung im Laufe
         des 20. Jahrhunderts auf die Gesamtbevölkerung ausgedehnt, und das ist ein ganz erheblicher
         Fortschritt. Aber insbesondere in der Hochschulbildung herrscht in Wahrheit eine immense
         Ungleichheit des Zugangs zu den erfolgsträchtigsten Bildungsstätten und Studiengängen.
         In den Vereinigten Staaten ist es Forschern gelungen, Steuerdaten von Eltern zur schulischen
         und universitären Laufbahn ihrer Kinder in Beziehung zu setzen. Die Ergebnisse sind
         niederschmetternd: Das Elterneinkommen gibt nahezu exakt Auskunft über die Chancen
         der Kinder, eine Universität zu besuchen. Die Aufnahmewahrscheinlichkeit liegt, konkret
         gesprochen, unter den 10 % der jungen Erwachsenen mit dem schwächsten Elterneinkommen
         bei kaum mehr als 20 %, um quasi linear auf mehr als 90 % bei den jungen Erwachsenen
         mit dem höchsten Elterneinkommen anzusteigen (siehe Grafik 31). Zudem ist es nicht
         die gleiche Hochschulbildung, die beide Gruppen genießen: Erstere muss meist mit einem
         kurzen Studiengang an staatlichen Hochschulen und unterfinanzierten Community Colleges vorliebnehmen, Letzterer stehen hochkarätige Studiengänge an steinreichen Privatuniversitäten
         offen, die sich im Übrigen durch höchst undurchsichtige Aufnahmeverfahren und das
         fast völlige Fehlen staatlicher Regulierung auszeichnen.[image: ]

      Obwohl sie von zahlreichen öffentlichen Einrichtungen und Finanzmitteln profitieren,
         ist es ihnen gelungen, die Politik davon zu überzeugen, dass es in Ordnung ist, sie
         mit ihren Algorithmen tun zu lassen, was sie wollen, einschließlich der bevorzugten
         Aufnahme von legacy students, das heißt Kindern ehemaliger Absolventen oder reicher Spender. Es machen also nicht
         bloß die horrenden Studiengebühren die besten Universitäten für die Ärmsten unerschwinglich
         (es sei denn, sie ergattern durch exzellente Noten ein Stipendium), nein, es können
         auch die Reichsten durch Zahlung einer Art Aufschlag die schlechten Zensuren ihrer
         Sprösslinge ausgleichen. Die Universitäten beteuern, dass dieses unlautere Vorgehen
         nur eine kleine Zahl von Studierenden betrifft, während sie zugleich alle diesbezüglichen
         Informationen und die zur Gewichtung der Noten und Spenden herangezogenen Formeln
         strikt unter Verschluss halten.[1] Es ist bestürzend, wie viele US-Akademiker sich mit dieser Realität abgefunden haben: Wenn es unserer Universität
         zusätzliche Mittel einbringt, dass ein paar spendierfreudige Milliardäre sich um die
         Aufnahme ihrer Nachkommen kümmern, warum also nicht? Einfacher wäre es allerdings,
         wenn sie genötigt wären, zur Finanzierung der Ausbildung aller und vorzüglich der
         am stärksten Benachteiligten (statt umgekehrt) den gleichen Betrag in Form dafür vorgesehener
         Steuern zu zahlen. Fest steht, dass diese heiklen Fragen demokratisch, durch eine
         transparente und ergebnisoffene Entscheidungsfindung geklärt werden müssen, und nicht
         im Hinterzimmer von Verwaltungsräten, in denen reiche Spender den Ton angeben.
      

      Es wäre falsch anzunehmen, diese Bildungsheuchelei sei auf die Vereinigten Staaten
         beschränkt. So bietet namentlich auch die annähernde Kostenfreiheit eines Studiums
         noch keine Garantie gegen soziale Auslese. Mangels eines Systems, das Studierenden
         ein angemessenes Mindesteinkommen garantiert, ist eine lange Hochschulausbildung stets
         eine beträchtliche Investition für Menschen aus bescheidenen Verhältnissen, die zudem
         nicht immer über die Grundbildung, die Codes und die Netzwerke verfügen, die es für
         den Zugang zu bestimmten Studiengängen braucht. Besonders scheinheilig ist das französische
         System, gelingt ihm doch das Kunststück, unter dem Deckmantel «republikanischer» Gleichheit
         für Schüler, die zu selektiven Studiengängen (den Grandes Écoles und ihren Vorbereitungsklassen) zugelassen werden, dreimal so viel aufzuwenden wie
         für Studierende, die allgemein zugängliche Universitätsstudiengänge absolvieren. Erstere
         stammen aber im Durchschnitt aus sozial sehr viel bessergestellten Familien als Letztere,
         insbesondere an den begehrtesten Hochschulen.[2] In aller Seelenruhe werden so öffentliche Mittel dafür aufgewandt, die Ungleichheit
         sozialer Herkünfte zu verstärken. Schaut man sich schließlich die Gesamtheit der Bildungsausgaben
         an, vom Kindergarten bis zur Hochschule, so stößt man innerhalb einer Altersgruppe
         auf erhebliche Ungleichverteilung: Die 10 % der Schüler, denen die geringsten Bildungsausgaben
         zugutekommen, erhalten pro Kopf etwa 65.000–70.000 Euro, während die 10 %, die von
         den höchsten Bildungsausgaben profitieren, pro Kopf 200.000 bis 300.000 Euro erhalten
         (siehe Grafik 32). Diese Konzentration der Bildungsmittel zugunsten einer Minderheit
         ist gewiss weniger extrem, als sie es in der Vergangenheit war. Aber sie bleibt erheblich
         und ist mit der zeitgenössischen Rede von Chancengleichheit kaum vereinbar.[3][image: ]

      
         Für eine positive Diskriminierung anhand sozialer Kriterien
         

      

      Um mit dieser Heuchelei Schluss zu machen, gibt es nur eine Lösung: Wir müssen uns
         kollektiv und demokratisch der Mittel versichern, diese Realitäten zu messen, um uns
         bezifferbare und überprüfbare Ziele setzen und die politischen Maßnahmen, mit denen
         wir sie erreichen wollen, immer wieder neu justieren zu können. In Sachen Steuergerechtigkeit
         hat es Jahrhunderte gedauert, um auch nur ansatzweise objektive Bemessungsgrundlagen
         zu finden und mithilfe der Begriffe des Einkommens und Eigentums, der Steuertarife
         und Steuersätze eine anerkannte Sprache und eine Norm zu schaffen, anhand derer verschiedene
         soziale Gruppen ihre jeweiligen Situationen miteinander vergleichen können – und dieser
         Prozess ist noch längst nicht abgeschlossen. Was Bildungsgerechtigkeit anbelangt,
         scheint man mitunter zu denken, man könne sich auf allgemeine Prinzipien und fromme
         Absichtserklärungen zurückziehen. Die in den Grafiken 31–32 aufgeführten Zahlen zeigen,
         dass davon keine Rede sein kann. Zunächst einmal ist es unverzichtbar, dass solche
         quantitativen Befunde nicht bloß hin und wieder von einzelnen Forschern, sondern jährlich
         von offiziellen Stellen ans Licht gebracht werden. Das heißt konkret, dass man die
         Zuteilung von Bildungsmitteln und die Zugangsraten zu unterschiedlichen Studiengängen
         in Relation zur sozialen Herkunft, zum Perzentil des Elterneinkommens etc. Jahr für
         Jahr öffentlich machen und nach den verschiedenen Stufen des Bildungssystems aufschlüsseln
         muss. Damit diese Informationen einer ausgewogenen demokratischen Debatte dienen können
         und über jeden Manipulationsverdacht erhaben sind, ist auch entscheidend, einer Vielzahl
         von Forschungszentren die relevanten Daten zugänglich zu machen. Bis dahin ist es
         ein weiter Weg, denn in der Praxis halten sich die öffentlichen Behörden in diesen
         Dingen kaum weniger bedeckt, als es Privatuniversitäten tun. Allzu oft sind diese
         Akteure nach wie vor einer vertikalen Konzeption der öffentlichen Politik und des
         Allgemeininteresses verhaftet und maßen sich ungeniert das entsprechende Kompetenz-
         und Informationsmonopol an.
      

      Allgemein akzeptierte Indikatoren zu erstellen ist zentral, aber damit ist es nicht
         getan. Die einmal hergestellte Transparenz muss auch unmittelbar mit Handlungsmöglichkeiten
         und politischen Maßnahmen verknüpft sein, die zu einer Verbesserung der Situation
         führen, auf Hochschulebene ebenso wie in der Primar- und Sekundarschulbildung. Bei
         den Hochschulen sind zahlreiche Länder dazu übergegangen, zentralisierte Verfahren
         für die Vergabe von Studienplätzen auf regionaler oder nationaler Ebene einzuführen
         (in Frankreich zum Beispiel die Plattform Parcoursup). Verglichen mit Systemen, in
         denen jede Universität nach Gutdünken verfährt, ist dies insofern eine potenzielle
         Verbesserung, als sich damit auf demokratischem Wege neutrale und objektive, für alle
         verbindliche Zulassungskriterien finden lassen, um aus der Logik der Netzwerke, Seilschaften
         und guten Beziehungen auszubrechen. Denkbar wäre ein System, das sich zugleich auf
         die Wünsche der Studierenden, ihre schulischen Leistungen und die soziale Herkunft
         stützt, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass es Schüler aus einfacheren Verhältnissen
         schwerer haben, ein bestimmtes Niveau zu erreichen.
      

      Natürlich ist es ausgesprochen heikel, den richtigen Kompromiss zu finden. Ein bestimmtes
         Maß an positiver Diskriminierung aufgrund sozialer Kriterien kann gerechtfertigt sein,
         aber zu viel davon kann sich als kontraproduktiv für alle Beteiligten erweisen. Angesichts
         derart komplexer Abwägungskonflikte sollte sich niemand anmaßen, im Besitz letzter
         Wahrheiten zu sein. Umso dringender müssen die Voraussetzungen einer breit angelegten,
         auf Transparenz und Experimentierfreudigkeit setzenden demokratischen Entscheidungsfindung
         geschaffen werden. Leider lassen jene Vergabesysteme ihre Algorithmen oft ohne vorhergehende
         Absprache oder ergebnisoffene Abwägung auf Schüler und Eltern los. Das bringt auch
         das Risiko mit sich, ein generalisiertes Misstrauen gegenüber solchen Systemen, ja
         der Idee der Bildungsgerechtigkeit selbst zu wecken. In Frankreich ist die Plattform
         Parcoursup seit 2017 damit betraut, eine Art positiver Diskriminierung von Gymnasiasten
         zu praktizieren (15 bis 20 % der Schüler, in erster Linie abhängig vom Elterneinkommen),
         die ein Stipendium für die Vorbereitungsklassen von Hochschulen erhalten sollen. Nach
         welchen Parametern dies geschehen soll, liegt freilich im Dunkeln: Es wurde weder
         ein Ziel festgesetzt noch eine Evaluation durchgeführt. 2021 hat man in Aussicht gestellt,
         für Masterstudiengänge an Verwaltungshochschulen eine bestimmte Zahl von Studienplätzen
         an Stipendiaten zu vergeben (zwischen 50 und 60 % einer Altersklasse). Aber auch dazu
         wurden keine präzisen Angaben gemacht, anhand derer man die wirkliche Tragweite der
         Maßnahme überprüfen könnte.[4] Sosehr Regierungen und Verwaltungen eine große Verantwortung dafür tragen, Transparenzforderungen
         zu erfüllen und sich von einer vertikalen und mitunter manipulativen Regierungskultur
         zu verabschieden, sosehr hängt der Erfolg eines solchen Prozesses auch von einer starken
         Partizipation aller betroffenen Akteure, also der Bürger, Gewerkschaften, Parlamente
         und politischen Parteien ab, die eine Übermittlung der notwendigen Informationen einfordern
         und sie für konstruktive Verbesserungsvorschläge nützen müssen. Bevor dieser neue
         demokratische Raum nicht erschlossen wird, werden sich die Dinge nicht wirklich ändern.
      

      Über die Frage der Hochschulbildung hinaus ist die Herstellung von Transparenz auch
         und vor allem Voraussetzung für die dringliche Revision der Mittelzuteilung in der
         Primar- und Sekundarstufe. Zum Zeitpunkt des Hochschuleintritts ist es für einen radikalen
         Abbau von Chancenungleichheit im Allgemeinen zu spät. Es muss sehr viel früher gehandelt
         werden. Hier haben wir es aber mit einer atemberaubenden Bildungsheuchelei zu tun.
         In zahlreichen Ländern rühmen sich die Regierungen, Vorkehrungen getroffen zu haben,
         um «denen mehr zu geben, die weniger haben», das heißt den am stärksten benachteiligten
         Schulen und Bildungseinrichtungen zusätzliche Mittel zuzuteilen (man spricht manchmal
         von «positiver Diskriminierung», in diesem Fall aufgrund sozialer und territorialer
         Kriterien). Das Problem ist nur: Sobald man anhand konkreter Daten prüft, ob dies
         auch tatsächlich geschieht, stellt sich häufig heraus, dass es sich genau umgekehrt
         verhält. Sieht man sich zum Beispiel die staatlichen Collèges, also Schulen der Sekundarstufe
         I, im Raum Paris an, so fällt auf, dass der Anteil der angestellten (schlechter als
         verbeamtete ausgebildeten und bezahlten) oder unerfahrenen Lehrer in den wohlhabendsten
         Départements (Paris, Hauts-de-Seine) bei kaum 10 % liegt, in den am stärksten benachteiligten
         Départements dagegen (Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) 50 % erreicht. Untersuchungen,
         die Asma Benhenda anhand von Lohnabrechnungen des Bildungsministeriums durchgeführt
         hat, haben jüngst offengelegt, wie massiv das System in die falsche Richtung läuft.
         Berechnet man unter Berücksichtigung der bescheidenen Zulagen, die in den «Prioritätszonen»
         gezahlt werden, und aller anderen (vom Alter, dem Abschluss, dem Angestellten- oder
         Beamtenstatus etc. abhängigen) Bestandteile der Vergütung das Durchschnittsgehalt
         der Lehrer in den verschiedenen Grund- und Sekundarschulen auf nationaler Ebene, so
         stellt sich heraus, dass die Durchschnittsvergütung umso höher ausfällt, je größer
         der Prozentsatz sozial privilegierter Schüler in der betreffenden Einrichtung ist.[5] So sieht die Realität in den meisten OECD-Ländern aus: Schüler aus privilegierten sozialen Milieus haben bessere Chancen, vor
         beamteten und erfahrenen Lehrkräften zu sitzen, als die aus benachteiligten Milieus,
         die es häufiger mit Aushilfen und zeitlich befristeten Lehrkräften zu tun haben, und
         um diese systemische Ungleichheit auszugleichen, reichen die mageren Zulagen im Allgemeinen
         nicht aus.[6]

      Die wahre Herausforderung liegt in der Praxis, wie man hier sieht, nicht darin, für
         positive Diskriminierung zu sorgen, sondern schlicht und einfach die negative zu vermeiden:
         Faktisch werden in Primar- wie Sekundarschulen für privilegiertere Schüler mehr Mittel
         als für andere bereitgestellt. Dabei wäre es theoretisch gar nicht so schwer, Höhe
         der Zulagen wie Regeln der Zuordnung und Vergütung von Lehrkräften so zu justieren,
         dass unter keinen Umständen das Durchschnittsgehalt proportional zum Prozentsatz sozial
         privilegierter Schüler der fraglichen Einrichtung steigt, zumindest nicht auf der
         Ebene des Bildungssystems insgesamt. Wir können uns aus dieser Situation nur befreien,
         wenn sich objektive und überprüfbare Informationen über die Verteilung von Mitteln
         in Abhängigkeit von der sozialen Herkunft mit einer kollektiven Mobilisierung angesichts
         der hochpolitischen Herausforderung der Bildungsgleichheit verbindet.
      

      
         Über das Fortbestehen des Patriarchats und des Produktivismus
         

      

      So zentral sie ist, die Frage der Bildungsgerechtigkeit ist nicht allein ausschlaggebend.
         Wenn Vorurteile gegenüber bestimmten Gruppen zu tief verwurzelt sind, kann es unumgänglich
         sein, auf andere Mittel zurückzugreifen, zu denen auch Quoten zählen, die Zugang nicht
         nur zu bestimmten Bildungsgängen, sondern auch zu Ämtern und Berufen eröffnen. Historisch
         betrachtet sind Frauen fraglos die Gruppe, die massiver und systematischer als jede
         andere diskriminiert wurde, im Norden wie im Süden, im Osten wie im Westen, in allen
         Hinsichten und über alle Breitengrade. Menschliche Gesellschaften sind fast ausnahmslos
         patriarchalische Gesellschaften gewesen, die auf einem ausgeklügelten System von Geschlechtervorurteilen
         und Geschlechterrollen beruhten. Die Entwicklung des zentralisierten Staates im 18.
         und 19. Jahrhundert war in bestimmten Fällen sogar mit einer Verschärfung und Systematisierung
         des Patriarchats verbunden, da geschlechtsspezifische Regeln kodifiziert wurden, um
         sie auf die Gesamtheit des nationalen Territoriums und alle sozialen Klassen auszudehnen,
         wie etwa die asymmetrische Verteilung der Rechte zwischen Eheleuten im Rahmen des
         napoleonischen Code civil oder die Ungleichheiten des Wahlrechts. Das Frauenwahlrecht
         wurde im Gefolge langer Auseinandersetzungen und Kämpfe mit ungewissem Ausgang errungen,
         1893 in Neuseeland, 1930 in der Türkei, 1932 in Brasilien, 1971 in der Schweiz und
         2015 in Saudi-Arabien. In Frankreich stimmte nach Jahrzehnten feministischer Mobilisierung
         und 1789, 1848 und 1871 enttäuschten Hoffnungen das Abgeordnetenhaus 1919 dem Frauenwahlrecht
         zwar zu, aber der Senat legte sein Veto ein und so trat das Frauenwahlrecht erst 1944
         in Kraft.[7]

      Während sich im Laufe des 20. Jahrhunderts die rechtliche Gleichstellung schließlich
         durchsetzte, erreichte in den Trentes Glorieuses, den Wirtschaftswunderjahren der Nachkriegszeit, auch eine die Frau am Herd als soziale
         Errungenschaft feiernde Ideologie ihren Höhepunkt. 1970 gingen kaum mehr als 20 %
         der Lohnsumme an Frauen, was ein Licht darauf wirft, wie sehr Geldangelegenheiten
         als Männersache behandelt wurden.[8] Zugleich wurde, wie alle Untersuchungen zeigen, nach wie vor mehr als die Hälfte
         der Arbeitszeit (Berufs- und Hausarbeit) von Frauen absolviert. Wären die Einkommen
         nach geleisteter Arbeitszeit zwischen den Geschlechtern verteilt worden, hätte dies
         einen tiefgreifenden Wandel der Einkommensverteilung und Machtverhältnisse in der
         Gesellschaft wie in den Partnerschaften bedeutet. Der entscheidende Punkt ist, dass
         wir eben erst aus dem goldenen Zeitalter des Patriarchats heraustreten. Der Anteil
         der Frauen an der Lohnsumme erreichte 2020 in Frankreich gerade einmal 38 %, gegenüber
         62 % für die Männer, die damit über eine um mehr als die Hälfte größere monetäre Macht
         verfügen. Hier zeigt sich erneut, wie wichtig die Wahl der Indikatoren ist. Wenn man
         sich mit der Feststellung begnügt, dass der Lohnunterschied auf ein und derselben
         Position 14 % ausmacht, dann beschönigt man das Problem ganz erheblich, ist doch einer
         der Hauptaspekte der Geschlechterungleichheit die Tatsache, dass Frauen und Männern
         nicht dieselben Positionen besetzen.
      

      Besonders auffällig ist dies bei politischen Ämtern und Führungspositionen. Zwar ist
         in Frankreich der Anteil von Frauen an den 1 % der höchsten Vergütungen zwischen 1995
         und 2020 von 10 auf 19 % gestiegen. Das Problem ist aber, dass dieser Anstieg außerordentlich
         langsam vonstattengeht. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, würde die Parität nicht
         vor 2107 erreicht (siehe Grafik 33). Aus den Daten, die wir für das übrige Europa,
         die Vereinigten Staaten und andere Teile der Welt haben, lassen sich ähnliche Schlüsse
         ziehen. Zu einem wesentlichen Teil geht dies auf die Kraft bestimmter Vorurteile gegenüber
         Frauen zurück. Für Indien liegen Untersuchungen vor, denen es gelungen ist, diese
         Vorurteile zu quantifizieren, indem sie in großem Umfang die Reaktionen gemessen haben,
         die ein und dieselbe politische Rede hervorruft, je nachdem, ob sie von männlichen
         oder weiblichen Stimmen verlesen werden. Ein und dasselbe Argument, zum Beispiel für
         einen städtischen Haushalt oder den Bau einer Schule, wurde systematisch als weniger
         glaubwürdig eingestuft, wenn es von einer weiblichen Stimme vorgebracht wurde. Diese
         Arbeiten haben auch gezeigt, dass durch Erfahrungen mit Frauen in kommunalen Führungspositionen
         die negativen Stereotype ihnen gegenüber stark abgebaut wurden – vielleicht einer
         der schlagendsten Beweise dafür, wie notwendig und aussichtsreich Politiken der positiven
         Diskriminierung bei der Überwindung alter Vorurteile sind.[9]

      Quotenregelungen zugunsten von Frauen haben in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen,
         nicht ohne auf massive Widerstände zu stoßen. Ein erstes Gesetz wurde 1982 von der
         sozialistischen Mehrheit verabschiedet. Die Maßnahme war dürftig genug, sah sie doch
         nur vor, dass kein Geschlecht mehr als 75 % der Listenplätze beanspruchen darf, insbesondere
         bei Kommunal- und Regionalwahlen. Schon das hätte für die Frauen, die damals weniger
         als 10 % der Volksvertreter stellten, einen spürbaren Fortschritt bedeutet, aber das
         Gesetz wurde durch den Verfassungsrat wegen Verstoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz
         gekippt.[image: ]

      Erst die Verfassungsänderung von 1999 erlaubte es, aus dieser Sackgasse herauszukommen.
         Mit dem Gesetz von 2000 wurden vollständige Parität bei Listenwahlen und (zu harmlose
         und darum nicht sonderlich wirkungsvolle) finanzielle Sanktionen für Parteien, die
         zu wenig Frauen zur Wahl stellen, bei Landkreiswahlen eingeführt. Die damalige Regierung
         versuchte auch, Geschlechterparität in den Zulassungsausschüssen durchzusetzen, scheiterte
         aber erneut am Veto der Verfassungsrichter. Eine zweite, 2008 verabschiedete Verfassungsänderung
         genehmigte eine Quotenregelung für den Zugang nicht nur zu politischen Ämtern, sondern
         auch zu Sozialberufen. Zwischen 2011 und 2015 wurde eine Reihe von Gesetzen verabschiedet,
         die Quoten für Frauen zunächst in Unternehmensvorständen (20 % der Sitze), dann auch
         in Ausschüssen und Leitungsgremien öffentlicher Einrichtungen vorsahen. Seit 2021
         werden parlamentarische Debatten über eine eventuelle Ausdehnung von Quoten oder Anreizzielen
         auf alle Führungspositionen in Privatunternehmen geführt (die messbaren Auswirkungen
         auf den Frauenanteil am obersten Perzentil oder Dezil der Vergütungshierarchie haben
         könnte). Auch wenn sich noch nicht beurteilen lässt, wie erfolgreich diese Maßnahmen
         am Ende sein werden, zeugen sie doch davon, dass es möglich ist, auf wirkliche Gleichheit
         hinzuarbeiten und gegebenenfalls auch die Verfassungen umzuschreiben, wenn nur der
         politische Wille vorhanden ist.[10]

      So unverzichtbar solche Maßnahmen sein mögen, um Gleichstellung auf der Ebene der
         Führungspositionen voranzutreiben, sosehr muss man sich ihrer Grenzen bewusst sein,
         da sie sich auf die Spitze der Hierarchie konzentrieren und darüber tendenziell die
         Frage nach weniger gut vergüteten Tätigkeiten vernachlässigen, die doch für die überwältigende
         Mehrheit der Frauen die Regel sind. Plätze für Frauen in Führungszirkeln durchzusetzen
         darf, anders gesagt, nicht als Alibi dafür dienen, für den Rest der Bevölkerung ruhigen
         Gewissens ein stark hierarchisiertes Sozialsystem mit hoher Geschlechterungleichheit
         aufrechtzuerhalten. Die zentrale Herausforderung liegt in der Verbesserung der Löhne,
         Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen für Millionen Kassiererinnen, Kellnerinnen, Reinigungskräfte
         und Vertreterinnen vieler anderer stark feminisierter Berufe, die historisch nicht
         immer dieselbe Aufmerksamkeit in der öffentlichen Debatte und den gewerkschaftlichen
         Mobilisierungen genossen haben wie die männlichen Arbeiterberufe.[11] Hinzu kommt, dass zahlreiche steuerliche und soziale Regelungen (wie der französische
         Ehepaarquotient oder die Elternzeit), die noch aus den Trentes Glorieuses der Nachkriegszeit stammen, nach wie vor eine stark geschlechtsspezifische Rollen-
         und Arbeitsplatzverteilung begünstigen.[12] Tatsächlich werden wir ohne eine allgemeine Transformation des Verhältnisses von
         Produktion und gesellschaftlicher Reproduktion, Berufs- und Familien- oder Privatleben
         nicht aus dem Sozial-Patriarchat herauskommen. Ein Großteil der Männer mit den höchsten
         Vergütungen organisiert sein Leben so, dass er Kinder, Familie und Freunde, ja die
         Außenwelt kaum noch zu Gesicht bekommt, während er aktiv zum entfesselten Konsumismus
         und zur Umweltzerstörung beiträgt. Das Problem der Geschlechterungleichheit dadurch
         zu bewältigen, dass Frauen ermuntert werden, es ihnen gleichzutun, kann nicht die
         Lösung sein. Nötig ist vielmehr ein anderes Gleichgewicht der sozialen Zeitordnungen.
         Es geht um sehr viel mehr (und um etwas sehr viel Aufregenderes) als ein paar Quoten,
         sosehr diese auch Teil des Auswegs aus dem Androzentrismus sind.
      

      
         Diskriminierungen bekämpfen, ohne die Identitäten zu verhärten
         

      

      Lange umstritten, haben sich Geschlechterparität und Frauenquoten in vielen Ländern
         durchgesetzt und sind inzwischen weithin anerkannt. Für Quoten zugunsten von Bevölkerungsgruppen,
         die aus sozialen, ethnischen oder religiösen Gründen diskriminiert werden, ist das
         nicht der Fall. Nach wie vor stoßen solche Quoten auf massive Vorbehalte. Diese Vorbehalte
         sind nicht durchweg unbegründet und rühren nicht bloß vom Egoismus derer her, die
         sich von niemandem ihren Platz streitig machen lassen wollen (ein Faktor, der dennoch
         nicht zu vernachlässigen ist). Bevor man die Anwendung von Quoten für sozial oder
         rassistisch Diskriminierte in Betracht zieht, sollte zunächst und vor allem die Diskriminierung
         als solche bekämpft werden. Man sollte, anders gesagt, alles dafür tun, diskriminierende
         und rassistische Praktiken zu identifizieren und ihnen Einhalt zu gebieten, nicht
         zuletzt durch strafrechtliche Verfolgung aller sozialen Akteure (Arbeitgeber, Polizisten,
         Fans, Internetnutzer etc.), die sich solcher Praktiken schuldig machen. Zudem gehen
         Quoten für sozial oder rassistisch Diskriminierte mit zwei ernstzunehmenden Risiken
         einher. Zum einen können sie das Recht der von ihnen Begünstigten, die fraglichen
         Positionen einzunehmen, infrage stellen (auch aus der Perspektive derer, die diese
         Positionen ohne sie eingenommen hätten). Zum anderen können sie dazu beitragen, soziale
         oder ethnische Identitäten, die von Haus aus vielfältig, gemischt und wandelbar sind,
         zu verhärten.[13] Gleichwohl kann es Fälle geben, in denen die Vorurteile so tief verwurzelt sind (wie
         gegenüber Frauen), dass sich die Blockaden anders als durch Quoten nicht auflösen
         lassen. Die Frage ist denkbar heikel und lässt sich nicht pauschal beantworten. Um
         sie zu klären, wird man sie Fall für Fall prüfen müssen.
      

      Schauen wir uns zunächst den Fall Indiens an, das bei der Einführung sozialer Quoten
         am weitesten gegangen ist. Die «Reservierungen» (wie sie im indischen Kontext genannt
         wurden) kamen zunächst und vor allem den «scheduled castes» (SC) und «scheduled tribes» (ST), also den einstigen Unberührbaren und der indigenen Bevölkerung zugute, die in der
         traditionellen hinduistischen Gesellschaft diskriminiert worden waren. Diesen unteren
         Kasten, die etwa 20–25 % der Bevölkerung ausmachen, haben die Quoten seit 1950 Zugang
         zur Universität und zu öffentlichen Ämtern eröffnet. Seit den 1980er und 1990er Jahren
         wurde das System auf die mittleren Klassen («other backward classes», OBC), das heißt auf 40–45 % der Bevölkerung ausgedehnt, sodass insgesamt 60–70 % der
         indischen Bevölkerung derzeit von den Quoten auf Bundesebene profitieren (siehe Grafik 34).[14] Die Ausdehnung auf die OBC war schon in der Verfassung von 1950 vorgesehen, aber die Einsetzung der Kommissionen,
         die mit der Definition der entsprechenden sozialen Klassen betraut waren, warf erhebliche
         Probleme auf, sodass der Prozess mehrere Jahrzehnte in Anspruch nahm. 1993 zwang eine
         Verfassungsänderung auch die Bundesstaaten, die es noch nicht getan hatten, Frauen
         ein Drittel der panchayat (Bürgermeisterämter) zu reservieren. Die Frage, ob die Verfassung geändert werden
         sollte, um ihnen, ganz wie seit 1950 den unteren Kasten, entsprechend ihrem Anteil
         an der Gesamtbevölkerung einen Teil der Wahlkreise bei den Bundeswahlen vorzubehalten,
         wird immer noch diskutiert.[image: ]

      Die verfügbaren Erkenntnisse führen zu einer gemischten Bilanz dieses Experiments.
         Angesichts der extremen Vorurteile, unter denen die unteren Kasten Indiens infolge
         des alten inegalitären Systems wie seiner Verhärtung durch die britische Kolonialmacht
         litten (die sich, um ihre Herrschaft durchzusetzen, nicht nur stark auf das Kastensystem
         gestützt, sondern ihm auch eine dauerhafte verwaltungstechnische Existenz verliehen
         hatte), ist es wahrscheinlich, dass ihre Angehörigen ohne Einführung der Quoten nicht
         so rasch Zugang zu gewählten Ämtern, zur Hochschulbildung und zu Stellungen im öffentlichen
         Dienst hätten finden können. Die Ungleichheiten, die in Indien die niederen Kasten
         vom Rest der Bevölkerung trennen, bleiben erheblich, aber sie haben doch seit 1950
         stark abgenommen, stärker zum Beispiel als die Ungleichheiten zwischen schwarzen und
         weißen Menschen in den Vereinigten Staaten (siehe Grafik 35).[15] Eine Reihe von Arbeiten hat auch gezeigt, dass die Quoten im Aufbau der indischen
         Wahldemokratie große Bedeutung hatten, weil sie alle Parteien dazu brachten, gewählte
         Vertreter aus den unteren Kasten zu fördern, und die Reservierungen de facto eine
         integrative und mobilisierende Rolle spielten.[16][image: ]

      So positiv die Bilanz der indischen Quoten ist, sosehr veranschaulicht diese Erfahrung
         auch die Grenzen einer solchen Politik und die Tatsache, dass sich ein solches System
         nicht selbst genügen kann, sondern mit einer ambitionierten, universalistisch ausgerichteten
         Sozialpolitik einhergehen muss. Im indischen Kontext haben die Quoten den Eliten mitunter
         als Ausrede dafür gedient, die Steuern zur Finanzierung der Investitionen in Bildung,
         Gesundheitswesen und Infrastruktur nicht zahlen zu müssen, die es gebraucht hätte,
         um die sozialen Ungleichheiten in Indien wirklich abzubauen und den benachteiligten
         Klassen insgesamt (also nicht nur einer Minderheit innerhalb derselben) die Chance
         zu geben, ihren Rückstand aufzuholen. Mangels eines ausreichend gut finanzierten Sozialstaats
         sind die Ungleichheiten im Übrigen nach einer Phase des Abbaus in den ersten Jahrzehnten
         nach der Unabhängigkeit seit 1980 wieder stark gestiegen.[17] Neben Bildung und Gesundheit für alle hätte eine andere systemische Politik dafür
         sorgen können, das schwere inegalitäre Erbe abzustreifen und eine Eigentumsumverteilung
         in Angriff zu nehmen, insbesondere in Gestalt einer Agrarreform. In einigen Staaten
         mit kommunistischen Regierungen wurden solche Maßnahmen ergriffen, insbesondere in
         den Bundesstaaten Kerala und Westbengalen, mit sehr guten Ergebnissen auf sozialer
         und wirtschaftlicher Ebene.[18] Aber nichts dergleichen wurde auf Bundesebene unternommen, wo man stark auf Quoten
         gesetzt hat, ohne von den besitzenden Klassen die Steuern und das Eigentum einzufordern,
         die für eine wirkliche soziale Umverteilung nötig gewesen wären.
      

      
         Soziale Gleichstellung und Wohlstandsumverteilung in Einklang bringen
         

      

      Kommen wir zu den Lehren, die sich daraus für andere Länder ziehen lassen. Bemerkenswert
         ist zunächst, wie sich das indische Quotensystem weiterentwickelt hat. 1993 wurde
         vom Obersten Gerichtshof ein Einkommenskriterium für die Anwendung der Quoten eingeführt:
         Die Angehörigen einer Kaste, die zu den OBC zählt, sind von den Vorteilen der Quoten ausgeschlossen, wenn ihr Jahreseinkommen
         über einer gewissen Schwelle liegt.[19] 2018 wurde diese Regel auf die unteren Kasten (SC-ST) ausgedehnt, und 2020 wurden besondere Quoten für Angehörige höherer Kasten eingeführt,
         deren Einkommen unter dieser Schwelle liegt.[20] Es ist durchaus möglich, dass allmählich das ganze System in das einer positiven
         Diskriminierung übergeht, die sich auf objektive soziale Kriterien wie Elterneinkommen,
         Bildungsabschluss oder Vermögen stützt und nicht mehr auf die Zugehörigkeit zu einer
         in der Vergangenheit diskriminierten Kaste. Vielleicht ist dies das Beste, was man
         ihm wünschen kann. Idealiter sollte ein Quotensystem, um die Erstarrung der Kategorien
         und Verhärtung der Fronten zu vermeiden, in dem Maße, in dem es die Vorurteile gegenüber
         diskriminierten Gruppen abbauen kann, auch die Bedingungen seiner eigenen Transformation
         vorwegnehmen. So könnte man sich in Anbetracht der nahezu vollständigen Abwesenheit
         der Unterschichten in den gewählten Parlamenten westlicher Demokratien vorstellen,
         in Form einer Sozialparität eine Entsprechung zur (schließlich durchgesetzten) Geschlechterparität
         einzuführen. Damit würden die Parteien darauf verpflichtet, dass die Hälfte der für
         sie antretenden Kandidaten aus benachteiligten Schichten stammt[21] – verbunden mit der Hoffnung, dass sich durch politische Maßnahmen zum systematischen
         Abbau des Wohlstandsgefälles diese Regeln immer mehr erübrigen würden und die Schwellen
         gesenkt werden könnten, ohne die Repräsentativität der Versammlung zu beeinträchtigen.[22]

      Dabei ist zu betonen, dass kein westliches Land bis zum heutigen Tag jemals soziale
         Quoten oder solche, die sich an race orientieren, eingeführt hat, wie man es in Indien getan hat, und es in dieser Hinsicht noch manches
         zu erfinden gibt. In den Vereinigten Staaten hat man den einstigen Sklaven am Ende
         des Bürgerkriegs Wiedergutmachungsversprechen gegeben, die nie gehalten wurden. Als
         die legale Rassendiskriminierung 1965 endete, ergriff die Regierung Johnson eine Reihe
         von Maßnahmen wie die, dass Unternehmen, die sich um öffentliche Aufträge bewarben,
         für Diversität eintreten mussten. Aber anders als man zuweilen denkt, gab es kein
         einziges Bundesgesetz, das jemals eine formelle Quotenregelung für die Aufnahme an
         Universitäten oder den Zugang zu öffentlichen und politischen Ämtern oder Ähnlichem
         vorgesehen hätte. Es hätte einer sehr starken politischen Mobilisierung bedurft, um
         eine Bundesmehrheit dazu zu bewegen, solche Maßnahmen über das ganze Land zu verhängen,
         und es ist nicht ausgemacht, dass der Oberste Gerichtshof (der doch in einem finsteren
         Urteil von 1896 die «Rassen»-Diskriminierung der Südstaaten en bloc gutgeheißen hatte)
         der Regierung bei einem solchen Vorhaben gefolgt wäre.[23] Einige Staaten haben in den 1970er und 1980er Jahren versucht, Quoten einzuführen,
         aber der Vorstoß wurde von den Richtern abgeschmettert oder durch Volksentscheide
         wie den von 1996 in Kalifornien verhindert, der jede auf die «Rasse» (und übrigens,
         anders als in Frankreich und anderen Ländern, auch auf das Geschlecht) gegründete
         Regelung untersagte. Mehrere Staaten haben daraufhin Aufnahmeregelungen für High Schools
         oder Universitäten ins Leben gerufen, die eine zögerliche Berücksichtigung der Wohngegend
         oder des Elterneinkommens vorsahen.[24]

      Positive Diskriminierung, die sich auf universale soziale Kriterien wie Einkommen,
         Vermögen oder Herkunftsterritorium stützt, bringt im Allgemeinen zahlreiche Vorteile
         mit sich. Sie macht es nicht nur leichter, politische Mehrheiten für sie zu finden,
         sondern hat auch den Vorteil, die Verfestigung ethnisch-«rassischer» Identitäten zu
         vermeiden. Wie bereits bemerkt, steckt diese Art der positiven Diskriminierung in
         Frankreich wie in den Vereinigten Staaten und den meisten Ländern noch in den Kinderschuhen.
         In der Praxis wäre es schon ein deutlicher Fortschritt, wenn es gelänge, die negative
         Diskriminierung, also die Tatsache zu verhindern, dass die sozial benachteiligten
         Klassen allenthalben in den Genuss geringerer Bildungsmittel als die begünstigten
         kommen. Dasselbe gilt im Übrigen für die Finanzierung von Infrastruktur und öffentlichen
         Diensten im Allgemeinen. Man hat ein System, in dem die verschiedenen Kommunen abhängig
         von Einkommens- und Vermögensunterschieden über extrem ungleiche Haushaltsmittel verfügen,
         um sich dann vollmundig zu loben, weil man ein paar dürftige Kompensationsmaßnahmen
         verabschiedet hat, die in Wahrheit nur einen kleinen Teil der systemischen Ungleichheit
         abdecken, die keiner frontal anzugehen wagt (ganz gleich, ob es die Kommunalhaushalte
         betrifft oder die Vertragslehrkräfte). Allzu oft ist der Begriff der positiven Diskriminierung
         nur dafür missbraucht worden, die notwendige Sozialpolitik nicht finanzieren zu müssen.
         Die Idee der positiven Diskriminierung kann gerettet werden, aber nur, wenn sie sich
         auf ein ehrgeiziges Programm der Wohlstandsverteilung stützt und universale Maßnahmen
         wie den Sozialstaat, die Beschäftigungsgarantie oder die Erbschaft für alle ergänzt.
      

      
         Rassismus messen: Die Frage der ethnisch-«rassischen» Kategorien
         

      

      So nützlich sie ist, sowenig reicht positive Diskriminierung anhand von Sozialkriterien
         allein schon aus, um Diskriminierungspraktiken aufgrund ethnischer Zugehörigkeiten
         Einhalt zu gebieten. Diese können nur mithilfe von Indikatoren und Verfahren bekämpft
         werden, mit denen sie sich eindeutig messen und gezielt korrigieren lassen. Manche
         Beobachter halten es für das einzig denkbare Vorgehen, in Europa und sämtlichen Ländern
         ethnisch-«rassische» Kategorien zu übernehmen, wie sie seit jeher in den US-amerikanischen Volkszählungen verwendet werden. Das scheint mir fraglich. Eingeführt
         wurden diese Kategorien zunächst im Dienst rassistischer Diskriminierung (und nicht,
         um sie zu bekämpfen). Gewiss hat man sie seit einigen Jahrzehnten aufgeboten, um Rassismus
         zu messen und zuweilen auch zu bekämpfen, aber die von den Vereinigten Staaten im
         Dienst der Gleichheit von races erzielten Erfolge sind nicht wirklich dazu angetan, den Rest des Planeten vor Neid
         erblassen zu lassen. Aus der Zurückweisung dieser Kategorien und der ritualisierten
         Kritik am US-amerikanischen Modell folgt allerdings noch keine klar umrissene Politik. In Wahrheit
         sollte sich in der Frage rassistischer Diskriminierung so wenig wie in der der Bildungsgerechtigkeit
         irgendein Land berufen fühlen, andere zu belehren. Jahrhundertelang hatten Menschen
         unterschiedlicher ethnischer Herkunft praktisch keinerlei Kontakt untereinander, der
         nicht auf militärischer Herrschaft oder auf sklavenhalterischen und kolonialistischen
         Beziehungen beruhte. Dass sie seit kurzem in den gleichen politischen Gemeinschaften
         zusammenleben, ist ein enormer zivilisatorischer Fortschritt. Aber nach wie vor erwachsen
         daraus fast überall auch Vorurteile und Versuche, aus ihnen politisch Kapital zu schlagen,
         die nur durch mehr Demokratie und Gleichheit zu bekämpfen sind. In dieser Frage kann
         jeder aus Erfahrungen anderer Länder lernen und sollte seine Zeit lieber damit verbringen,
         auf Lösungen zu sinnen, statt sich in nationaler Selbstzufriedenheit zu ergehen und
         die unterschiedlichen nationalen Modelle gegeneinander auszuspielen, ohne sich wirklich
         zu fragen, worin sie genau bestehen und welche Probleme sich mit ihnen lösen oder
         nicht lösen lassen.
      

      In Europa ist Großbritannien das einzige Land, das zur Bekämpfung von rassistischen
         Diskriminierungen Kategorien des US-amerikanischen Typs eingeführt hat.[25] Seit der Volkszählung von 1991 ist jeder Bürger aufgefordert, ein Kästchen anzukreuzen,
         um anzugeben, dass er sich als «White», «Black/Caribbean», «Indian/Pakistani» etc. versteht. Ebenso sieht es in zahlreichen Erhebungen oder in den bei Polizeikontrollen
         anfallenden Dokumenten aus. Sosehr dies die öffentliche Aufmerksamkeit für bestimmte
         Missbräuche und Fehlentwicklungen, insbesondere bei Gesichtskontrollen, geschärft
         hat, sowenig hat bis auf den heutigen Tag eine einzige Studie nachweisen können, dass
         sich dadurch der Umfang rassistischer Diskriminierungen in Großbritannien gegenüber
         anderen europäischen Ländern signifikant verringert hat.[26] Man kann auch zu bedenken geben, dass es kein einheitliches Modell gibt und alles
         vom jeweiligen Migrations- und Postkolonialkontext abhängt. In Deutschland und in
         Frankreich kommen die außereuropäischen Populationen vornehmlich aus der Türkei und
         den Maghreb-Staaten. Tatsächlich sind aber die Unterschiede des physischen Erscheinungsbilds
         im Mittelmeerraum nicht besonders stark: Die Variationen sind graduell und bruchlos,
         zumal sich die unterschiedlichen geografischen Herkünfte ständig vermischen, sehr
         viel stärker als etwa in den Vereinigten Staaten.[27] Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass sich diese Menschen in binären Konstruktionen
         des Typs «weiß/Schwarz» wiedererkennen,[28] und tatsächlich haben Studien gezeigt, dass ihnen nicht wohl dabei ist, sich einer
         der Kategorien dieser Art zuzuordnen.[29]

      Unter diesen Umständen wird man sich zu Recht fragen können, ob die Einführung dieser
         Kategorien in den Volkszählungen nicht vorwiegend negative Auswirkungen hatte. Tatsächlich
         kann man Rassismus sehr gut messen und Diskriminierungspraktiken sehr gut aufspüren
         und ahnden (oder zumindest sehr viel besser als bisher geschehen), ohne von den Menschen
         zu verlangen, sich in einem Identitätsraster ethnisch-«rassischen» Typs zu verorten.
         Frankreich, Deutschland und alle von der Frage betroffenen Länder sollten, um das
         zu konkretisieren, eine staatliche Beobachtungsstelle für Diskriminierungen schaffen,
         die damit betraut ist, die Tatsachen zu objektivieren sowie in einem Jahresbericht
         über den Stand der Dinge zu unterrichten und die Politik zu instruieren. In Frankreich
         haben Forscher auf Tausende von Stellenangeboten hin fingierte Lebensläufe an Arbeitgeber
         geschickt, um sich dann die Antwortrate in Gestalt der Einladungen zum Bewerbungsgespräch
         anzuschauen. Sobald der Name arabisch-muslimisch klingt, ist die Antwortrate viermal
         geringer. Wer einen jüdisch klingenden Namen trägt, wird gleichfalls diskriminiert,
         aber weniger massiv. Das Problem ist, dass diese Studie nicht wiederholt wurde, sodass
         niemand weiß, ob sich die Lage seit 2015 verbessert oder verschlechtert hat.[30] Es müssten dringend von einer offiziellen Stelle solche Testkampagnen im großen Stil
         durchgeführt werden, um verlässliche Vergleiche zwischen verschiedenen Zeitpunkten,
         Regionen und Wirtschaftssektoren anstellen zu können. Das Gleiche gilt für polizeiliche
         Gesichtskontrollen und andere Diskriminierungspraktiken.[31] Eine solche Stelle müsste auch Jahr für Jahr die Überprüfung von Diskriminierungen
         in Unternehmen (Löhne, Beförderungen, Fortbildungen etc.) gewährleisten. Um eine solche
         Aufgabe zu bewältigen, ist es entscheidend, in die Volkszählungen eine Frage über
         das Geburtsland der Eltern aufzunehmen (was derzeit in Frankreich und vielen anderen
         Ländern nicht geschieht). Verknüpft man diese Informationen in anonymisierter Form
         und unter behördlicher Kontrolle mit den von Unternehmen vorgelegten Lohnabrechnungen,
         so lassen sich detaillierte, nach Region, Sektor und Unternehmensgröße aufgeschlüsselte
         Aufstellungen anfertigen.[32] Diese Indikatoren könnten in Kooperation mit den Gewerkschaften zur Ermittlung von
         Diskriminierungspraktiken und zur Durchführung lokaler Tests genutzt werden. Gegebenenfalls
         könnte dieses System bei Unternehmen ausreichender Größe auch zur Strafverfolgung
         und Sanktionierung für den Fall einer offenkundigen Unterrepräsentation von Menschen
         einer bestimmten Herkunft dienen. Grundsätzlich könnte man auch erwägen, eine allgemeine
         Frage zur Herkunft in die Volkszählungsbögen aufzunehmen, falls sich dies als unverzichtbar
         erweisen sollte.[33] Die internationale Erfahrung weist indessen darauf hin, dass es weniger darum geht,
         die Statistiken zu vervielfältigen, als vielmehr die verfügbaren Indikatoren im Dienst
         einer wirklichen Antidiskriminierungspolitik zu mobilisieren, die fest und entschlossen,
         transparent und überprüfbar sein muss. Und sie wird alle Akteure einbeziehen müssen
         (Gewerkschaften und Arbeitgeber, politische Bewegungen und Bürgerinitiativen), was
         bislang über nationale Modelle hinaus nie ausreichend geschehen ist.
      

      
         Religiöse Neutralität und die Heucheleien der französischen Laizität 
         

      

      Schließen wir mit dem Hinweis darauf, dass der Kampf gegen rassistische Diskriminierungen
         ebenfalls neue Formen der religiösen Neutralität erfordert. Auch in dieser Sache kann
         sich kein Land rühmen, ein befriedigendes Gleichgewicht erreicht zu haben. Das laizistische
         Modell französischer Spielart stellt sich gern als völlig neutral dar, aber die Wirklichkeit
         sieht nicht so einfach aus.[34] In Frankreich werden offiziell nur vor 1905 gebaute Kultstätten subventioniert, was
         praktisch fast ausschließlich Kirchen einschließt und darauf hinausläuft, muslimische
         Gläubige gegenüber christlichen Gläubigen zu benachteiligen. Die im Zuge der Verabschiedung
         des Gesetzes Debré (1959) eingerichteten katholischen Grundschulen, Collèges und Lycées
         werden in einem Umfang, den man in keinem anderen Land findet, weiterhin massiv vom
         Steuerzahler finanziert. Diese Einrichtungen haben sich auch das Recht bewahrt, ihre
         Schüler selbst auszuwählen, ohne sich an irgendeine Regel zur sozialen Durchmischung
         zu halten, sodass sie massiv zur schulischen Ghettoisierung beitragen.[35] Bei der Finanzierung von Religionen spielen Steuersubventionen, um das hinzuzufügen,
         eine zentrale und doch oft verkannte Rolle. In Frankreich gibt es wie in sehr vielen
         Ländern für Spenden an Religionsgemeinschaften Steuererleichterungen, die tatsächlich
         eine extrem inegalitäre Weise öffentlicher Finanzierung darstellen, da die öffentliche
         Subvention umso höher ausfällt, je reicher der Gläubige ist (was in der Praxis wiederum
         bestimmte Religionen gegenüber anderen begünstigt).[36]

      Ähnlich sieht es in Italien, wo jeder Steuerpflichtige einen Teil seiner Steuern einer
         Religionsgemeinschaft seiner Wahl zusprechen kann, oder in Deutschland aus, wo der
         Mechanismus die Gestalt einer für Religionsgemeinschaften erhobenen Zusatzsteuer hat.
         In beiden Fällen gibt es eine Schieflage zugunsten der Religionen, die über eine einheitliche
         nationale Organisation verfügen (was den Islam praktisch ausschließt). Verglichen
         damit ist das französische Modell, das Religionsgemeinschaften nicht anders als andere
         Vereine und Vereinigungen behandelt, potenziell zufriedenstellender. Es läuft letztlich
         darauf hinaus, die Religion als einen Glauben oder ein Anliegen unter anderen zu betrachten,
         und fördert die Erneuerung und Diversität der Strukturen. Dazu muss allerdings das
         System egalitärer werden, indem zum Beispiel die Gesamtheit öffentlicher Subventionen
         in einen «Gutschein für das Vereinsleben» umgewandelt wird, den jeder/jede in gleicher
         Höhe einem (religiösen, kulturellen, humanitären …) Verein seiner Wahl zukommen lassen
         kann, wie immer dessen Werte und Überzeugungen aussehen mögen. Ein solches System
         würde nicht allein einen Fortschritt in Richtung tatsächlicher Gleichheit zeitigen,
         sondern auch dazu beitragen, das derzeitige Klima des Verdachts und der Stigmatisierung
         zu überwinden.
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         KAPITEL 9
         

         AUSWEGE AUS DEM NEOKOLONIALISMUS
         

      

      Der Kampf um mehr Gleichheit ist nicht abgeschlossen. Um ihn fortzusetzen, muss der
         Weg zum Sozialstaat, zur progressiven Steuer und zur realen Gleichheit in aller Konsequenz
         weiterverfolgt und müssen Diskriminierungen aller Art bekämpft werden. Der Weg führt
         auch und vor allem über eine Veränderung des globalen Wirtschaftssystems. Das Ende
         des Kolonialismus hat einen Prozess der Egalisierung eingeläutet, aber die Weltwirtschaft
         bleibt ihrer Funktionsweise nach zutiefst hierarchisch und inegalitär. Die derzeitige
         ökonomische Organisation, die auf unkontrollierten Kapitalverkehr ohne soziale und
         ökologische Zielmarken beruht, kommt oft genug einer Art Neokolonialismus zugunsten
         der Reichsten gleich. Politisch wie ökologisch ist dieses Entwicklungsmodell unhaltbar.
         Seine Überwindung erfordert die Transformation des nationalen in einen föderalen,
         gegenüber dem Süden offenen Sozialstaat und eine grundlegende Überarbeitung der Regeln
         und Verträge, die derzeit die Globalisierung steuern.
      

      
         Das Wirtschaftswunder und der Süden: Die Grenzen des National-Sozialstaats
         

      

      Schaut man sich die Entwicklung des Wohlstandsgefälles zwischen den Ländern in den
         letzten beiden Jahrhunderten an, so lassen sich zwei deutlich voneinander abgesetzte
         Phasen ausmachen. Auf eine lange Periode wachsender Ungleichheiten von 1820 bis 1950,
         die mit der fortschreitenden Kontrolle der westlichen Mächte über die Weltwirtschaft
         von 1820 und 1910 und der maximalen Ausweitung der Kolonialreiche von 1910 bis 1950
         zusammenfällt, folgt eine Phase der Stabilisierung der Ungleichheiten auf extrem hohem
         Niveau von 1950 bis 1980 (Jahrzehnte des Wirtschaftswunders im Norden, Unabhängigkeitskriege
         im Süden), und schließlich eine Phase ihres Abbaus zwischen 1980 und 2020. 1820 hatten
         die 10 % der Weltbevölkerung, die in den reichsten Ländern lebten, ein Durchschnittseinkommen,
         das kaum dreimal höher war als das der 50 %, die in den ärmsten Ländern lebten. Es
         war zwar keine vollkommene Gleichheit, aber eine Welt, in der die Abstände zwischen
         den Ländern relativ klein waren (und das Durchschnittseinkommen der gesamten Weltbevölkerung
         sehr niedrig). 1960 war die globale Einkommensspreizung fünfmal höher und lag bei
         eins zu sechzehn. Trotz eines deutlichen Abbaus seit 1980 liegt sie 2020 immer noch
         bei eins zu mehr als acht (siehe Grafik 36).
      

      Ein paar Punkte müssen hervorgehoben werden. Zunächst einmal bleibt die globale Ungleichheit
         offenbar extrem hoch und trägt tiefe Spuren des kolonialen Erbes und der Bewegung,
         in der sich der Westen zwischen 1820 und 1960 von der übrigen Welt abgesetzt hat.[image: ]

      Zwar gibt es in den letzten Jahrzehnten einen wirklichen Aufholprozess (angetrieben
         von China, aber auch Südasien und dem subsaharischen Afrika).[1] Dieser Vorgang ist jedoch längst nicht abgeschlossen. Wie die alten neigen auch die
         neuen Mächte dazu, weniger entwickelte Länder dauerhaft von sich abhängig zu machen
         und ihnen die Mittel einer eigenständigen Entwicklung zu verwehren. Eine dauerhaft
         hierarchische Struktur ist daher keineswegs undenkbar, solange es an einer entsprechenden
         Mobilisierung und hinreichend starken politischen Gegenbewegung fehlt. Auch sollte
         man sich vor einer zu starken Idealisierung der Trentes Glorieuses (1950–1980), also jener Nachkriegszeit hüten, die zwar im Norden mit allen Vorzügen
         gesegnet, im Süden aber von Unabhängigkeitskriegen und erbitterten Kämpfen um die
         Etablierung von staatlicher Souveränität gekennzeichnet war, in einer Situation, in
         der große Armut und extremer Bevölkerungsdruck herrschten. Der Sozialstaat der Nachkriegsjahrzehnte
         war nicht allein ein zutiefst sozial-patriarchalischer, sondern vor allem ein National-Sozialstaat,
         der sich in den Nationalstaaten des Nordens in Gestalt sozialer Sicherungssysteme
         und Investitionen in Bildung und Infrastruktur entwickelte, die der nationalen Bevölkerung
         zugutekommen sollten, ohne dass man sich über die Entwicklung des übrigen Planeten
         oder darüber den Kopf zerbrochen hätte, dass der Reichtum des Westens einer internationalen
         und kolonialen Vereinnahmung geschuldet war, die man gerade erst hinter sich hatte,
         aber schnellstmöglich vergessen wollte.[2] Die Bevölkerungen des Südens wurden allenfalls herbeizitiert, um den Bedarf des Nordens
         an Arbeitskräften zu decken, aber etwas anderes, als sie nach getaner Arbeit wieder
         nach Hause zu schicken, zog man so wenig in Betracht wie man sich Gedanken über ein
         gemeinsames Entwicklungsmodell und die neuen Formen der Zirkulation und Regulierung
         machte, die es erfordert hätte.
      

      Führende Politiker des Südens wie Senghor im Senegal waren sich darüber im Klaren,
         dass die mit der Unabhängigkeit neu geschaffenen Staaten viel zu schwach sein würden,
         um über ihren Platz in der globalen Arbeitsteilung verhandeln zu können. Um den multinationalen
         Konzernen und den westlichen Staaten die Stirn zu bieten, plante Senghor die Entwicklung
         einer großen westafrikanischen Föderation. Das Projekt nahm zwischen 1959 und 1961
         die kurzlebige Gestalt der Mali-Föderation an, zu der neben dem Senegal die heutigen
         Staaten Mali, Benin und Burkina Faso zählten, nachdem die Côte d’Ivoire und Niger
         sich zurückgezogen hatten.[3] Hie und da gab es andere Föderationsprojekte wie die Vereinigte Arabische Republik
         (Ägypten, Syrien, Jemen) oder die Westindische Föderation (Jamaika, Trinidad, Barbados)
         zwischen 1958 und 1962.[4] Auch beim Aufbau der UN-Institutionen versuchten mehrere Delegationen, den Ländern des Südens und der staatlichen
         Regulierung von Handels- und Investitionsströmen mehr Gewicht zu verleihen. Das 1947–1948
         von Indien und Brasilien unterstützte Projekt der International Trade Organisation
         (ITO) ging so weit, einen multilateralen Rechtsrahmen vorzuschlagen, der eine gemeinsame
         Regulierung von Verstaatlichungen und Eigentumstransfers regeln sollte. Beunruhigt
         über solchen Interventionismus, der ihrer Kontrolle zu entgleiten drohte und ihren
         Interessen zuwiderlief, lehnten die reichen Länder das Projekt ab,[5] das durch Strukturen wie das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT) und später die World Trade Organization (WTO) ersetzt wurde, die es ihnen erlaubten, die Kontrolle zu behalten und bis auf den
         heutigen Tag in allen wesentlichen Belangen ihre Bedingungen zu diktieren.[6]

      
         Neokolonialismus, Handelsliberalisierung, Steuerparadiese
         

      

      Die konservative Revolution der 1980er Jahre wird mit ihren notorischen Angriffen
         auf die Steuerprogression in den angelsächsischen Ländern und ihrer Besessenheit vom
         freien Kapitalverkehr (eine Parole, die aus Westeuropa so lautstark ertönte wie aus
         den Vereinigten Staaten) das Ihre dazu beitragen, dem Diskurs der reichen Länder und
         der internationalen Organisationen gegenüber dem Süden ein neues Gesicht zu verleihen.
         Seit den 1980er und 1990er Jahre wird die den armen Ländern empfohlene Politik vom
         Washington-Konsens geprägt: Staatsabbau, Austerität, Handelsliberalisierung, Deregulierung
         in allen erdenklichen Hinsichten. Und angesichts der asymmetrischen Kräfteverhältnisse
         ist es nicht übertrieben, diese Politik als eine eher aufgezwungene denn empfohlene
         zu bezeichnen und darin eine Form des Neokolonialismus auszumachen (sosehr auch die
         Überzeugungsmechanismen andere als zur Kolonialzeit waren).[7] Seit der Krise von 2008 gehört es zum guten Ton zu sagen, dieser Konsens habe ausgedient
         und der IWF, die Weltbank und die westlichen Regierungen hätten die Auswüchse der Liberalisierung
         ebenso erkannt wie die vom Wiederanstieg der Ungleichheiten und der Umweltkrise gezeitigten
         Probleme. Tatsächlich aber hat die liberale Doxa, da sie nicht wirklich durch einen
         alternativen Konsens ersetzt wurde, nach wie vor großes Gewicht, insbesondere gegenüber
         dem Süden.
      

      Aus dem historischen Abstand, den wir heute gewonnen haben, ist deutlich zu erkennen,
         dass diese Politik der forcierten Deregulierung und Handelsliberalisierung zu einer
         nachhaltigen Schwächung des empfindlichen Prozesses der Staatsbildung in den Ländern
         des Südens beigetragen hat. Sieht man sich deren Steuereinnahmen im Verhältnis zum
         Bruttoinlandsprodukt an, so zeigt sich, dass die ärmsten Staaten der Erde 1970–1980
         und 1990–2000 verarmt sind, bevor sie sich 2010–2020 leicht erholt haben, ohne jedoch
         ihr (doch ohnehin sehr niedriges) Ausgangsniveau wieder zu erreichen. Der Einbruch
         der Einnahmen geht fast ausschließlich auf den Verlust von Zöllen zurück. Zollsenkungen
         sind, um das vorauszuschicken, an sich nicht unbedingt etwas Schlechtes, zum Beispiel
         dann, wenn sie durch direkte Steuern auf die Gewinne multinationaler Unternehmen und
         hohe Einkommen wie Vermögen ersetzt werden. Das ist allerdings nicht das, was geschehen
         ist, und darin liegt das Problem: Der Abbau der Zölle wurde in hohem Tempo durchgesetzt,
         ohne den betroffenen Ländern Zeit zu lassen, alternative Steuereinnahmen zu generieren
         oder sie dabei international zu unterstützen (im Gegenteil, brachte doch der Washington-Konsens
         zur gleichen Zeit das Prinzip der Steuerprogression selbst in Misskredit).[8] Schließlich hat sich die Kluft zwischen den Steuerkapazitäten seit 1970 deutlich
         vergrößert: Die Einnahmen der armen Länder haben bei weniger als 15 % des Bruttoinlandprodukts
         stagniert, die der reichen Länder sind dagegen von 30 auf 40 % gestiegen (siehe Grafik 37).
         Dabei handelt es sich um ein extrem niedriges Niveau, hinter dem sich zudem große
         Differenzen verbergen. In zahlreichen afrikanischen Ländern wie in Nigeria, im Tschad
         oder der Zentralafrikanischen Republik liegen die Steuereinnahmen zwischen 6 und 8 %
         des BIP. Solche Einnahmen reichen, wie wir im Hinblick auf die Staatsbildung in den heute
         entwickelten Ländern festgehalten haben, selbst zur Aufrechterhaltung der Ordnung
         oder für eine elementare Infrastruktur kaum aus. Nennenswerte Investitionen in Bildung
         und Gesundheit lassen sich mit ihnen nicht finanzieren, von einem sozialen Sicherungssystem
         ganz zu schweigen. Wenn ein Staat mit so geringen Einnahmen all diese Funktionen auszuüben
         versucht, besteht die Gefahr, dass er keine richtig erfüllt (was leider häufig der
         Fall ist, da es schwer ist, sich aus einer Kernfunktion ganz zurückzuziehen).[9][image: ]

      Angesichts der Tatsache, dass sich der Entwicklungsprozess in den reichen Staaten
         auf ein starkes Wachstum des Steuerstaates gestützt hat (mit einem zwischen 1914 und
         1980 von weniger als 10 % auf mehr als 40 % des Nationaleinkommens gestiegenen Steueraufkommen),
         kann man sich natürlich fragen, warum dieselben Staaten die armen Länder zu einer
         solchen Politik genötigt haben. Man mag dafür einen historischen Gedächtnisverlust
         verantwortlich machen oder auch Zweifel an der Fähigkeit der ehemaligen Kolonien,
         sich selbst zu regieren und ein umfangreiches Steueraufkommen zu verwalten. Unglücklicherweise
         ist die vorgeschlagene Lösung (eine Verarmung der Staaten des Südens) nicht wirklich
         dazu angetan, eine fruchtbare Dynamik in Gang zu setzen.[10] Und eine trivialere Erklärung lautet, dass die reichen Länder die Liberalisierung
         des Handels betrieben haben, um Märkte für ihre Unternehmen zu erschließen, und kein
         Interesse daran hatten, armen Ländern dabei zu helfen, Gewinne multinationaler Konzerne
         zu besteuern oder die Kapitalflucht aus dem Süden zu regulieren, zumal das fragliche
         Kapital meist seinen Weg in die Banken und Hauptstädte des Nordens findet.
      

      Hervorheben muss man ganz allgemein, welche Schäden dem Süden aus der ungehemmten
         Ausbreitung des freien Kapitalverkehrs, der Steuerparadiese und der Intransparenz
         der Finanzströme entstanden sind. Natürlich sind die Schäden überall beträchtlich,
         auch im Norden, wo der unkontrollierte Kapitalverkehr erheblich dazu beigetragen hat,
         die Steuerprogression auszuhöhlen und eine neue Zensusmacht ins Leben zu rufen. Aber
         es sind schließlich die Staaten des Nordens, die dieses neue Rechtssystem über die
         übrige Welt verhängt haben, wovon die Länder des Südens angesichts ihrer schwachen
         Staats- und Verwaltungskapazität ganz besonders betroffen sind. Den verfügbaren Schätzungen
         nach werden in Europa und Lateinamerika 10 bis 20 % der finanziellen Vermögenswerte
         in Steuerparadiesen gehalten (was erheblich genug ist), während dieser Anteil in Afrika,
         Südasien und den Ölländern (Russland, Petro-Monarchien) zwischen 30 und 50 % liegt.
         Und alles weist darauf hin, dass die größten Portfolios noch massiver Steuerparadiese
         nutzen.[11] Es geht de facto um eine im großen Stil praktizierte Umgehung der nationalen Rechtssysteme
         zugunsten von Offshore-Gerichtsbarkeiten, und das mit dem Segen der obersten globalen
         Institutionen, des internationalen Rechts und der lokalen Eliten. Unter solchen Umständen
         ist es für die ärmsten Staaten praktisch unmöglich, in einen nachhaltigen Prozess
         der Staatsbildung einzutreten, dessen notwendige Bedingung eine Minimalzustimmung
         der Bevölkerung zur Besteuerung ist, für die es glaubwürdige Standards steuerlicher
         und sozialer Gerechtigkeit braucht. Wenn die Reichsten sich unverhohlen und ungestraft
         weigern, ihren Teil der gemeinsamen Lasten zu tragen, ist es sehr schwer, in dieser
         Richtung voranzukommen.
      

      
         Das Blendwerk der internationalen Hilfen und der Klimapolitik
         

      

      Betont werden muss auch, wie heuchlerisch schon der Begriff der internationalen Hilfe
         ist. Zunächst einmal ist die öffentliche Entwicklungshilfe sehr viel begrenzter, als
         man mitunter denkt: Sie macht insgesamt weniger als 0,2 % des globalen BIP aus (bei der humanitären Nothilfe sind es kaum 0,03 %).[12] Nur zum Vergleich: Allein die Klimaschäden, die den armen Ländern durch die Emissionen
         der reichen Länder entstehen, machen mehrere Prozent des globalen BIP aus.[13] Das zweite Problem, und kein geringes, liegt darin, dass in den meisten Ländern,
         denen da «geholfen» wird, in Afrika, Südasien und anderswo, die Abflüsse durch Gewinne
         multinationaler Unternehmen und Kapitalflucht in Wahrheit die Zuflüsse durch öffentliche
         Hilfen um ein Vielfaches übersteigen (selbst wenn man nur Finanzströme berücksichtig,
         die von den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen erfasst werden, bei denen alles
         darauf hindeutet, dass sie die realen Ströme unterschätzen.[14] Es handelt sich hierbei um ein Wesensmerkmal der globalen Zentrum-Peripherie-Beziehungen,
         das Beobachter immer wieder erstaunt: Die reichen Länder behaupten, den Ländern zu
         helfen, an denen sie in Wahrheit verdienen. Im Übrigen lässt sich dieser allgemeine
         Sachverhalt nicht nur in den Nord-Süd-Beziehungen, sondern auch auf regionaler Ebene,
         zum Beispiel in Europa wiederfinden. Schaut man sich die Differenz zwischen den empfangenen
         öffentlichen Mitteln (zum Beispiel in Gestalt regionaler Investitionsfonds) und den
         in den EU-Haushalt eingezahlten Beiträgen an, so stellt man fest, dass Länder wie Polen, Ungarn,
         die Tschechische Republik oder die Slowakei zwischen 2010 und 2018 öffentliche Nettotransfers
         in Höhe von 2–4 % ihres BIP erhalten haben. Das Problem ist, dass die privaten Geldströme, die in Form von Gewinnen,
         Dividenden und anderen Vermögenseinkünften aus diesen Ländern abfließen, im selben
         Zeitraum fast zweimal höher ausgefallen sind: zwischen 4 und 8 % ihres BIP (siehe Grafik 38). Im Osten des Kontinents wird zu Recht darauf verwiesen, dass die
         Investoren aus dem Westen (namentlich Deutsche und Franzosen) die neuen EU-Mitglieder als Reservoir für billige Arbeitskräfte genutzt haben, um dort enorme
         Gewinne zu erwirtschaften und die fraglichen Länder in einen Zustand dauerhafter wirtschaftlicher
         Nachrangigkeit zu versetzen. Deutschland und Frankreich wiederum lassen private Abflüsse,
         die man gern als natürlichen Ausgleich für die getätigten Investitionen begreift,
         lieber unerwähnt und vertreten die Auffassung, dass nur die öffentlichen Zuflüsse
         berücksichtigt werden sollten.[image: ]

      Die Angewohnheit, die Wirtschaftskräfte und das Marktgleichgewicht als «naturwüchsig»
         zu behandeln und sich auf die ex post (wenn dieses segensreiche Gleichgewicht sich bereits eingependelt hat) getätigten
         Transfers zu konzentrieren, die dann als Akt der Großzügigkeit seitens der Marktgewinner
         erscheinen, hat für die marktbeherrschenden Akteure etwas ungemein Praktisches. Sie
         vergessen freilich, dass die in den Eigentumsverhältnissen waltenden Machtbeziehungen
         so naturwüchsig nicht sind. Die Höhe der Löhne und Gewinne hängt von zahlreichen Mechanismen
         und sozialen Einrichtungen ab, zum Beispiel davon, ob es einheitliche soziale und
         steuerliche Regeln auf europäischer Ebene gibt oder nicht gibt, aber auch vom Gewerkschaftsrecht,
         der Regulierung des Kapitalverkehrs etc. All das sollte Gegenstand der Diskussion
         sein.[15]

      Die gleiche Logik behauptet sich auf globaler Ebene. Indem man nur die (geringfügige)
         staatliche Hilfe in den Blick nimmt und darüber vergisst, über den Umfang privater
         Geldflüsse Rechenschaft abzulegen, zeichnet man ein Zerrbild des internationalen Wirtschaftssystems.
         Hinzu kommt, dass die über Entwicklungsagenturen oder Nichtregierungsorganisationen
         bereitgestellte Hilfe stets nach Gutdünken und unter Aufsicht der reichen Länder gezahlt
         wird. So dürftig sie absolut gesehen sind, im Vergleich mit den Steuereinnahmen, die
         von den Staaten der ärmsten Länder verwaltet werden, sind die Beträge mitunter doch
         erheblich. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Mittelverteilung durch Agenturen
         und NGOs über Kanäle, die faktisch die offiziellen staatlichen Kanäle umgehen, dazu beigetragen
         hat, den Prozess der Staatsbildung noch weiter zu schwächen, namentlich in der Sahelzone,
         wo eine von den verschiedenen lokalen Akteuren und sozialen Gruppen anerkannte territoriale
         Souveränität nie wirklich die Zeit hatte, sich nach der Dekolonisierung zu bilden.
         Eine zu ordentlichen Steuereinnahmen hinzukommende Hilfe hätte eine positive Wirkung
         entfalten können, aber eine, die im Kontext extremer Verarmung des Staates seine Delegitimierung
         noch antreibt, hat sicher nicht wirklich geholfen.[16]

      
         Rechte für arme Länder: Auswege aus der Zentrum-Peripherie-Logik
         

      

      Um aus dieser Sackgasse herauszukommen, muss man von dem Prinzip ausgehen, dass alle
         Länder das gleiche Recht haben sollten, sich zu entwickeln und, allgemeiner, dass
         die Verteilung des weltweit produzierten Reichtums eine eminent politische Frage ist,
         die ganz davon abhängt, welche Regeln und Einrichtungen man sich gibt. Vor allem sollten
         die armen Länder Anrecht auf einen Teil der Steuern multinationaler Konzerne und der
         Milliardäre dieser Erde haben. Zum einen, weil jedes menschliche Wesen das gleiche
         Mindestrecht auf Gesundheit, Bildung und Selbstentfaltung hat, und zum anderen, weil
         der Wohlstand der reichsten Akteure völlig dem globalen Wirtschaftssystem und der
         internationalen Arbeitsteilung geschuldet ist. Für den Anfang könnte man sich zum
         Beispiel eine globale Steuer von 2 % auf Vermögen von mehr als 10 Millionen Euro vorstellen.
         Schon das brächte erhebliche Summen ein: ungefähr 1000 Milliarden Euro jährlich, das
         heißt 1 % des globalen BIP, das jedem Land im Verhältnis zu seiner Bevölkerungszahl zugesprochen werden könnte.[17] Würde man die Schwelle bei 2 Millionen Euro ansetzen, könnte man 2 % des globalen
         BIP erheben, ja 5 % bei einem stark progressiven Tarif für Milliardäre.[18] Bliebe man bei der weniger ehrgeizigen Version, um es jedem Land zu überlassen, sie
         gegebenenfalls durch seinen eigenen Steuertarif für die höchsten Vermögen zu ergänzen,
         würde schon das mehr als ausreichen, um die gesamte öffentliche Hilfe zu ersetzen
         und zusätzliche Mittel für Investitionen in Gesundheit, Bildung und Infrastruktur
         der ärmsten Länder bereitzustellen. Ergänzen ließe sich dies durch ein Anrecht armer
         Länder auf einen Teil der Steuern auf Gewinne multinationaler Konzerne, wie es in
         aktuellen Debatten diskutiert wird.[19]

      Natürlich könnten die reichen Länder fortfahren, ihre Entwicklungsagenturen und humanitären
         Organisationen durch öffentliche und private Hilfen zu finanzieren. Aber das käme
         zum unveräußerlichen Recht der armen Länder auf Entwicklung und Staatsbildung hinzu.
         Um zu vermeiden, dass Gelder verschleudert oder veruntreut werden, müsste man das
         Aufspüren exzessiver Vermögen ausdehnen, die von führenden Politikern des Südens wie
         des Nordens akkumuliert werden, in der Regierung und im öffentlichen Sektor, ganz
         wie übrigens im privaten. Aber man sollte aufhören, diese Sorge zu instrumentalisieren,
         um die Legitimität der Staaten des Südens als solche immer wieder infrage zu stellen.[20] Wenn der anfällige Prozess der Staatsbildung in den armen Ländern auf einer solideren
         Grundlage wieder in Gang kommen soll, ist es entscheidend, dass sich die fraglichen
         Staaten von der Bevormundung durch Kapitalgeber aus dem Norden befreien und über automatische
         Steuereinnahmen verfügen, mit denen sie langfristig planen können.
      

      Das Problem des derzeit üblichen Begriffs der internationalen Hilfe liegt darin, dass
         er die Existenz eines grundsätzlich gerechten Marktgleichgewichts unterstellt, kraft
         dessen jedes Land rechtmäßiger Eigentümer eines in der Vergangenheit gleichsam in
         Splendid Isolation erworbenen und angehäuften Reichtums wäre. So haben sich die Dinge allerdings nicht
         abgespielt. Die Bereicherung des Westens seit der Industriellen Revolution hätte ohne
         internationale Arbeitsteilung und schonungslose Ausbeutung der natürlichen und menschlichen
         Ressourcen der Erde nicht stattgefunden. Ohne die armen Länder und die Schätze des
         übrigen Planeten gäbe es die reichen Länder nicht. Das gilt für alte westliche wie
         für neue asiatische Mächte (Japan und China). Wie im 18. und 19. Jahrhundert auf Sklaven,
         Baumwolle, Holz und später Kohle, hat sich die Wirtschaftsentwicklung im 20. und beginnenden
         21. Jahrhundert im großen Stil auf globale Schätze gestützt, auf billige Arbeitskräfte
         peripherer Länder wie auf die über Jahrmillionen im Erdboden angesammelten Öl- und
         Gasreserven, deren rasche Verfeuerung im Begriff ist, diesen Planeten unbewohnbar
         zu machen, zunächst und vor allem zum Schaden der ärmsten Länder.[21]

      Die Vorstellung, jedes Land (oder, schlimmer noch: jedes Individuum in jedem Land)
         sei individuell verantwortlich für seine Produktion und seinen Wohlstand, ergibt historisch
         betrachtet wenig Sinn. Alle Reichtümer sind kollektiven Ursprungs. Privateigentum
         wird nur eingeführt (oder sollte nur eingeführt werden), wenn es dem Allgemeininteresse
         dient, im Rahmen eines ausgewogenen Zusammenspiels von Institutionen und Rechten,
         die es erlauben, die individuelle Akkumulation einzuschränken, Macht zirkulieren zu
         lassen und Wohlstand besser zu verteilen. Die Sorge, in einem solchen Prozess nicht
         zu wissen, wo man aufhören soll, ist begreiflich, vor allem im internationalen Maßstab,
         wo die Vorurteile oft erheblich sind und die betroffenen sozialen Gruppierungen sich
         schlecht kennen und Schwierigkeiten haben können, ihre jeweiligen Situationen richtig
         einzuschätzen, was die Suche nach einer gemeinsamen Gerechtigkeitsnorm noch erschwert.[22] Diese Sorge ist indessen ein schlechter Ratgeber, denn in Wahrheit gibt es keine
         andere Option als diesen politischen und institutionellen Prozess, der ebenso zerbrechlich
         wie unabdingbar ist. Die Kompromisse und Vorkehrungen, wie Wiedergutmachungen oder
         die hier erwähnten globalen Steuern, werden stets unvollkommen und vorläufig sein.
         Aber wenn die alternativen Lösungen darauf hinauslaufen, den Markt und die absolute
         Achtung der in der Vergangenheit erworbenen Eigentumsrechte zu sakralisieren, ganz
         gleich, was deren Reichweite oder Ursprung sein mag, dann sind sie nur inkohärente
         Konstruktionen, die der Verewigung von Ungerechtigkeiten und unbegründeten Machtpositionen
         dienen und letztlich nur neuen Krisen den Boden bereiten.
      

      
         Vom National-Sozialstaat zum Föderal-Sozialstaat
         

      

      Über das Recht armer Länder auf Entwicklung und einen Anteil an den von multinationalen
         Konzernen und Milliardären zu zahlenden Steuern hinaus ist es die internationale Organisation
         in ihrer Gesamtheit, die überdacht werden muss. Das Weltwirtschaftssystem beruht seit
         einigen Jahrzehnten auf einem doppelten Postulat. Einerseits sollen die Beziehungen
         zwischen Ländern auf absolut freiem Kapital- und Güterverkehr beruhen. Andererseits
         sollen politische und namentlich fiskal-, sozial- und rechtspolitische Entscheidungen
         innerhalb dieser Länder nur sie selbst betreffen und einer strikt nationalen Souveränität
         vorbehalten sein: Das ist das Prinzip des National-Sozialstaats. Das Problem ist,
         dass beide Postulate unvereinbar miteinander sind: Der unkontrollierte Kapitalverkehr
         bar jeder gemeinsamen Steuerpolitik oder Regulierung verzerrt die nationalen Entscheidungen
         radikal zugunsten der mobilsten und mächtigsten Akteure und schafft de facto eine
         neue Form der Zensusmacht zum Wohle der Reichsten. Freihandel ohne Kontrolle geht
         derart mit wachsender Ungleichheit innerhalb der Länder und der Flucht nach vorn in
         die Klimaerwärmung einher, also mit dem, was man heute weithin als die beiden Grundherausforderungen
         der Globalisierung begreift.[23]

      Absolut betrachtet ist die Lösung relativ einfach. Die rein handels- und finanztechnisch
         angelegten Verträge, die bislang die Globalisierung organisiert haben, müssten durch
         neuartige Verträge ersetzt werden, die auf eine wirklich nachhaltige und faire gemeinsame
         Entwicklung setzen. Sie würden explizite und verbindliche Sozial- und Umweltanliegen
         mit quantifizierbaren und überprüfbaren Zielmarken verknüpfen, zum Beispiel für Steuersätze
         multinationaler Unternehmen, Verteilung von Wohlstand, CO2-Emissionsmengen oder Biodiversität. Und sie würden den Handel an die Erreichung dieser
         Ziele knüpfen, statt ihn zur Voraussetzung zu machen.[24] Der Übergang von einem Vertragstyp zum anderen lässt sich zweifellos nicht von heute
         auf morgen bewerkstelligen. Es müssen geduldig Koalitionen zwischen Ländern geschmiedet
         werden, die diesen Weg einschlagen wollen. Und nichts garantiert, dass der Übergang
         stets reibungslos vonstattengeht, sosehr auch das Bewusstsein für die Sackgassen der
         derzeitigen Globalisierung wächst. Idealerweise müssten Verträge für gemeinsame Entwicklung
         auch eine maßgebliche transnationale demokratische Dimension einschließen. Die klassischen
         Verträge gehorchen einer durch und durch vertikalen Logik: Die Staatschefs und ihre
         Administrationen handeln untereinander Freihandelsregeln aus, die gegebenenfalls noch
         von den Parlamenten ratifiziert werden müssen, und danach schaltet alles auf Autopilot,
         bar jeder echten demokratischen Kontrolle. Falls es zu Streitfällen kommt, werden
         sie zur großen Freude multinationaler Konzerne vor privaten Schiedsgerichten verhandelt.
         Bei Verträgen für gemeinsame Entwicklung gibt es dagegen zahlreiche genuin politische
         Streitfälle, die sich nicht schon im Voraus entscheiden lassen und daher in bestimmten
         Grenzen an transnationale, aus Vertretern der Unterzeichnerländer gebildete Versammlungen
         delegiert werden könnten (siehe Tabelle 3). Denkbar sind, ganz allgemein, zwei Typen
         solcher Versammlungen: Es kann sich um Abgeordnete aus den nationalen Parlamenten
         der beteiligten Länder oder aber um transnationale, eigens für diese Versammlung gewählte
         Abgeordnete handeln. Die zweite Lösung mag sich aus demokratischer Sicht ehrgeiziger
         ausnehmen, da sie auf Anhieb über die politischen Institutionen des Nationalstaats
         hinauszugehen versucht. Dies kann sich jedoch in der Praxis als Irrweg erweisen. Seit
         1979 wird das Europäische Parlament in allgemeiner Direktwahl gewählt, aber faktisch
         liegt die Macht weiterhin in den Händen des Europäischen Rats, in dem die Staats-
         und Regierungschefs sitzen, oder in denen des Ministerrats. Beide Räte tagen hinter
         verschlossenen Türen, in beiden sitzt pro Land nur ein Repräsentant, und jeder einzelne
         dieser Repräsentanten verfügt in Haushalts- und Fiskalfragen über ein Vetorecht, sodass
         sich die vermeintliche transnationale Demokratie im Leerlauf bewegt.[25][image: ]

      Und wenn das Einstimmigkeitsprinzip wie durch ein Wunder einmal eine Entscheidung
         zulässt, wie im Fall des Wiederaufbaufonds während der Corona-Pandemie, also einer
         gemeinsamen Anleihe zur Finanzierung der Nothilfe für besonders betroffene Länder,
         dann muss diese Entscheidung danach noch von jedem einzelnen der nationalen Parlamente
         abgesegnet werden, die im derzeitigen Rechtsrahmen allein befugt sind, nationale Steuerzahler
         zu belasten, was den ganzen Prozess überaus schwerfällig und wenig reaktionsschnell
         macht. Eine Lösung, die einen Ausweg aus diesen Sackgassen böte, könnte darin liegen,
         dass die Länder, die dazu bereit sind, eine Europäische Versammlung ins Leben rufen,
         die aus nationalen Abgeordneten zusammengesetzt (zum Beispiel proportional zur Bevölkerung
         und den politischen Gruppierungen) und befugt wäre, innerhalb der von den Ländern
         festgesetzten Grenzen durch Mehrheitsbeschluss eine Reihe haushalts-, steuer- und
         sozialpolitischer Beschlüsse zu fassen.[26]

      
         Für einen sozialen und demokratischen Föderalismus
         

      

      Die Frage des Föderal-Sozialstaats betrifft keineswegs nur Europa. Neue Formen des
         Sozialföderalismus zu finden, also eines demokratischen Föderalismus, der sich durch
         explizite und überprüfbare soziale Zielsetzungen leiten lässt, ist eine Herausforderung
         für den gesamten Planeten. Die westafrikanischen Länder etwa diskutieren derzeit darüber,
         ihre gemeinsame Währung neu zu bestimmen und die koloniale Bevormundung endgültig
         hinter sich zu lassen. Es geht um die Gelegenheit, die westafrikanische Währung in
         den Dienst eines Entwicklungsprojekts zu stellen, das sich auf Investitionen in die
         Jugend und die Infrastruktur gründet (und nicht mehr nur im Dienst der Kapitalmobilität
         der Reichsten steht). Dazu sind neue Formen des Fiskal- und Haushaltsföderalismus
         nötig, zunächst auf der Ebene Westafrikas, aber eines Tages vielleicht auf dem Niveau
         der gesamten Afrikanischen Union, wenn es nur gelingt, aus dem früheren Misslingen
         und insbesondere den Konflikten um die Steuertransfers, an denen föderale Projekte
         nach der Unabhängigkeit so oft gescheitert sind, die richtigen Lehren zu ziehen.[27]

      Die Frage der Steuergerechtigkeit und der Inpflichtnahme der Vermögendsten ist natürlich
         zentral, wenn solche Projekte auf Zustimmung stoßen sollen. Ideal wäre die Entwicklung
         eines wirklichen öffentlichen Finanzkatasters, um Besitzer von Finanztiteln auf nationaler
         und internationaler Ebene zu erfassen.[28] Seit der Krise von 2008 wird darüber diskutiert, die Finanzverdunkelung durch automatischen
         Austausch internationaler Bankdaten zu bekämpfen, aber an der Umsetzung hapert es
         bis heute.[29] In dieser wie in anderen Hinsichten werden künftige Erfolge auch von unilateralen
         Maßnahmen abhängen, die von Einzelländern heute schon ergriffen werden können, ohne
         auf globale oder regionale Einstimmigkeit zu warten. So könnte insbesondere jeder
         Staat die Besitzer von Immobilien- oder Betriebsvermögen oder Produktionseinheiten,
         die auf seinem Hoheitsgebiet liegen (oder dort genutzt werden), dazu verpflichten,
         ihm die Identität der fraglichen Eigentümer, die erwirtschafteten Gewinne etc. mitzuteilen,
         um die demokratisch beschlossenen Steuertarife auf sie anzuwenden.[30] Kombiniert man ein unilaterales Vorgehen mit sozial-föderalen Vorschlägen an die
         Adresse der Länder, die willens sind, diesen Weg gemeinsam einzuschlagen, so wird
         man sich eher Fortschritte erhoffen dürfen, als wenn man beide Vorgehensweisen einander
         entgegensetzt.
      

      Im transkontinentalen, zum Beispiel euro-afrikanischen Maßstab mag die Idee einer
         Einsetzung gemeinsamer Versammlungen naiv und realitätsfern anmuten. Tatsächlich wird
         aber durch die geteilten Herausforderungen, die unter dem Aspekt der Wirtschaftsentwicklung,
         aber auch der Migrationsströme und Umweltschäden auf uns zukommen, diese Art von Forum
         besonders unverzichtbar sein. Das Aufkommen von Bewegungen wie Black Lives Matter,
         MeToo oder Fridays for Future zeigt auch, dass sich ein bedeutender Teil der jüngeren
         Generationen längst eine dezidiert globale und transnationale Perspektive zu eigen
         gemacht hat. Wenn es zum Beispiel darum geht, Aktivitäten multinationaler Unternehmen
         wie des Ölkonzerns Total in Uganda zu beurteilen, ob es sich nun um Arbeitsbedingungen
         oder die Beeinträchtigung der Biodiversität handelt, dann ist die Existenz transnationaler
         parlamentarischer Foren, in denen unter den Augen der Öffentlichkeit über geeignete
         Regulierungsmaßnahmen beraten werden kann, durchaus kein Luxus. Und auch für Debatten
         über Personenfreizügigkeit oder die Finanzierung der Hochschulbildung wären solche
         Foren der geeignete Ort. So zahlen zum Beispiel aufgrund eines 2019 von der französischen
         Regierung gefassten Beschlusses europäische Studierende weiterhin die gleichen Studiengebühren
         wie französische (zwischen 200 und 300 Euro), während außereuropäische Studierende
         zwischen 3000 und 4000 Euro aufbringen müssen. Dabei ist die Tatsache, dass Studierende
         aus Mali oder dem Sudan zehn- bis zwanzigmal mehr zahlen als solche aus Luxemburg
         oder Norwegen, bei unvoreingenommener Betrachtung alles andere als selbstverständlich.
         Man kann sich gut vorstellen, dass sich durch öffentliche und transnationale parlamentarische
         Beratung eine ausgewogenere Lösung finden ließe, zum Beispiel die, luxemburgische
         und malische Eltern oder Steuerpflichtige ihrem jeweiligen Einkommen entsprechend
         heranzuziehen. Entscheidend ist die Einsicht, dass sich Grundrechte wie die Personenfreizügigkeit
         unabhängig von einem mit ihnen einhergehenden System öffentlicher Dienstleistung und
         kollektiver Finanzierung nicht denken lassen.
      

      Schließen wir mit dem Hinweis, dass die Weigerung, die Perspektive eines sozialen
         und demokratischen Föderalismus einzunehmen, reaktionären Projekten Vorschub leisten
         kann, die auf totalitäre Weise die Grenzen des Nationalstaats niederreißen wollen.
         In Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft hatte Hannah Arendt schon 1951 festgehalten, dass die Hauptschwäche der europäischen
         Sozialdemokraten der Zwischenkriegszeit darin lag, dass sie die Notwendigkeit einer
         Weltpolitik, die den Herausforderungen einer Weltwirtschaft gewachsen wäre, nicht
         verinnerlicht hatten.[31] In gewisser Weise standen sie damit allein. Kolonialreiche wie bolschewistische und
         nationalsozialistische Konstruktionen setzten auf postnationale, auf die Dimensionen
         der Weltwirtschaft und der Internationalisierung des Industrie- und Finanzkapitalismus
         zugeschnittene Staatsformen. Die Natur scheut das Vakuum: Solange kein postnationales
         demokratisches Projekt formuliert wird, werden autoritäre Konstruktionen seinen Platz
         einnehmen, um mehr oder weniger überzeugende Antworten auf das Gefühl der Ungerechtigkeit
         zu finden, das von den global operierenden wirtschaftlichen und staatlichen Mächten
         geweckt wird.
      

      Das dramatischste Beispiel einer solchen Situation in der jüngeren Vergangenheit ist
         zweifellos die Entstehung des sogenannten Islamischen Staats 2014 (und sein wiederholtes
         Aufleben in der Sahelzone und anderswo). Der Nahe Osten ist nach allen Daten, die
         wir haben, die inegalitärste Region der Welt. Das liegt in erster Linie daran, dass
         die Ölressourcen (die übrigens im Boden bleiben sollten) in Gebieten mit einer äußerst
         spärlichen Bevölkerung liegen, deren Oligarchien auf den internationalen Märkten grenzenlose
         Finanzreserven aufhäufen, mit tätiger Unterstützung der westlichen Staaten, die sich
         glücklich schätzen, ihnen Waffen zu verkaufen oder einen Teil der Gelder in ihre Bankensysteme
         oder Sportvereine zurückfließen zu sehen. Zugleich hat, bloß ein paar hundert Kilometer
         entfernt, ein Land wie Ägypten mit hundert Millionen Einwohnern völlig unzulängliche
         Mittel, um seine Jugend auszubilden oder in Infrastruktur zu investieren.[32] Grundsätzlich könnte man sich eine föderale und demokratische Organisation für die
         Region vorstellen, die für bessere Verteilung der Reichtümer und Diversifizierung
         der Investitionen sorgen würde, wie sie in der Vergangenheit schon ins Auge gefasst
         wurde und wie eine erneuerte Form der Arabischen Liga oder Union sie in Zukunft verkörpern
         könnte. Wenn man sich diesen Diskussionen aber verschließt oder sie abwürgt, um am
         wirtschaftlichen und territorialen Status quo festzuhalten, trägt man dazu bei, das
         Feld reaktionären Plänen eines Wiedererstehens kolonialer Grenzen wie dem des sogenannten
         Islamischen Staates zu überlassen, der auf das, was seine Anhänger als Gefühl der
         Demütigung wahrnehmen, durch die Konstruktion einer suprastaatlichen Macht mit einer
         gewaltsam autozentrischen Identität und einer totalitären religiösen Ideologie eine
         Antwort zu bieten hofft, ganz wie in der Zwischenkriegszeit der nationalsozialistische
         Staat (aber glücklicherweise bis heute ohne vergleichbare politisch-militärische Durchschlagskraft).
         Heute wie gestern wird sich das Abdriften in identitäre und totalitäre Politik nur
         durch universalistische Projekte verhindern lassen, denen es auf glaubwürdige Weise
         um faire Entwicklung und soziale Gerechtigkeit zu tun ist.
      

      
         Fußnoten
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                  gerufen, spielt aber eine bloß beratende Rolle. Für einen Vertragsentwurf zur Demokratisierung
                  Europas, der vorsieht, eine solche Versammlung für alle Länder zu öffnen, die dazu
                  willens sind, und ihr wirkliche Befugnisse einräumt (Verabschiedung eines durch progressive
                  Steuern finanzierten Haushalts für sozialen und ökologischen Aufschwung), siehe M.
                  Bouju, A.-L. Delatte, S. Hennette et al., Changer l’Europe, c’est possible, Paris: Seuil 2019.

         27 Siehe K. Nubukpo, L’Urgence africaine. Changeons le modèle de croissance, Paris: Odile Jacob 2019. Die Westafrikanische Währungs- und Wirtschaftsunion (UEMOA) hat sich 2008 auf eine Richtlinie zur Einführung einer gemeinsamen Bemessungsgrundlage
                  für die Körperschaftsteuer geeinigt und alle beteiligten Länder verpflichtet, einen
                  Steuersatz zwischen 25 und 30 % anzuwenden. Die EU hat sich bislang als unfähig erwiesen, einen solchen Beschluss zu fassen. Das aktuelle
                  Projekt, den CFA-Franc (eine Währung, die auf die 1853 gegründete Banque du Sénégal zurückgeht, die
                  aus den im Rahmen des Gesetzes von 1848 gezahlten Entschädigungen an die Sklavenhalter
                  hervorgegangen ist) in eine souveräne Währung namens Eco zu verwandeln, hat eine starke
                  politische und historische Dimension.

         28 Siehe Kapital und Ideologie, a. a. O., S. 844–851. Das Problem ist, dass die Staaten die (für die Wirtschaft
                  entscheidende) Aufgabe der Registrierung von Finanztiteln privaten Zentralverwahrern
                  übertragen haben, die ihrerseits wenig transparent sind, wie die Depository Trust
                  Company in den Vereinigten Staaten und Clearstream oder Eurostream in Europa. Die
                  Lösung des Problems bestünde in der Schaffung eines öffentlichen Finanzkatasters oder
                  Global Financial Register (GFR), das die Rolle des Zentralverwahrers übernähme.

         29 Der bei der OECD diskutierte CRS-Entwurf hat insofern zahlreiche Schwachstellen, als nicht alle Vermögenswerte erfasst
                  werden. Dasselbe gilt, wie die LuxLeaks-Enthüllungen gezeigt haben, für die auf EU-Ebene entwickelten Register der wirtschaftlichen Nutznießer von Unternehmen (das
                  heißt der eigentlichen Eigentümer, bei denen es sich nicht nur um Briefkastenfirmen
                  handelt). Entscheidend ist, allgemeiner gesprochen, dass die Steuerbehörden Indikatoren
                  veröffentlichen, anhand derer sich überprüfen lässt, inwiefern diese Informationsübermittlung
                  dazu führt, dass vermögende Personen, die sich bislang der Besteuerung entzogen haben,
                  besser besteuert werden. Siehe L. Chancel, «Measuring Progress Towards Tax Justice»,
                  WID.world 2019.

         30 Falls ein Unternehmen die geforderten Informationen nicht liefert, ist die einfachste
                  Sanktion die, den Vermögensteuertarif auf es anzuwenden, dem ein entsprechender Einzeleigentümer
                  unterläge. Die Staaten können auch eine «exit tax» erheben, wie die von 40 %, die 2020 von Bernie Sanders und Elizabeth Warren für
                  US-amerikanische Steuerpflichtige vorgeschlagen wurde, die sich ihrem Projekt einer
                  Bundesvermögensteuer dadurch entziehen wollten, dass sie ihre Nationalität aufgeben
                  und ihre Vermögenswerte ins Ausland transferieren.

         31 Siehe Kapital und Ideologie, a. a. O., S. 603–606.

         32 Siehe F. Alvaredo, L. Assouad, T. Piketty, «Measuring Inequality in the Middle East:
                  The World’s Most Unequal Region?», Review of Income and Wealth (2019). Siehe auch Kapital und Ideologie, a. a. O., S. 819–822.

      

   
      
         KAPITEL 10
         

         FÜR EINEN DEMOKRATISCHEN, ÖKOLOGISCHEN SOWIE ETHNISCH UND KULTURELL DIVERSEN SOZIALISMUS
            
         

      

      Der Kampf um Gleichheit wird sich im 21. Jahrhundert fortsetzen, und er wird sich
         auf die Erinnerung an die Kämpfe der Vergangenheit stützen müssen. Dass es in den
         letzten beiden Jahrhunderten eine Bewegung hin zu mehr sozialer, wirtschaftlicher
         und politischer Gleichheit geben konnte, ist vor allem einer Reihe folgenreicher Aufstände,
         Revolutionen und Mobilisierungen zu danken. Daran wird sich auch in Zukunft nichts
         ändern. In diesem letzten Kapitel möchte ich auf bestimmte Faktoren hinweisen, die
         im Lauf der nächsten Jahrzehnte zum Wandel beitragen mögen, angefangen mit den heraufziehenden
         Umweltkatastrophen und dem globalen Wettstreit staatlicher und ideologischer Mächte.
         Ich werde mich insbesondere den Herausforderungen widmen, vor die uns der Aufstieg
         des «chinesischen Sozialismus» stellt, eines autoritären, alles andere als emanzipatorischen
         und dem demokratischen und dezentralisierten Sozialismus, für den dieses Buch eintritt,
         in jeder Hinsicht entgegengesetzten Staatsmodells. Dennoch wären die westlichen Mächte
         gut beraten, es ernst zu nehmen. Falls sie selbst einem überalterten hyperkapitalistischen
         Modell verhaftet bleiben, ist keineswegs ausgemacht, dass sie damit durchkommen werden.
         Die wirkliche Alternative ist ein demokratischer, partizipativer und föderaler, ökologischer
         und multikultureller Sozialismus, der im Grunde nur die logische Fortsetzung jener
         Ende des 18. Jahrhunderts einsetzenden langfristigen Tendenz zu mehr Gleichheit ist.
         Damit aber jeder dazu auf dezentrale Weise beitragen kann, werden neue Formen eines
         universalistisch ausgerichteten Souveränismus nötig sein.
      

      
         Kräfte des Wandels: Klimaerwärmung und Kampf der Ideologien
         

      

      Sozialstaat, progressive Steuer, partizipativer Sozialismus, Wahl- und Bildungsgleichheit,
         der Ausweg aus dem Neokolonialismus – alle in diesem Buch angesprochenen Veränderungen
         werden nicht ohne starke Mobilisierungen und eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse
         stattfinden können. Überraschend ist daran nichts: Auch in der Vergangenheit sind
         es stets Kämpfe und kollektive Bewegungen gewesen, die es ermöglicht haben, die alten
         Strukturen durch neue Institutionen zu ersetzen. Natürlich spricht nichts dagegen,
         sich friedliche Evolutionen vorzustellen, getragen von neuen sozialen und politischen
         Bewegungen, denen es mit ehrgeizigen Erneuerungsprogrammen gelingt, große Wählermehrheiten
         zu gewinnen und an die Macht zu kommen. Die Erfahrungen der Vergangenheit legen jedoch
         nahe, dass historische Veränderungen von großer Tragweite häufig aus Krisenmomenten,
         aus Spannungen, aus Konfrontationen hervorgehen. Zu den Faktoren, die das Tempo des
         Wandels beschleunigen können, zählen auch Umweltkatastrophen. In abstracto könnte
         man hoffen, die von wissenschaftlichen Untersuchungen immer besser belegte Aussicht
         auf solche Katastrophen reiche aus, um eine entsprechende Mobilisierung auf den Plan
         zu rufen. Leider kann es gut sein, dass es erst größere Schäden braucht, die greifbarer
         und konkreter sind als die bislang erfahrenen, um den Konservativismus zu durchbrechen
         und das derzeitige Wirtschaftssystem radikal infrage zu stellen.
      

      Auf dem gegenwärtigen Stand kann niemand vorhersagen, wo genau wir diese Manifestationen
         erleben werden. Man weiß, dass der Planet im 21. Jahrhundert auf eine Erwärmung von
         wahrscheinlich mindestens 3° C gegenüber vorindustriellen Niveaus zusteuert. Und man
         weiß auch, dass nur sehr viel entschlossenere Maßnahmen als die bislang ergriffenen
         dies vielleicht verhindern könnten. Bei 3° C auf planetarischer Ebene ist die einzige
         Gewissheit die, dass kein Modell alle dadurch hervorgerufenen Kettenreaktionen oder
         die Geschwindigkeit, mit der Städte in den Fluten versinken oder ganze Länder unter
         Wüstenklima leiden werden, mit Gewissheit voraussagen kann. Da der Klimawandel nicht
         das einzige Zerstörungsgeschehen in diesen Zeiten ist, kann es auch sein, dass uns
         die ersten kataklystischen Ereignisse an anderen Fronten erwarten, etwa an der des
         rasanten Verschwindens der Biodiversität, der Übersäuerung der Meere oder des Fruchtbarkeitsverlusts
         der Böden.[1] Das finsterste Szenario ist, dass die Signale zu spät kommen, um zu verhindern, dass
         es zu Verteilungskämpfen um Ressourcen kommt. Und was hypothetische Wiederaufbauversuche
         anbelangt, wird man Jahrzehnte warten müssen.[2] Vorstellbar ist aber auch, dass die nächste Welle deutlicher Signale ausreichen wird,
         eine heilsame Bewusstseinsänderung hervorzurufen und wie in der Krise der 1930er Jahre
         eine grundlegende Transformation des Wirtschaftssystems mit neuen Formen des Eingriffs
         der öffentlichen Hand zu legitimieren. Sobald einer ausreichenden Zahl von Menschen
         aufgeht, welch dramatische Folgen jene Destruktionsprozesse für ihr tägliches Leben
         haben, könnte es gut sein, dass sich zum Beispiel die Einstellung gegenüber dem Freihandel
         radikal ändert. Auch feindselige Reaktionen gegenüber Ländern und sozialen Gruppierungen,
         deren Lebensstil den größten Beitrag zum Desaster geleistet hat, angefangen mit den
         reichen Klassen der Vereinigten Staaten, aber auch Europas und der Welt, sind durchaus
         absehbar.[3]

      Unter diesem Aspekt sollte man sich vor Augen führen, dass die Staaten das Nordens
         ihrer geringeren Bevölkerungszahl zum Trotz (ungefähr 15 % der Weltbevölkerung für
         die Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, Russland und Japan gemeinsam) für fast 80 %
         der seit Beginn des Industriezeitalters akkumulierten CO2-Emissionen verantwortlich sind. Grund dafür ist das extrem hohe Niveau der Jahresemission
         pro Kopf in den westlichen Ländern zwischen 1950 und 2000: zwischen 25 und 30 Tonnen
         pro Einwohner in den Vereinigten Staaten, um die 15 Tonnen in Europa. Diese Emissionen
         haben inzwischen zu sinken begonnen. Anfang der 2020er Jahre nähern sie sich 20 Tonnen
         in den Vereinigten Staaten und 10 Tonnen in Europa. Tatsache ist aber, dass China
         bis 2000 bei unter 5 Tonnen lag, während es zwischen 2000 und 2020 pro Einwohner 5
         bis 10 Tonnen jährlich emittiert hat. Angesichts der bisherigen Entwicklung sollte
         es dem Land gelingen, den westlichen Lebensstandard zu erreichen, ohne jemals so hohe
         Emissionen wie der Westen zu haben.[4] Zum Teil geht dies gewiss auf das wachsende Bewusstsein des Klimawandels und die
         inzwischen verfügbaren Technologien zurück. Gleichwohl muss man die Vorstellung relativieren,
         mit einer gerade erst über den Planeten gekommenen «Grünen Aufklärung» sei auch schon
         der Ausweg gefunden. In Wahrheit hat man schon sehr lange, fast seit Beginn der Industriellen
         Revolution geahnt, dass die beschleunigte Verbrennung fossiler Energien verheerende
         Folgen haben würde. Dass die Reaktionen so lange auf sich haben warten lassen und
         bis auf den heutigen Tag so begrenzt sind, hat auch und vor allem mit massiven sozio-ökonomischen
         Interessen innerhalb der Länder sowie zwischen ihnen zu tun.[5] Um die Auswirkungen der Klimaerwärmung abzumildern und Ausgleichsmaßnahmen für die
         am stärksten betroffenen Ländern zu finanzieren (insbesondere im Süden), bedarf es
         einer umfassenden Transformation des Wirtschaftssystems und der Wohlverstandsverteilung,
         was neue politische und soziale Koalitionen auf globaler Ebene voraussetzt. Die Vorstellung,
         es könne dabei nur Gewinner geben, ist eine gefährliche Illusion, von der wir uns
         nicht einlullen lassen, sondern schnellstmöglich befreien sollten.
      

      
         Der chinesische Sozialismus. Schwachstellen einer perfekten digitalen Diktatur
         

      

      Neben Umweltfragen sind Rivalitäten zwischen staatlichen und ideologischen Mächten
         einer der Hauptfaktoren, die den politischen Wandel beschleunigen können. Zu den Schlüsselfragen
         zählt die nach der Zukunft des chinesischen Regimes, nach seinen Stärken und Schwächen.
         Falls es nicht zu einem unerwarteten Zusammenbruch kommt, wird die Volksrepublik China
         in den kommenden Jahrzehnten zur größten Wirtschaftsmacht der Erde werden, auch wenn
         niemand vorhersagen kann, wie schnell und für wie lange.[6] Vergleicht man die in China und im Westen herrschenden Wirtschaftsstrukturen, so
         betrifft der auffälligste Unterschied zweifellos das Eigentumsregime und insbesondere
         das Gewicht des Staatseigentums. Der Anteil des Staatskapitals (auf allen Regierungs-
         und Kommunalebenen) lag in China 1978, als die Reformen einsetzten, bei 70 %, bevor
         er in den 1980ern, den 1990ern und bis Mitte der 2000er Jahre stark zurückging, um
         sich dann bei 30 % des Nationalkapitals einzupendeln (siehe Grafik 39).
      

      Bemerkenswert ist, dass der Prozess der Privatisierung des Eigentums um 2005–2006
         abbricht: Das Verhältnis des staatlichen zum privaten Eigentum hat sich seither kaum
         verändert. Da die chinesische Wirtschaft sehr schnell wächst, wird natürlich weiterhin
         Kapital in allen erdenklichen Formen akkumuliert: Neues Land wird erschlossen, Fabriken
         und Hochhäuser schießen aus dem Boden, und all das in rasender Geschwindigkeit. Nur
         wächst das Kapital, das sich in öffentlicher Hand befindet, ungefähr im gleichen Tempo
         wie das Privatkapital. So scheint sich in China eine Eigentumsstruktur einzupendeln,
         die man als die einer gemischten Wirtschaft bezeichnen kann: Das Land ist nicht mehr
         wirklich kommunistisch, aber auch nicht durch und durch kapitalistisch, da das Staatseigentum
         mit etwas mehr als 30 % des Gesamtkapitals zwar den kleineren, aber einen doch sehr
         substanziellen Anteil ausmacht. Ob es Investitionsstandorte, Schaffung von Arbeitsplätzen
         oder die regionale Entwicklungspolitik betrifft – die Tatsache, dass sie fast ein
         Drittel dessen besitzt, was man im Land besitzen kann, eröffnet der chinesischen Staatsmacht
         weitreichende Interventionsmöglichkeiten.[image: ]

      Hinter diesem Durchschnittsanteil von 30 % verbergen sich freilich Vermögenswerte
         ganz unterschiedlicher Art. Einerseits sind Wohnimmobilien fast vollständig privatisiert
         worden. Öffentliche Hand und Unternehmen halten zu Beginn der 2020er Jahre weniger
         als 5 % des Bestands an Wohnungen, die für Haushalte, die über die nötigen Mittel
         verfügen, zur privaten Kapitalanlage par excellence geworden sind. Das hat die Immobilienpreise
         in die Höhe getrieben, zumal die Möglichkeit der Bildung finanzieller Rücklagen beschränkt
         und das Rentensystem unterfinanziert ist. Andererseits hält die öffentliche Hand derzeit
         55–60 % des gesamten Unternehmenskapitals (sämtliche Unternehmen, ob börsennotiert
         oder nicht, aller Größen und Sektoren). Dieser Anteil ist seit 2005–2006 praktisch
         unverändert geblieben und belegt, dass der Staat das Produktionssystem weiterhin stark
         kontrolliert und die Kontrolle über die größten Unternehmen sogar noch verschärft
         hat. Erkennbar ist auch ein signifikanter Rückgang der von ausländischen Investoren
         gehaltenen Anteile an Unternehmenskapital, der durch wachsende Anteile im Besitz chinesischer
         Haushalte ausgeglichen wird (siehe Grafik 40).[image: ]

      Neben dieser gemischten Wirtschaftsstruktur und der starken Unternehmenskontrolle
         ist das andere Hauptcharakteristikum des «Sozialismus chinesischer Prägung», wie das
         Regime in Peking ihn selbst gerne nennt, zweifellos die beherrschende Rolle der Kommunistischen
         Partei Chinas. Die KPCh zählte 2020 mehr als 90 Millionen Mitglieder, was etwa 10 % der erwachsenen Bevölkerung
         des Landes entspricht. In den Augen des Regimes, dessen offizielle Verlautbarungen
         täglich in der Global Times zu lesen stehen, ist die Demokratie chinesischen Typs dem Wahl-Supermarkt westlicher
         Provenienz überlegen, weil sie die Geschicke des Landes in die Hände einer motivierten
         und entschlossenen Avantgarde legt, die zugleich handverlesen und repräsentativ ist
         und letztlich dem Dienst am Gemeinwohl tiefer verpflichtet als der durchschnittliche,
         wechselhafte, beeinflussbare Wähler.[7] In der Praxis gleicht das Regime indessen immer mehr einer perfekten digitalen Diktatur,
         die zu perfekt ist, als dass irgendjemand ihr nacheifern wollte. Das Modell der Entscheidungsfindung
         in der Partei überzeugt umso weniger, als nichts von ihr nach außen dringt, während
         umgekehrt die Einrichtung einer totalen Überwachung der Gesellschaft über die sozialen
         Netzwerke für jeden ebenso deutlich zu erkennen ist wie die Unterdrückung von Dissidenten
         und Minderheiten, die Zerschlagung des Wahlprozesses in Hong Kong oder die Bedrohung
         der Wahldemokratie in Taiwan. Mit der Fähigkeit eines solchen Systems, die öffentliche
         Meinung in anderen Ländern (und nicht bloß deren Führungspersonal) für sich zu gewinnen,
         ist es offenbar nicht weit her. Hinzu kommen der starke Anstieg von Ungleichheit,
         die extreme Undurchsichtigkeit der Verteilung von Reichtümern und das daher rührende
         Gefühl sozialer Ungerechtigkeit, ein Gefühl, das sich durch Inhaftierungen und Ausgrenzungen
         nicht ewig wird in Schach halten lassen.[8] Der zu erwartende Bevölkerungsrückgang und das fortschreitende Altern der Gesellschaft
         werden ihrerseits eine große Herausforderung für das Regime darstellen und könnten
         damit enden, dass China als stärkste globale Wirtschaftsmacht in der zweiten Hälfte
         des 21. Jahrhunderts von Indien abgelöst wird.[9]

      Trotz dieser Schwächen hat der chinesische Sozialismus auch zahlreiche Stärken. Falls
         die westlichen Mächte erbittert an einer überholten hyperkapitalistischen Ideologie
         festhalten, sollten sie sich nicht darauf verlassen, dass sie den wachsenden Einfluss
         des chinesischen Regimes werden eindämmen können. Der chinesische Staat verfügt in
         wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht über bedeutende, seine Schulden weit übersteigende
         Mittel, mit denen er im Inland wie auf internationaler Ebene eine ehrgeizige, vor
         allem Investitionen und den Energiewandel vorantreibende Politik bestreiten kann.
         Im Kontrast dazu fällt auf, wie viele der größten westlichen Staaten zu Beginn der
         2020er Jahre mit einer gegen null gehenden oder negativen Vermögensbilanz dastehen
         (siehe Grafik 39). Da sie ihre Staatshaushalte nicht ausgeglichen haben (wozu sie
         die reichen Steuerpflichtigen stärker in die Pflicht nehmen müssten), haben diese
         Länder Staatsschulden angehäuft, während sie zugleich einen wachsenden Teil des Staatsvermögens
         zum Verkauf gestellt haben, sodass Erstere unterdessen leicht über Letzterem liegen.
         Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Die reichen Länder sind reich: Noch
         nie waren die Privatvermögen so groß. Arm sind nur ihre Staaten. Wenn sie so weitermachen,
         könnten sie mit einer immer negativeren Vermögensbilanz zu kämpfen haben und damit
         in eine Lage geraten, in der nicht allein die Besitzer von Staatsschuldtiteln den
         Gegenwert aller öffentlichen Aktiva besitzen (Gebäude, Schulen, Krankenhäuser, Infrastruktur
         etc.), sondern auch ein Zugriffsrecht auf einen Teil der Steuern künftiger Steuerzahler.[10] Andererseits wäre es durchaus möglich, wie dieselben Länder es in der Nachkriegszeit
         schon getan haben, die Staatsschulden zügig zu reduzieren und derart der öffentlichen
         Hand neuen Handlungsspielraum zu verschaffen.[11] Dazu sind ein Bewusstsein davon, wie vielfältig die möglichen Entscheidungen sind,
         und starke Mobilisierungen nötig, die es angesichts des tonangebenden Konservativismus
         leider ohne weitere Krisen wohl nicht geben wird.
      

      Die chinesische Regierung kann weitere Stärken für sich reklamieren. Wenn es zu Klimakatastrophen
         kommt, wird es ihr ein Leichtes sein, die Verantwortung des Westens ins rechte Licht
         zu rücken. Auch erinnert China gerne daran, dass es sich anders als der Westen industrialisiert
         hat, ohne sich der Sklaverei und des Kolonialismus schuldig zu machen, die es vielmehr
         am eigenen Leib erfahren musste.
      

      Damit kann China einige Pluspunkte gegenüber dem verbuchen, was in der Welt als ewige
         Arroganz der westlichen Länder wahrgenommen wird, die schnell damit bei der Hand sind,
         den ganzen Planeten in Sachen Gerechtigkeit und Demokratie zu belehren, aber zugleich
         unfähig, den sie untergrabenden Ungleichheiten und Diskriminierungen zu begegnen,
         und keine Bedenken haben, mit allen erdenklichen Potentaten und Oligarchen gemeinsame
         Sache zu machen, wenn es ihnen nützt. In all diesen Hinsichten wäre es die richtige
         Antwort auf den autoritären Staatssozialismus Chinas, eine Form des demokratischen
         und partizipativen, ökologischen und postkolonialen Sozialismus voranzubringen, der
         endlich auch dem Süden Gehör schenken und sich all der Ungleichheiten und Heucheleien
         des Westens bewusst würde. Eine solche Entwicklung böte auch eine Antwort auf einen
         erlahmenden Neoliberalismus, dessen Niedergang durch die Finanzkrise von 2008 und
         die pandemische Krise von 2020 beschleunigt wurde. Dieser Niedergang geht, allgemeiner
         gesprochen, darauf zurück, dass sich die Reaganschen Verheißungen eines durch Deregulierung
         gesteigerten Wachstums so wenig erfüllt haben, dass vielmehr die Mittel- und Unterschichten,
         denen man das Blaue vom Himmel versprochen hatte, ernsthaft an der Globalisierung
         zu zweifeln begonnen haben.[12] Natürlich steht zu befürchten, dass der Neoliberalismus zunächst durch verschiedene
         Formen eines Neonationalismus ersetzt wird, wie ihn der Trumpismus, der Brexit oder
         der Aufschwung der türkischen, brasilianischen oder indischen Nationalismen verkörpern,
         die bei aller Unterschiedlichkeit darin übereinkommen, dass sie alle die Verantwortung
         für nationale Missstände dem Ausland und verschiedenen Minderheiten im Inland zuschieben.[13] Die Niederlage des Trumpismus hat indessen die Grenzen dieser politischen Strömung
         aufgezeigt, die vor allem eine Flucht nach vorn in erbitterte Identitätskonflikte
         verspricht, und eine neue Runde des Fiskal- und Sozialdumpings zugunsten der Reichsten
         und Umweltschädlichsten.[14] All das ist kaum dazu angetan, es mit den Herausforderungen der Gegenwart aufzunehmen
         und scheint vor allem geeignet, den autoritären Staatssozialismus Chinas zu stärken,
         der seinerseits vom Nationalismus zehrt, aber auf einer Staatsmacht beruht, die ihm
         zumindest eine Zeit lang die Mittel an die Hand geben könnte, seine Ambitionen zu
         verwirklichen.
      

      
         Vom Krieg der Kapitalismen zum Kampf der Sozialismen
         

      

      Aus diesen ganz unterschiedlichen Gründen ist es gut möglich, dass die ideologischen
         Auseinandersetzungen der Zukunft eher auf einen Kampf der Sozialismen hinauslaufen
         als auf den vielbeschworenen Krieg der Kapitalismen. Vor allem aber muss man betonen,
         wie vielfältig auch innerhalb der Systeme, die sich selbst als kapitalistisch oder
         sozialistisch verstehen, die Wirtschaftsmodelle sind, die wir historisch und geografisch
         beobachten können.
      

      Ich habe in diesem Buch die Möglichkeit eines demokratischen und föderalen, dezentralisierten
         und partizipativen, ökologischen und multikulturellen Sozialismus verteidigt, der
         auf Ausweitung des Sozialstaates und der progressiven Steuer, auf Machtverteilung
         in den Unternehmen, auf postkolonialer Wiedergutmachung und dem Kampf gegen Diskriminierungen,
         auf Bildungsgleichheit und dem CO2-Konto, auf der fortschreitenden Dekommodifizierung der Wirtschaft, auf der Beschäftigungsgarantie
         und der Erbschaft für alle, auf dem drastischen Abbau monetärer Ungleichheiten sowie
         auf einem Wahl- und Mediensystem beruht, das sich endlich dem Zugriff der Geldmächte
         entwindet. Dies sind nur einige Ansätze: Mir ging es vor allem darum zu zeigen, wie
         unterschiedlich die möglichen Systeme sind und wie sehr die Mobilisierungen zugunsten
         alternativer Systeme in der Vergangenheit die Weichen gestellt und Wege gebahnt haben.
         Nach dem Zusammenbruch des Sowjetkommunismus in den 1990er Jahren zeitweise verstummt,
         haben die Debatten über alternative Regime seit der Krise von 2008 in dem Maße wieder
         an Fahrt aufgenommen, in dem man sich darüber klar wurde, in welche inegalitären und
         klimatischen Sackgassen das gegenwärtige Regime führt. Diese Debatten und diese Kämpfe
         werden nicht abreißen.
      

      So weit er auch von der heutigen Welt entfernt scheint, dieser demokratische Sozialismus
         steht, um das noch einmal zu betonen, in Wahrheit in der Kontinuität tiefgreifender
         Veränderungen, die in der Vergangenheit schon vorgenommen wurden, mitunter binnen
         weniger Jahrzehnte. Von ein paar formalen Übereinstimmungen abgesehen, gibt es zwischen
         den sozialen, juristischen, fiskalischen, bildungspolitischen, wahlrechtlichen und
         internationalen Einrichtungen, die den autoritären und kolonialen Kapitalismus von
         1910 und die sozialdemokratische gemischte Wirtschaft von 2020 kennzeichnen, keine
         allzu großen Gemeinsamkeiten. Der hier beschriebene demokratische und partizipative
         Sozialismus stünde, sollte er von heute bis 2050 Wirklichkeit werden, in der direkten
         Konsequenz dieser Bewegung und würde sich wohl vom letztgenannten Modell nicht stärker
         unterscheiden, als dieses sich vom erstgenannten unterschieden hat. Solches Nachdenken
         über Wirtschaftssysteme in langfristiger Perspektive ist unverzichtbar auch, um den
         Dialog zwischen den Modellen zu fördern. Würden sich die westlichen Länder oder einige
         unter ihnen nicht länger auf ihre festgefahrenen nationalistischen und kapitalistischen
         Überzeugungen versteifen und einen Diskurs führen, der auf den demokratischen Sozialismus
         und einen Ausweg aus dem Neokolonialismus setzt, und würden sie insbesondere harte
         Maßnahmen für mehr Steuergerechtigkeit und die Aufteilung der Steuern von multinationalen
         Unternehmen und Milliardären auf globaler Ebene ergreifen, dann könnten sie nicht
         allein an Glaubwürdigkeit gegenüber dem Süden gewinnen, sondern auch den autoritären
         chinesischen Sozialismus ob seines Mangels an Transparenz und Demokratie in die Enge
         treiben. In zentralen Fragen wie Umweltschädigung, Patriarchat und Xenophobie aber
         kann sich auf derzeitigem Stand kein Regime anmaßen, andere zu belehren. Allein der
         Dialog der Systeme und ein heilsamer Wettstreit können auf einen gewissen Fortschritt
         hoffen lassen.
      

      
         Wird das Geld uns retten?
         

      

      Für welches Wirtschaftsmodell man sich auch entscheidet, zuletzt muss man die Schlüsselrolle
         betonen, die das Geld- und Finanzsystem in den nächsten Jahrzehnten spielen wird.
         Die Zentralbanken und die Geldschöpfung haben im Gefolge der Finanzkrise von 2008
         und in der Coronakrise ab 2020 maßgebliche Bedeutung gewonnen. Konkret heißt dies,
         dass die Bilanz der wichtigsten Zentralbanken der Welt, also die Gesamtheit der von
         ihnen vergebenen Kredite und gehaltenen Wertpapiere, in kaum mehr als zehn Jahren
         wieder auf den in der Nachkriegszeit erreichten Höchststand gestiegen ist (siehe Grafik 41).
         Grundsätzlich spricht nichts dagegen, noch weiter zu gehen.[15] Kein Geld der Welt definiert sich heute im Verhältnis zu Gold oder irgendeiner materiellen
         Referenz. Geld ist in erster Linie ein auf Rechnern gespeichertes elektronisches Zeichen,
         das Zentralbanken ohne Einschränkungen erzeugen können. Es wird sogar erwogen, in
         absehbarer Zeit digitale Zentralbankwährungen einzuführen. Dieses System sieht vor,
         dass jeder Einwohner über ein digitales Konto bei der Zentralbank seines Landes verfügt,
         die derart unmittelbar auf Konten von Privatpersonen und nicht nur, wie üblich, von
         Privatbanken und Unternehmen Gutschriften vornehmen könnte.[16]

      Die spektakuläre Zunahme der Geldschöpfung seit 2008 veranschaulicht einmal mehr,
         wie wenig wirtschaftliche Institutionen ein für alle Mal festgelegt sind. Sie definieren
         sich immer wieder neu, im Angesicht von Krisen, in Abhängigkeit von Kräfteverhältnissen,
         im Zuge unbeständiger, zerbrechlicher Kompromisse. Die neuen lockeren Geldpolitiken
         haben allerdings für Verwirrung gesorgt und es ist wichtig, hier Licht ins Dunkel
         zu bringen. Geld ist, um das zusammenzufassen, unverzichtbares Instrument der Wirtschafts-,
         Sozial- und Klimapolitik, aber nur unter der Bedingung, dass es nicht sakralisiert,
         sondern in einen schlüssigen institutionellen Rahmen eingebunden wird, der sich insbesondere
         auf den Sozialstaat und die progressive Steuer, auf parlamentarische Entscheidungsfindung
         und demokratische Kontrolle stützt.[image: ]

      Erinnern wir zunächst daran, dass die einzige wirkliche Grenze der Geldpolitik die
         Inflation ist. Solange die Verbraucherpreise nicht erheblich steigen, gibt es keinen
         belastbaren Grund, der gegen ein hohes Maß an Geldschöpfung spricht, wenn sich damit
         sinnvolle Politiken wie der Kampf gegen Arbeitslosigkeit, eine Beschäftigungsgarantie,
         die thermische Gebäudesanierung oder öffentliche Investitionen in Gesundheit, Bildung
         und erneuerbare Energien finanzieren lassen. Wenn dagegen die Inflation dauerhaft
         anzieht, dann bedeutet dies, dass die Grenzen der Geldschöpfung erreicht sind und
         es anderer Mittel zur Mobilisierung von Ressourcen bedarf (angefangen mit der Steuer).[17] Aber man muss auch betonen, dass für den Fall eines raschen Wirtschaftseinbruchs
         im Zuge einer Finanz- oder Pandemiekrise oder einer Natur- oder Klimakatastrophe die
         Zentralbanken die einzigen staatlichen Einrichtungen sind, die schnell genug reagieren
         können, um Pleitewellen oder einen explosionsartigen Anstieg von Armut zu verhindern.
         Diese Rolle des Kreditgebers letzter Instanz, die in der Krise von 1929 von einer
         Finanzorthodoxie abgelehnt wurde, die damit die Welt an den Rand des Abgrunds führen
         sollte, ist heute glücklicherweise Konsens und ein Beweis dafür, dass man aus der
         Geschichte lernen kann. Das Problem ist, dass sich die 2008 und 2020 betriebene Geldpolitik
         weiterhin innerhalb eines relativ konservativen Denkschemas hält. Man hat, kurz gesagt,
         starken Gebrauch von der monetären Waffe zur Rettung von Banken und Bankern gemacht,
         aber man ist sehr viel zögerlicher, wenn es darum geht, den Planeten zu retten, Ungleichheiten
         abzubauen oder die öffentliche Hand von erheblichen Schulden zu befreien, die sie
         in Krisen und durch diverse Rettungs- und Konjunkturprogramme zugunsten des Privatsektors
         angehäuft hat.
      

      Was die öffentlichen Schulden anbelangt, herrscht seit Beginn der 2020er Jahre ein
         eher prekäres Gleichgewicht. Die Zentralbanken haben einen wachsenden Teil der Staatsanleihen
         aufgekauft, mit einem Zinssatz, der praktisch bei null liegt. Falls, oder genauer:
         wenn die Zinsen wieder steigen, wird die Zinslast für die steuerzahlenden Bürger nicht
         mehr tragbar sein und es werden andere Lösungen hermüssen, wie die in der Nachkriegszeit
         eingeführten Sonderabgaben auf Privatvermögen. Die derzeitige Geldpolitik wirft im
         Übrigen weitere Probleme auf. Für Kleinsparer sind Null- oder Negativzinsen keine
         wirklich gute Nachricht. Wer dagegen in der Lage ist, zu niedrigen Zinsen Kredite
         aufzunehmen und die richtigen Anlagemöglichkeiten zu finden, darf auf exzellente Renditen
         hoffen. Insgesamt haben Geldschöpfung und Anleihekäufe dazu beigetragen, die Börsenkurse
         und Immobilienpreise in die Höhe zu treiben und die Reichen reicher zu machen. Zudem
         bleiben die neuen Nullzinsen weitgehend den reichen Ländern vorbehalten. Investoren
         aller Länder sind bereit, sich mit niedrigen Zinserlösen zufrieden zu geben, wenn
         sie ihr Kapital in Schuldtiteln und Währungen der wichtigsten westlichen Staaten anlegen
         (sofern sie nicht von den neuen Bankenvorschriften dazu gezwungen sind), verlangen
         aber umgekehrt hohe Zinsen, wenn sie den Ländern des Südens Geld leihen. Statt sich
         am Wunder der Nullzinsen zu ergötzen, wären die reichen Länder besser beraten, sich
         an internationalen Finanzkooperationen zu beteiligen, die es allen Ländern ermöglichen
         würden, sich in Krisenzeiten zu niedrigen Zinsen zu finanzieren.
      

      Das Aufkommen eines neuen, anerkannten geldpolitischen Instruments ist ein starker
         Veränderungsmotor, da es danach sehr schwer ist, die öffentliche Meinung davon zu
         überzeugen, die Rückkehr zur Orthodoxie sei die einzig mögliche Option. Natürlich
         muss dieses Instrument unter demokratische Kontrolle gestellt werden. Derzeit zeichnet
         sich ein Konsens darüber ab, dass sich die Zentralbanken um grünere Bilanzen bemühen,
         ja auf dem Weg zu einer nachhaltigen und gerechten Entwicklung die Führung übernehmen
         müssen. Das ist an sich eine erfreuliche Nachricht, aber diese Mission erfordert auch
         weitreichende demokratische Debatten in parlamentarischen Gremien wie in der Öffentlichkeit,
         denen gründliche und kontroverse Gutachten zugrunde liegen müssen, um die Auswirkungen
         verschiedener denkbarer Geldpolitiken auf eine ganze Reihe sozialer und ökologischer
         Indikatoren einschätzen zu können. Damit hat freilich das gegenwärtige Modell der
         Zentralbanken nicht das mindeste zu tun: Einmal von den Regierungen ernannt, wird
         ihr Führungspersonal von den Parlamenten umstandslos bestätigt und belässt es dabei,
         hinter verschlossenen Türen zu tagen und unter sich auszumachen, wie mit ungeheuren
         Mengen öffentlicher Mittel zu verfahren sei.[18] Zu den hochpolitischen Fragen, die entschieden werden müssen, zählt auch die nach
         der langfristigen Stundung bestimmter Verbindlichkeiten.[19] Wir können jedenfalls davon ausgehen, dass noch viele Kämpfe ausgefochten werden
         müssen, bevor die Zentralbanken ein wirkliches demokratisches Werkzeug im Dienste
         der Gleichheit werden.
      

      
         Für einen universalistischen Souveränismus
         

      

      Es ist Zeit, unsere Untersuchung abzuschließen. Der Weg zur Gleichheit ist ein Kampf
         mit ungewissem Ausgang, kein im Voraus abgesteckter Weg. Es war die Erschütterung
         der geltenden Regeln des jeweils herrschenden Regimes, durch die sich die Gleichheit
         seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ihren Weg gebahnt hat. Das wird auch in Zukunft
         nicht anders sein. Es wäre eine Illusion zu glauben, entscheidende Veränderungen könnten
         erreicht werden, wenn man Einstimmigkeit unter betroffenen Ländern oder sozialen Gruppierungen
         zum unumstößlichen Prinzip erhebt. Jede politische Gemeinschaft muss Bedingungen für
         den Handel mit der übrigen Welt festlegen können, ohne auf einstimmige Einwilligung
         ihrer Partner zu warten. Jeder Staat, und das war in der Geschichte nie anders, muss
         sich von Verpflichtungen seiner Vorgänger lösen können, wenn er dies für geboten hält
         und vor allem dann, wenn sie den sozialen Frieden und das Überleben des Planeten gefährden.
         Entscheidend ist allerdings, dass sich dieser Souveränismus von Zielsetzungen universalistischen
         und internationalistischen Typs her versteht, das heißt an den Kriterien einer Sozial-,
         Fiskal- und Umweltgerechtigkeit orientiert, die für alle Länder in der gleichen Weise
         gelten können.
      

      Dass ein solcher Weg leicht und vorgezeichnet sei, wäre eine unsinnige Behauptung:
         Es bleibt alles oder fast alles noch zu erfinden. In der Praxis wird sich dieser universalistische
         Souveränismus von einem Souveränismus nationalistischen Typs, der sich der Verteidigung
         einer partikularen kulturellen Identität und ihrer vermeintlich homogenen Interessen
         verschrieben hat, nicht immer leicht unterscheiden lassen. Um beide Vorhaben deutlich
         voneinander abzusetzen, muss man eine Reihe strikter Prinzipien beherzigen. Bevor
         man mögliche unilaterale Maßnahmen ergreift, ist es entscheidend, den anderen Ländern
         ein Modell kooperativer Entwicklung vorzuschlagen, das sich auf universale Werte und
         auf objektive, überprüfbare Sozial- und Umweltindikatoren stützt, durch die sich insbesondere
         öffentlich feststellen lässt, in welchem Umfang die unterschiedlichen Einkommens-
         und Vermögensklassen die öffentlichen und ökologischen Lasten mittragen. Außerdem
         müssen die transnationalen Versammlungen, denen idealiter die globalen öffentlichen
         Güter wie eine gemeinsame Politik der Steuer- und Umweltgerechtigkeit anvertraut wären,
         exakt beschrieben werden. Wenn diese sozial-föderalen Vorschläge nicht unmittelbar
         aufgegriffen werden, kann das unilaterale Vorgehen einen Anreiz schaffen, aber es
         muss stets reversibel bleiben.[20] Das souveränistisch-universalistische Vorgehen verliert jede Glaubwürdigkeit, wenn
         es sich nicht auf die unablässige Suche nach glaubwürdigen internationalen Koalitionen
         stützt, die den Übergang in einen sozialistischen und demokratischen Föderalismus
         beschleunigen können, der letztlich das Ziel bleibt.
      

      Ein solcher universalistischer Souveränismus verlangt auch und vor allem nach aktiven
         Bürgern. Die Sozialwissenschaften können einen Beitrag leisten, aber es versteht sich,
         dass dies nicht ausreichen wird. Nur durch starke gesellschaftliche Mobilisierungen,
         die sich auf kollektive Bewegungen und Organisationen stützen, können gemeinsame Ziele
         definiert und die Kräfteverhältnisse verschoben werden. Jede und jeder kann durch
         Anfragen und Bitten, die sie oder er an Freunde, Netzwerke, gewählte Vertreter, bevorzugte
         Medien, Gewerkschaftsvertreter richtet, aber auch durch eigenes Handeln und Teilnahme
         an öffentlichen Debatten und sozialen Bewegungen einen Beitrag zu einem besseren Verständnis
         sozio-ökonomischer Phänomene leisten und Einfluss auf die laufenden Veränderungen
         nehmen. Wirtschaftliche Fragen sind zu wichtig, um sie anderen zu überlassen. Dass
         sich die Bürgerinnen und Bürger dieses Wissen zurückerobern, ist eine entscheidende
         Etappe im Kampf um die Gleichheit. Wenn dieses Buch dazu beitragen konnte, seinen
         Lesern das nötige Rüstzeug auf diesen Weg mitzugeben, dann habe ich mein Ziel mehr
         als erreicht.
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Bevdlkerung und Durchschnittseinkommen weltweit, 1700-2020
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Grafik 2: Die Weltbevtlkerung wie das Durchschnittseinkommen pro Kopf haben sich zwischen 1700 und
2020 mehr als verzehnfach: Erstere ist von ungefahr 600 Millionen Menschen auf mehr als 7 Millarden
gestiegen; Letzteresist pro Kopt, gerechnet in kaufkraftbereinigten Euro von 2020, von kaum 80 Euro auf
ungefahr 1000 Euro monatlich gestiegen. Dies entspricht in beiden Fallen einem durchschnitdlichen
‘Wachstum von etwa 0,8% pro Jahr, kumuliert aber 320 Jahre.

Quellen und Reihen: Sihe piketty.pse.ens.fr/egalite.
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Bildung und Gesundheit in der Welt, 1820-2020
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Grafik 1: Die Lebenserwartung zum Zeitpunks der Geburt (Geburten insgesamt) ist zwischen 1320 und 2020
im weltweiten Durchschnitt von etwa 26 Jahren auf 72 Jahre gestiegen. Die Lebenserwartung bei Geburtaller
Personen, die das Alter von einem Jahr erreichen, ist von 32 Jahre auf 73 Jahre gestiegen (die Suglingssterb-
lichkeit vor Vollendung des ersten Lebensjahres ist zwischen 1820 und 2020 von ungefahr 20% auf weniger
als 1% gesunken). Die Alphabetisierungsrate mit 15 Jahren oder alter istin der Weltbevblkerung von 12%

auf 85% gestiegen.
‘Quellen und Reihen: Siche piketty.pse.ens fr/egalite.
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Gesamte éiffentliche Bildungsausgaben, die einem Schiller/Swidierenden vom
Kindergarten bis zur Hochschule zugutekommen (in Tausend Euro von 2020)
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Grafik 32 Die offentlichen Bildungsausgaben, die Schtlern/Studicrenden der Generation, die im Jahr
202020 Jahre alt geworden ist, wihrend der gesamten Schul- und Studienzet (vom Kindergarten bis
2ur Hochschule) zugutekamen, belifen sich im Durchschnitt auf rund 120 000 Euro (etwa 15 Schul-
‘und Studienjabre bei durchschnittlichen Kosten von 8000 Euro pro Jahr). In dicser Generation haben
die 10% der Schiler,die von der offentlichen Bildungsforderung am wenigsten profitert haben, etwa.
65,000 Euro bis 70 000 Euro, die 10% dagegen, die von der 6ffentichen Bildungsforderung am
‘meisten profitert haben, zsischen 200 000 Euro und 300 000 Euro erhalten.

Anmerkung: Die Durchschnittskosten im franzosischen Bildungssystem lagen 2015-2020 bei
5000-6000 Euro in Kindergarten, Vor- und Grundschule, bei 890010 000 Euro in der Sekundarstufe,
ei 9000-10 000 Eura an der Hochschule und bei 15 000-16 000 Euro in den Vorbereirungsklassen flr
die Grandes Ecoles.

‘Quellen und Reihen: Siche piketty pse.ens fr/egalite
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Tabelle 3: Im vorgeschlagenen Organisstionsschema sehen die Vertrige, die zwischen den beteiligien Staaten
und Regionen geschlossen werden und die Globalisierung regeln (Waren-, Kapital- und Personenverkeh), die
Einrichtung einer transnationalen Versammlung vor,die zustindig st fi globale dffentliche Giter (Klima,
Forschung, Bildung, Arbeitsrecht etc.) und globale Stevergerechtigheit (gemeinsame Stevern auf die hochsten
Vermagenswerte und Einkommen und die geéften Unternchmen, CO,-Emissionssteue)

| Anmerkung: Bei den Lindern A, B, C, D kann s sich um Staaten wie Frankseich, Deutschland, Ialien, Spanien
etc. handeln, in welchem Fall die transnationale Versammlung die Europische Versammlung ware; oder die
Linder A, B etc. konnen regionale Vereinigungen wie die Europaische Union, die Afrikanische Union etc.
darstelen, in welchem Fall die transnationale Versammlung die einer Vereinigten Europiisch-Afrikanischen
Union wile, Die transnationale Versammlung kann sich aus Stellvertretern der nationalen Versammlungen
und/oder eigens fi diesen Zsveck gewibilten transnationalen Stellvertretern zusammensetzen.

Quelle: Siche piketty:pse.cns.fr/egalite
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Grafik 14: In Algerien kamen 1950 52% der Bildungsausgaben fr die Primar-, Sekundar- und
Hochschulbildung 10% der Bevalkerung zugute in der Praxis den Kindern der Kolonialherren).

In Frankreich dagegen lag der Anteil an simtlichen Bildungsausgaben, der den 10% zugutekam, die
am meisten von ihnen profitierten, 1910 bei 38% und 2020 bei 20% (was immer noch zweimal mehr
istals ihr Anteil i der Bevolkerungszah).

‘Quellen und Reihen: Siche piketty.pse.ens.fr/egalite
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Grafik 29: In Europa sind die Einkommensungleichheiten seit 1980 wieder gestiegen, aber auf cin
deutlich geringeres Niveau als das von 1900 bis 1910, Seh viel sirker war der Wiederanstieg der
Ungleichheiten in den Vercinigten Staaten. In beiden Fillen sind die Ungleichheiten sehr hoch
geblicben: Obwohi finfmal weniger, halten i reichsten 10% noch immer einen geberen Anteil
am Gesamteinkommen als die drmsten 50%.

Anmerkung; Europa wird hier im Durchschnitt GroBbritannien-Frankreich-Deutschland-Schweden
dargestllc

‘Quellen und Reiher: Siche piketty pse.cns.t/egalite





OEBPS/79098_HC_Piketty_abb_036.jpg
Verhilwmnisder reichsten 10 % zu den drmsten 50 %

Einkommensunterschiede zwischen Léndern, 1820-2020:
Der lange Weg aus dem Kolonialismus

16

2
1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

Grafik 36: Die Einkommensunterschiede zwischen Landern, wiesiesich durch das Verhalimis des
Durchschnittscinkommens der in den reichsten Lindern lebénden 10% der Weltbevilkerung zu dem der
in den drmsten Lindern lebenden 50% der Weltbeviilkerung messen lassen, haben zwischen 1820 und
1960-1980 sark zugenommen, bevar sie in eine Phase des Abbaus eingetreten sind.

Anmerkung: Fir die Berechnung dieses Verhiltnisses wird die Bevalkerung von Lindern, die zwischen
Dezilen liegen, auf diese Dezile aufgeteilt, als ob es sich um mehr als ein Land handeln wilrde.

‘Quellen und Reihe: Siche pikettypse.cns.f/egalite
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Grafik 23: In den Vercinigten Staaten sank das jahrliche Wachstum des Nationaleinkommens pro

Einwohner von 22% zwischen 1950 und 1990 auf 1,1% zwischen 1990 und 2020, wihrend der

Spitzensteuersatz auf die hichsten Einkommen in demselben Zeitraum von 72% auf 35% zuriickging.

Der bei der Senkung des Spitzensteuersatzes versprochene Wachstumsschub blicb aus.

‘Quellen und Reihen: Siche pikettypse.cns.r/egalite





OEBPS/79098_HC_Piketty_abb_015.jpg
5%
s0%
5%
0%
5%
0%
25%
20%
15%
10%
%

o%

Anteil des Adels an den Erbschaften, Paris 1780-1910

[ Anteil adliger Namen an den 0,17
der groften Erbschaften

|- Anteil adliger Namen an den 1%
der grofiten Erbschaften

- Anteil adliger Namen
am Gesamterbe

| o= Anteil adliger Namen an der
Gesamtzah der Sterbefalle

| |
-

T T

| |
-

| T

i

fE?

1750 179 1500 1S10 1520 1830 1840 1850 1860 1870 1SS0 1890 1900 190C
Grafik 15: Der Anteil adliger Namen an den 0,1 % der groften Pariser Erbschaften fallt zwischen 1750 und
1810 von 50% auf 25%, bevor er wahrend der Zensusmonarchien (L813-1848) wieder auf 40-45% steigr,
um im ausgehenden 19. und beginnenden 20, Jahrhundert wieder auf etwa 10% zu fallen. Zum Vergleich:
Adiige machen stets weniger als 2% der Gesamtzahl der Sterbefalle zwischen 1730 und 1910aus.
‘Quellen und Reihen: Siche pikettypse.ens.f/egalite
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‘Grafik 30: Der Antel der armsten 50% am Gesamterbe lag in Europa im Jahr 2020 bei 6%, gegentiber
39% i dic folgenden 40% und 53% fur die reichsten 10%. Nach Einfulrung der durch cine
progressive Vermigen- und Erbschaftstener inanzierten Erbschaft fur lle (Minimalerbe in Hohe von
60% des Duchschnitsvermogens, ausbezahlt im Aler von 25 Jahren) lige er bei 38% (gegentber
4% und 18%).

Anmerkung: Europa = Durchschaitt GroBbritannien-Frankreich-Schweden.

‘Quellen und Reihen: Siche piketty.pse.ens.fr/egalice
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‘Grafik 20: Der Steuersatz fi die hichsten Einkommen lag in den Vereinigten Stasten von 1900 bis
1932 im Durchschnitt bei 23%, von 1932 bis 1980 bei $1% und von 1950 bis 2020 bei 39%. In
demselben Zeitraum lag der Spitzensatz in Grofbrinnien bei 30%, 89% und 46%, n Japan bei 267%,
68% und 53%, in Deutschland bei 13%, 58% und 50% und in Frankreich bei 23%, 60% und 57%.
‘Der Hohepunkt der Steuerprogression wurde Mite des Jahrhunderts erreicht insbesondere in den
Vercinigten Staaten und Grofibritannien.

Quellen und Reihen: Sihe pketty pse.cns fr/egalite
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Grafik 22: Von 1915 bis 1980 war das Steversystem in den Vereinigten Staaten insofern stark progressiv,
als die effekiven Steuersitze fir die hochsten Einkommen (alle Steuern zusammengenommen und in %
des Gesamteinkommens vor Steuiern) deutlich tber dem fi die Gesamtbevd kerung (und namentlich die
90% der niedrigsten Einkommen) gelienden Durchsehnittssteuersatz war. Seit 1950 it das Steuersystem
schwach progressiv mit geringen Unterschieden zwischen den effektiven Steuersatzen.

‘Quellen und Reihen: Siche pikettypse.cns.fr/egalite
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Grafik 4: Nach einem leichten Rilckgang wihrend der Revolution nimmt die Vermogenskonzentration
(Immobilien-, Betricbs- und Finanzvermogen, abzlglich Verbindlichkeiten) in Frankreich im

19. Jahrhundert und bis zum Ersten Weltkrieg zu, bevor sic im Gefolge der Kriege und bis in die 1950er
Jahre deutlich zurikckgeht. Insgesame hat sich der Antel der reichsten 1% von 5% im Jahr 1910 auf
24% im Jahr 2020 verringert, aber die drmsten 50%, deren Anteil von 2% im Jahr 1910 auf 6% im.

Jahr 2020 gestiegen ist, hatten davon nur wenig.

Quellen und Reihen: Siche pikety:pse.cns.fr/egalite
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Grafik 16: Der Prozentsatz minnlicher Erwachsener mit Wahircht (unter Berlcksichtigung des
Wablzensus, dasheit des Steverbetrags, den man entrchten, und/oder des Eigentums,das man
besitzen musste,um wiblen zu dirfen)lag in Grobritannien 1520 bei 5%, 1870 bei 30% und 1920
bei 100%, in Frankreich 1820 be 1% und 1850 bei 100%

‘Quellen und Rehen: Siche piketty: pe.ens ft/egalite
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Grafik 37: In den Lindern mit niedrigen Einnahmen (Drittel der armsten Linder: Afrika, Sidasien etc.)
it das Steueraufkommen von 15,6% zwischen 1970 und 1979 auf 13,7% zwischen 1990 und 1999 und
14,5% zwischen 2010 und 2019 gefalen, im Wesentlichen wegen des nicht ausgeglichenen Einbruchs der
Zalle und anderer Steuern auf internationalen Handel (die 1970-1979 bei 5,9%, 1990-1999 bei 3,9% und
2010-2019 bei 2,8% des BIP lagen). In den Landern mit hohen Einnahmen (eichstes Drittel Europa,
‘Nordamerika etc.) waren die Zoll bereits 2u Beginn des Zeitraums sehr niedrig und das Steveraufkoni-
men st weier gestiegen, bevar si sich stabilisiert haben.

‘Quellen und Relhen: Siche piketty pse.ens fr/egalite
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Grafik 35: Das Verhiltnis des Durchschnittseinkommens der unteren Kasten in Indien (scheduled castes
and tribes, SC+ST, chemalige «Unberdhrbare» und diskriminierte Angehrige der indigenen Bevilkerung)
2udem der Tbrigen Bevolkerung ist zwischen 1950 und 1950 von 57% auf 74% gestiegen. Das Verhiltnis
des Durchschnittseinkommens von Schwarzen zu dem von Weien istim gleichen Zeitraum in den
Vereinigten Staaten von 54% auf 56% und in Sidafrika von 9% auf 18% gestiegen.

‘Quellen und Reiher: Siche piketty:pse.cns.fr/egalite
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Erbschaftsteuer.
‘Quellen und Reihere Siche piketty:pse.cns f/egalite

Tabelle 1: Die von Grashin 1767 vorgeschlagene Einkommensteuer sieht cinen allmablichen Anstieg von 5% bei
cinem Einkommen von 150 Livre Tournois (ewa die Hilfte des damaligen Durchschnittscinkommens pro

Erwachsenem) auf 75% bei cinem Einkommen von 400 000 Livres vor (etwa das 1300-Fache des Durchschnits-
cinkommens). Eine vergleichbare Progression findet sich in der 1792 von Lacoste vorgeschlagenen progressiven
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Grafik 41: Die von der Europiischen Zentralbank (EZEB) gehaltencn Gesamizktiva sind von 1% des
BIP der Eurozone am 31. Dezember 2004 auf 61% am 31, Dezember 2020 gestiegen. Die Kurve fr
1900-1998 zeigt den Durchschnitt der von deutschen und franzésischen Zentralbanken erreichten
Bilanzsummen (mit Spitzenerten von 39% im Jahr 1915 und 62% im Jah 1944). Die Gesamakiva
der (1913 gegriindeten) Federal Reserve sind von 6% des BIP Ende 2007 auf 36% Ende 2020 gestegen.
Anmerkung: Der fur die reichen Lander angegebene Durchschnict st der arthmetische Durchschaitt
der folgenden 17 Lander: Australen, Belgien, Dinemark, Deutchland, Finnland, Frankreich,
GroBbritannien, Lalin, Japan, Kanada, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schveiz,
Spanien, Vercinigte Staaen.

‘Quellen und Reiher: Siche piketty:pse.ens fr/egalite
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Grafik 5: Von 1500 bis 1600 lagen die Steuereinnahmen der europischen Staaten zwischen 2 und
4 Tageslohnsatzen ciner ungelernten stidtischen Arbeitskraft; von 1750 bis 1850 lagen sie zwischen
10und 20 Tageslohnen. Im Osmanischen Reich und im Chinesischen Kaiserreich hielt sich das
Steueraufkommen dagegen bei 2-5 Tageslohnen. Bei cinem Nationaleinkommen pro Einwohner von
250 stdtischen Tageslohnen bedeutet das cine Stagnation des Aufkommens bei 1-2% des National-
einkommens im Osmanischen Reich und im Chinesischen Kaiserreich, wihrend es in Europa von
1-2 % auf 6-8 % des Nationaleinkommens sicg,

‘Quellen und Reihen: Siche pikettypse.ens.fr/egalite
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‘Grafik 10: Sklaven machten von 1800 bis 1860 etwa ein Drittel der Bevolkerung der Sidstaaten der USA
aus. Dieser Antell st in Brasilien zwischen 1750 und 1850 von fast 50% auf weniger als 20% gefallen. Auf
den Sklaveninseln der Franzdsischen Antilen und den Britischen Jungferninseln lag er zwischen 1750 und
1830 bei tber 80%, in Saint-Domingue (Hait) erreichte er 1790 sogar mehr als 90%.

Quellen und Reihen: Siehe piketty.pse.cns.fr/egalite
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Grafik 38: Zwischen 2010 und 2018 lag der jahrliche Zufluss von Nettotransfers aus der EU (Differenz
zwischen allen erhaltenen Zahlungen und den Beitrigen zum EU-Hausbalt) in Polen im Durchschnitt
bei 2,7% des BIP. Im gleichen Zeitraum lag der Abfluss von Gewinnen und anderen Vermogenseinkinf-
ten (abeiglich des entsprechenden umgekehren Abflusses) bei 4,7% des BIP, Fir Ungarn belefen sich
die glichen Zahlen auf 4,0 und 7,2%

Quellen und Reiher: Siche piketty:pse.cns.f/egalite
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Eigentum in Europa und den Vereinigten Staaten, 1900-2020:
Geburt und Anfalligkeit einer vermégenden Mittelschicht
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Grafik 28: In Europa wie den Vereinigten Staaten ist zwischen 1914 und 1980 ein starker Riickgang des
Anteils der reichsten 10% am gesamten Privateigentum (Immobilien-, Betricbs- und Finanzvermdgen,
abziiglich Schulden) zu verzeichnen, der im Wesentlichen den 40% zwischen den reichsten 10% und
den drmsten 50% zugutekomet. Diese Entwicklung kehrt sich zwischen 1980 und 2020 teilweise urm,
insbesondere in den Vereinigten Staaten.

Anmerkung: Die hier fur Europa dargestelte Entwicklung gibt den Duschschaitt GroBbritannien-Frank-
reich-Schweden wiedet

‘Quellen und Reihen: Siche pikettypse.cns.f/egalite
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Positive Diskriminierung in Indien, 1950-2020
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Grafik 34: Quoten i den Zugang zu Universititen und fentlichen Amtern sind fi dic scheduled
castee (SC) und «scheduld tribes- (cinsige «Unberihebarc bew dic indigene Bevilkerung) 1950
cingefihrt worden, um nach dem Titgrwerden der Mandal-Kommission von 1979/50 ab 19801990 auf
other bacleward clsses» (OBC) (cinstige Shudras) susgewveitet zu werden. Lnsgesam sind 2010-2020
etwa 70% der indischen Bevalkerung beteoffen. Die SC-ST profiteren ihrerscies von Quoten fir
gevwiblte Amter.

‘Quellen und Raehen: Siche piketty pse.cas.f/eglite
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Globale Verteilung der CO,-Emissionen, 2010-2018
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Grafik 3: Der Anteil Nordamerikas (Vereinigte Staaten, Kanada) an den (direkten und indirekten)
CO,-Gesamtemissionen liegt zwischen 2010 und 2015 bei durchschnittich 21%; die Region

st mit 36% an den individuellen CO,-Emissionen ber dem globalen Durchschnitt

(62¢CO, proJah) beteligt mit 46% an den Emissionen tber dem 2,3-Fachen des globalen
Durchschnitts (den obersten 10% der individucllen Emissionen, die 45% der Gesamiemissionen
ausmachen) und mit 57% an den Emissionen iber dem 9,1-Fachen des globalen Durchschnitts
(den obersten 1% der individuellen Emissionen, die 14% der Gesamtemissionen ausmachen).
‘Quellen und Reiher: Siche piketry.pse.ens.fr/egalite
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Grafik 40: Der chinesische Stat ale Regierungsebenen und Gebietskbrperschaften) hill 2020 etwa
55% des Gesamkapitals der Unternehmen des Landes (birsennotiert oder nicht, alle Sekioren und
GriRen), gegentiber 33°% fur die chinesischen Haushalte und 12% fr ausindische Investoren.

Der Anteil Letzteer st seit 2006 gesunln, der chinesischer Haushalte it gestiegen, wirend der des
Staaes sich bei etwa 55°% cingependelt hat

Quellen und Reiher: Siche piketty:pse.ens.fr/egalite
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‘Grafik 25: Die Nettoauslandsvermogen, das heift die Differenz zwischen den im Ausland von
‘Eigenttimern mit Wohnsitz im fraglichen Land (einschlieblich der Regierung) gehaltenen Vermagens-
‘werten und denen, die in diesem Land von Eigentumern aus der brigen Welt gehalten werden, beliet
sich 1914 in Grofbritannien auf 191% des Nationaleinkommens und in Frankseich auf 125% 2020
lagen die Nettoaushndsvermogen in Japan bei 829%, in Deutschland bei 61% und in China bei 19%.
‘Quellen und Reihen: Siche piketty.pse.ens.fr/egalite
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Extreme Ungleichheit der Verm3gensverteilung:
Européische Eigentumsgesellschaften in der Belle Epoque (1880-1914)
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Grafik 17: Der Antel der 10% der gréften Vermogen am gesamten Privatcigentum (Immobilien-,
Betriebs- und Finanzvermiigen, abzglich Schulden) lag zwischen 1880 und 1914 in Frankreich bei
84% (gegentiber 142% fir die folgenden 49% wnd 2% fir dic drmsten 50%),in GroBbritannien be
91% (gegeniiber 8% und 1%) und in Schweden bei 832% (gegenilber 11% und 1%).

Quellen und Reihen: Siche piketty.pse.cns.fr/galite
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Grafik 26: Die Staatsschulden sind im Gefolge der beiden Weltkriege stark gestiegen, um 1945-1950
zwischen 150 und 300% des Nationaleinkommens zu liegen und danach in Deutschland und
‘Frankreich jih (Schuldenerlasse, Sonderabgaben auf Privatvermdgen, hohe Inflation),in Grofi-
britannien und den Vereinigten Staaten lingsamer zuriickzugehen. Nach den Finanz- und
‘Pandemiekrisen von 2008 und 2020 sind die Schulden erneut stark gestiegen.

Anmerkung: Nicht berticksichtigt sind hier die Schulden, die Deutschland 1919 durch den Versailler
Vertrag auferlegt surden, die mehr als 300% des damaligen Nationaleinkommens betrugen und deren
Riickzahlung nie wirklich begonnen hat.

‘Quellen und Reihen: Siche piketty:pse.cns.f/egalite
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Grafik 13: Der Antel der hschsten 1096 der Einkormen am Gesamteinkommen ibersteg 1750 50% i
Saint-Domingue (Hlaic) (dsssen Bevélkerung aus etws 90 % Sklaven und 10% europischen Sicdlern
bestand), gegeniiber mehr ol 63% in Algerien im Jahr 1930 (dessen Bevalkerung zu ctwa 90% aus
conuslimischen Algeriern» und zu 10% aus curopiischen Kolonialherren bestehr) und etwa 50% im
franzosischen Mutterland im Jahs 1910,

‘Quellen und Reihen: Sihe piketey pee.cnsf/cgalite
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Grafk 39: Der Anteildes Statseigentums (6ffentiche Vermsgenswerte abiiglich Schulden, alle
Einrichtungen und Vermégenswerte: Unternehmen, Gebiude, Grundsticke, Beteiligungen und Finanz-
akiiva ete) am Gesamteigenrum (das et der Summe von Saats- und Privateigentum) ag 1978 in China
bei cwa 70% und hat sich sit Mite der 2000 Jahee bei twa 30% cingependelt. In den kapitalistischen
Lindern ag dieser Anteil Ende der 1970¢r Jahre bei 15-30%, 2020 gehter gegen null ader it negatv.

‘Quellen und Reihen: Siche piketty:pse.ens.fr/egalite
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Tabelle 2: Das vorgeschlagene Steuersystem besteht aus einer progressiven Steuer auf Eigenturn (einer jibilichen
Eigentum- und einer Erbschafisteuer), dic eine Kapitalausstattung fir jeden jungen Erwachsenen (Minimalerbe)
finanziert, und aus ciner progressiven Einkommenstener eingeschlossen Sozialbeitrige und dine individuclle
Karte fir CO,-Emissionen),die das Grundeinkommen und den sozialen und okologischen Staatshaushalt
(Gesundhelt, Bildung, Renten, Arbeitlosengeld, Energieversorgung usw) finanziert. Dieses System der
Eigentumszikulation st gemeinsam mit der 50/50-Aufteilung des Stimmrechts zwischen Arbeitnehmerer-
tretern und Aktionaren in den Unternchmen Konstirutiver Bestand il des partizipativen Sozilismus,

| Anmerkung: In dem hier angefohrten Beispielerbrings die progressive Eigenmmsteter ein Aufkommen von erwa
5% des Nationaleinkommens (4% durch die jabliche Eigentumsteuer, 1% durch die Exbschaftsteuer) und
Snanziert cine Kapitilausstairung in Hohe von 60% des Durchschnittsvermogens,die an junge Erwachsene i
Alter von 25 Jahren ausgezablt wird. Die progressive Finkommensteuer erbringtcin Aufkommen von erwa 45%
des Nationaleinkommens und finanziertein jabrliches Grundeinkommen und eine Beschiftigungsgarantie (macht
5% des Nationaleinkomemens aus) sowie den sozialen und okologischen Staatshaushalt (mach 40% des
Nationaleinkommens aus).
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Grafik 11: Die Gesamibevolkerung von Saint-Domingue (Fiaiti ist von kaum 50 000 zwischen 1700 und
1710 (36% Sklaven, 3% freic Schwarze und mixed-race people, 41% Weie) auf mehr als 500 000 in im
Jabr 1790 angestiegen (90% Sklaven, 5% freie Schwarze und mixed.-race people 5% Weike).

‘Quellen und Reihen: Siche piketty.pse.ens.fr/egalite
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Grafik 24 Der Marktwert des Privateigentums (Immobilien-, Betricbs- und Finanzvermsgen,
abziglich Schulden) entsprach von 1870 bis 1914 in Westeuropa dem Nationaleinkommen von 6 bis
8 Jahren, bevor er von 1914 bis 1950 einbricht, um sich von 1950 bis 1970 beim Gegenwert von 2 bis
3 Jahren zu halten und von 2000 bis 2020 auf den von 5 bis 6 Jahren zu seigen.

‘Quellen und Reihen: Siche pikety.pse.ens.fr/egalite
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Grafk 7 Der Anteil der reichsten 10% am Gesamteinkommen, cinschlieBlich Arbeitscinkommen
(Lohne, Einkiinite s selbstindiger Arbeit, Renten, Arbeitslosengeld) und Kapitaleinkommen
(Gewinne, Dividenden, Zinsen, Mieten, VeriuBerungsgewinne), ug in Frankreich von 1500 bis 1910
bei etwa 50%. Die Dekonzentration der Einkommen beginnt nach den beiden Weltkricgen und
kommt zugleich den «Unterschichtens (die niedrigsten 50 % der Einkommen) und der
<Mittelschicht» (i mittleren 40%) zugute, zu Lasten der «Oberschicht (die hochsten 10%).
Quellen und Reihen: Siche piketty pse.cns.t/egalite





OEBPS/79098_HC_Piketty_abb_027.jpg
Aol aerjewaligen Rlase am genaniten Tivateigenn.

0%

0%

70%

0%

50%

0%

30%

20%

10%

om

Die anhaltende Hyperkonzentration des Eigentums

Die
“untersten
50%

Europa (1913) Europa (2020 Vercinigte Staaten (2020)

‘Grafik 27: Der Anteilder richsten 10% am gesamten Privateigentum belie sich in Europa
(Duschschnitt aus GroRbritannien-Frankseich-Schweden) im Jahr 1913 auf 8% (gegeniiber 1% fir
dic irmsten 50%) und im Jahr 2020 auf 56% (gegeniiber 6% fi dic irmsten 50% ), in den Vereinigten
Staaten im Jahr 2020 auf 729% (gegeniiber 2% 5o )

‘Quellen und Reihen: Siche pikety:pse.cns.fr/egalite
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Elterneinkommen und Hochschulzugang, Vereinigte Staaten 2018
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Grafik 31: 2018 lag die Hochschulzugangsrate (Prozentsatz der an ciner Universit,einem College

oder einer anderen Hochschule eingeschriebenen Personen zvwischen 19 und 21 Jahren) bei kaum

30% fir die Kinder der armsten 10% der Vereinigten Staaten, gegenfiber mehr ls 90% fr die Kinder

der reichsten 10%.

‘Quellen und Reiher: Siche piketty:pse.cns.f/egalite
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Grafik 15: Innerhalb des hier erwogenen Systems eines partizipativen Sozialismus hiltcin Einzel-
aktionir (der 100% der Aktien des Unternehmens besizt) 73% der Stimmrechie, wenn das Unter-
nehmen zwei Beschiftite hat (darunter er sebst), 51°% der Stimmrecht, wenn es 10 Beschiftgre hat
(darunterer selbs), und verlier die Mehhei bei ber 10 Beschiftigten. Ein nicht beschiftigter
Einzelsktionir hilt 45% der Stimmeechte, wenn das Unternehmen weniger al 10 Beschiftgte hat,
danach fillt dieser Antei steig und erreicht 5% bei 100 Beschaltigten.

‘Anmerkung: Die her zugrunde gelegten Parameter sind: ) Die Beschiftgten (cb Aktionire oder
hicht) teilen sich 50% der Stimmeechte; (i) innerhalb der 50% Stimmrechte, die uf die Aktionire
entialln, darf cin Finzelakionit ineinem Unternehmen mit wenige als 10 Beschiftgten nicht mehs
als90% halten (das heift 45% der Stimmen);dieser Antil snks stetig uf 10% (das heit 5% der
Stimmen) in Unternchmen mit mehr als 90 Beschaftigten (nicht zugewiesene Stimmrechte von
Akconiren werden den Beschaltigten zugeschlagen).

Quellen und Reihen: Siche piketty:pse.cn. i/ cgalite
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‘Grafik 6: Der Anteil der reichsten 10% am gesamten Privateigentum (Immobilien-, Betriebs und
Finanzvermbgen, abziiglich Verbindlichkeiten) lag in Franksreich zwischen 1780 und 1910 bei 80 bis
90%. Die Vermgensdekonzeniration beginnt nach dem Ersten Weltkrieg und bricht zu Beginn der
1980er Jahre ab. Sic kommt im Wesentlichen den «vermdgenden Mittelschichiens zugute (den
mittleren 40%), das heifit den Gruppierungen zwischen den «Unterschichten (den irmsten 50%)
und der «Oberschicht» (den reichsten 10%),

‘Quellen und Reihen: Siche piketry.pse.ens.fr/egalite
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Extreme Einkommensungleichheit in historischer Perspektive:
Der kolonidlistische und sklavenhalterische Gipfel
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Grafik 12: Innerhald aller beobachteten Gesellschaften variiert der Antel des Gesamteinkommens, der
an das oberste Dezil geht (die hiichsten 10 % der Einkommen), zwischen 23 % in Schweden im Jahr
1950 und 81 % in Saint-Domingue (Haii) im Jahr 1750 (wo 90 % der Bevblkerung Sklaven waren). Die
Ungleichheitsniveaus in den Kolonialgesellschaften wie Algerien im Jahr 1930 oder Sidafrika im Jahr
1950 zihlen zu den hachsten, di wir in der Geschichte kennen, mit etwa 70 % des Gesamicinkommens
fur das oberste Deil, dem die europiische Bevolkerung angehort.

‘Quellen und Reiher: Siche pikettypse.cns.fr/egalite
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Grafik 5: In Frankseich im Jahr 2020 (wie in allen Lindern, fr die uns Daten vorlizgen) bestehen kleine
‘Vermiigen hauptsichlich aus Bamitteln und Bankeinlagen, mitdire aus Immobilienvermogen und grofe
aus Finanzanlagen (vor allem Aktien). Anmerkung: Die Zahlen bezichen sich auf das Vermdgen pro
Erwachsenem (bei Vermbgen von Pairen geteilt durch zvwei).

‘Quellen und Reihen: Siche piketry.pse.cns.fr/egalite
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Grafik 33: Der Fravenanteil im obersten Perzentil (oberste 1%) der Arbeitseinkommen (Lohn und
Einkinfte aus selbstindiger Titigkeir) ist zwischen 1995 und 2020 von 10% auf 19% gestiegen und
solle bis 2107 auf 0% steigen, falls sich die gegenwartige Tendenz im gleichen Tempo fortsetzt.
Im obersten Tausendstel (0,19%) konnte die Paritis 2145 ereeich sein.

‘Quellen und Reiher: Siche piketty:pse.cns.fr/egalite
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Der Aufstieg des Sozialstaats in Europa, 1870-2020
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'Verwendung der Steuereinnahmen in % des Nationaleinkommens

‘Grafik 19: 2020 machten die Steuereinnahmen in Westeuropa durchschitdlich 47% des durchschnitt-
lichen Nationaleinkommens aus und wurden wie folgt ausgegebe: 10% des Nationalcinkommens fir
hoheiliche Ausgaben (Armee, Polizei,Justiz, allgemeine Verwaltung, Basisinfrastruktur: Straien etc.);
9% fir Bildung; 11% fir Renten; 9% fir Gesundheis $% fie Soziallcistungen (auber Renten); 6% fir
sonstige Sorialausgaben (Wohnen usw,). Vor 1914 wrde fi die hoheitichen Ausgaben nahezu das
gesamte Steueraufkommen aufgewendet.

Anmerkung: Dargestellt sind die Durchschnittswertefir Deutschiand.Frankreich-Grofbritanni-
en-Schweden.

‘Quellen und Reihen: Siche pikety:pse.ens.fr/cgalite
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Grafik 9: 1860 erreicht die Gesamzah der Sklaven auf den euro-amerikanischen Plantagen im
atlantischen Raum 6 Millionen (4 Millionen im Siden der Vercinigten Staaten, 1,6 Millionen in Brasilien
und 04 Millionen in Kuba). Die Skiaverei auf den Franzisischen Antillen und den Britischen
Jungferninseln (denen wir Mauritis, Réunion und die Kapkoloie hinzugefigt haben) erreicht ihren
Hechststand um 1750-1790 (1,3 Millionen), um nach dem Aufstand von Saint-Domingue (Haiti) und
den Verboten der Sklaverei von 1333 und 1345 zuriickzugehen.

‘Quellen und Reihen: Siche piketty pse.ens.fr/egalite
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Die Erfindung der Steuerprogression:
Der Spitzensatz der Erbschaftsteuer, 19002020
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Grafik 21: Der Steuersatz i die hochsten Erbschaten lagin den Vercinigten Staten von 1900 bis
1932 im Durchschnit be 12%, von 1932 bi 1980 bei 75% und von 1980 bis 2020 be 50%. In
demselben Zeitraum lag der Spitzensatz in GroRbritannien bei 25%, 72% und 46%, in Japan bei 9%,
4 % und 63%,in Deutschland bei 8%, 23% und 32% und in Frankeich bei 15%, 227 und 39%.
Der Hihepunk der Steuerprogression surde Mittedes Jahrhunderts erteicht, namentich in den
Vercinigten Staaten und Grofbritannicn.

‘Quelen und Rehen: Siche piketty.pse.ens.fr/egilite
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